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Fir eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im
Sinne der Gleichbehandlung. Die verklrzte Sprachform hat redaktionelle Griinde und beinhaltet keine Wertung. Ohne Satz- und
Sonderzeichen wie das Gendersternchen lassen sich zudem Texte blinden und sehbehinderten Menschen durch Computersysteme

flissiger vorlesen.

2



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fur lhr Vertrauen in die ARAG Rechtsschutzversicherung. Im Versicherungsfall sind wir an lhrer Seite, Sie erhalten von
uns schnelle und kompetente Unterstiitzung.

Bitte nutzen Sie die Mdglichkeit, uns in Rechtsfragen und rechtlichen Problemen zeitnah anzusprechen. Wir kénnen Sie dann
umfassend Uber unsere Leistungen informieren, mit Ihnen die ndchsten Schritte besprechen und Ihnen frihzeitig die Ubernahme
der Kosten bestdtigen. So vermeiden Sie, dass Kosten entstehen, die Ihr Versicherungsschutz nicht abdeckt.

Ist bereits ein Versicherungsfall eingetreten, teilen Sie uns dies bitte unverzlglich mit. Lesen Sie hierzu am besten die Regelungen
unter § 17 der Bedingungen ,Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Versicherungsfalls?®.

Die Versicherungsbedingungen beschreiben Ihnen ausfiihrlich den Inhalt der Rechtsschutzversicherung. Um lhnen das Lesen zu
erleichtern, haben wir die beigefligten Bedingungen in Abschnitte eingeteilt, die Ihnen méglichst unkompliziert Antworten auf Ihre
Fragen zur Rechtsschutzversicherung geben.

Leider lassen sich juristische Begriffe nicht immer vermeiden. Zu lhrem besseren Versténdnis haben wir an diesen Stellen Beispiele
angeflhrt, die Ihnen die Formulierungen veranschaulichen. Die Aufzdhlung von Beispielen ist natirlich nicht abschlieBend. Das
bedeutet, es sind auch andere als die genannten Beispiele denkbar.

Wenn Sie Fragen zu lhrer Rechtsschutzversicherung haben, rufen Sie uns am besten einfach an.

Ihre ARAG SE

In diesem Dokument finden Sie:

- Leistungstibersicht

- Informationen fiir Versicherte

Informationen nach der Informationspflichtenverordnung § 1 Versicherungsvertragsgesetz (VWWG)
- Wichtige Hinweise

Wichtige zusatzliche Hinweise zu den Vertragsbedingungen und Tarifgruppen
- Rllgemeine Bedingungen

AusfUhrliche Beschreibung der Vertragsinhalte lhrer Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2026)

- Glossar
Liste mit Erlduterungen zu erklGrungsbedirftigen Begriffen
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ARAG Rechtsschutz Tarif 2026 — Leistungsibersicht

Zeichenerkldrung: v/ mitversichert O optional versicherbar — nicht versichert

§ 21 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr fiir Privatpersonen Basis Komfort Premium Fundstelle

Versicherungssummen

Europa unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Kaution Europa 200.000 € unbegrenzt unbegrenzt

Weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland 200.000 € unbegrenzt unbegrenzt

Kaution weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland 200.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Mediation inkl. auBergerichtliche Sachversténdigenkosten S.45,85a

im Rahmen der Mediation

- je Mediation 3.000 € 3.000 € 3.000 €

- je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Aktiv-Leistungen

ARAG JuraTel® — auch in Uber 20 europdischen Landern v Vv Vv S.101f.,

und den USA Sonderbedingung 10

Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen zu Hause) — v v S.41,8§5(1) a)

Mediation 4 4 4 S.45,85a

ARAG Dokumenten-Center v v v

Anwaltsempfehlung v v v

Leistungen

AuBergerichtliche Tatigkeiten des Anwalts — v v

Schadenersatz-Rechtsschutz v v v S.34,8§2a)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht v v v S.34,82d)

Steuer-Rechtsschutz v v v S.34,82¢)

Sozial-Rechtsschutz v Vv Vv S.34,§2f1)

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen v v v S.34,8§2g) aa)

Straf-Rechtsschutz v v v S.35,8210)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz v v v S.35,82))

Opfer-Rechtsschutz v v v S.36,82n)

Park- und HalteverstdBe, wenn Punkte drohen Vv Vv Vv S.35,8§2))

i.V.m.
S.37,§3(2)n)

Mitversicherung eines Firmen-Pkw v v v S.56, 8§21 (5) b),
S.57,§21b (6) b),
S.59,§21p (6) b)

Reise-Vertragsrechtsschutz — — v S.34,82d)

Sachverstdndigenkosten bei Streit mit der eigenen Vollkasko — — v S.42,85() 9)

Telefonische psychologische Soforthilfe — — v S. 44, 85(6) f)

Selbststéndige Nebentatigkeit mit Gesamtumsatz im Sinne — — v S.59,821p (5) b)

von § 19 UStG

Mietvertrage von Garagen — — v S.59,821p (5) a)

Kennzeichen-Wiederbeschaffung — — S. 93, Klausel 11

Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung, sofern der Rechts- — v S.43,85(@)c)

schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung erledigt ist

Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der v v v S. 40, § 4 (6)

Vertrag drei Jahre besteht.

Update-Garantie fur beitragsneutrale Leistungs- 4 4 4 S. 92, Klausel 8

erweiterungen

Annex

Fahrzeug-Schutzbrief ] o o S. 132 ff.,

Sonderbedingung 20
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§ 23 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr fiir Selbststdndige Basis Komfort Premium Fundstelle

Versicherungssummen

Europa unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Kaution Europa 200.000 € unbegrenzt unbegrenzt

Weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland 200.000 € unbegrenzt unbegrenzt S. 46,86 (2) a)

Kaution weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland 200.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Mediation inkl. auBergerichtliche Sachverstdndigenkosten S.45,85a

im Rahmen der Mediation

- je Mediation 3.000 € 3.000 € 3.000 €

- je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Aktiv-Leistungen

ARAG JuraTel® — auch in tber 20 europdischen Landern v v v S.101f.,

und den USA Sonderbedingung 10

Mediation v v v S.45,85a

ARAG Dokumenten-Center v v v

Anwaltsempfehlung v v v

Leistungen

AuBergerichtliche Tatigkeiten des Anwalts — v v

Schadenersatz-Rechtsschutz Vv v v S.34,8§20q)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht v v v S.34,8§2d)

Steuer-Rechtsschutz v v Vv S.34,8§2¢)

Sozial-Rechtsschutz v v v S.34,§2f)

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen Vv v v S.34,8§2g) aa)

Straf-Rechtsschutz v v v S.35,821)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Vv v v S.35,8§2))

Opfer-Rechtsschutz v 4 4 S.36,82n)

Park- und HalteverstéBe, wenn Punkte drohen v v v S.35,82))

i.v.m.

S.37,§3(2)n)

Sachversténdigenkosten bei Streit mit der eigenen Vollkasko — — v S.42,85() )

Telefonische psychologische Soforthilfe — — v S. 44,85 (6) f)

Verfallsverfahren — — v S.35,8§2))

i.V.m.

S.63,8§23p(3)

Mietvertrage von Garagen — — v S.59,821p (5) a)

Kennzeichen-Wiederbeschaffung — — Vv S. 93, Klausel 11

Update-Garantie flr beitragsneutrale Leistungs- v v v S. 92, Klausel 8

erweiterungen

Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung, sofern der Rechts- — v v S.43,85@)c)

schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung erledigt ist

Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der v v v S. 40, § 4+ (6)

Vertrag drei Jahre besteht.

Annexe

Fahrzeug-Schutzbrief fir Selbststandige o o o S. 166 ff.,

Sonderbedingung 22

§ 26 Aktiv-Rechtsschutz fiir Privatpersonen Kompakt Komfort Premium Fundstelle

Versicherungssummen

Europa unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Kaution Europa 300.000 € unbegrenzt unbegrenzt

Weltweit 350.000 € unbegrenzt unbegrenzt

Dauer des Auslandsaufenthalts 12 Monate 12 Monate 12 Monate S. 46,86 (2) a)
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§ 26 Aktiv-Rechtsschutz fiir Privatpersonen Kompakt Komfort Premium Fundstelle

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht bei privaten unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt S. 46,86 (2) b)
Vertréigen, die Uber das Internet abgeschlossen wurden
Kaution weltweit 300.000 € 500.000 € 1.000.000 €
Erweiterter Straf-Rechtsschutz sofern besonders 300.000 € 300.000 € S. 96 ff.,
vereinbart Sonderbedingung 1
300.000 €
Kaution Erweiterter Straf-Rechtsschutz sofern besonders 300.000 € 300.000 € S. 96 ff.,
vereinbart Sonderbedingung 1
300.000 €
Mediation inkl. auBergerichtliche Sachversténdigenkosten S.45,85a
im Rahmen der Mediation
- je Mediation 3.000 € 3.000 € 3.000 €
- je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Erneuerbare Energietréger auf selbst bewohnten Hausern — unbegrenzt unbegrenzt S. 67,826 (5)d),
S.75,8§ 26 p (5) d)
Risikoarme Kapitalanlagen (zum Beispiel Sparbuch, steuer- unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt S.37,83(©)f)
lich geférderte Altersvorsorgeprodukte)
Aktien, Rentenwerte — 10.000 € 20.000 € S. 66,826 (4) b),
S.73,8§26p (4) 9)
Datenschutzrechtliche Anspriiche — 250 € 500 € S.67,826 (%) e),
S.75,8§26 p (W) t)
Erb-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 10.000 € S.73,826 p (%) m)
Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld 250 € 250 € 250 € S.69,8§26b (W) a),
S.67,§26 (4) 9),
S.75; 8§26 p (4) u)
Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung 250 € 250 € 250 € S.70,826b (1) b),
S.67,8§26 (4) h),
S.75,8§26 p (1) V)
Arbeits-Rechtsschutz fur Aufhebungsvereinbarungen — 1.500 € 5.000 € S. 65, 8§26 (1) b),
S.71,826 p (1) b)
Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen — — S.73,§26p (W) e)
Angelegenheiten
-+ je Beratung 250 €
- je Kalenderjahr 500 €
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens- 250 € 500 € 1.000 € S.35,82k)
partnerschafts- und Erbrecht
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz in Unterhaltssachen — 500 € 1.000 € S.35,82k)
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines — — 1.000 € S. 75,826 p, () w)
Ehe-Vertrages, je Vertragsdauer
Beratungs-Rechtsschutz fiir Patienten- und Sorgerechts- 500 € 500 € 500 € S. 35, §2k) dd)
verfligung inklusive Organspendeausweis, je Kalenderjahr
Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Haustierverfu- — 250 € 500 € S. 67,826 (W) ),
gung, je Vertragsdauer S.72,8 26 p (4) b) bb)
Rechtsschutz fur Betreuungsverfahren 250 € 1.000 € unbegrenzt S.35,82k) cc)
Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechts- 250 € 500 € 1.000 € S.70,8§26b (%) ¢),
verstéBen im Internet, je Kalenderjahr S. 67,826 (W) ),

S.72,§26p (4) q)

Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung/RAktualisierung eines — — 500 € S.72,8§26p (%) b)
Testaments, eines digitalen Nachlasses und einer Bestat-
tungsverfligung, je Vertragsdauer

Bauherren-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 10.000 € S.73,826 p (4) k)
Prifung von Vertrdgen und Arbeitszeugnissen S.113,§2 (3)

- je Prifung 100 € 100 € 100 €

- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Webcheck, je Kalenderjahr 100 € 100 € 100 € S.113,§2 (4)
Bonitatsselbstauskunft fiir Mieter unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Bonit&tscheck von Handwerksfirmen Die ersten vier Die ersten vier Die ersten vier

kostenfrei, weitere zu kostenfrei, weitere zu kostenfrei, weitere zu
Sonderkonditionen Sonderkonditionen Sonderkonditionen
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§ 26 Aktiv-Rechtsschutz fiir Privatpersonen Kompakt Komfort Premium Fundstelle
Ubergabeprotokoll — — 2 Stuck je Jahr S.73,826p (%) 1)
ErschlieBungs- und Anliegerabgaben — — 30.000 € S.73,8§26p (W) ])
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — 30.000 € S.73,826p (%) 1)
Ehe- und Unterhalts-Rechtsschutz als Annex zu § 26
Unterhalts-Rechtsschutz 30.000 € 30.000 € 30.000 € S.35,8§2m)
Ehe-Rechtsschutz 30.000 € 30.000 € 30.000 € S.35,§21)
DirektSchutz als Annex zu § 26
Einmaliger Universal-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 1.000 € S. 99, Sonder-
bedingung. 2, §1
Sofortschutz fiir den Autokauf, je Vertragsdauer — — 1.000 € S. 99, Sonder-
bedingung. 2, § 2
Sofortschutz fur Mietvertrége, je Vertragsdauer — — 1.000 € S. 100, Sonder-
bedingung. 2, § 3
Ruickwirkende Mediation, je Vertragsdauer — — 1.000 € S. 100, Sonder-
bedingung. 2, § 4
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® — auch in Gber 20 europdischen Landern v v Vv S.101f.,
und den USA Sonderbedingung 10
Steuertelefon v v V4 S.101f.,
Sonderbedingung 10
Bauherrentelefon v v V4 S.101f.,
Sonderbedingung 10
Mobiler Anwalt (Besuch bei lhnen zu Hause) v v v S.41,8§5(1) a)
Mediation v 4 v S.45,85a
ARAG Dokumenten-Center v v v
Anwaltsempfehlung v v 4
Prifung von Vertrégen und Arbeitszeugnissen v v v S.113,§2 (3)
Webcheck v 4 4 S.113,§2 4)
Onlinerechtsberatung v v v S. 13,82 (2
Leistungen
Schadenersatz-Rechtsschutz Vv v v S.34,8§20q)
Arbeits-Rechtsschutz v v V4 S.34,8§2b)
Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz v v v S.34,82¢)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht Vv v v S.34,8§2d)
Steuer-Rechtsschutz v v v S.34,82¢)
Sozial-Rechtsschutz v v v S.34,§2f1)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen v 4 4 S.34,8§2g) aaq)
Park- und HalteverstoBe v v v S.35,8§2))
wenn Punkte drohen wenn Fahrzeug- wenn Fahrzeug- i.V.m.

fUhrer bekannt

fUhrer bekannt

S.37,§3()n),
S. 66,826 (4) o),
S. 74,826 p (4) p)

Verwaltungs-Rechtsschutz in Nichtverkehrssachen 4 4 4 S.34,8§2g) bb)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz v v v S.34,82h)
Straf-Rechtsschutz Vv v v S.35,821)
Erweiterter Straf-Rechtsschutz flr die Austibung privater, — v v S. 96 ff.,
nicht selbststandiger und ehrenamtlicher Tatigkeiten Sonderbedingung 1
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz v v v S.35,8§2))
Opfer-Rechtsschutz Vv Vv v S.36,82n)
Anti-Stalking-Rechtsschutz — v v S.67,8§26 (4) d),
S.74,§26p (M) q)
Beratungs-Rechtsschutz in Familien-, Lebenspartner- v v v S.35,82k)

schafts- und Erbrecht
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§ 26 Aktiv-Rechtsschutz fiir Privatpersonen Kompakt Komfort Premium Fundstelle
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens- v v Vv S.35,82k)
partnerschafts- und Erbrecht
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz in Unterhaltssachen — v v S.35,82k)
Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines — — v S.75,826p, (4) w)
Ehe-Vertrages
Rechtsschutz fir Betreuungsverfahren v v v S. 35,8 2k) ce)
Beratungs-Rechtsschutz fur Patienten- und Sorgerechts- v v v S. 35, § 2 k) dd)
verfligung inklusive Organspendeausweis
Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Testaments, — — v S.72,8§26 p (%) b)
eines digitalen Nachlasses und einer Bestattungsverfligung
Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer — v v S.67,826 () f),
Haustierverfigung S.72,826 p (4) b) bb)
Arbeits-Rechtsschutz fur Aufhebungsvereinbarungen — v v S. 65, 8§26 (1) b),
S.71,§26 p (1) b)
Als Arbeitgeber von hauswirtschaftlichen Besché&ftigungs- — v v S 65, 8§26 (1) b),
verhdltnissen S.71,8§26 p (1) b)
Anstellungsvertrags-Rechtsschutz fiir Geschaftsfihrer und — — v S.71,826 p (1) b)
Vorstande (bis 50.000 € Gesamtjahreseinkommen hieraus)
Risikoarme Kapitalanlagen (zum Beispiel Sparbuch, steuer- v v v S.37,8§3(@)f)
lich geférderte Altersvorsorgeprodukte)
Aktien, Rentenwerte — Vv v S. 66,826 (4) b),
S.73,§26p (4) @)
Erb-Rechtsschutz — — v S.73,826 p (%) m)
Studienplatzklagen (funf Verfahren pro Vertragsdauer) — — v S.73,826p (4) h)
Beratungs-Rechtsschutz fiir UrheberrechtsverstdBe v v v S.70,8§26b %) ),
im Internet S.67,826 (W) i),
S.72,8§26p (%) a)
Beratungs-Rechtsschutz im Insolvenzverfahren — — v S.73,§26p W) c)
Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen — — v S.73,8§26p (1) e)
Angelegenheiten
Vorbereitende Tatigkeiten bei bevorstehender Firmen- — — v S.76,§26p (5) e)
griindung
Selbststéndige Nebentatigkeit mit Gesamtumsatz im Sinne — — v S. 74,826 p (4) n)
von § 19 UStG
kurzzeitige private Vermietung — v v S. 65,826 (1) ¢),
S.71,§26 p (1) c) aa)
Vermietung einer Einliegerwohnung — — v S.71,§26 p (1) c) bb)
ErschlieBungs- und Anliegerabgaben — — v S.73,826p %) J)
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — v S.73,§26p (W) 1)
Erneuerbare Energietrager auf selbst bewohnten Ein- oder —_ Betrieb, Erwerb und  Betrieb, Erwerb und S. 67,826 (5)d),
Zweifamilienh&usern Installation Installation S.75,8§26p (5)d)
Bauherren-Rechtsschutz — — v S.73,826 p (4) k)
Ubergabeprotokoll — — v S.73,§26p (W) )
Bonitétsselbstauskunft fiir Mieter/Bonit&tsauskunft tber v v v
potenzielle Mieter von Einliegerwohnungen
Bonit&tscheck Handwerkerfirmen v v v
Mitversicherung eines Firmen-Pkw v v v S. 67,826 (5) b),
S.70,826b (6) b),
S.75,8§26p (5) b)
Sachverstdndigenkosten bei Streit mit der eigenen Vollkasko — — v S.42,85() 9)
Telefonische psychologische Soforthilfe — — v S. 44, 85(6) f)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung — — v S. 93, Klausel 11
Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung, sofern der Rechts- — v v S.43,85(@)c)
schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung erledigt ist
Musterfeststellungsklage — — v S. 74,826 p () r)

Vorversicherungsgarantie

S.74,8§26p (W) s)
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§ 26 Aktiv-Rechtsschutz fiir Privatpersonen Kompakt Komfort Premium Fundstelle
Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, v v v S. 40, § 4 (6)
wenn der Vertrag drei Jahre besteht.
Vorsorge-Rechtsschutz v v v S. 92, Klausel 7
Update-Garantie fur beitragsneutrale Leistungs- v 4 4 S. 92, Klausel 8
erweiterungen
Ehe- und Unterhalts-Rechtsschutz als Annex zu § 26
Ehe-Rechtsschutz: Gerichtlicher Rechtsschutz in familien- ] ] ] S.35,8210)
rechtlichen Angelegenheiten wegen Scheidung bzw. Aufhe-
bung und Scheidungs- bzw. Aufhebungsfolgesachen vor
deutschen Familiengerichten
Unterhalts-Rechtsschutz: Rechtsschutz fir familienrechtli- o o le] S.35,8§2m)
che Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unterhaltspflichten,
Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht
DirektSchutz als Annex zu § 26
Einmaliger Universal-Rechtsschutz — — o S. 99, Sonder-
bedingung. 2, §1
Sofortschutz fiir den Autokauf — — o S. 99, Sonder-
bedingung. 2, § 2
Sofortschutz fir Mietvertrage — — o S. 100, Sonder-
bedingung. 2, § 3
Rickwirkende Mediation — — o S. 100, Sonder-
bedingung. 2, § 4
Schutzbrief als Annex zu § 26
Top- Schutzbrief o o o S. 138 ff.,
Sonderbedingung 21,
Sonderbedingung 21 a,
Sonderbedingung 21 b
Sonderbedingungen 12, 12a und 12b
web@ktiv fiir Privatpersonen Basis Komfort Premium Fundstelle
Versicherungssummen
Weltweit 100.000 € 200.000 € 300.000 €
Mediation inkl. auBergerichtliche Sachverstandigenkosten S.45,85a
im Rahmen der Mediation
- je Mediation 3.000 € 3.000 € 3.000 €
+ je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Urheber-Rechtsschutz Erstberatung, auch auBergericht- auch gerichtlich, S.103,§2d),

max. 1.000 € fur alle
Beratungen in einem
Kalenderjahr

lich, max. 10.000 €
im Kalenderjahr

max. 15.000 € im
Kalenderjahr

S.106,§2 (1) e),
S.110,§2 (1) e)

Léschdienst S. 104, § 4,
S.107,§ 4,
S. 11,84
- je Versicherungsfall 100 € 100 € 100 €
- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Reputations-Check S.104,§2¢),
S.107,§2 () h),
S. 10,82 (1) h)
+ je Léschung 100 € 100 € 100 €
+ je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Aktiver Straf-Rechtsschutz, je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 € S.103,§2¢),
S.106,8§2 (1) d),
S. 10,82 (1) d)
Digitaler Nachlass, je Vertragsdauer einmalig — 500 € 500 € S.107, 82 (1) i),
S.10,82(1)))
Kostenerstattung fir Dokumente nach Identitétsdiebstahl — S.127,82(6)
- je Versicherungsfall 250 € 250 €
- je Kalenderjahr 500 € 500 €
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Sonderbedingungen 12, 12a und 12b

web@ktiv fiir Privatpersonen Basis Komfort Premium Fundstelle
Schadenersatzzahlung bei Identitdtsmissbrauch, — Mindestschaden- Mindestschaden- S.107,§2 (2),
Datenbeschdadigung héhe 50 € héhe 50 € S.110,82(2)
- je Versicherungsfall 3.000 € 3.000 €
- je Kalenderjahr 10.000 € 10.000 €
web@ktiv Elektronik-Schutz fiir PC, Notebook, Konsole, — — S.110,82(3)
Tablet, Peripherie und Handys
- je Versicherungsfall 5.000 €
- je Kalenderjahr 20.000 €
Web-Check, je Kalenderjahr einmalig — — 100 € S.110,82 (M) k)
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® — auch in Uber 20 europdischen Landern v v v S.104,§21),
und den USA S.107,82 (1) g),
S. 10,82 (1) g)
Mediation v v v S.45,85a
ARAG Dokumenten-Center v v v
Anwaltsempfehlung v v v
Leistungen
Schadenersatz-Rechtsschutz v v v S.103,§2a),
bei Verletzung der Reputation, Identitdtsmissbrauch und S.106, § 2 (1) a),
Missbrauch von Zahlungsmitteln S.109,82 (1) a)
Unterlassungs-Rechtsschutz v v v S.103,§ 2 a),
zur Vorbeugung bei Wiederholungsgefahr S.106, § 2 (1) a),
S.109,82 (1) a)
Reputations-Check v v v S.104,§2¢),
S.107,8 2 (1) h),
S.10,8§2 (1) h)
Léschdienst rtickwirkend bis zu finf Jahre vor 4 v 4 S. 104, § 4,
Vertragsabschluss S.107, 8 4,
S. 11,84
Telefonische psychologische Soforthilfe nach Cybermobbing v v v S. 44, § 5 () f) bb)
Aktiver Straf-Rechtsschutz v v 4 S.103,§2¢),
(Erstattung einer Strafanzeige) S.106, § 2 (1) d),
S.10,82 (1) d)
Straf-Rechtsschutz zur Verteidigung v v v S.103,8§2¢),
(zum Beispiel Vorwurf der Beleidigung oder von Urheber- S.107,§2 (1) ),
rechtsverletzungen) S.110,82 (M f)
Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechts- v v v S.103,§2d),
verstoBen S.106,82 (1) e),
S.110,§2 () e)
Urheberrechtsschutz auBergerichtlich — v v S.106,82 (1) e),
S. 110,82 (1) e)
Arbeits-Rechtsschutz — v v S.106, § 2 (1) b),
S.109,82 (1) b)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht — v v S.106, 82 (1) ¢),
S.109,82 () c)
Online-Monitoring — v v S. 30, Wichtige Hinw.
Kostenerstattung fiir Dokumente nach Identitéatsdiebstahl — v v S.127,8§2(6)
Digitaler Nachlass — v v S.107,§2 (1) i),
S. 10,82 (1))
Schadenersatz-Zahlung bei —_ Vv Vv S.107,§2 (2),
Identitatsmissbrauch, Datenbeschddigung S.110,82(2)
Entsch&digungsleistung bei Schdden an elektronischen — — v S.110,82 Q)
Geraten (web@ktiv Elektronik-Schutz)
Urheberrechtsschutz gerichtlich — — v S.110,82 () e)
Selbststéndige Nebentatigkeit mit Gesamtumsatz im Sinne — — v S.110,82 (1))
von § 19 UStG
Web-Check — — v S. 10,82 (1) k)
Telefonische Beratung bei Spiel-, Handy- und Onlinesucht — — v S. 44, § 5 (6) f) dd)
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ARAG ARAG

Sonderbedingungen 13 und 14 JuraCheck® Fundstelle JuraCheck® Plus Fundstelle
Versicherungssummen
Prifung von Vertrégen und Arbeitszeugnissen S.113,§2(3) S. 114,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
+ je Prifung 100 € 100 €
- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 €
Webcheck, je Kalenderjahr 100 € S.113,§2 %) 100 € S. 114,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
Persdnliche Rechtsberatung — S. 114,
Sonderbedingung 14
+ je Beratung 250 €
- je Kalenderjahr 500 €
Leistungen
ARAG JuraTel® v S. 113,82 (1) v S. 14,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
Onlinerechtsberatung v S.113,§2(2) v S. 114,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
Priifung von Vertrégen und Arbeitszeugnissen v S.113,§2 (3) v S. 11y,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
Webcheck v S.113,§2 (4) v S. 114,
Sonderbedingung 14
i.V.m.S. 112,
Sonderbedingung 13
Personliche Rechtsberatung — v S. 114,

Sonderbedingung 14
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§ 28 Aktiv-Rechtsschutz fiir Selbststdndige Basis Komfort Premium Fundstelle
Versicherungssummen
Europa unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
Kaution Europa 200.000 € unbegrenzt unbegrenzt
Weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland — unbegrenzt unbegrenzt
Kaution weltweit bis zu einem Jahr Aufenthalt im Ausland — 500.000 € 1.000.000 €
Mediation S.45,85a
- je Mediation 3.000€ 3.000€ 3.000€
+ je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Erneuerbare Energietrager — 10.000 € 15.000 € S.80,§28 (%),
S.84,828p (W) e)
Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz fur Hilfsgeschafte, — 10.000 € 10.000 € S. 90, Klausel 3 p
zum Beispiel fiir eingekaufte Dienstleistungen und
Produktionsmaschinen
Wettbewerbsrecht — — 10.000 € S. 84, 8§28 p (4) a) aa)
Patent- und Urheber-Rechtsschutz — — S. 84,828 p (4) a) bb)
fir die Geltendmachung 1.000 €
fir die Abwehr 10.000 €
Forderungsmanagement Plus, je Vertragsdauer — — 5.000 € S.85,828p (1))
Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz — S. 93, Klausel 12
- je Versicherungsfall/je Kalenderjahr 250 €/500 €
- je Versicherungsfall/je Kalenderjahr nach Durchfiihrung 500 €/1.000 €
Online-Forderungsmanagement
Vertrags-Rechtsschutz bei Insolvenzanfechtung, — — 1.000 € S.86,828p (4) o)
je Versicherungsfall
Kollektives Arbeitsrecht — 5.000 € unbegrenzt S.79,828 (1) b),
S.82,8§28p (1) b)
Arbeits-Rechtsschutz fur Aufhebungsvereinbarungen — 1.000 € 1.000 € S.79,828 (1) b),
S.82,8§28p (1) b)
Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen — — S.85,828p (%) h)
Angelegenheiten
- je Beratung 250 €
- je Kalenderjahr 500 €
Beratungs-Rechtsschutz Unternehmervollmacht, — 500 € 500 € S.80, § 28 (4) b),
je Kalenderjahr S.84,828p (1) g)
Nachfolge-Beratungs-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 500 € S.84,828p (4) g)
Prifung von Vertrdgen und Arbeitszeugnissen — S.123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
- je Prifung 100 € 100 €
+ je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 €
AGB-Check, je Kalenderjahr — 100 € 100 € S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Webcheck, je Kalenderjahr — 100 € 100 € S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Verfallsverfahren — — 2.500 € S.35,8§2))i.V.m.
S.37,§3()n)
Drohnen-Rechtsschutz, je Kalenderjahr —_ 10.000 € 30.000 € S.79,8§28 (1) d),
S.82,§28p (1) d)
Bauherren-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 10.000 € S.84,828p (4) d)

Bonitatsselbstauskunft fiir Mieter/Pé&chter,
Bonit&tscheck von Handwerksfirmen,
Bonitatscheck von Kunden

Die ersten vier

kostenfrei, weitere zu kostenfrei, weitere zu

Sonderkonditionen

Die ersten vier

Sonderkonditionen

Ubergabeprotokoll

2 Stlck je Jahr

S.84,8§28p (W) f)

ErschlieBungs- und Anliegerabgaben

50.000 €

S.84,8§28p (%) c)
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§ 28 Aktiv-Rechtsschutz fiir Selbststdndige Basis Komfort Premium Fundstelle
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — 50.000 € S.84,828 p (4) b)
Einmaliger Universal-Rechtsschutz, je Vertragsdauer — — 1.000 € S.86,828p (4) m)
Erweiterter Straf-Rechtsschutz — 300.000 € 300.000 € S. 96 ff.,
(sofern besonders vereinbart) Sonderbedingung 1
Kaution Erweiterter Straf-Rechtsschutz — 300.000 € 300.000 € S. 96 ff.,
(sofern besonders vereinbart) Sonderbedingung 1
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® — auch in Uber 20 europdischen Landern 4 v v S. 101 f.,
und den USA Sonderbedingung 10
Steuertelefon v v v S.101f.,
Sonderbedingung 10
Bauherrentelefon v v v S. 101 f.,
Sonderbedingung 10
Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen in der Firma o. zu Hause) v v v S.41,85(1) a)
Mediation v v v S.45,85a
ARAG Dokumenten-Center v v 4
Anwaltsempfehlung v v v
Online-Forderungsmanagement — v v S.102,
Sonderbedingung 11
Prifung von Vertrdgen und Arbeitszeugnissen — v v S.123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
AGB-Check — v v S. 1283,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Webcheck — v v S.123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Onlinerechtsberatung — v v S.113,§2 (2
Leistungen
Schadenersatz-Rechtsschutz Vv v v S.34,8§20q)
Arbeits-Rechtsschutz v 4 4 S.34,82b)
Kollektives Arbeitsrecht — v v S.79,8§28 (1) b),
S.82,8§28p (1) b)
Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen — — v S.85,§28p (4) h)
Angelegenheiten
Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz Vv v v S.34,82¢)
Steuer-Rechtsschutz v v Vv S.34,8§2¢)
Sozial-Rechtsschutz v v v S.34,§2f1)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen v v v S.34,§2g) aa)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Nichtverkehrssachen — v v S.34,§2g) bb)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz v v v S.34,8§2h)
Straf-Rechtsschutz v V4 V4 S.35,8210)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz v v v S.35,8§2))
Daten-Rechtsschutz vor Gericht v v v S.36,820)
Opfer-Rechtsschutz — 4 4 S.36,82n)
Bauherren-Rechtsschutz — — v S.84,8§28p (1) d)
Ubergabeprotokoll — — v S.84,8§28p (W) f)
Bonitatsselbstauskunft fiir Mieter/P&chter — v v
Bonitatscheck Handwerkerfirmen — v 4
Bonit&tscheck Kunden — 4 v
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§ 28 Aktiv-Rechtsschutz fiir Selbststdndige Basis Komfort Premium Fundstelle
Vertrags-Rechtsschutz fur Hilfsgeschafte — v v S. 90, Klausel 3
Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz fiir Hilfsgeschafte — v v S. 90, Klausel 3 p
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fiir Selbststé&ndige — v v S. 91, Klausel 4
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz v v v S. 100,
Sonderbedingung 3
Generalunternehmerhaftung nach dem Mindestlohngesetz — — v S.85,828p (W) ))
Beratungs-Rechtsschutz Unternehmervollmacht — v S.80,§28 (4) b),
S.84,828p (4) 9)
Nachfolge-Beratungs-Rechtsschutz — — v S.84,828p (1) g)
Forderungsmanagement Plus — — v S.85,828p (1))
Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz — — v S. 93, Klausel 12
Vertrags-Rechtsschutz bei Insolvenzanfechtung — — v S.86,8§28p (W) o)
Wettbewerbsrecht — — v S. 84,828 p (4) a) aa)
Patent- und Urheber-Rechtsschutz — — v S. 84,828 p (4) a) bb)
ErschlieBungs- und Anliegerabgaben — — 4 S.84,828p (%) ¢)
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — v S. 84,828 p (4) b)
Erneuerbare Energietréger bis 15 kWp (Kilowatt-Peak) — Betrieb Betrieb, Erwerb und S.80,§28 (W),
Installation S.84,§28p (W) e)
Park- und HalteverstsBe v v v S.35,8§2))
bei Punkten wenn Fahrzeug- wenn Fahrzeug- i.V.m.S.37,83(2) n),
flihrer bekannt flihrer bekannt S.80,§28 (%) c),
S.85,§28p (4) k)
Sachverstandigengutachten — — 4 S.42,85() )
(bei Streit mit der eigenen Vollkasko)
Telefonische psychologische Soforthilfe — — 4 S. 44, 85(6) f)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung — — v S. 93, Klausel 11
Verfallsverfahren — — v S.35,8§2))
i.V.m.S.37,83(2) n)
Drohnen-Rechtsschutz — v v S.79,8§28 (1) d),
S.82,§28p (1) d)
Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung, sofern der Rechts- — v v S.43,85@®)c)
schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung erledigt ist
Einmaliger Universal-Rechtsschutz — — v S.86,828p (4) m)
Vorversicherungsgarantie — — v S.85,828p (W) )
Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, v v v S. 40, § 4 (6)
wenn der Vertrag drei Jahre besteht.
Vorsorge-Rechtsschutz — v v S. 92 f., Klausel 7
Update-Garantie fur beitragsneutrale Leistungs- 4 v v S. 92, Klausel 8
erweiterungen
Erweiterter Straf-Rechtsschutz als Annex zu § 28
Erweiterter Straf-Rechtsschutz fur die Ausiibung —_ ] l¢] S. 96 ff.,
selbststéndiger und ehrenamtlicher Tétigkeiten Sonderbedingung 1
Fahrzeug-Schutzbrief als Annex zu § 28
Fahrzeug-Schutzbrief fur Selbststdndige o o o S. 166,

Sonderbedingung 22
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Sonderbedingungen 15, 15a und 15b

web@ktiv fir Selbststéndige Basis Komfort Premium Fundstelle
Versicherungssummen
Weltweit 100.000 € 200.000 € 300.000 €
Mediation S.45,85a
- je Mediation 3.000€ 3.000€ 3.000€
+ je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Urheber-Rechtsschutz Erstberatung, auch auBergericht- auch gerichtlich, S. 114, §2c¢),
max. 1.000 € fur alle  lich, max. 10.000 € max. 10.000 € im S.116,§2d),
Beratungen in einem im Kalenderjahr Kalenderjahr S.119,8§2d)
Kalenderjahr
Loschdienst 15, 8§ 4,
118, § 4,
121,84
- je Loschung 100 € 100 € 100 €
- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Reputations-Check S.115,821),
S.118,§2m),
S.120,82n)
+ je Léschung 100 € 100 € 100 €
- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Aktiver Straf-Rechtsschutz, je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 € 1.000 € S.114,§2b),
S.116,§2¢),
S.19,8§2¢)
Wettbewerbs-Rechtsschutz — Erstberatung, auch auBergericht- S.117,82¢),
max. 1.000 € fur alle lich und gericht- S.119,8§2¢)
Beratungen in einem  lich, max. 5.000 €
Kalenderjahr je Versicherungsfall
Erstellung einer Datenschutzerklarung — 500 € 500 € S.117,82)),
je Vertragsdauer einmalig S.120,82))
Web-Check, je Kalenderjahr einmalig — 100 € 100 € S. 117,82 k),
S. 120, § 2 k)
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® — auch in Gber 20 europdischen Landern v 4 4 S.115,§2¢),
und den USA S. 117,821,
S.120,§2m)
Mediation Vv v v S.45,85a
ARAG Dokumenten-Center v v v
Anwaltsempfehlung Vv v v
Leistungen
Schadenersatz-Rechtsschutz v v v S.114,§2q),
bei Verletzung der Reputation, Identitdtsmissbrauch und S. 116, § 2 a),
Missbrauch von Zahlungsmitteln S.119,8§20q)
Unterlassungs-Rechtsschutz v v v S. 14, §2 a),
zur Vorbeugung bei Wiederholungsgefahr S. 116, § 2 a),
S. 119,82 a)
Reputations-Check v v v S.115,821),
S. 118,82 m),
S.120,82n)
Léschdienst riickwirkend bis zu fiinf Jahre vor v v v S.115, 8 4,
Vertragsabschluss S.118,8 4,
S.121,8 4
Aktiver Straf-Rechtsschutz v v v S. 114, §2b),
(Erstattung einer Strafanzeige) S.116,§2c¢),
S.19,8§2¢)
Straf-Rechtsschutz zur Verteidigung Vv v v S. 114, §2d),
(zum Beispiel Vorwurf der Beleidigung oder von Urheber- S.117,821),
rechtsverletzungen) S.120,82f)
Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstéBen v v v S. 114, §2c¢),
S. 116, §2d),
S.119,§2d)
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Sonderbedingungen 15, 15a und 15b

web@ktiv fiir Selbststéindige Basis Komfort Premium Fundstelle
Urheberrechtsschutz auBergerichtlich — v v S. 116, § 2 d),
S.19,8§2d)
Arbeits-Rechtsschutz — v v S. 116, § 2 b),
S.19,8§2b)
Beratungs-Rechtsschutz bei WettbewerbsverstéBen — v v S.117,82¢),
S.119,82¢)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz Datenschutz — v v S.117,829),
S.120,8§29)
Verwaltungs-Rechtsschutz Datenschutz — v v S. 117,82 h),
S.120,8§2h)
Daten-Rechtsschutz — v v S.117,821),
S.120,821)
Erstellung der Datenschutzerklarung — v v S.117,82)),
S.120, 8§ 2j)
Webcheck — v v S. 117,82 k),
S. 120, § 2k)
Telefonische psychologische Soforthilfe nach Cybermobbing — v v S. 4k, § 5 (6) f) bb)
Wettbewerbs-Rechtsschutz — — v S.119,8§2¢)
Online-Monitoring — — v S. 30,
Wichtige Hinweise
Versicherungsvertrags-Rechtsschutz Cyber-Policen — — v S.120,821)
ARAG JuraCheck® ARAG JuraCheck® Plus
Sonderbedingungen 16 und 17 fur Selbststandige Fundstelle fur Selbststandige Fundstelle
Versicherungssummen
Prifung von Vertragen und Arbeitszeugnissen S.122,8§2 (W) S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m. S. 122,
Sonderbedingung 16
- je Prifung 100 € 100 €
- je Kalenderjahr 1.000 € 1.000 €
AGB-Check, je Kalenderjahr 100 € S.122,8§2(5) 100 € S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m. S. 122,
Sonderbedingung 16
Webcheck, je Kalenderjahr 100 € S.122,8§ 2 (6) 100 € S.123,
Sonderbedingung 17
i.v.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Persdnliche Rechtsberatung — S. 123,
Sonderbedingung 17 § 1
-+ je Beratung 250 €
+ je Kalenderjahr 500 €
Leistungen
ARAG JuraTel® v S.122,§2(1) v S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m. S. 122,
Sonderbedingung 16
Onlinerechtsberatung v S.122,§2(2) 4 S.123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Online-Forderungsmanagement 4 S.122,§2 (3) v S. 123,
Sonderbedingung 17
i.v.m.S. 122,
Sonderbedingung 16
Prifung von Vertrdgen und Arbeitszeugnissen v S.122,8§2 (%) v S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m.S.122,

Sonderbedingung 16
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ARAG JuraCheck® ARAG JuraCheck® Plus
Sonderbedingungen 16 und 17 fur Selbststandige Fundstelle fur Selbststandige Fundstelle

AGB-Check v S.122,8§2(5) v S. 123,
Sonderbedingung 17
i.V.m. S. 122,
Sonderbedingung 16

Webcheck v S.122,§2(6) v S. 123,
Sonderbedingung 17
i.v.m.S. 122,
Sonderbedingung 16

Personliche Rechtsberatung — v S. 123,
Sonderbedingung 17 § 1
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§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis Komfort Premium Fundstelle
Versicherungssummen

Deutschland unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Mediation inkl. auBergerichtliche Sachversténdigenkosten S.45,85a
im Rahmen der Mediation

- je Mediation 3.000 € 3.000 € 3.000 €

- je Kalenderjahr 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Bonitatsselbstauskunft fiir Mieter unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Bonit&tscheck potenzieller Mieter/P&chter

(fr Vermieter/Verp&chter),

Bonité&tsselbstauskunft fiir Péchter (gewerbliche Nutzung),
Bonitatscheck von Handwerksfirmen

Die ersten vier

kostenfrei, weitere zu kostenfrei, weitere zu kostenfrei, weitere zu

Sonderkonditionen

Die ersten vier

Sonderkonditionen

Die ersten vier

Sonderkonditionen

Ubergabeprotokoll — — 2 Stlck je Jahr S.89,829p (6)

ErschlieBungs- und Anliegerabgaben — — 30.000 € S.89,829p () c)
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — 30.000 € S.89,§29p (3) b)
Bauherren-Rechtsschutz — — 10.000 € S.89,829p () a)

je Vertragsdauer

Photovoltaikanlagen bis 15 kWp (Kilowatt-Peak) 10.000 € 10.000 € 10.000 € S.89,829 (W),
S.88,§29b (W),
S.89,8§29p (W)
Aktiv-Leistungen
ARAG JuraTel® Vv Vv Vv S.101f.,
Sonderbedingung 10
Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen zu Hause) — v v S.41,8§5(1) a)
Steuertelefon v v v S.101f.,
Sonderbedingung 10
Bauherrentelefon v v v S.101f.,
Sonderbedingung 10
Mediation 4 4 4 S.45,85a
ARAG Dokumenten-Center v v v
Anwaltsempfehlung v v v
Leistungen
AuBergerichtliche Tétigkeiten des Anwalts — v v
Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz v v v S.34,8§2¢)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz v v v S.35,82))
Straf-Rechtsschutz v v v S.35,8210)
Steuer-Rechtsschutz Vv Vv Vv S.34,8§2¢)
Online-Forderungsmanagement fuir Vermieter/Verpachter — v v S.102,
Sonderbedingung 11
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht — — v S.34,8§2d)
Verwaltungs-Rechtsschutz — — v S.34,82¢9)
Opfer-Rechtsschutz — — 4 S.36,82n)
Bauherren-Rechtsschutz — — v S.89,829p (3 a)
Ubergabeprotokoll — — Vv S.89,829p (6)
ErschlieBungs- und Anliegerabgaben — — v S.89,829p () c)
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren — — v S.89,829p (3) b)

Photovoltaikanlagen bis 15 kWp (Kilowatt-Peak)

Gerichtlich fur den

Betrieb auch auBer-

Betrieb, Erwerb und

S.89,§29 (W),

Betrieb gerichtlich Installation S.88,829b (4),
S.89,8§29p (W)
Bonit&tsselbstauskunft flir Mieter/Péchter v v v
Bonitdtscheck potenzieller Mieter v 4 4
(fir Vermieter/Verpéchter)
Bonitatscheck Handwerkerfirmen 4 v 4
AuBergerichtliche Sachversténdigenkosten im Rahmen v v v S.45,85a

einer Mediation
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§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis Komfort Premium Fundstelle

Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung, sofern der Rechts- — v v S.43,85@®) )
schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung erledigt ist

Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der v v v S. 40, § 4 (6)
Vertrag drei Jahre besteht.

Vorsorge-Rechtsschutz v v v S. 92, Klausel 7
Update-Garantie fur beitragsneutrale Leistungs- v 4 4 S. 92, Klausel 8

erweiterungen

Mietausfallschutz als Annexe zu § 29

Mietausfallschutz fiir vermietete Wohneinheiten — o o S.87,§29(5)
fir 6 oder fir 12 Monate i.V.m.S. 123,
Sonderbedingung 18,
S.89,829p (8)
i.V.m.S. 123,
Sonderbedingung 18
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ARAG

ARAG Fahrzeug-
Fahrzeug-Schutz- Schutzbrief fiir
Sonderbedingungen 20 und 22 brief Fundstelle Selbststdndige Fundstelle
Geltungsbereich
Europa v S.133,85 v S.166,§5
Weltweit — —
Fahrzeughilfe
Hilfe bei Fahrzeugpanne, oder Fahrzeugunfall ab Wohnsitz S. 134, ab Firmensitz S. 166,
§o g6
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft durch ein bis 200 € S. 134, bis 600 € S. 167,
Pannenhilfsfahrzeug §6(1)a) goMa
Abschleppen des Fahrzeugs bis 200 € S. 134, bis 600 € S. 167,
§6 () b) §6(Mb)
Bergen (inkl. Gepdck und nicht gewerblicher Ladung) unbegrenzt S. 134, unbegrenzt S. 167,
§6(1)c) §6(Mo)
Hilfe bei Weitertransport der gewerblichen Ladung — unbegrenzt S. 167,
(Umlade- und Weitertransportkosten) §6(1)d)
Zusatzliche Hilfe bei Fahrzeugpanne, Fahrzeugunfall oder 50 km S. 134, 30 km S. 167,
Fahrzeugdiebstahl (ab __ km Luftlinie) Fahrzeugunfall §6(2) §6(2)
Hilfe bei der Weiter- und Rickfahrt Bahn 1. KI./Flug S. 134, Bahn 1. KI./Flug S. 167,
§6(2)a) §6(@a)
Zusatzliche Fahrtkosten mit 6ffentlichen Verkehrsmit- 50 € S. 134, 50 € S. 167,
teln oder Taxi §6(2) a) §6(2) a)
Ubernachtung finf/75 € S. 134, funf/75 € S. 167,
(Anzahl Ubernachtung/ € pro Person je Tag) §6(2) b) §6(2)b)
Mietwagen (Rnzahl Tage/Maximum) sieben/600 € S. 134,86 (2) c); sieben/1.200 € S.168,8§ 6 (2) ¢);
S.135,8 6 (4) a) cc) S.168,8 6 (4) a) cc)
Leihfahrréder etc. (Anzahl Tage/oder Maximum) — —
Nutzungsausfall anstelle Mietwagen — —
(Anzahl Tage/__ € Tag)
Fahrzeugunterstellung bis zur Herstellung der Fahrbe- bis zwei S.134,86 (2) a), S. bis zwei S. 168,
reitschaft/Wiederauffindung innerhalb vier Wochen Wochen 134,86 (2 d) Wochen §6(2)d)
nach Fahrzeugdiebstahl
Ricktransport des defekten Fahrzeugs aus dem Ausland
— Europa unbegrenzt S. 135, unbegrenzt S. 168,
§6 (1) a) bb) §6 (1) a) bb)
- Weltweit —_ —
Pick-up der Fahrgdéste in Deutschland — —
Fahrzeugverzollung, -verschrottung Vv S. 135, Vv S. 169,
(Ubernahme Verfahrensgebiihr) § 6 (%) a) dd) § 6 (%) a) dd)
- Vermittlung Restwertverkaufer — —
Vermittlung Reparaturwerkstatten — —
Ersatzteilversand (ins Ausland) v S. 135, v S. 168,
§6 () a) aq) §6 (%) a) aq)
Beschaffung Kfz-Ersatzschlissel — —
Ricktransport des fahrbereiten Fahrzeugs v S. 135, Vv S. 168,
§6(13)d) §6(3)b)
Bei Eigenorganisation durch Ersatzfahrer
- Europa 0,50 €/km S.135,§ 6 (3) d) 0,50 €/km S.168, 8§ 6 (3) b)
- Weltweit —_ —
Personenleistungen
Hilfe bei einer Krankheit, Verletzung, Tod auf Reisen 50 km S. 135, 30 km S. 168,
(ab __ km Luftlinie) §6(3) §6(3)
Reisedauer sechs Wochen S. 135, sechs Wochen; bei S. 168,
§6(3) beruflichen Reisen §6(3)
unbegrenzt
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Sonderbedingungen 20 und 22

ARAG
Fahrzeug-Schutz-
brief

Fundstelle

ARAG

Fahrzeug-
Schutzbrief fiir
Selbststdndige

Fundstelle

Informationen lber drztliche Versorgung, Arztvermittlung

v

S. 136,
§6 (1) c) aq)

v

S. 169,
§6 () c) aq)

Kostentibernahmegarantie Krankenhaus (Ausland)

Versand Arzneimittel (Ausland)

S. 136,
§ 6 (4) c) bb)

S. 169,
§ 6 (4) c) bb)

Bereitstellung bendtigter Hilfsmittel (Ausland)

Krankenrtcktransport (sofern medizinisch notwendig)

S. 135,
§6)a)

S. 168,
§6)a)

Mehrkosten fir die auBerplanmd&Bige Ruickreise nach Ent-
lassung aus dem Krankenhaus

Zusétzliche Fahrten (nur fir erkrankte/verletzte Person)

Kosten Krankenbesuch fur eine
nahestehende Person je Schadenfall

ab 5 Tage
KH-Aufenthalt

S. 135,
§6@Q)b)

Fahrt- und Ubernachtungskosten

pauschal
bis 1.000 €

S. 135,
§6@Q)b)

pauschal
bis 1.000 €

Rickholung von Kindern

Bahn 1. KI./Flug/
Taxi 50 €/
max. 1.000 €/Person

S.135,
§6@ 0

Fahrtkosten

Organisation einer Betreuung zu Hause (ohne Kostenlber-
nahme)

Hilfe im Todesfall: Bestattungs- oder Uberfiihrungskosten
zum standigen Wohnsitz

Psychologische telefonische Hilfe

Mehraufwand flir den auBerplanméBigen Riicktransport
von Haustieren

Such-, Rettungs- und Bergungskosten inkl. Behandlungs-
kosten, Transportkosten zum Krankenhaus, zur Spezialklinik
oder Druckkammer

Umbau von Wohnung/Pkw nach Unfall-, Schwerstverlet-
zung

Hilfe bei Notfdllen auf Reisen

Unplanmé&Biger Reiseabbruch

Erkrankung, Unfall, Tod von Mitreisenden oder Verwandten
zu Hause, Krieg, Naturgefahren, Vermogensschaden zu
Hause > 2.500 €

Insolvenz des Reiseunternehmens

Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust (Zinsloses Darlehen)

S. 136,
§6 (%) d) bb)

S. 169,
§6 () d) bb)

Dokumenten- und Datenservice
(anfallende Gebiihr Ersatzdokument)

Wohnungsschlisselservice

Reisertickrufservice

Handwerkerservice bei Notfdllen zu Hause

Haushuter-Service

v

Hilfe bei ungenannten Ereignissen

bis 500 €

S. 136,
§6 () d) co)

bis 500 €

S. 169,
§6 () d) cc)

Leistungstbersicht — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung
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Sonderbedingungen 21,21 aund 21 b

ARAG Top-Schutzbrief Basis Komfort Premium Fundstelle
Hilfe bei Ausfall des Fahrzeugs — Fahrzeug-Assistance
Versicherter Geltungsbereich Deutschland Europa Weltweit S.139, §5,
S. 142, § 5,
54,85
Hilfe bei Fahrzeugausfall
Soforthilfe an der Schadenstelle
Pannen- und Unfallhilfe (inkl. Kleinteile) bis 350 € bis 450 € v S.139,8§6 (2) a),
S. 143,86 (2) a),
S.154,8 6 (2) a)
Abschleppen des Fahrzeugs zur n&chsten Fachwerkstatt bis 350 € bis 450 € v S.139,§ 6 (2) b),
S. 143,86 (2) b),
S.154,8 6 (2) b)
Bergen des Fahrzeugs (inkl. privaten Gepdcks, Haustie- bis 450 € v S.139,8§6 (2) o),
ren und nicht gewerblich beférderter Ladung) bis 350 € S. 143,86 (2) ¢),
S. 154,86 (2) ¢)
Mietwagen-Service nach Panne, Unfall oder Diebstahl — ab 30 km Luftlinie v S. 143,86 (2) d),
S.154,8§ 6 (2) d)
Pkw, Wohnmobile, Kraftr&der, Mopeds — bis 7 Tage bis 7 Tage S. 143,86 (2) d),
bis 500 € bis 600 € S.154,8 6 (2) d)
Fahrréder, Pedelecs oder E-Bikes — bis 50 € bis 50 € S. 143,86 (2) d),
S. 154, § 6 (2) d)
Nutzungsausfallpauschale anstelle der Mietwagen- — bis 7 Tage bis 7 Tage S. 143,86 (2) d),
leistung 30€/Tag 50 €/Tag S.154,8§ 6 (2) d)

Weiter- und Rickfahrt-Service mit Bahn oder Flugzeug
anstelle des Mietwagen-Service

Bahnfahrt 1. Klasse
oder Flug Economy-

Bahnfahrt 1. Klasse
oder Flug Economy-

S. 144, § 6 (2) e),
S.155,§ 6 (2) )

Class Class
Kurzfahrten mit dem Taxi oder dem dffentlichen Perso- — bis 75 € bis 75€ S. 144, 8§ 6 (2) ),
nennahverkehr S.155,8§6 (2) f)
Ubernachtungs-Service fiir die Dauer der Reparatur oder — ab 50 km Luftlinie v S. 144, § 6 (2) 9),
bis zur Wiederauffindung des versicherten Fahrzeugs bis 3 N&chte bis 5 Néchte S.155,8§6 (2) 9)
85 €/Nacht je Person 100 €/Nacht je Per-
son
Weitere Leistungen ab 50 km Luftlinie vom stdandigen
Wohnsitz
AutoschlUssel-Service — v v S. 144, § 6 (3) a),
S.155,§ 6 (3) a)
Fahrzeugtransport-Service und Pick-up-Service — v v S. 144, § 6 (3) b),
S.155,§ 6 (3) b)
Fahrzeugunterstellung
— Im Inland — bis 2 Wochen bis 2 Wochen S. 144, 8§ 6 (3) ¢),
S.156,8 6 (3) ¢)
— Im Ausland — bis 4 Wochen bis 4 Wochen S. 144, 8§ 6 (3) ¢),
S.156, 8§ 6 (3) ¢)
Hilfe bei der Fahrzeugreparatur oder VerduBerung — v v S. 144, § 6 (3) d),
S.156, § 6 (3) d)
Leistungen im Ausland
Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland — v v S.145,§6 (4) a),
S.156,8§ 6 (4) a)
Hilfe bei der Fahrzeugriickfiihrung nach einem Diebstahl — v v S.145,§ 6 (4) b),
bis zu 4 Wochen nach Wiederauffindung innerhalb Europas auBerhalb Europas S.156, § 6 (4) b)
bis 5.000 € bis 5.000 €
Hilfe bei sonstigen nicht genannten Fahrzeug-Leistungen — 500 € 500 € S. 145, § 6 (5),
S. 156, § 6 (5)
Hilfe bei Notfdllen auf Reisen — Reise-RAssistance
Versicherter Geltungsbereich Deutschland Europa Weltweit S.139, § 5,
S.142, § 5,
S.154,§5
Versicherte Reise (Abwesenheit vom Wohnsitz) | Reisedauer  ab 50 km Luftlinie | ab 50 km Luftlinie | ab 50 km Luftlinie | S. 140, § 6 (3),
bis 42 Tage bis 42 Tage bis 42 Tage S. 145, § 6 (6),
S. 158,86 (7)
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Sonderbedingungen 21,21 aund 21 b

ARAG Top-Schutzbrief Basis Komfort Premium Fundstelle
Hilfe bei Krankheit oder Unfall v v 4 S. 140, § 6 (3) a),
S. 145, § 6 (6) a),
S.158, § 6 (7) a)
Soforthilfe v v v S. 140, § 6 (3) b),
S. 145, § 6 (6) b),
S.168,8§6 (7) b)
— Informationen zur arztlichen Versorgung vor Ort v v v S. 140, 8§ 6 (3) b),
S. 145, § 6 (6) b),
S.158,86 (/) b)
— Kontaktherstellung zu Angehdrigen und Arbeitgeber v v v S.140, 8§ 6 (3) b),
S. 145, § 6 (6) b),
S.158, § 6 (7) b)
— Kostentibernahmegarantie gegentiber Krankenhdusern — bis 20.000 € bis 20.000 €
Psychologische telefonische Hilfe Vv v v S. 140,86 (3) o),
S. 145, § 6 () ¢),
S.158,86 (7) c)
Arzneimittelversand — v v S. 145, § 6 (6) d),
S.158, § 6 (7) d)
Krankenbesuch durch eine nahestehende Person bei vo- — bis 1.000 € bis 1.000 € S. 145,86 (6) e),
raussichtlich bis zu 5 Tage dauerndem Krankenhausauf- S.158,86 (7) e)
enthalt
Krankentransport S. 145, § 6 (6) ),
S.158,86 (7))
Transport zum ndchsten Krankenhaus — 4 4 S. 145, § 6 (6) f) aa),
S.158,8 6 (7) f) aa)
Krankenrticktransport zum Wohnsitz (sofern medizini- — 4 4 S. 145, § 6 (6) f) bb),
sche angezeigt oder bei einer voraussichtlichen Aufent- S. 158, § 6 (7) f) bb)
haltsdauer von langer als 14 Tagen)
Mehrkosten bei auBerplanmdBiger Rickreise nach einem — S. 146, § 6 (6) f) cc),
Krankenhausaufenthalt S. 158,86 (7) f) co)
— Ubernahme der Kosten fiir eine Bahnfahrt 1. Klasse — v v S. 146, § 6 (6) f) co),
oder einen Flug Economy Class S. 158,86 (7) f) co)
— Fahrten mit dem Taxi oder dem OPNV zur néchsten — bis 50 € bis 50 € S. 146, § 6 (6) f) cc),
Bahnstation/zum ndchsten Flughafen S.158, § 6 (7) f) cc)
Hilfe im Todesfall S. 146, § 6 () )),
S.159,86 (7))
— Ubernahme der Uberfiihrungskosten bis zum Wohnsitz — bis 12.500 € bis 12.500 € S. 146,86 (6) }),
S.159,86 (7))
- Bestattungskosten im Ausland — bis 12.500 € bis 12.500 € S. 146, 8§ 6 (6) )).
S.159,86 (7))
Ricktransport von Gepé&ck und Haustieren — v v S. 146, § 6 (6) k,
S.159, 86 (7) k)
Such-, Rettungs- und Bergungskosten — bis 5.000 € bis 5.000 € S. 146, § 6 (6) m),
S.159,§ 6 (7) m)
Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel —_ bis 10.000 € bis 10.000 € S. 146, § 6 (6) n),
S.159,86 (7) n)
Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder
Katastrophenfall
Ubernahme der Mehrkosten fiir eine auBerplanmdBige — bis 3.000 € bis 5.000 € S. 147,86 (7) a),
Rickreise bei Erkrankung naher Verwandter, Schaden am S.160, § 6 (8) a)
Privatvermégen, Krieg im Zielort
Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters —_ bis 5.000 € bis 5.000 € S. 147,86 (7) b),

als Darlehen

als Darlehen

S.160, § 6 (8) b)

Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland

Verlust von Zahlungsmitteln

Soforthilfe bis max.

Soforthilfe bis max.

S.147,8§ 6 (8) a),

2.500 € 2.500 € S.160, § 6 (9) a)

Dokumente-Service im Ausland — v v S. 147,86 (8) b),
S.160, § 6 (9) b)

Verspatungs-Service — v v S. 147,86 (8) ¢),

$.160,§ 6 (9) ¢)
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Sonderbedingungen 21,21 aund 21 b

ARAG Top-Schutzbrief Basis Komfort Premium Fundstelle
Haus- und Wohnungsschlissel-Service S. 148,86 (8) d),
S.160, § 6 (9) d)
- Ubernahme Versandkosten — 4 v S. 148,86 (8) d),
S.160, § 6 (9) d)
— Kosten fir Offnen der Haus- oder Wohnungstiir — max. 150 € max. 150 €
Hilfe bei Brillenverlust — v v S.148,§ 6 (8) e),
S.160,8 6 (9) e)
Hilfe bei Notfdllen zu Hause
Reisertickruf-Service v v v S. 140,86 (%) a,
S.148,§ 6 (9) a),
S.161,§ 6 (10) a)
Handwerker-Service v v v S. 140, § 6 (4) b),
S. 148, 8§ 6 (9) b),
S.161,§ 6 (10) b)
Haushiter-Service v v v S. 140,86 (4) ¢),
S. 148,86 (9) ¢),
S.161,§ 6 (10) ¢)
Hilfe bei sonstigen nicht genannten Leistungen der Reise- — bis 500 € bis 500 € S. 148, § 6 (1),
Assistance S. 161,86 (12)
Krankenschutz im Ausland
Versicherter Geltungsbereich — o o S. 148,87,
Weltweit, kein Versi-  Weltweit, kein Versi- S. 161,87
cherungsschutz in cherungsschutz in
Deutschland oder Deutschland oder
am ausl@ndischen am ausl@ndischen
Wohnsitz Wohnsitz
+ Versicherte Reisedauer —_ o o S. 148,87 (1),
bis 42 Tage bis 42 Tage S.161,87 (1)
Gegenstand des Versicherungsschutzes — o o S. 149,87 (2),
- Ersatz von Aufwendungen flir medizinische Heilbe- S.161,87(2)
handlung bei aufgetretener Krankheit
— Verschlechterung des Gesundheitszustands oder Un-
fallverletzungen auf einer Auslandsreise
Umfang der Leistungspflicht (Ruszug)
Arztliche Heilbehandlung — o ¢] S. 149,87 (W) f) aa),
S.162,87 (%) f) aa)
Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund arztlicher — o ¢] S. 149, 8§ 7 (4) f) bb),
Verordnung S.162,8§7 (4) f) bb)
Notwendige Zahnbehandlung, Zahnfillungen — o o S.150,87 (%) f) cc),
(einfache Ausfuhrung), Reparatur von Zahnersatz S.162,87 (4) f) cc)
Réntgendiagnostik — o o S.150,§7 (&) f) dd),
S.162,8§7 (%) f) dd)
Stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und — ¢} o S.150,87 (%) ) ee),

Operationsnebenkosten

S.162,§7 (4) ) ee)
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Versicherteninformation ARAG SE

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

1 Identitdt und ladungsfdhige Anschrift des Versicherers

Vertragspartner fiir die Rechtsschutzversicherung ist die
ARAG SE

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Renko Dirksen (Vorsitzender),

Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann,

Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze

Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 66846

USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Vertragspartner/Risikotréger

- der ARAG Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz

- des ARAG Mietausfallschutzes

- des ARAG web@ktiv® Vermbgensschadenschutzes

- des ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutzes

+ der Kennzeichen-Wiederbeschaffung

- des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs

- des ARAG Top-Schutzbriefs

- des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs fur Selbststdndige

- des U-Haft-Supports

ist die

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Disseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Risikotrager in Bezug auf den Krankenschutz im Ausland ist die
ARAG Krankenversicherungs-AG

HollerithstraBe 11, 81829 Miinchen

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Roland Schafer (Sprecher),

Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe
Sitz und Registergericht: Miinchen, HRB 69751

2 Hauptgeschaftstdtigkeit des Versicherers

Die Hauptgeschaftstatigkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung, die der ARAG Allgemeine Ver-
sicherungs-Aktiengesellschaft die Haftpflicht-, Sach-, Unfall-, Kraftfahrt- und Schutzbriefversicherung, die der ARAG
Krankenversicherungs-AG der Betrieb der Krankenversicherung.

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Dem Versicherungsverhdltnis liegen die jeweils vereinbarten Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung in der bei
Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Bedingungen ist beigefligt.

Die ARAG SE erbringt nach Eintritt eines Versicherungsfalls die fur die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers bzw. Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). Der Ver-
sicherungsfall gilt als eingetreten

1. im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung (ARB)
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt;
b) im (erweiterten) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie im Rechts-
schutz in Ehesachen vor Gerichten nach Anderung der persénlichen Rechtslage;
c) im Betreuungs-Rechtsschutz mit Einleitung des Betreuungsverfahrens;
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d) im Rahmen von ARAG JuraTel®, ARAG JuraCheck® und ARAG JuraCheck® Plus bei Vorliegen eines Beratungs-
bediirfnisses in eigenen Rechtsangelegenheiten;

e) in allen anderen Fdllen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen VerstoB
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll.

im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen fiir die Spezial-Straf-, Vermdgensschaden- und Anstellungsvertrags-
Rechtsschutzversicherung (SVA)
a) Im Verm&gensschaden-Rechtsschutz Basis und Komfort
in dem Zeitpunkt, in dem der Versicherte begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtsvorschriften zu
verstoBen und hierdurch ein Vermdgensschaden verursacht worden sein soll
- und wenn dieser RechtsverstoB3 innerhalb des versicherten Zeitraums eingetreten ist
- und zum Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung des gesetzlichen Haftpflichtanspruchs auf Ersatz des Ver-
mdgensschadens der Versicherungsvertrag fir den Versicherten noch besteht. Der Anspruch gilt dann als gel-
tend gemacht, wenn er gegen eine versicherte Person in Textform erhoben wird.
b) Im Vermdgensschaden-Rechtsschutz Premium in dem Zeitpunkt, in dem der Schadenersatzanspruch erstmalig in
Textform erhoben wird. Hier kommt es auf den Zeitpunkt des RechtsverstoBes nicht an. Voraussetzung ist, dass
der Schadenersatzanspruch wéhrend der Vertragslaufzeit geltend gemacht wird und der ARAG vor Vertragsab-
schluss alle Umstéinde angezeigt wurden, die auf eine méglicherweise anstehende Geltendmachung von solchen
Schadenersatzanspriichen hinweisen.
c) im Anstellungsvertrags-Rechtsschutz, wenn innerhalb des versicherten Zeitraums, nach Ablauf einer Wartezeit
von drei Monaten nach Versicherungsbeginn, der Versicherte oder ein anderer einen Versto3 gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll, wodurch eine Streitigkeit aus dem Anstel-
lungsvertrag ausgeldst wurde.
d) im Spezial-Straf-Rechtsschutz
1) im Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Ver-
sicherten;

2) im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz ab Einleitung eines entsprechenden férmlichen Verfahrens gegen
den Versicherten;

3) flr den Zeugenbeistand die miindliche oder schriftliche Aufforderung zur Zeugenaussage;

4) bei Durchsuchungen einschlieBlich Arrestverfahren
- fir beschuldigte Versicherte die Einleitung des Ermittlungsverfahrens,
- fUr in sonstiger Weise Betroffene der Beginn der Durchflihrung dieser MaBnahme,
- bei Arrestverfahren der Erlass des Arrestbeschlusses nach § 111 StPO;

5) in Verfahren vor parlamentarischen Untersuchungsausschiissen die Ladung des Versicherten zur Ausschuss-
sitzung;

6) fur die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt;

7)  in Wiederaufnahmeverfahren die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten in dem rechts-
kraftig abgeschlossenen urspriinglichen Strafverfahren;

8) in Privatklageverfahren die Anrufung der Vergleichsbehérde durch den Privatklager;

9) bei aktiver Strafverfolgung der Zeitpunkt, zu dem der Beschuldigte begonnen hat oder begonnen haben soll,
den angezeigten Straftatbestand bzw. die Dienstpflicht zu verletzen;

10) bei Offentlichkeitsarbeit/private Ermittlungen der Zeitpunkt, zu dem der Betroffene begonnen hat oder be-
gonnen haben soll, gegen Rechtspflichten zu verstoBen.

Die Voraussetzungen zu 1. bis 2. missen zudem nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Beendigung

eingetreten sein. Fir Versicherungsfdlle, die wdhrend einer Wartezeit eintreten, besteht jedoch kein Kostenschutz.

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewdhlten Produkten, Leistungsarten,

Versicherungssummen und Selbstbehalten.

Gesamtpreis der Versicherung

Die Beitréige zu |hrer Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag.

Zusatzliche Kosten

Zusatzliche vertragliche Kosten fallen nicht an.

Beitragszahlung

Der Beitrag kann jahrlich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres entrichtet werden, aber auch monatlich, viertel-
jahrlich oder halbjahrlich.

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags zum vereinbarten Versicherungsbeginn fallig. Bei sp&terer Zahlung
beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspdtete Zahlung ist nicht lhr Ver-
schulden.
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Folgebeitrage sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen.

Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat muss der Versicherungsnehmer sicherstellen, dass das zum Einzug angegebene
Konto zum Zeitpunkt der Falligkeit die erforderliche Deckung aufweist.

Wahrend der Vertragslaufzeit unterliegen die Beitréige der méglichen Beitragsanpassung (Erhéhung oder Verminde-
rung) nach § 10 ARB.

Vertrage mit Beitrag nach Tarifgruppe N (Normaltarif), Tarifgruppe B (Behdrdenbedienstete, Beamte), Tarifgruppe S
(Selbststéndige) oder einem Assekuranztarif werden nach dem Wegfall der Voraussetzungen hierfir gem&B § 11 ARB zu
dem sich danach ergebenden, der jeweiligen Eigenschaft des Versicherungsnehmers entsprechenden Tarif fortgeftihrt.

Gultigkeitsdauer der zur Verfiigung stehenden Informationen

An konkrete Informationen zu Rechtsschutzprodukten, insbesondere hinsichtlich der genannten Beitrdge, halten wir
uns einen Monat gebunden.

Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindungsfrist, Beginn des Versicherungsschutzes

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Rechtsschutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrags
durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hdlt sich an seinen Antrag einen Monat gebunden.

Eine Antragsannahme der ARAG SE erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine Annahmeer-
klérung.

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG SE und die
Annahme des Angebots durch Annahmeerkldrung des Versicherungsnehmers.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe
Ziffer 6).

9 Informationen zum Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (zum
Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
- der Versicherungsschein,
- die Vertragsbestimmungen,
einschlieBlich der fir das Vertragsverhdaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schlieBlich der Tarifbestimmungen,
- die Widerrufsbelehrung,
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
- und die weiteren in § 1 VWG-Informationspflichtenverordnung aufgefiihrten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Disseldorf, Telefax +49 211 963 28 50, E-Mail service@ARAG.de
Widerrufsbelehrung
Die vollstandige Widerrufsbelehrung einschlieBlich der Auflistung der flr den Fristbeginn erforderlichen weiteren In-
formationen erhalten Sie zusammen mit Ihrem Antrag.
10 Laufzeit und Beendigung der Rechtsschutzversicherung, insbesondere durch Kiindigung

Die vereinbarte Laufzeit der Rechtsschutzversicherung entnehmen Sie bitte den konkreten Vertragsvereinbarungen
(zum Beispiel Antrag).

Die Rechtsschutzversicherung kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spd-
testens jedoch nach drei Jahren gekilindigt werden. Wird sie nicht geklindigt, verléngert sich das Vertragsverhdltnis
bei Vertrédgen von mindestens einjahriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres kiindbar.
Kindigungen missen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen.
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Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag vorzeitig in Textform kiindigen.

Bejaht die ARAG SE ihre Leistungspflicht fir mindestens zwei innerhalb von zwdIf Monaten eingetretene Versiche-
rungsfdlle, sind der Versicherungsnehmer und die ARAG SE berechtigt, den Vertrag in Textform vorzeitig zu kiindigen.
Die Kiindigungsfrist betragt in diesen beiden Fallen einen Monat, das heit, die Kindigung muss dem Vertragspartner
spdtestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes oder Anerkennung der Leistungspflicht fur
den zweiten oder jeden weiteren Versicherungsfall zugegangen sein.

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG SE wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spdteren Zeitpunkt, spdtestens jedoch
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kiindigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Anwendbares Recht/Zusténdiges Gericht/Kommunikationssprache

12

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung liegt ebenso
das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung.

Fir Klagen aus dem Versicherungsverhdltnis gelten die inléndischen Gerichtssténde nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und
§ 215 WG.

Die Versicherungsbedingungen und sémtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehdndigten Informationen werden
in deutscher Sprache verfasst. Alle Informationen sowie die Kommunikation zum Vertragsverhdltnis erfolgen in deut-
scher Sprache.

AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

13

Das Interesse der ARAG ist es, die Versicherungsnehmer mit ihren Leistungen zufrieden zu stellen. Sollte das einmal nicht
gelingen, nimmt der Versicherungsnehmer am besten direkt Kontakt zur ARAG auf, um die Angelegenheit zu kidren.

Dazu kann der Versicherungsnehmer auf der Homepage der ARAG SE (www.arag.de) im Impressum das Online-Be-
schwerdeformular ausfillen.

Lehnt die ARAG Versicherungsschutz ab, weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich
entstehende Kostenaufwand in einem groben Missverhdltnis zum angestrebten Erfolg steht oder weil sie keine hinrei-
chende RAussicht auf Erfolg verspricht, kann der Versicherungsnehmer, soweit er der Auffassung der ARAG SE nicht
zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhdlt, die Einleitung eines Stichentscheids oder Schiedsgut-
achterverfahrens von der ARAG verlangen (siehe Ziffer 7 Teil B SVA). Die Aufforderung zur Einleitung des Verfahrens
ist an die ARAG zu richten (Adresse siehe Ziffer 1).

Dartber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein ,Versicherungsombudsmann e.V.* Das ist eine unabhdngige Ein-
richtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Versi-
cherungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer kann sich an diese Stelle wenden, wenn es sich um einen Anspruch
aus dem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsnehmer kann weiterhin den Rechtsweg beschreiten.

Beschwerdegesuch bei der zustdndigen Aufsichtsbehdrde

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de
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Wichtige Hinweise

Allgemeine Vertragsvereinbarungen

Die aufgrund lhres Antrags abgeschlossenen Versicherungen sind grundsatzlich rechtlich selbststéndige und voneinander unab-
hangige Vertrége.

Keine rechtlich selbststéndigen Vertrége stellen dar
+ Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen

- DirektSchutz

- Erweiterter Straf-Rechtsschutz

- ARAG Mietausfallschutz

- ARAG Fahrzeug-Schutzbrief

+ ARAG Top-Schutzbrief

+ ARAG Fahrzeug-Schutzbrief fur Selbststdndige

— soweit abgeschlossen.

- Online-Forderungsmanagement

- ARAG JuraCheck®

- ARAG JuraCheck® Plus

- ARAG web@ktiv® Basis, Komfort oder Premium

+ ARAG JuraCheck® fur Selbststandige

+ ARAG JuraCheck® Plus fur Selbststandige

- ARAG web@ktiv® Basis, Komfort oder Premium fir Selbststéndige

sind nur rechtlich selbststéndige Vertrdge, wenn sie einzeln abgeschlossen werden.

Den abgeschlossenen Versicherungen liegen die aktuellen Allgemeinen Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung der ARAG
sowie die vereinbarten Klauseln und/oder Sonderbedingungen zugrunde.

Alle fiir uns bestimmten Anzeigen und Erkldrungen sollen entweder an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtrdgen aufgefiihrte zustdndige Stelle gerichtet werden. Sie sollten auch dann in Textform erfolgen,
wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist.

Vertragspartner/Risikotréger

Vertragspartner/Risikotréiger fiir den Rechtsschutz ist die ARAG SE.

Vertragspartner/Risikotréiger

+ der ARAG Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz nach der Klausel 12

- des ARAG Mietausfallschutzes nach der Sonderbedingung 18

- des ARAG web@ktiv® Vermbgensschdden nach der Sonderbedingung 19

- des ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutzes nach der Sonderbedingung 19 a

- des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs nach der Sonderbedingung 20

- des ARAG Top-Schutzbriefs nach der Sonderbedingung 21, 21 a und 21 b

- des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs fir Selbststéndige nach der Sonderbedingung 22
von Kennzeichen Wiederbeschaffung nach der Klausel 11

ist die ARAG Aligemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Risikotrager in Bezug auf den Krankenschutz im Ausland nach der Sonderbedingung 21 a und 21 b ist die ARAG Krankenversiche-
rungs-AG.

FUhrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserklérungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenheiten — auch
fiir die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft und die ARAG Krankenversicherungs-AG entgegenzunehmen und zu
tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE,

- die ARAG Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz, den ARAG Mietausfallschutz, den ARAG web@ktiv® Vermdgensschd-
den, den ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutz, die Kennzeichen Wiederbeschaffung, den ARAG Fahrzeug-Schutzbrief, den
ARAG Top-Schutzbrief, den ARAG Fahrzeug-Schutzbrief fir Selbststéndige betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft,

- den Krankenschutz im Ausland betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Krankenversicherungs-AG

verklagt werden bzw. klagen.
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ARAG-Service

Online-Monitoring zu ARAG web@ktiv® Komfort und Premium fiir Privatpersonen und zu ARAG web@ktiv®
Premium fiir Selbststdndige

Wir benennen lhnen einen Dienstleister fiir einen ersten Initial-Check, mit dem Sie erfahren, ob lhre Daten in der Vergangenheit
im Darknet gehandelt wurden. Auf Wunsch werden lhre persénlichen Daten in einem taglichen Monitoring (Online-Monitor)
Uberwacht. Besteht die Gefahr kompromittierter Daten, erhalten Sie vom Dienstleister unverzliglich eine Nachricht mit einem
MaBnahmenplan per E-Mail oder SMS.

Unsere Serviceleistungen erbringen wir, solange lhr ARAG web@ktiv® Komfort oder Premium — Vertrag bzw. |hr ARAG web@ktiv®
Premium — Vertrag flr Selbststéndige besteht und wir unser Service-Angebot aufrechterhalten. Wir kénnen auch ohne vorherige
Information diese Serviceleistung generell oder teilweise einstellen oder inhaltlich &dndern und Servicepartner wechseln. lhren
Rechtsschutzvertrag kénnen Sie deswegen nicht vorzeitig kiindigen. Eine gesonderte Kiindigung der Serviceleistung ist nicht vor-
gesehen. Wir haften nicht fir Umsténde im Zusammenhang mit einer Nicht- oder Schlechterfiillung der Serviceleistung. Fir die
Erbringung der Leistung an sich und deren Inhalt ist der jeweilige Servicepartner allein verantwortlich.

Tarifgruppe

Tarifgruppe N (Normaltarif)

Die Beitrage der Tarifgruppe N gelten in allen Fallen, in denen nicht ausdrlicklich eine andere Tarifgruppe vorgesehen ist.

Tarifgruppe B (Beamtentarif)

Die Tarifgruppe B ist zu wéahlen, wenn der Versicherungsnehmer als Beamter oder Angestellter im &ffentlichen Dienst mit mindes-
tens 50 Prozent der wochentlichen Regelarbeitszeit tatig ist. Entfallen die Voraussetzungen fiir die Zuordnung zur Tarifgruppe B,
wird der Vertrag auf die Tarifgruppen N oder — bei Vorliegen der Voraussetzungen hierfir — S umgestellt.

Tarifgruppe R (Tarif fiir Rentner)

Die Tarifgruppe R ist zu wdhlen,
- wenn der Versicherungsnehmer im Ruhe- oder Vorruhestand ist
- und er sowie alle mitversicherten Personen keine Uber eine geringfligige Beschaftigung hinausgehende Tatigkeit austiben.

Tarifgruppe P (Tarif fiir Pensiondre)

Die Tarifgruppe P ist zu wdhlen, wenn

+ der Versicherungsnehmer als Beamter oder Angestellter im 6ffentlichen Dienst mit mindestens 50 Prozent der wdchentlichen
Regelarbeitszeit tatig war

+ und er jetzt im Ruhe- oder Vorruhestand ist

- und er sowie alle mitversicherten Personen keine Uber eine geringfligige Beschaftigung hinausgehende Tatigkeit austiben.

Tarifgruppe S (Selbststdndigentarif)

Der Tarifgruppe S sind Personen zuzuordnen, die entweder selbst oder deren mitversicherter Lebenspartner eine gewerbliche,
freiberufliche oder sonstige selbststdndige Tatigkeit (haupt- oder nebenberuflich) mit einem Nettojahresumsatz von tber 22.000
Euro austiben. Sofern § 19 UStG zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls eine hhere Umsatzgrenze fiir das vorangegangene Kalen-
derjahr regelt, gilt diese. Entfallen die Voraussetzungen fur die Zuordnung zur Tarifgruppe S, wird der Vertrag auf den Normaltarif
oder bei Vorliegen der Voraussetzungen hierfiir auf den Beamtentarif umgestellt.

Als selbststandige Tatigkeit gelten auch

- die Verwaltung eigenen Vermdgens (zum Beispiel Privatier) unter Einsatz von Fremdmitteln, und zwar selbst dann, wenn die
Vermodgensverwaltung ohne planmaBigen Geschdftsbetrieb und nicht berufsmdBig erfolgt;

- die Tatigkeit von Geschaftsfihrern einer GmbH, die zugleich beherrschende Gesellschafter der GmbH sind; das sind Inhaber
mit mindestens 50 Prozent der Geschdftsanteile; bei alleinvertretungsberechtigten geschaftsfiihrenden Gesellschaftern gilt das
Gleiche.
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Tarifgruppe A (Assekuranztarif)

Der Tarifgruppe A zuzuordnen sind Personen, die fir Versicherungen tatig sind. Fallen die Voraussetzungen fiir die Zuordnung zur
Tarifgruppe A weg, wird das Vertragsverhdltnis auf den Normaltarif N oder — bei Vorliegen der Voraussetzungen hierfir — auf den
Beamtentarif B oder den Tarif fir Selbststdndige S umgestellt.

Zuordnung und Umstellung erfolgen ab der der Kenntnisnahme folgenden Beitragsfalligkeit

Das héhere Risiko zdhlt. Ist also zum Beispiel eine der zu versichernden Personen selbststdndig, ist der Vertrag der Tarifgruppe S
zuzuordnen.

Bilindelrabatte

Besteht neben dem Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium fiir Selbststdndige nach § 28 bzw. § 28 p ARB fir einen oder meh-
rere Inhaber/Geschdéftsfihrer ein Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium nach § 26 bzw. § 26 p ARB, erhalten diese auf den
Beitrag fur den Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium nach § 26 bzw. § 26 p ARB einen Bindelrabatt.

Endet der Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium fiir Selbststéndige nach § 28 bzw. § 28 p ARB, entfdllt dieser Biindelrabatt.

Besteht

+ neben einem Aktiv-Rechtsschutz Kompakt, Komfort oder Premium nach § 26 b, § 26 bzw. § 26 p ARB zusdatzlich ein ARAG
web@ktiv® Basis, Komfort oder Premium und/oder

+ neben einem Aktiv-Rechtsschutz Kompakt, Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium nach § 26 b, § 26 bzw. § 26 p ARB ein
ARAG JuraCheck® Plus

erhdlt ARAG web@ktiv® Basis, Komfort oder Premium und/oder ARAG JuraCheck® Plus einen Blindelrabatt.

Endet der Aktiv-Rechtsschutz Kompakt, Komfort oder Premium nach § 26 b, § 26 bzw. § 26 p ARB, entfdllt dieser Blindelrabatt.

Besteht

+ neben einem Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort oder Premium fiir Selbststdndige nach § 28 b, § 28 bzw. § 28 p ARB zusdatzlich
ein ARAG web@ktiv® Basis, Komfort oder Premium fur Selbststéndige und/oder

+ neben einem Aktiv-Rechtsschutz Basis fur Selbststdndige nach § 28 b ARB zusatzlich ein ARAG JuraCheck® fiir Selbststdndige
oder ARAG JuraCheck® Plus fir Selbststdndige und/oder

+ neben einem Aktiv-Rechtsschutz Komfort oder Premium fir Selbststéndige nach § 28 bzw. § 28 p ARB ein ARAG JuraCheck®
Plus fur Selbststandige

erhdlt ARAG JuraCheck® fiir Selbststandige oder ARAG JuraCheck® Plus fir Selbststdndige und/oder ARAG web@ktiv® Basis,

Komfort oder Premium fir Selbststdndige einen Biindelrabatt.

Endet der Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort oder Premium fir Selbststéndige nach § 28 b, § 28 bzw. § 28 p ARB, entfallt dieser
Blindelrabatt.
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Inhalt der Versicherung

§1

§2

Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Sie méchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafiir erforderlichen Leistungen und sichern
Ihnen so den Zugang zum Recht. Der Umfang unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein
und in diesen Versicherungsbedingungen beschrieben. Gerne unterstitzen wir Sie, Ihren Konflikt schnell und nachhal-
tig zu 16sen. Fragen Sie uns nach lhren Mdglichkeiten.

Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in verschiedenen Formen vereinbart werden, die in § 21 bis § 29 beschrie-
ben sind. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Durchsetzung lhrer Schadenersatzanspriche.
Solche Schadenersatzanspriiche durfen jedoch nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines
dinglichen Rechts an Grundstlicken, Geb&uden oder Gebdudeteilen beruhen.
(Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Schadenersatzanspriiche wegen der Beschéddigung eines Fernsehers oder wegen
eines Autounfalls gegen den Schdadiger abdecken, nicht aber Anspriiche aus einer Vertragsverletzung bei einer man-
gelhaften Fernseher- oder Autoreparatur. Grundlage hierfir ist der Vertrags-Rechtsschutz; siehe unter d.)
b) Arbeits-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
+ Arbeitsverhdltnissen;
- offentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen bei dienstrechtlichen und versorgungsrechtlichen Anspriichen.
c) Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
+ Miet- und Pachtverhdltnissen (zum Beispiel Streitigkeit wegen Mieterhdhung);
- sonstigen Nutzungsverhdltnissen (zum Beispiel Streitigkeit um ein Wohnrecht);
- dinglichen Rechten, die Grundstticke, Geb&dude oder Gebdudeteile betreffen (zum Beispiel Streitigkeit um den Ver-
lauf der Grundstiicksgrenze).
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
um lhre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhdltnissen und dinglichen Rechten wahrzunehmen. (Ein
»Schuldverhdltnis® besteht zum Beispiel zwischen K&ufer und Verkd&ufer. Ein Streit tber ein dingliches Recht kann bei-
spielsweise zwischen dem Eigentliimer und dem Besitzer um die Herausgabe einer Sache bestehen.)
Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich Schadenersatz-Rechts-
schutz (siehe oben a), Arbeits-Rechtsschutz (siehe oben b) oder Wohnungs- und Grundstlick-Rechtsschutz (siehe oben
c) handelt.
e) Steuer-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungs-
gerichten wahrzunehmen sowie in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen.
f) Sozial-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten wahrzunehmen sowie in Widerspruchsverfahren, die die-
sen Gerichtsverfahren vorangehen.
9) Verwaltungs-Rechtsschutz
aa) um lhre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehérden und Verwal-
tungsgerichten wahrzunehmen;
bb) um lhre rechtlichen Interessen in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten
wahrzunehmen und in Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht bereits in den Leistungsarten der Absdatze b, ¢, e oder h enthalten ist.
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
far die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren. (Disziplinarrecht: Es geht um Dienstvergehen von zum
Beispiel Beamten oder Soldaten. Standesrecht: Dies betrifft berufsrechtliche Angelegenheiten von freien Berufen, zum
Beispiel von Arzten oder Rechtsanwdlten.)
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)

k)

m)

Straf-Rechtsschutz

fur die Verteidigung, wenn lhnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. (Vergehen sind Straftaten, die im
MindestmaB mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind, wobei Strafschérfungen oder
-milderungen auBBer Betracht bleiben.)
aa) Wird Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen — also ein Vergehen mit Bezug zum StraBenverkehr — vorgeworfen,
erhalten Sie Versicherungsschutz.
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsatzlich begangen haben. Dann sind
Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten. Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein
Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr bedroht ist.)
bb) Wird lhnen ein sonstiges strafrechtliches Vergehen vorgeworfen. haben Sie Versicherungsschutz unter folgenden
Voraussetzungen:
- Das Vergehen ist vorsatzlich und fahrlédssig nach dem Gesetz strafbar und
+ Ihnen wird ein fahrldssiges Verhalten vorgeworfen.
Wird lhnen jedoch ein vorsatzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten Sie zundchst keinen Rechtsschutz. Wenn Sie
nicht wegen vorsdtzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie riickwirkend Versicherungsschutz. Andert sich
der Vorwurf wdhrend des Verfahrens auf fahrldssiges Verhalten, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungs-
schutz.

In folgenden Fallen haben Sie also keinen Versicherungsschutz:

+ Ihnen wird ein Verbrechen vorgeworfen (zum Beispiel Meineid, Raub).

- Ihnen wird ein Vergehen vorgeworfen, das nur vorséatzlich begangen werden kann (zum Beispiel Beleidigung,
Diebstahl, geféhrliche Kérperverletzung).

Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berechtigt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

far lhre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. (Beispiel: Sie verstoBen gegen die Gurt-
pflicht oder verursachen unzul&ssigen L&rm.)

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie zur Erstellung einer
Patientenverfiigung

aa) fur einen Rat oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts in familien-, lebenspartner-
schafts- oder erbrechtlichen Angelegenheiten (Beratungs-Rechtsschutz). Eine vereinbarte Selbstbeteiligung zie-
hen wir in diesen Fdllen nicht ab.

bb) Wird der Rechtsanwalt in diesen Angelegenheiten Uber die Beratung hinaus auBergerichtlich tatig, tbernehmen
wir die hierfir anfallende gesetzliche Vergtitung bis zu 250 Euro (erweiterter Beratungs-Rechtsschutz). Eine ver-
einbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Féllen nicht ab. Diese Leistungserweiterung gilt nicht fiir unter-
haltsrechtliche Angelegenheiten.

cc) In Betreuungsangelegenheiten nach §§ 1814 ff. BGB, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Betreuungs-
anordnung gegen Sie, eine mitversicherte Person oder einen mit den vorgenannten Personen in einem Verwandt-
schaftsverhdltnis ersten oder zweiten Grades stehenden Dritten stehen, Gbernehmen wir die gesetzlichen Gebiih-
ren eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts fir eine tGber die Beratung hinausgehende Wahrnehmung
rechtlicher Interessen sowie entstehende Gerichtskosten insgesamt bis zu 250 Euro (Betreuungs-Rechtsschutz).

dd) Fir die Erstellung und Registrierung oder Anderung einer standardisierten Patientenverfiigung mit Vorsorgevoll-
macht und Sorgerechtsverfligung sowie einer Erkldrung zur Organspende benennen wir lhnen einen spezialisierten
Dienstleister. Wenn dies gesetzlich erforderlich ist, empfehlen wir Innen einen Rechtsanwalt. Hierfiir tbernehmen wir
Kosten bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr (mit Ausnahme der Registergeblhren). Eine vereinbarte Selbstbeteiligung
ziehen wir in diesen Fdllen nicht ab. Ein Anspruch auf diese Leistung besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs
(Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung von Patienten- und Sorgerechtsverfligungen).

Rechtsschutz in Ehesachen

flr die gerichtliche Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen und derjenigen lhres ehelichen oder eingetragenen Le-
benspartners in familienrechtlichen Angelegenheiten wegen Scheidung bzw. Aufhebung und Scheidungs- bzw. Aufhe-
bungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betrégt 30.000 Euro.

Rechtsschutz in Unterhaltssachen

fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in familienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unterhaltspflich-
ten und Angelegenheiten der elterlichen Sorge einschlieBlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Sie haben Versiche-
rungsschutz unter der Voraussetzung, dass

- im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutsches Familiengericht zu entscheiden hatte;

- der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart | enthalten ist.

Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betragt 30.000 Euro.
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n)

0)

§3

Opfer-Rechtsschutz

1)  als Nebenklager fir eine erhobene 6ffentliche Klage vor einem deutschen Strafgericht. Voraussetzung ist, dass Sie
oder eine mitversicherte Person als Opfer einer Gewaltstraftat verletzt wurden.
Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, schwerer Verletzung der kérperlichen
Unversehrtheit (§§ 224 ff. StGB) und der persénlichen Freiheit sowie bei Mord und Totschlag.

2) Sie haben Rechtsschutz fiir die Beistandsleistung eines Rechtsanwalts im
+ Ermittlungsverfahren,
+ Nebenklageverfahren,
+ fur den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz,
- fur den sogenannten Tater-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch

3) Sie haben Rechtsschutz fur die auBergerichtliche Geltendmachung von Anspriichen nach dem Sozialgesetzbuch
und dem Opferentschddigungsgesetz. Aber nur unter folgenden Voraussetzungen:
- Sie sind nebenklageberechtigt,
+ Sie wurden durch eine der oben genannten Straftaten verletzt und
- es sind dadurch dauerhafte Kérperschdden eingetreten.

4) Ausnahme: Wenn Sie die kostenlose Beiordnung eines Rechtsanwalts als Beistand nach § 397a Absatz 1, § 406 h
Absatz 3 Strafprozessordnung in Anspruch nehmen kénnen, besteht kein Versicherungsschutz.

Daten-Rechtsschutz vor Gerichten

fur die gerichtliche Rbwehr von Ansprlichen in ursdchlichem Zusammenhang mit der europdischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder Datenschutz-Regelungen in anderen
deutschen Gesetzen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Léschung personenbezogener Daten, die Sie in lhrer
Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonstiger Selbststdndiger verarbeitet haben oder haben verar-
beiten lassen.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

™ Jede Interessenwahrnehmung in ursdchlichem Zusammenhang mit
a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben.
b) Nuklearschaden und genetischen Schaden. Dieser Ausschluss gilt nicht fiir Schaden aus einer medizinischen Be-
handlung.
c) Bergbauschaden und Beeintréchtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen (das sind Einwirkungen,
wie zum Beispiel Erschiitterungen) an Grundstiicken und Gebd&uden.
d)

aa) dem Kauf oder Verkauf eines Grundstiicks, das bebaut werden soll,

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebdudes oder Gebdudeteils. Dieses Gebdude oder Gebdudeteil befindet

sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie mdchten es erwerben oder in Besitz nehmen,

cc) der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Verénderung eines Grundsticks, Gebdudes oder Geb&u-

deteils. Dieses Grundstiick, Gebdude oder Gebd&udeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie
mochten es erwerben oder in Besitz nehmen.
Auch bei der Finanzierung eines der unter d) genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.
@)
a)

- Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will
Schadenersatz von lhnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Haft-
pflichtversicherung versichert.)

Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Miet-
fahrzeugs verlangt Schadenersatz wegen verspdteter Rlickgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags lber den
Vertrags-Rechtsschutz versichert.)
- Sie wollen Unterlassungsanspriche geltend machen oder abwehren.
Ausnahme: Der Unterlassungsanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dingli-
chen Rechts an Grundstlicken, Gebduden oder Gebdudeteilen.
b) Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (zum Beispiel das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen
und Betrieben).
c) Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhdltnissen gesetzlicher Vertreter
juristischer Personen (zum Beispiel: Geschdéftsfiihrer einer GmbH oder Vorsténde einer Aktiengesellschaft).
d) Streitigkeiten in ursdchlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmuster- und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum.
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e) Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht.

f)  Streitigkeiten in urs@chlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finan-
zierung von Kapitalanlagengeschdéften.

Rechtsschutz besteht auch dann nicht, wenn es um straf- oder buBBgeldbewehrte Vorwirfe im Rahmen einer ge-

planten oder erfolgten Kapitalanlage geht.

Beispielsweise also, wenn:

- Beteiligte das Kapitalanlagegeschdft betrligerisch vorgetduscht haben sollen, oder

- das beabsichtigte Kapitalanlagegeschaft von Anfang an nicht wirtschaftlich tragféhig gewesen sein soll, oder

- bei Gelegenheit oder im Verlauf des beabsichtigten Kapitalanlagegeschafts daflr zur Verfligung gestellte Daten
zweckwidrige Verwendung gefunden haben sollen

Als Kapitalanlagen gelten nicht:
Guter zum eigenen Ge- oder Verbrauch, soweit diese nicht in Erwartung einer Vermégensmehrung erworben
werden,
- Gebdude oder Gebdudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen;
- sowie
aa) Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und Tagesgeldkonten,
bb) Sparvertrage,
cc) Lebens- und Rentenversicherungen, auch fondgebundene Versicherungen dieser Art,
dd) Geldanlagen aus vermégenswirksamen Leistungen oder in steuerlich geférderten Altersvorsorgeprodukten.

g) Streitigkeiten in ursdchlichem Zusammenhang mit
- Spiel- oder Wettvertrdgen;
+ Gewinnzusagen.

h) Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts.
Ausnahme:
Sie haben Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k, den Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen nach §§ 2 I, m
oder Erb-Rechtsschutz nach § 26 p Absatz 4+ m vereinbart.

i)  Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

j)  Streitigkeiten wegen
- der steuerlichen Bewertung von Grundstticken, Geb&uden oder Gebdudeteilen;
+ ErschlieBungs- und sonstiger Anliegerabgaben.
Ausnahme: Es handelt sich um laufend erhobene Gebtihren flr die Grundstiicksversorgung.

k) Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen wahr
aa) vor Verfassungsgerichten oder
bb) vor internationalen oder supranationalen Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof).
Ausnahme: Sie nehmen |hre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter internationaler oder supranationaler
Organisationen aus Arbeitsverhdltnissen oder &ffentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen.

[) Jede Interessenwahrnehmung
aa) im ursdchlichen Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das tber |hr Vermdgen eréffnet wurde oder
er6ffnet werden soll (zum Beispiel: Zwangsversteigerung des Fahrzeugs als Folge lhres Insolvenzantrags),
bb) fur Sie als Gldubiger in einem Insolvenzverfahren tber das Vermdgen eines anderen; ausgenommen hiervon
ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle.

m) Streitigkeiten
+ in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungsangelegenheiten sowie
- in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind.

n) In Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder HalteverstoRes, bei denen das deutsche
Fahreignungsregister (FAER) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem), und dar-Uber hin-
aus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder HalteverstoBes im Ausland.

0) In Asyl- und Auslanderrechtsverfahren.

p) InVerwaltungsverfahren,

- in denen es um Subventionsangelegenheiten geht; Subventionen sind Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln, die
ganz oder teilweise ohne marktméBige Gegenleistung gewdhrt werden und der Férderung der Wirtschaft oder
sonstiger Gemeinwohlinteressen dienen sollen;

- die dem Schutz der Umwelt dienen;

+ Uber die Vergabe von Studienpl&tzen.

q) Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sit-
tenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen oder
veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.
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d)

Jede Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Anspriichen aus der Verarbeitung
personenbezogener Daten (datenschutzrechtliche Anspriiche; zum Beispiel Anspriiche aus der europdischen Da-
tenschutzgrund-Verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz).

Ausnahme: Im Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) besteht fir datenschutzrechtliche Anspriche Versicherungs-
schutz.

Es bestehen Streitigkeiten

+ zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags;

- von Mitversicherten gegen Sie;

- von Mitversicherten untereinander; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 1.

Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im urséchlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen.
Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

Ausnahme: Das gilt nicht fir den Anti-Stalking-Rechtsschutz im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium nach
§ 26 Absatz 4+ d und § 26 p Absatz k4 q.

Anspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie tibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: |hr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und Ubertrégt seine
Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegeniiber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht
versichert.)

Sie wollen die Anspriiche eines anderen geltend machen oder Sie sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen ein-
stehen.

(Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie birgen fir den Darlehensvertrag mit dem Autoverkdufer. Strei-
tigkeiten aus dem Blrgschaftsvertrag sind nicht versichert.)

Sie haben eine vorsatzliche und rechtswidrige Handlung begangen, die urséchlich fur den Versicherungsfall in den Leis-
tungsarten § 2 a bis h, m und o war.
Wird dies erst nachtréglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zuriickzuzahlen.

Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit

Wir kénnen den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach

a)

b)

c)

die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (Ausnahme: In den
Fallen des § 2 h bis k und n, des § 26 p Absatz 4 a bis d sowie des § 28 p Absatz 4 d priifen wir die Erfolgsaussichten
nicht.)

oder

Sie lhre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhdltnis zum
angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall kénnen wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Gemein-
schaft der Versicherten beeintrachtigt wirden.

Die Ablehnung missen wir lhnen in diesen beiden Fallen unverztglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Begrtin-
dung. (,Unverziiglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern®.)

Haben wir den Rechtsschutz aus anderen Griinden abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so kdnnen
wir den Rechtsschutz aus den Griinden der Buchstaben a oder b nur dann ablehnen, wenn wir Ihnen dies danach
unverzlglich unter Angabe der Griinde, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern gefiihrt haben, in Textform
mitteilen.

Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach (1) ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind?

a)

Schiedsgutachterverfahren

Sie kdnnen von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen. Wir sind verpflichtet, Sie auf diese

Maoglichkeit hinzuweisen. Mit diesem Hinweis missen wir Sie auffordern, uns alle nach Ihrer Auffassung fur die

Durchfiihrung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden.

aa) Wenn Sie die Durchfiihrung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, missen wir dieses Verfahren inner-
halb eines Monats einleiten und Sie hierliber unterrichten. Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht
innerhalb eines Monats einleiten, besteht fir Sie Versicherungsschutz im beantragten Umfang.

bb) Wenn zur Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, missen wir die zur Fristwahrung
notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele fir das
Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, VerjGhrung droht einzutreten.) Wenn der Schieds-
spruch ergibt, dass die Leistungsverweigerung berechtigt war, miissen Sie uns diese Kosten erstatten.

cc) Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens finf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Présidenten
der fur lhren Wohnsitz zusténdigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter missen wir alle
uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfligung stellen, die fir die Durchflihrung des Schieds-
gutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versicherungsschutz
besteht. Diese Entscheidung ist fir uns verbindlich.
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b) Stichentscheid
Sie kénnen aber auch den fir Sie tatigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begriin-
dete Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen:
+ Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?
- Steht die Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen in einem angemessenen Verhdltnis zum angestrebten Erfolg?
Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist fiir Sie und flr uns bindend.
Ausnahme: Diese Entscheidung weicht offenbar von der tatséchlichen Sach- oder Rechtslage erheblich ab.

Kosten
Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids tragen wir unabhdéngig von deren Ergebnis.

Voraussetzung fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist.
Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor
dessen Ende eingetreten ist.

Der Versicherungsfall ist:
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder einge-
treten sein soll;

b)
aa) im Beratungs-Rechtsschutz fiir Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht nach § 2 k Absatz 1 und 2 im
Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 | sowie im Erb-Rechtsschutz nach § 26 p Absatz 4+ m das Ereignis, das
zur Anderung |hrer Rechtslage oder der der mitversicherten Person fihrt;
bb) im Betreuungs-Rechtsschutz nach § 2 k Absatz 3 die Einleitung des Betreuungsverfahrens;

c) im Straf-Rechtsschutz nach § 2 i) und im Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz nach § 2 j) der Zeitpunkt der Handlung,
der im amtlichen Schuldvorwurf angegeben ist. Beispiel: Sie sollen am 1. Februar eine Geschwindigkeitstiberschreitung
begangen haben und erhalten am 1. Mérz dazu eine Mitteilung der Behérde. Der Versicherungsfall ist der 1. Februar.

d) inallen anderen Fallen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoBen hat oder verstoBen haben soll.

Hierbei berlcksichtigen wir

- alle Tatsachen (das heiBt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen),
- mit denen Sie ihr Rechtsschutzbegehren begriinden,

- um die jeweilige Interessenverfolgung zu stiitzen.

Was gilt, wenn in den Fdllen des Absatz 1 d mehrere tatsdchliche oder behauptete RechtsverstéBe fir die rechtliche
Interessenwahrnehmung ursdchlich sind?

Dann ist der erste entscheidend. Unberlcksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsdchliche oder behauptete Ver-
stéBe, die langer als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zuriickliegen.

Wenn sich ein behaupteter RechtsverstoB Uber einen Zeitraum erstreckt (DauerverstoB), ist nur dessen Beginn maR-

geblich. Ein solcher DauerverstoB liegt vor

- bei sich gleichmdBig wiederholenden VerstéBen (Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt seit Monaten keinen Lohn. Der Ver-
sicherungsfall ist der erste Lohnausfall.) oder

- wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigefiihrt worden sein soll (Beispiel: Bei Beginn eines Mietverhdlt-
nisses wird die Wohnung in mangelhaftem Zustand tibergeben. Sie wird vom Vermieter erst nach mehreren Riigen
des Versicherungsnehmers in einen vertragsgeméBen Zustand versetzt. Versicherungsfall ist die Ubergabe der Woh-
nung bei Mietbeginn.)

In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:
a) Der Versicherungsfall liegt zwar nach Beginn des Versicherungsschutzes. Diesem ging aber voraus, dass Sie vor
Versicherungsbeginn
+ einen Antrag bei einer Behorde gestellt haben (Beispiele: Bestimmung des Grades einer Behinderung, Unfallan-
zeige bei der Berufsgenossenschaft, Wiedererteilung der Fahrerlaubnis)
+ einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag gestellt haben (Beispiele: Anspruch auf BU-
Rente, Unfall-Invalidit&tsleistung)
Zu lhren Gunsten bleiben Antrage unberiicksichtigt, die I&nger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes
gestellt wurden.

b) Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Darlehens-, Leasing- oder Versicherungsvertrag geschlos-
sen und Uben ein Widerrufs- oder Widerspruchsrecht aus mit der Begriindung, bei Abschluss des Vertrags
- Uber das Widerrufs- oder Widerspruchsrecht gar nicht oder nur unzureichend aufgeklart bzw. belehrt worden
zu sein oder
- die erforderlichen Unterlagen bzw. die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben nicht, nicht vollstdndig oder nicht
in der gehérigen Form erhalten zu haben.
Dies gilt auch dann, wenn Widerruf oder Widerspruch nach Abschluss des Rechtsschutzvertrags erfolgen.
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c) Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber mit dem betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt Ianger als drei
Jahre nicht mehr bei uns versichert.

d) Im Steuer-Rechtsschutz nach § 2 e liegen die tatsdchlichen oder behaupteten Voraussetzungen fiir die Festset-
zung lhrer Abgaben (zum Beispiel: Steuern, Geblihren) vor Vertragsbeginn.

Fir nachstehend genannte Leistungsarten besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf eines bestimmten
Zeitraums nach Versicherungsbeginn (Wartezeit):

Drei Monate Wartezeit gelten fur

+ Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium, im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium
fur Selbststandige, im Vereins-Rechtsschutz sowie im Aktiv-Rechtsschutz fir Landwirte (§§ 24, 26, 27, 28, 26 p, 28 p)

+ Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) im Aktiv-Rechtsschutz Komfort (§ 26)

- Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt (§ 26 b)

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt (§ 26 b)

+ Rechtsschutz in Betreuungsangelegenheiten (§ 2 k) cc) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt (§ 26 b)

+ Anstellungsvertrags-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 1 b)

- Antidiskriminierungs-Rechtsschutz fur Selbststdndige (Sonderbedingung 3) im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Pre-
mium fir Selbststéndige (§§ 28, 28 p)

- Beratungs-Rechtsschutz bei Insolvenzverfahren von Arbeitgebern (§ 26 p Absatz &4 c)

- Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten (§ 26 p Absatz 4 e, § 28 p Absatz 4 h)

+ Rechtsschutz fur vorbereitende Tatigkeiten (§ 26 p Absatz 5 e)

- Kollektives Arbeitsrecht (§ 28 p Absatz 1 b)

+ Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz (§ 2 ¢) im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium und im Aktiv-
Rechtsschutz Komfort und Premium fir Selbststandige (§§ 26, 28, 26 p, 28 p), und Aktiv-Rechtsschutz fir Landwirte
(§ 27) sowie im Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis, Komfort und Premium (§§ 29, 29 b, 29 p)

- Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (§ 2 g bb)

+ Rechtsschutz fir einmalige ErschlieBungs- und Anliegerabgaben (§ 26 p Absatz 4 j, § 27 Absatz 4 ¢, § 28 p Absatz
L c, § 29 p Absatz 3 ¢)

+ Rechtsschutz fir Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren (§ 26 p Absatz 4 i, § 27 Absatz 4 b, § 28 p Absatz 4
b, §29 p Absatz3 b

- Vertrags-Rechtsschutz fir Hilfsgeschafte von Selbststéndigen (Klauseln 3 und 3 p)

- Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fir Selbststdndige (Klausel &)

- Firmen-Vertrags-Rechtsschutz fur Selbststandige (Klausel 6)

- ARAG Mietausfallschutz fir bereits vermietete Wohneinheiten (Sonderbedingung 18)

Sechs Monate Wartezeit gelten fur

- Beitragsfreistellung (§ 9a Absatz 2 ¢)

+ Bauherren-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 4 k, § 28 p Absatz 4 d, § 29 p Absatz 3a)

- Forderungsmanagement Plus (§ 28 p Absatz i)

- Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)

- ARAG Arbeitslosen-Schutz (Sonderbedingung 23)

+ Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt und im Aktiv-Rechtsschutz Basis fur Selbststéndige
(8§26 b, 28 b)

+ Antidiskriminierungs-Rechtsschutz fir Selbststéndige (Sonderbedingung 3) im Aktiv-Rechtsschutz Basis fur Selbst-
sténdige (§ 28 b)

+ Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz (§ 2 c) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt und im Aktiv-Rechtsschutz Basis
fur Selbststéndige (§§ 26 b, 28 b)

+ Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) im Aktiv-Rechtsschutz Kompakt (§ 26 b)

Ein Jahr Wartezeit gilt fur
+ Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m)
+ Erb-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 4 m)

Drei Jahre Wartezeit gelten flr
+ Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 2 1)
+ Rechtsschutz im Verfahren tber die Vergabe von Studienplatzen (§ 26 p Absatz 4 f)

Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit

Ist ein Versicherungsfall vor Beginn des Versicherungsschutzes nach § 7 oder wahrend der Wartezeit eingetreten, be-
steht in unseren Produkten

- Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis, Komfort und Premium flir Privatpersonen nach § 21, § 21 b und § 21 p,

- Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis, Komfort und Premium fiir Selbststdndige nach § 23, § 23 b und § 23 p,

- Aktiv-Rechtsschutz Kompakt, Komfort und Premium fiir Privatpersonen nach § 26, § 26 b und § 26 p,

- Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort und Premium fir Selbststdndige nach § 28, § 28 b und § 28 p und

- Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis, Komfort und Premium nach § 29, § 29 b und § 29 p

dennoch Versicherungsschutz, wenn das betroffene Risiko seit mindestens drei Jahren ununterbrochen bei uns versi-
chert und der Beitrag bezahlt ist. Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der
Geltendmachung gliltigen Rechtsschutzvertrag. Ausnahme: Dies gilt nicht fiir den Bauherren-Rechtsschutz.

Voraussetzung ist, dass lhnen der Versicherungsfall bei Abschluss des Rechtsschutzvertrags noch nicht bekannt ist.
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Versichererwechsel

Damit Sie bei einem Versichererwechsel méglichst keine Nachteile haben, besteht uns gegenliber Anspruch auf Versi-

cherungsschutz in folgenden Fallen (dies gilt abweichend von § 4 Absatz 4):

+ Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn ein
Fall des § 4 Absatz 4 a vorliegt.

- Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals spéter
als drei Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf nicht
vorsatzlich oder grob fahrléssig versdumt worden sein. (,grob fahrlassig® bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.)

- Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (Beispiel: Steuerbescheid) féllt in unsere Vertragslauf-
zeit, die Grundlagen fiir lhre Steuer- oder Abgabenfestsetzung sind aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers
eingetreten. (Beispiel: Sie erhalten in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid, der ein Steuerjahr in der Ver-
tragszeit des Vorversicherers betrifft.)

+ Der Vorversicherer und wir haben unterschiedliche Regelungen zur Bestimmung des Versicherungsfalls: Der Versi-
cherungsfall ist nach den Bedingungen des Vorversicherers nach Beendigung seines Vertrages eingetreten. Nach
unseren Bedingungen ist der Versicherungsfall in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.

Voraussetzung fir Versicherungsschutz ist in allen eben genannten Fallen, dass

- Sie bei lhrer vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert waren und

- der Wechsel zu uns liickenlos erfolgt ist.

In diesen Fdllen geben wir Versicherungsschutz in genau dem Umfang, den Sie bei Ihrem bisherigen Versicherer versi-
chert hatten, héchstens jedoch im Umfang unseres Vertrags.

Endet die bisherige Versicherung fir das beantragte Risiko um 24.00 Uhr des Vortags, so beginnt der Versicherungs-
schutz bei uns bereits um 0.00 Uhr des Tages, an dem Versicherungsschutz beantragt wird.

Leistungsumfang

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie lhre Interessen im nachfolgend erlduterten Umfang wahr-

nehmen kdnnen:

a) Bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland Gbernehmen wir folgende Kosten:
Die Vergltung eines einzigen Rechtsanwalts (Anzahl: 1), der Ihre Interessen vertritt (Wenn Sie mehr als einen
Rechtsanwalt beauftragen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund
eines Anwaltswechsels tragen wir nicht.)
Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergtitung eines einzigen Rechtsanwalts (Anzahl: 1), der am Ort des zustan-
digen Gerichts ansdssig ist oder ware. Die gesetzliche Vergltung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergitungs-
gesetz.
Wir Gbernehmen auch die Reisekosten und Abwesenheitsgelder fiir einen Besuch des fiur Sie t&tigen Rechtsanwalts
bei Ihnen bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern, wenn der Besuch aufgrund besonderer Situationen erfor-
derlich ist (Mobiler Anwalt: zum Beispiel bei Krankheit, Unfall, Unabkémmlichkeit in der Firma) Die Reisekosten und
Abwesenheitsgelder erstatten wir bis zur Hohe der Satze, die fiir Geschaftsreisen deutscher Rechtsanwdlte gelten.
Wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zustdndigen Gericht entfernt?
Dann Gbernehmen wir weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung eines Rechts-
anwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zusténdigen Gerichts fuhrt (sogenannter Ver-
kehrsanwalt). Alternativ tbernehmen wir in gleicher Hohe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des fir Sie tatigen
Rechtsanwallts.
Dies gilt nur fur die erste Instanz.
Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese wei-
teren Kosten nicht.

Wenn sich die Tatigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschrankt, dann tragen wir je Versicherungsfall
Kosten von bis zu 250 Euro:

+ |hr Anwalt erteilt Ihnen einen mindlichen oder schriftlichen Rat,

- er gibt Ihnen eine Auskunft oder

- er erarbeitet fUr Sie ein Gutachten.

b) Bei einem Versicherungsfall im RAusland tragen wir die Kosten fiir einen einzigen Rechtsanwalt (Anzahl: 1), der fir
Sie am zustdndigen Gericht im Ausland tatig wird. Dies kann sein entweder
- ein am Ort des zustdndigen Gerichts ansdssiger ausldndischer Rechtsanwalt oder
- ein Rechtsanwalt in Deutschland.
Den Rechtsanwalt in Deutschland vergtiten wir so, als wdre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbiros in
Deutschland. Diese Vergiitung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergttung.
Ist ein auslandischer Rechtsanwalt fir Sie t&tig und wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zustdndigen
Gericht (im Ausland) entfernt? Dann Gbernehmen wir zusétzlich die Kosten eines Rechtsanwalts an lhrem Wohn-
ort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Héhe der gesetzlichen Verglitung eines Rechtsanwalts, der
den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zustdndigen Gerichts fiihrt (sogenannter Verkehrsanwalt).
Dies gilt nur fur die erste Instanz.
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Wenn sich die Tatigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschrdnkt, dann tragen wir je Versicherungsfall
Kosten von bis zu 250 Euro:

+ |hr Anwalt erteilt Ihnen einen mindlichen oder schriftlichen Rat,

+ er gibt Ihnen eine Auskunft oder

- er erarbeitet fUr Sie ein Gutachten.

Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalls im europdischen Ausland eingetreten ist,
und haben Sie daraus Anspriiche?

Dann muss zunéchst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. mit der Entschadigungs-
stelle im Inland erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch Kosten fir eine
Rechtsverfolgung im Ausland. Die zusdtzlichen Kosten der Regulierung im Inland tibernehmen wir im Rahmen der
gesetzlichen Gebihren, und zwar bis zur Hohe einer 1,5-fachen Geblhr nach § 13 Rechtsanwaltsverglitungsgesetz
(RVG) fur dessen gesamte Tatigkeit.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalls im értlichen Geltungsbereich des § 6 Absatz 2 tragen wir abweichend von (1) b
Absatz 1 die Verglitung eines fir Sie tatigen ausldndischen Rechtsanwalts bis zur Héhe der gesetzlichen Gebuhren,
die bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Deutschland durch einen Rechtsanwalt angefallen waren.
Dabei legen wir das deutsche Gebuhrenrecht und die hier Gblichen Gegenstands- und Streitwerte zugrunde.

Wir tragen

- die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschddigung fir Zeugen und Sachverstdndige, die vom Gericht heran-
gezogen werden,

- die Kosten des Gerichtsvollziehers.

Wir Gibernehmen die Gebihren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Hohe der Gebthren,
die im Falle der Anrufung eines zusténdigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstiinden.
Versicherungsschutz fiir Mediation besteht nur nach § 5 a im Inland.

Wir Ubernehmen die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehdrden, die lhnen von der Behdrde in Rechnung gestellt
werden.

Wir Gbernehmen lhre Kosten fir einen Sachverstandigen, wenn folgende Voraussetzungen erfllt sind: Der Sach-

verstdndige

- verfligt Uber die erforderliche technische Sachkunde (als technisch sachkundig gelten Sachversténdige, die von
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle bestellt oder von einer nach den jeweils gultigen DIN-/ISO-
Normen akkreditierten Stelle zertifiziert worden sind)

- und wurde lhnen durch uns vermittelt.

Die Kostentibernahme gilt ftir folgende Fdlle:

- in Fallen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

- wenn Sie lhre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturvertrdgen von Kraftfahrzeugen und Anhdngern
wahrnehmen.

Liegt bei Meinungsverschiedenheiten tUber die Schadenh&he mit dem Kaskoversicherer kein Versicherungsfall im
Sinne von § 4 Absatz 1 d vor, tbernehmen wir

+ im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fur Privatpersonen nach § 21 p

+ im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fir Selbststéndige nach § 23 p

+ im Aktiv-Rechtsschutz Premium fiir Privatpersonen mit Verkehr nach § 26 p Absatz 1d

+ im Aktiv-Rechtsschutz Premium fiir Selbststdndige mit Verkehr nach § 28 p Absatz1d

die Kosten des Sachversténdigenverfahrens, die Sie nach den fiir Ihren Kaskoversicherungsvertrag gtltigen All-
gemeinen Bedingungen fir die Kraftfahrtversicherung im Falle eines Unterliegens zu tragen haben, sofern der von
Ihnen zu benennende Sachverstdndige durch uns vermittelt wurde.

Wir tragen die Ubliche Vergltung eines im Ausland ansdssigen Sachverstdndigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatz-
anspriiche wegen der im Ausland eingetretenen Beschddigung eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhdngers gel-
tend machen wollen.

Wir tragen lhre Kosten fir eine Reise zum Gericht, wenn

- Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen missen und

- Sie Rechtsnachteile nur durch |hr persénliches Erscheinen vermeiden kénnen.

Die Reisekosten zu einem inléndischen Gericht Gbernehmen wir jedoch nur, wenn Sie — Uber die vorgenannten
Voraussetzungen hinaus — mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnen.

Wir Gibernehmen die tatsdchlich entstehenden Kosten bis zur Hohe der fiir Geschdftsreisen von deutschen Rechts-
anwdlten geltenden Sdtze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Wéhrung bezahlt haben, erstatten wir lhnen diese
in Euro.

Wir Gbernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfah-
renskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind.
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Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie

- zu deren Zahlung verpflichtet sind oder

- diese Kosten bereits gezahlt haben.

Bei fremder Wahrung erstatten wir Ihnen diese in Euro und benutzen als Abrechnungsgrundlage den Wechselkurs des
Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben.

Wir kénnen folgende Kosten nicht erstatten:
a) Kosten, die Sie ibernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein;

b) Kosten,

aa) die bei einer gttlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhdltnis des von |hnen angestrebten
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Héhe von
10.000 Euro. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent des
angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall Gibernehmen wir 20 Prozent der entstandenen Kosten — nédmlich fir
den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.)
Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit.
Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben;

bb) die darauf entfallen, dass Sie im Rahmen einer gitlichen Einigung unstrittige Anspriiche einbezogen haben;

c) Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ab.
Ausnahmen:
- Hangen mehrere Versicherungsfdlle zeitlich und ursdchlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbst-
beteiligung nur einmal ab.
+ Bei unseren Komfort- und Premiumprodukten ziehen wir keine Selbstbeteiligung ab, sofern der Versicherungsfall
mit einem ersten Beratungsgesprdch nach § 34 Rechtsanwaltsverglitungsgesetz (RVG) abgeschlossen ist.

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme (zum Beispiel: Kosten eines
Gerichtsvollziehers) je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die sp&ter als finf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden (,Vollstreckungstitel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil);

f)  Kosten fur Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder GeldbuBe unter
250 Euro verhangt wurde;

g) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wdre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht be-
stiinde;

h) Kosten, die im Rahmen von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstticke,
Gebdude oder Gebdudeteile fur eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung und Entsorgung von Schadstoffen
und Abfdllen entstehen;

i)  Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Anspriiche zusammen, fur die teils
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhdiltnis des
Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Féllen des § 2 h bis j sowie n 1) bis 3)
richtet sich der von uns zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwurfe im
Gesamtzusammenhang;

j) die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

Wir zahlen in jedem Versicherungsfall héchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.

Zahlungen fur Sie selbst und fir mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies
gilt auch fir Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfdlle, die zeitlich und ursdchlich zusammenhdngen. Bei Ver-
sicherungsfdllen die sowohl auf Grund des Aktiv-Rechtsschutz fur Privatpersonen oder Aktiv-Rechtsschutz fir Selbst-
sténdige als auch auf Grund einer Sonderbedingung versichert sind, wird héchstens eine vereinbarte Versicherungs-
summe gezahlt. Es gilt stets die hoher vereinbarte Versicherungssumme. (Beispiel: Sie haben den Aktiv-Rechtsschutz
Premium und den web@ktiv Premium bei uns versichert und melden uns einen Versicherungsfall im Bereich des Urhe-
berrechts. Im Aktiv-Rechtsschutz Premium besteht dafiir eine Versicherungssumme von 1.000 Euro und im web@ktiv
Premium eine Versicherungssumme in H6he von 15.000 Euro. Fiir den gemeldeten Versicherungsfall greift nur eine
Versicherungssumme und zwar die héhere Versicherungssumme von 15.000 Euro.)

entfallt
Wir sorgen
a) fur die Ubersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um lhre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzu-

nehmen. Wir tibernehmen dabei auch die Kosten, die fiir die Ubersetzung anfallen;

b) fur die Zahlung einer Kaution, wenn nétig, um Sie vortibergehend von StrafverfolgungsmaBnahmen zu verscho-
nen. Dies geschieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem Vertrag vereinbarten Héhe;
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c) fur die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder lhre mit-
versicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht werden, und tragen auch die hierfiir anfallenden
Kosten. AuBerdem benachrichtigen wir in diesen Fallen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf diplomati-
sche Vertretungen;

d) fur die Auswahl und Beauftragung
aa) eines amtlich gepriiften Dolmetschers flr Gebdrdensprache oder
bb) eines Kommunikationshelfers im Sinne des § 1 Kommunikationshilfeverordnung (KHV),
wenn dies notwendig ist, um auBergerichtlich Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen. Die hierfir anfallenden
Kosten tragen wir je Rechtsschutzfall bis zu 500 Euro.
Ist ein Dritter zur Ubernahme der Kosten verpflichtet, ist die Leistung subsididr.

e) auf Ihren Wunsch fir die Aufbewahrung von Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Dokumente, um

im Notfall schnell Ersatz beschaffen zu kénnen. Voraussetzung ist, dass Sie uns die Kopien rechtzeitig, das heil3t
mindestens 14 Tage vor der Reise, zusenden.
Verlieren Sie, lhr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein fir
die Reise bendtigtes privates Dokument, benennen wir bei Bedarf diplomatische Vertretungen. Dort anfallende
Gebuhren fir die Erstellung von Ersatzdokumenten Gibernehmen wir. (Reise ist jede mehrtédgige Abwesenheit vom
sténdigen Wohnsitz bis zu einer Héchstdauer von einem Jahr.)

f)  fur psychologische telefonische Soforthilfe,
wenn bei Ihnen psychische Belastungen/Beschwerden hervorgerufen wurden und Sie befiirchten, dass sich die
Belastungen/Beschwerden nachteilig auf Ihre Gesundheit auswirken
aa) durch nach einen Verkehrsunfall
+ im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fiir Privatpersonen nach § 21 p
+ im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fir Selbststdndige nach § 23 p
+ im Aktiv-Rechtsschutz Premium fir Privatpersonen mit Verkehr nach § 26 p Absatz 1d
+ im Aktiv-Rechtsschutz Premium fiir Selbststéndige mit Verkehr nach § 28 p Absatz 1d
bb) durch Cybermobbing (Das ist systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren mithilfe von Kom-
munikationsmitteln Gber einen ldngeren Zeitraum — zum Beispiel mittels E-Mails, Blogs, Diskussionsforen, so-
zialen Netzwerken oder Websites.)
+ im web@ktiv Basis, Komfort und Premium fir Privatpersonen nach Sonderbedingungen 12; 12 a und 12 b
+ im web@ktiv Komfort und Premium fiir Selbststdndige nach Sonderbedingungen 15 a und 15 b
cc) bei Kiindigung des Arbeitsplatzes, Mobbing, Stalking, sexueller Beldstigung am Arbeitsplatz
+ im Aktiv-Rechtsschutz Premium fir Privatpersonen mit Beruf nach § 26 p Absatz 1 b
dd) durch Spiel-, Handy- und/oder Onlinesucht
im web@aktiv Premium fUr Privatpersonen nach Sonderbedingung 12 b
+ wenn Sie dem Impuls zum Onlinespielen nicht widerstehen kénnen, auch wenn dies gravierende Folgen in
Ihrem persénlichen, familidren oder beruflichen Umfeld nach sich zu ziehen droht oder schon nach sich
gezogen hat (Spielsucht) oder
- wenn Sie unter einer exzessiven und unkontrollierten Nutzung des Handys (Nomophobie) und/oder des In-
ternets leiden.
Wie sieht unsere Soforthilfe konkret aus? Wir vermitteln lhnen eine angemessene psychologische telefonische Hilfe
durch einen Diplom-Psychologen oder Psychotherapeuten. Die psychologische Hilfe soll bei der Verarbeitung die-
ses Ereignisses unterstlitzen und tber Méglichkeiten zur Verbesserung der psychischen Situation beraten. Die
Kosten fur die telefonische psychologische Hilfe tragen wir.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten

a) im Steuer-Rechtsschutz (siehe § 2 e auch fir Angehdrige der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerberater);

b) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht (§ 2 k Absatz 1 und 2 fir Notare;

c) im Ausland auch fur dort ansdssige rechts- und sachkundige Bevollmdachtigte.

Einbeziehung von Legal Tech

Unabhdngig von einer jederzeit méglichen Beauftragung eines Rechtsanwaltes vermitteln wir lhnen auf Wunsch mit
uns kooperierende Legal-Tech-Dienstleister. Das sind onlinebasierte Anbieter, die juristische Arbeitsprozesse teil- oder
vollautomatisiert (zum Beispiel mittels Berechnungsmethoden oder spezieller Software) durchfiihren. Auf diese Weise
kdnnen Sie bei geeigneten Lebenssachverhalten beispielsweise lhre Forderung ohne birokratischen Aufwand realisie-
ren (Beispiele: die Berechnung und Geltendmachung einer Abfindung nach einer betriebsbedingten Kindigung oder
die Einziehung von Forderungen nach Flugverspdtung).

Sie beauftragen den Legal-Tech-Dienstleister. Der Vertrag kommt sodann zwischen lhnen und dem Legal-Tech-
Dienstleister zu Stande. Die Kosten fir die Erbringung der von uns vermittelten Legal-Tech-Dienstleistungen tberneh-
men wir.

Haftung von Dienstleistern
Die Haftung fur die Tatigkeit eines von uns vermittelten Dienstleisters Gbernehmen wir nicht. Ein von Ihnen beauftragter
Dienstleister ist lhnen gegentiber unmittelbar haftbar.

Lyl
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AuBergerichtliches Mediationsverfahren

Um Ihnen eine einvernehmliche und nachhaltige Konfliktbeilegung zu ermdglichen, tbernehmen wir in Deutschland fiir
einen von uns vorgeschlagenen Mediator Kosten bis zu 3.000 Euro je Mediation, fur alle in einem Kalenderjahr einge-
leiteten Mediationen jedoch nicht mehr als 6.000 Euro. (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren.
Angestrebt wird eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts durch die Parteien. Diese erhalten hierzu die Hilfe eines
Mediators. Eine Mediation erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich.)

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, tbernehmen wir anteilig die Kosten fiir Sie und
die versicherten Personen.

Die Kosten der Mediation ibernehmen wir, soweit der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, Im-
mobilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechtsschutzvertrag vereinbart ist.

Fir die Tatigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.

Die Risikoausschlisse nach § 3 kommen nicht zur Anwendung.

Es gilt keine Wartezeit.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Verhdltnis zu anderen Versicherungsvertrdagen (Differenzdeckung)

Sie kdnnen zu lhrem Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Kompakt oder Premium nach §§ 26, 26 b oder 26 p oder zu lhrem
Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Basis oder Premium fir Selbststéndige nach §§ 28, 28 b oder 28 p eine Differenzdeckung
beantragen. Diese besteht bereits ab dem auf diesen Antrag folgenden Tag — und zwar ohne Wartezeit.

Differenzdeckung bedeutet: Sie haben bei uns Versicherungsschutz fir Leistungen, die tiber den Versicherungsumfang
Ihrer Vorversicherung hinausgehen.

Die Beitrage fur die Fremdversicherungsvertrége, die Sie zum Zeitpunkt unseres Vertragsabschlusses entrichten, wer-
den bis zu deren Beendigung anteilsmdBig berlcksichtigt. Die Dauer ist auf drei Jahre ab Versicherungsbeginn be-
grenzt.

Der Umfang der Differenzdeckung wird aus den vereinbarten Entschddigungs-, Kosten-, Versicherungssummen,
Selbstbeteiligungen und Bedingungen ermittelt, wobei die Leistungen insgesamt nicht hdher sein kdnnen als der tat-
sdchlich eingetretene Schaden.

Eine nach Abschluss unseres Vertrags vorgenommene Anderung bestehender Fremdversicherungsvertrdge bewirkt
keine Erweiterung der Differenzdeckung.

Leistet ein Fremdversicherer ganz oder teilweise nicht, weil Sie oder Ihr mitversicherter Lebenspartner mit der Zahlung
des Beitrags in Verzug waren, erweitert sich dadurch die Differenzdeckung nicht. Dies gilt auch, wenn eine Obliegen-
heit verletzt wurde oder der Schaden grob fahrl@ssig oder vorsdtzlich herbeigefiihrt wurde,

Sobald die Fremdversicherungsvertrége (zum Beispiel durch Kiindigung) enden, besteht Versicherungsschutz im mit
uns vereinbarten Rahmen nur dann, wenn Sie uns hiertiber rechtzeitig informiert und die von uns daraufhin ausge-
stellte Beitragsrechnung bezahlt haben.

Die Regeln Uber die Differenzdeckung finden keine Anwendung auf

+ Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen nach §§ 2 I,m

- Erweiterter Straf-Rechtsschutz nach der Sonderbedingung 1

- ARAG web@ktiv® Basis, Komfort und Premium nach den Sonderbedingungen 12,12 0,12 b

+ ARAG JuraCheck® und ARAG JuraCheck® Plus nach den Sonderbedingungen 13, 14

- ARAG web@ktiv® Basis, Komfort und Premium fur Selbststdndige nach den Sonderbedingungeni5, 15 a, 15 b
+ ARAG JuraCheck® und ARAG JuraCheck® Plus fir Selbststéndige nach den Sonderbedingungen 16 und 17

In den Fallen, in denen die Differenzdeckung nicht zur Anwendung kommt, gelten §§ 78, 79 WG.

In welchen Léndern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder

wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

+ in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

+ Ausnahme: Im Steuer-, Sozial- und Opfer-Rechtsschutz, im Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen
Angelegenheiten, im Ehe- und im Unterhalts-Rechtsschutz und im Erb-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz
ausschlieBlich bei Zustandigkeit eines deutschen Gerichts (siehe § 2 e, f, g bb, I, m und n, § 26 p Absatz 4 m und o).
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@) Fur die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auBerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 tragen wir die Kos-
ten bis zu den im Versicherungsschein genannten Hochstbetrégen in folgenden Fdéllen:
a) Der Versicherungsfall tritt wahrend eines bis zu einem Jahr dauernden Aufenthalts ein.

b) Es besteht Streit aus einem privaten Vertrag, der Uber das Internet abgeschlossen wurde.
c) Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschrénkt sein (siehe Ausnahme zu Absatz 1).

d) Ausnahmen:

- Es besteht kein Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in urséchlichem Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Ver&uBerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing)
an Grundstiicken, Geb&uden oder Gebdudeteilen.

- Sie haben den Aktiv-Rechtsschutz Basis fir Selbststdndige (§ 28 b) versichert.
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Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung fiir den Ver-
sicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverztiglich nach Ablauf von 14 Tagen nach
Zugang des Versicherungsscheins zahlen (siehe § 9 B). Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberiihrt (das hei3t: Sie gilt
in jedem Fall).

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer
Der Vertrag ist fir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung und Kiindigung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verldngert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der
Vertrag nicht gekiindigt wird. Klindigen kénnen sowohl Sie als auch wir. Die Kiindigung muss lhnen oder uns spétes-
tens drei Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen.

Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer
Kiindigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kénnen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder
jedes darauffolgenden Jahres kiindigen. lhre Kiindigung muss uns spdtestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen
Jahres zugehen.

Wann und wie miissen Sie lhren Beitrag zahlen?

Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthdlt die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe
entrichten missen.

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/erster Beitrag

Falligkeit der Zahlung
Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, missen Sie den ersten Beitrag unverzlglich nach Ablauf von zwei
Wochen bezahlen. (,Unverzliglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*®.)

Spdaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem spdteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
spdteren Zeitpunkt. Auf diese Folge einer verspdteten Zahlung missen wir Sie allerdings aufmerksam gemacht haben,
und zwar in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) oder durch einen auffallenden Hinweis im Versicherungsschein.
Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspdtete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versicherungsschutz
zum vereinbarten Zeitpunkt.

Rucktritt

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, kénnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange der Beitrag
nicht bezahlt ist. Wir kdnnen nicht zurilicktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspdtete Zahlung nicht verschul-
det haben.

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Folgebeitrag

Falligkeit
Die Folgebeitrége werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung von
uns erhalten haben. Wir sind dann berechtigt, Ersatz flir den Schaden zu verlangen, der uns durch den Verzug ent-
standen ist (siehe Absatz 3).

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspdtete Zahlung nicht verschuldet haben.

Zahlungsaufforderung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, kénnen wir lhnen eine Zahlungsfrist einrdumen. Das geschieht in
Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) und auf Ihre Kosten. Diese Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.
Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthailt:

- Die ausstehenden Betrdge, die Zinsen und die Kosten missen im Einzelnen beziffert sein und

- die Rechtsfolgen missen angegeben sein, die nach Absatz 4) mit der Fristiiberschreitung verbunden sind.
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Verlust des Versicherungsschutzes

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, haben Sie ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung keinen Versicherungsschutz. Allerdings miissen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3) auf den
Verlust des Versicherungsschutzes hingewiesen haben.

) Kiindigung des Versicherungsvertrags
Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, kénnen wir den Vertrag klindigen, ohne eine
Frist einzuhalten. Allerdings miissen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3) auf den Verlust des
Versicherungsschutzes hingewiesen haben.
Wenn wir lhren Vertrag geklindigt haben und Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen,
besteht der Vertrag fort. Dann aber haben Sie fiir Versicherungsfdlle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und
lhrer Zahlung eingetreten sind, keinen Versicherungsschutz.
D. Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
™ Rechtzeitige Zahlung
Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
- der Beitrag zu dem Falligkeitstag eingezogen werden kann und
- Sie der Einziehung nicht widersprechen.
Was geschieht, wenn der fdllige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn Sie nach einer Aufforderung in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) un-
verzuglich zahlen. (,Unverzlglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*®.)
@ Beendigung des Lastschriftverfahrens
Wenn Sie daflr verantwortlich sind, dass der fallige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, kiinftig
eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie mussen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform
(Beispiel: Brief oder E-Mail) aufgefordert haben.
E. Teilzahlung und Folgen bei verspéteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn Sie mit der
Zahlung einer Rate im Verzug sind. Ferner kénnen wir fur die Zukunft jahrliche Beitragszahlung im Voraus verlangen.
F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes ent-
spricht. Das gilt, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
§9a Beitragsfreistellung (bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit und Erwerbsminderung)
™ Gegenstand und Voraussetzungen
Wir bieten Ihnen die Mdglichkeit, Ihren Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten, ohne Ihren Versicherungsbeitrag zah-
len zu mUssen.
Die Voraussetzungen hierfur sind:
- Die Regelung muss zwischen uns vereinbart sein.
- Sie sind arbeitslos gemeldet (§ 137 Sozialgesetzbuch Ill) bzw. erwerbsgemindert (§ 43 Sozialgesetzbuch VI).
Die erstmalige Beitragsfreistellung setzt voraus, dass Sie bei Eintritt des Befreiungsgrunds mindestens zwei Jahre
ununterbrochen
- in einem ungeklindigten und nicht befristeten Arbeitsverhaltnis nach deutschem Recht standen und
- ein Arbeitsentgelt bezogen haben, das Uber dem einer geringfligigen Beschdftigung (§§ 8, 8a Sozialgesetzbuch V)
lag.
Ein erneuter Leistungsanspruch setzt voraus, dass Sie wieder
- in einem nicht befristeten Arbeitsverhdltnis nach deutschem Recht standen und
- ein Arbeitsentgelt bezogen, das Gber dem einer geringfiigigen Besch&ftigung (§§ 8, 8a Sozialgesetzbuch IV) lag.
Die Regelung gilt hochstens fur finf Jahre. Dies gilt auch dann, wenn wdhrend der Beitragsfreistellung mehrere dieser
Voraussetzungen gegeben sind (Beispiel: erst Arbeitslosigkeit, dann Erwerbsunfdhigkeit).
Nach Ihrem Tod gilt die Beitragsfreistellung fir die Person, die den Versicherungsvertrag mit uns fortfihrt.
@ Wann leisten wir nicht?
Eine Beitragsfreistellung nach (1) tritt nicht ein,
a) wenn eine andere Person verpflichtet ist oder verpflichtet wére, den Beitrag zu zahlen. Davon ausgenommen ist
eine gesetzliche Unterhaltspflicht oder
b) wenn Sie bereits vor Versicherungsbeginn arbeitslos bzw. berufs- oder erwerbsunfdhig geworden sind oder
c) wenn die Arbeitslosigkeit oder die Berufs- bzw. Erwerbsunfdhigkeit innerhalb von sechs Monaten nach Versiche-
rungsbeginn eintritt. Dies gilt nicht, wenn die Berufs- bzw. Erwerbsunfdhigkeit Folge eines Unfalls innerhalb dieses
Zeitraums ist oder
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d) wenn die Arbeitslosigkeit oder Berufs- bzw. Erwerbsunfdhigkeit verursacht ist durch
- militarische Konflikte
+ Innere Unruhen
- Streiks oder
+ Nuklearschéden — ausgenommen durch eine medizinische Behandlung oder

e) wenn die Arbeitslosigkeit oder Berufs- bzw. Erwerbsunfdhigkeit von lhnen vorsatzlich verursacht wurde oder im
urséchlichen Zusammenhang mit einer von lhnen begangenen vorsdtzlichen Straftat steht.

Was missen Sie tun?

Den Anspruch auf Beitragsfreistellung missen Sie unverztglich geltend machen. (Unverziglich® heiBt nicht unbedingt

»sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Z6gern*®.)

Sie missen

+ uns Auskunft Gber alle Umsté&nde lhres Anspruchs erteilen und

- uns nachweisen, dass die Voraussetzung fir eine Beitragsfreistellung nach (1) gegeben ist. Zum Nachweis missen
Sie eine amtliche Bescheinigung vorlegen.

Wir kénnen Sie hochstens alle drei Monate auffordern, aktuelle Nachweise daflir vorzulegen, ob Sie noch die Voraus-
setzung fur eine Beitragsfreistellung erfillen.

Wenn Sie diesen Nachweis nicht unverziiglich erbringen, beenden wir die Beitragsfreistellung. (Unverziiglich® heiBt
nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Z6gern®.) Diese Beitragsfreistellung tritt jedoch mit sofortiger
Wirkung wieder in Kraft, wenn Sie die Auskiinfte und Nachweise nachreichen.

Die Punkte (1) bis (3) gelten nicht im Todesfall oder solange ein anderer bereits erbrachter Nachweis fir die Beitrags-
freistellung noch vorliegt.

Beendigung

Diese Zusatzvereinbarung kénnen wir oder Sie kiindigen, und zwar drei Monate vor dem Ende jedes Versicherungsjahres.

Die Zusatzvereinbarung endet automatisch zur auf das jeweilige Ereignis folgenden Hauptfdlligkeit, wenn

- Sie das 67. Lebensjahr erreichen;

- Sie sterben und die Person, die nach lhrem Tod |Ihren Versicherungsvertrag mit uns fortflihrt, zum Zeitpunkt lhres
Todes das 67. Lebensjahr vollendet hat.

Fir Mitversicherte aus Ihrem Versicherungsvertrag gilt diese Zusatzvereinbarung nicht.

Beitragsanpassung

Warum nehmen wir eine Beitragsanpassung vor?

Die Beitrage sind |hre Gegenleistung fir unser Leistungsversprechen. Wir benétigen die Beitrdge, damit wir unsere
Leistungsverpflichtungen in allen versicherten Schadenfdllen erfillen kdnnen. Wir priifen deshalb jahrlich, ob der Bei-
trag wegen einer Verédnderung des Schadenbedarfs anzupassen ist.

Die Ermittlung des Verdnderungswerts (siehe Rbsatz 2) kann dazu fihren, dass der Beitrag erhéht oder gesenkt wird
oder in der bisherigen Hohe bestehen bleibt.

Ermittlung des Verdnderungswerts als Grundlage der Beitragsanpassung
Der ermittelte Verdnderungswert ist maBgeblich fir die Frage, ob der Beitrag in der bisherigen Hohe bestehen bleibt.

Statistische Ermittlung durch einen unabhéngigen Treuh&dnder

Ein unabhdngiger Treuhdnder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres einen Verdnderungswert fir die Beitragsan-
passung. Der Treuhdnder legt bei seiner Ermittlung die Daten einer mdglichst groBen Zahl von Unternehmen, die die
Rechtsschutzversicherung anbieten, zugrunde, so dass der von ihm ermittelte Wert den gesamten Markt der Rechts-
schutzversicherung bestmdglich widerspiegelt.

Der Ermittlung des Verdnderungswerts liegt folgende Fragestellung (Berechnungsmethode) zugrunde:

Um wie viel Prozent hat sich im letzten Kalenderjahr der Bedarf fiir Zahlungen (das heiBt: das Produkt von Schaden-
haufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen) gegentiber dem vorletzten Kalenderjahr (Bezugsjahre) erhdht
oder vermindert?

(Als Schadenhdufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Versicherungsfélle, geteilt
durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Mit anderen Worten: Die Schadenhd&ufigkeit gibt an, fiir wie
viel Prozent der versicherten Vertrége ein Schaden gemeldet worden ist. Um den Durchschnitt der Schadenzahlungen
eines Kalenderjahres zu berechnen, werden alle in diesem Jahr erledigten Versicherungsfélle betrachtet. Die Summe
der insgesamt geleisteten Zahlungen fir diese Versicherungsfélle wird durch deren Anzahl geteilt.)

Verénderungen, die aus Leistungsverbesserungen (zum Beispiel: Einschluss einer neuen Leistungsart) herriihren, beriick-
sichtigt der Treuhdnder nur, wenn die Leistungsverbesserungen in beiden Vergleichsjahren zum Leistungsinhalt gehdrten.

Der Treuhdnder ermittelt den Verdnderungswert getrennt fir folgende Vertragsgruppen:

+ Verkehrs-, Fahrzeug- und Fahrer-Rechtsschutz

+ Privat- und Berufs-Rechtsschutz, Rechtsschutz fiir Selbststéndige oder Firmen, Vereins- sowie Wohnungs- und
Grundstlcks-Rechtsschutz

+ Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie Rechtsschutz fir Landwirte

+ Rechtsschutz fur Selbststdndige oder Firmen mit Privat-, Berufs-, Verkehrs- sowie Wohnungs- und Grundstuicks-
Rechtsschutz
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Innerhalb jeder Vertragsgruppe wird der Verdnderungswert getrennt fir Vertrdge mit und ohne Selbstbeteiligung er-
mittelt. Die so ermittelten Veranderungswerte gelten jeweils einheitlich fur alle in der Gruppe zusammengefassten Ver-
tréige mit bzw. ohne Selbstbeteiligung.

Der Treuh&nder rundet einen nicht durch 2,5 teilbaren Verdnderungswert auf die ndchstgeringere positive durch 2,5
teilbare Zahl ab (beispielsweise wird 8,4 Prozent auf 7,5 Prozent abgerundet) bzw. auf die ndchstgréBere negative
durch 2,5 teilbare Zahl auf (beispielsweise wird -8,4 Prozent auf -7,5 Prozent aufgerundet). Verdnderungswerte im
Bereich von -5 Prozent bis +5 Prozent werden nicht gerundet.

Ermittlung aufgrund unternehmenseigener Zahlen

Auf der Grundlage unserer unternehmenseigenen Zahlen ermittelten wir bis zum 1. Juli eines jeden Jahres den fiir
unser Unternehmen individuellen Ver&nderungswert. Dabei wenden wir die fiir die Ermittlung durch den unabhdngigen
Treuhd&nder geltenden Regeln (siehe 2.1) entsprechend an.

Welches ist der fir die Anpassung des Beitrags maBgebliche Verdnderungswert?

Grundsatz: Fir die Beitragsanpassung (Erhéhung oder Senkung) ist grundsétzlich der Verdnderungswert maBgeblich,
den der unabhdangige Treuh&nder ermittelt hat (siehe 2.1).

Ausnahme: Wir vergleichen unseren unternehmensindividuellen Ver&nderungswert mit dem vom Treuhdnder nach 2.1
ermittelten Wert. Unser unternehmensindividueller Wert ist dann fiir die Beitragsanpassung maBgeblich, wenn dieser
Vergleich ergibt,

- dass unser Wert unter dem vom Treuhdnder ermittelten Wert liegt und

- dies auch in den zwei letzten Kalenderjahren der Fall ist, in denen eine Beitragsanpassung zuldssig war.

Die zu betrachtenden Kalenderjahre missen nicht notwendig unmittelbar aufeinanderfolgen.

Unterbleiben einer Beitragsanpassung

Eine Beitragsanpassung unterbleibt, wenn der vom unabhdngigen Treuhdnder ermittelte Verdnderungswert (siehe 2.1)
geringer als +5 Prozent und gréBer als -5 Prozent ist. Dieser Verdnderungswert wird bei der Ermittlung der Vorausset-
zungen fir die ndchste Beitragsanpassung mitberiicksichtigt. (Dies geschieht, indem das Bezugsjahr solange beibe-
halten wird, bis die 5-Prozent-Grenze erreicht wird. Es wird immer der Bedarf flir Zahlungen aus dem jeweiligen Vorjahr
mit dem Bedarf fiir Zahlungen aus dem ,festgehaltenen® Bezugsjahr verglichen.)

Unabhdngig von der Héhe des Verdnderungswerts unterbleibt eine Beitragsanpassung bei Vertragen, bei denen seit
dem Versicherungsbeginn noch nicht zwdlf Monate abgelaufen sind.

Erhéhung oder Senkung des Beitrags

Wenn der maBgebliche Verdnderungswert +5 Prozent oder mehr betrdgt, sind wir berechtigt, den Beitrag entspre-
chend zu erhdhen. Der angepasste Beitrag darf nicht héher sein als der fir Neuvertrdge geltende Tarifbeitrag.

Wenn der maBgebliche Verdnderungswert -5 Prozent oder weniger betrdgt, sind wir verpflichtet, den Beitrag entspre-
chend zu senken.

Wann wird die Beitragsanpassung wirksam?

Die Beitragsanpassung wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf unsere Mitteilung Uber die Beitragsan-
passung folgt. Sie gilt fir alle Beitrage, die nach unserer Mitteilung ab einschlieBlich 1. Januar fallig werden.

In der Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr auBerordentliches Kiindigungsrecht hin (siehe 7).

Ihr auBerordentliches Kiindigungsrecht
Wenn sich der Beitrag erhéht, kénnen Sie den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Sie kénnen frii-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, an dem die Beitragserhéhung wirksam wird (siehe 5). Ihre Kiindigung muss
uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem lhnen unsere Mitteilung lber die Beitragsanpassung zugegangen ist.
Wenn sich der Beitrag ausschlieBlich wegen einer Erhdhung der Versicherungsteuer erhéht, steht lhnen das Recht zur
auBerordentlichen Kiindigung nicht zu.

Anderung wesentlicher Umstdnde der Beitragsfestsetzung

Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen h&heren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag
rechtfertigt, kénnen wir von da ab diesen hdheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern wir eine héhere Gefahr ab.
(Beispiel: Sie haben ein Auto bei uns versichert und schaffen sich jetzt zusétzlich ein Motorrad an.)

Wenn wir diese héhere Gefahr auch gegen einen hdheren Beitrag nicht versichern kénnen, missen wir die Absicherung
gegen diese Gefahr ausschlieBen.

In folgenden Fdallen kdnnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen:

- |hr Beitrag erhéht sich um mehr als 10 Prozent.

+ Wir lehnen die Absicherung der héheren Gefahr ab.

In diesen Fallen kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem |lhnen unsere Mitteilung zugegangen ist,
ohne eine Frist kiindigen. In unserer Mitteilung mussen wir Sie auf lhr Kiindigungsrecht hinweisen.

Nachdem wir von der Erhdhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, missen wir unser Recht auf Beitragsdnderung
innerhalb eines Monats ausliben.

Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag
rechtfertigt, kénnen wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen. Sie missen uns diesen Umstand inner-
halb von zwei Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird lhr Versicherungsbeitrag
erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben.
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Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, miissen Sie uns diese
innerhalb eines Monats zuschicken. (Beispiele fir erforderliche Angaben: Zahl der zugelassenen Fahrzeuge, Zahl der
Arbeitnehmer, Mieteinnahmen bei vermieteten Objekten. Hinweise zu beitragsrelevanten BezugsgréBen, die flr Sie
maBgebend sind, finden Sie in lhrem Versicherungsantrag.)

Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, kénnen wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat
kiindigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsdtzlich oder grob fahrldssig gehandelt haben. (Beispiel
fur ,grob fahrlassiges Verhalten®: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewshnlich hohem MaBe.)

In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

- Sie machen innerhalb der Frist vorsatzlich falsche Angaben.

- Sie unterlassen vorsatzlich erforderliche Angaben.

- Der Versicherungsfall tritt spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns tber die Gefahrerhéhung
hatten informieren mussen. lhr Versicherungsschutz entfdllt nicht, wenn uns die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben bereits bekannt waren.

Wenn Sie grob fahrl&ssig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht haben, kdnnen wir den Umfang

unserer Leistungen kiirzen, und zwar in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis.

Sie missen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlé@ssig gehandelt haben. (Beispiel fiir ,grob fahrldssiges Verhalten®:

Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewd&hnlich hohem MaBe.)

Ausnahme: In folgenden Féllen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:

- Sie weisen uns nach, dass die Verdnderung weder den Eintritt des Versicherungsfalls beeinflusst noch den Umfang
unserer Leistung erhéht hat.

- Die Frist fur unsere Kiindigung ist abgelaufen und wir haben nicht gektindigt.

Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn

- die Verdnderung so unerheblich ist, dass sie nicht zu einer Erhhung der Beitrdge flihren wiirde oder

- ersichtlich ist, dass diese Verdnderung mitversichert sein soll.

Wegfall des versicherten Interesses und Umzug ins Ausland

Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nétig, weil sich die GuBeren Umsténde gedndert haben? Dann gilt Folgendes
(sofern nichts anderes vereinbart ist):

- Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die duBeren Umstdnde gedndert haben.

- Beitrége stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu.

Der Versicherungsschutz besteht lber lhren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der
Beitrag am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Griinden beendet ist. Wenn der néchste
fallige Beitrag bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder fiir den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsneh-
mer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an
beendet wird.

Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete, selbst bewohnte Wohnobjekt (Wohnung oder Einfamilienhaus)
wechseln, geht der Versicherungsschutz auf das neue Wohnobijekt tiber und umfasst auch Versicherungsfalle,

- die erst nach lhrem Auszug aus dem bisherigen Wohnobjekt eintreten,

- die sich auf das neue Wohnobjekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsdchlichem Bezug eintreten.

Wenn Sie ein Objekt wechseln, das Sie fiir Ihre gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéndige Tatigkeit selbst
nutzen, dann gilt dies nur unter folgender Voraussetzung: Das neue Objekt darf nach unserem Tarif weder nach GréBe
noch nach Miet- oder Pachthdhe einen hdheren als den vereinbarten Beitrag ausmachen.

Wenn Sie lhren Erstwohnsitz oder sténdigen Aufenthalt ins Ausland verlegen, endet der Vertrag ab diesem Zeitpunkt.
Sie mussen uns den Umzug ins Ausland unverztglich mitteilen (,Unverztiglich® heiBt nicht unbedingt ,,sofort®, sondern
»ohne schuldhaftes Zégern®.).

Kiindigung nach Versicherungsfall

Wenn wir lhren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, kénnen Sie den Vertrag vorzeitig
kiindigen. Die Kiindigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie unsere Ablehnung erhalten haben.

Sind mindestens zwei Versicherungsfdlle innerhalb von zwdlf Monaten eingetreten und besteht fir diese Versiche-
rungsschutz? In diesem Fall kénnen sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kiindigen. Ein solches Kiindigungs-
recht besteht nicht, wenn es sich um Versicherungsfdlle aus den Bereichen ARAG JuraTel® oder Online-Forderungs-
management handelt (Ausnahme: Online-Forderungsmanagement ist als Einzelvertrag abgeschlossen, siehe
Sonderbedingung 11 § 6 Absatz 2).

Wann miissen Sie oder wir kiindigen?
Die Ktindigung muss uns bzw. lhnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht fir den
zweiten bzw. letzten Versicherungsfall bestatigt haben. Die Kiindigung muss in Textform erfolgen.
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Wenn Sie kiindigen, wird lhre Kiindigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie kénnen jedoch bestimmen, dass die
Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt wirksam wird; spatestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres.
Unsere Kiindigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

Gesetzliche Verjdhrung

Die Ansprliche aus dem Versicherungsvertrag verjdhren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den
allgemeinen Vorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuchs.

Haben wir den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjdhrung des Anspruchs auf Kostentragung mit Schluss des
Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Bestdtigung des Versicherungsschutzes nach § 17 Absatz 2 entstanden ist.

Wenn Sie einen Anspruch aus lhrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjdhrung ausgesetzt,
und zwar von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. (Das heiB3t:
Bei der Berechnung der Verjahrungsfrist berticksichtigen wir zu lhren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum
Eintreffen unserer Entscheidung bei lhnen nicht.)

Rechtsstellung mitversicherter Personen

Versicherungsschutz besteht fiir Sie und im jeweils bestimmten Umfang fir die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Personen. Versicherungsschutz besteht auBerdem fir Anspriiche, die nattrlichen Perso-
nen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getdtet wurden.

(Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben Ihre ndchsten Angehérigen Versicherungs-
schutz und kénnen damit Unterhaltsanspriiche gegen den Unfallgegner geltend machen.)

(Eine ,natdrliche Person® ist ein Mensch im Gegensatz zur ,juristischen Person®, das ist zum Beispiel eine GmbH, eine
AG oder ein Verein.)

Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch fir diese mitversicherten Personen.

Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, kénnen Sie dem widersprechen.

Ausnahmen:

- Es handelt sich um Ihren ehelichen/eingetragenen Lebenspartner. (Warum kénnen Sie widersprechen, wenn eine
mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt? Sie sind unser Versicherungsnehmer und kédnnen zum Beispiel
bestimmen, ob wir Kosten flir mitversicherte Personen bezahlen sollen.

+ Im Anti-Stalking-Rechtsschutz im Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium nach § 26 Absatz 4 d und § 26 p Absatz

4 q).

Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n Absatz 1 getdtet worden, besteht Versicherungsschutz ausschlieflich
fur dessen Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und Geschwister fur die rechtliche
Interessenwahrnehmung eines Rechtsanwalts als Nebenkldgervertreter, wenn diese Person insoweit als Nebenklager
vor einem deutschen Strafgericht zugelassen werden kann.

Anzeigen, Willenserkl@rungen, Anschriftenénderung

Richten Sie bitte alle fiir uns bestimmten Anzeigen und Erklérungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachtrégen als zustdndig bezeichnete Geschdaftsstelle. Sie sollten auch dann in Text-
form erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist.

Wenn Sie uns eine Anderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, gentigt flr eine Willenserkldrung, die wir Ihnen gegeniiber
abzugeben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklarung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend fuir den Fall, dass Sie lhren Namen
dndern.

Haben Sie die Versicherung fir Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, wenden wir bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechend an.
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Versicherungsfall
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Verhalten im Versicherungsfall/Erfiillung von Obliegenheiten

Obliegenheiten bezeichnen séimtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten miissen, um
den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

Was mussen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?
a) Sie missen uns den Versicherungsfall unverziiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. (,Unverziiglich®
heiBt nicht unbedingt ,,sofort“, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern®.)

b) Sie missen uns
- vollstdndig und wahrheitsgemaB Uber sémtliche Umsténde des Versicherungsfalls unterrichten,
- alle Beweismittel angeben und
+ uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

c) Kosten verursachende MaBnahmen mussen Sie mit uns abstimmen, soweit dies fiir Sie zumutbar ist (Beispiele: die
Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).

d) entfallt

Wir bestatigen lhnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der fiir den konkreten Versicherungsfall besteht.
Ergreifen Sie jedoch MaBnahmen zur Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen,

- bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestdtigt haben und

- entstehen durch solche MaBnahmen Kosten?

Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Versicherungsschutzbestdtigung vor Einleitung dieser MaBnahmen
zu tragen gehabt hatten.

Den Rechtsanwalt kénnen Sie auswdhlen.

Wir wdhlen den Rechtsanwalt aus,

- wenn Sie das verlangen oder

- wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig
erscheint.

Wenn wir den Rechtsanwalt auswdhlen, beauftragen wir ihn in lhrem Namen. Das Mandatsverhdltnis besteht allein

zwischen Ihnen und dem Rechtsanwalt, das heift, fur die Tatigkeit des Rechtsanwalts sind wir nicht verantwortlich.

Sie mUssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun:

+ |hren Rechtsanwalt vollsténdig und wahrheitsgemdB unterrichten,

- ihm die Beweismittel angeben,

+ ihm die mdglichen Ausklnfte erteilen,

- die notwendigen Unterlagen beschaffen und

- uns auf Verlangen Auskunft Gber den Stand lhrer Angelegenheit geben.

Wenn Sie eine der in Absatz 1 und Absatz 4 genannten Obliegenheiten vorsatzlich verletzen, verlieren Sie lhren Versi-
cherungsschutz.

Bei grob fahrl@ssiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kiirzen, und zwar in einem
der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fur ,,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand ver-
letzt die erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.)

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollstdndigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass wir Sie
vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Gber diese Pflichten informiert haben.
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrldssig
verletzt haben.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen:

Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war

- fur den Eintritt des Versicherungsfalls,

- fur die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- fur die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. (Zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechtsmittels mit
uns nicht abgestimmt. Bei nachtréglicher Prifung hé&tten wir jedoch auch bei rechtzeitiger Abstimmung Kosten-
schutz gegeben.)

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie lhre Obliegenheit arglistig verletzt haben.

entfallt

Ihre Anspriiche auf Versicherungsschutzleistungen kdnnen Sie nur mit unserem Einversténdnis abtreten. (,Abtreten®
heiB3t: Sie Ubertragen lhre Anspriiche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegentiber haben, auf lhren Rechtsanwalt
oder eine andere Person.) Unser Einverstdndnis bedarf der Textform.

Ausnahme: Das Zustimmungserfordernis entfdllt, wenn Sie auf Geld gerichtete Anspriiche gegen uns haben (Beispiel:
Sie sind mit der Bezahlung einer Gerichtskostenrechnung ausnahmsweise in Vorleistung getreten.).
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Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) lhnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser
Anspruch auf uns UGber.

Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.

Sie missen uns die Unterlagen aushdndigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchset-
zung des Anspruchs missen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.

Wenn Sie diese Pflicht vorsé&tzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von den anderen nicht erstattet bekommen,
dann missen wir Uber die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten.

Wenn Sie grob fahrléssig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere lhres Verschuldens
entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Sie mUssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrléssig gehandelt haben. (Beispiel
fur ,grob fahrléssiges Verhalten®: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)

9 Wenn lhnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die wir
zuvor geleistet haben, missen Sie uns diese zuriickzahlen.

§18 (nicht belegt)

§19 (nicht belegt)

§20 Zustdndiges Gericht, anzuwendendes Recht

Q) Klagen gegen uns

Wenn Sie uns verklagen wollen, kénnen Sie die Klage an folgenden Orten einreichen:

- Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der fiir Ihren Vertrag zustdndigen Niederlassung oder

- wenn Sie eine natrliche Person sind, auch am Gericht lhres Wohnsitzes. (Eine ,nattirliche Person® ist ein Mensch im
Gegensatz zur ,juristischen Person®, das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder ein Verein.) Haben Sie keinen
Wohnsitz, kdnnen Sie die Klage am Gericht Ihres gewdhnlichen Aufenthalts einreichen.

() Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Wenn wir Sie verklagen mussen, kénnen wir die Klage an folgenden Orten einreichen:

+ Wenn Sie eine natdirliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, kénnen wir die Klage
am Gericht Ihres gewdhnlichen Aufenthalts einreichen.

+ Wenn |hr Wohnsitz oder |hr gewdhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz
unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der fir lhren Vertrag zusténdigen Niederlassung.

+ Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft
burgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft, ist das Gericht an lhrem Sitz oder lhrer Nie-
derlassung zustandig.

(3) Wohnsitzverlegung ins Ausland

Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat

der Europdischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum ist, oder ist Ihr

Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der ausschlieBliche Ge-

richtsstand am Sitz unseres Versicherungsunternehmens.

M) Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
@) Embargobestimmung

Es besteht — unbeschadet der Ulbrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem

keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der

Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,

soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

) Vertragssprache
Alle Informationen, sowie die Kommunikation zum Vertragsverhdltnis erfolgen in deutscher Sprache.
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L Formen des Versicherungsschutzes
§21 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Komfort fiir Privatpersonen
Q) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als

- Eigentimer

- Halter

- Mieter

- Leasingnehmer

- Erwerber und

- Fahrer

von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern wahrnehmen (hierzu gehéren zum Beispiel

auch E-Bikes, E-Scooter, Segways, Skateboards mit Elektroantrieb).

) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teil-
nahme am &ffentlichen Verkehr als

a) Fahrgast

b) FuBgdnger

c) Radfahrer

d) sonstiger Teilnehmer (zum Beispiel Inline-Skater, Rollschuh- oder Skatebordfahrer, Reiter)

3 Mitversichert sind

a) lhr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hauslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versiche-
rungsschein genannt ist;

b) Ihre minderjdhrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljaghrigen Kinder, Letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf
Dauer angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine
selbststdndige Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von Ihnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an lhrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist;

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der/des bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder
mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen oder von diesen zum vortberge-
henden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeuge(s) zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anh&nger(s). (Be-
rechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverstdndnis flhrt oder nutzt.)

) Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)

Steuer-Rechtsschutz §2e)

Sozial-Rechtsschutz (§21)

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)

Straf-Rechtsschutz §2i

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)

Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)

ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)

Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung

eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-

anten auf einen Sachverstdndigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen

Ubliche Vergltung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.

Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)

Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder

ausgelibten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststdndigen Tatigkeit wahrnehmen.
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Ausnahme: Abweichend hiervon besteht Versicherungsschutz
a) im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Griinden nicht
zum Betriebs-, sondern zum Privatvermdgen gehdren;

b) Soweit dem Betriebsvermdgen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug (Anzahl: 1) zu Lande zugeordnet ist, be-
steht Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststdndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fiir die von lhnen oder
Ihrer Familie beschdftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge Uber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse
Uber neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhénger fir Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonder-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.

6) Wenn wir einen Versicherungsfall fiir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:
+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?
Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder hdchstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoR grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Beispiel
fur ,grob fahrléssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein Gibliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdéllen bestehen:
Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fur
- den Eintritt des Versicherungsfalls,
- die Feststellung des Versicherungsfalls oder
- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

@) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre
Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermégen ge-
hérenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

Ausnahme: Haben Sie ein zum Betriebsvermdgen gehdrendes Motorfahrzeug zu Lande, dann ist auch dieses beitrags-
relevant. Dies gilt aber nicht fir Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber neun Sitze, Sattelzug- und
Zugmaschinen, Anh&nger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Miet-
wagen und Taxen.

Sie mussen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens
innerhalb von zwolf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder
hdchstens leicht fahrldssig versdumt haben. Wenn der Versto3 grob fahrl@ssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrldssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Féllen bestehen:

Sie weisen nach, dass der VerstoB nicht ursachlich war fur

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§21b Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis fiir Privatpersonen

1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
- Eigentlimer
- Halter
- Mieter
- Leasingnehmer
- Erwerber und
- Fahrer
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern wahrnehmen (hierzu gehéren zum Beispiel
auch E-Bikes, E-Scooter, Segways, Skateboards mit Elektroantrieb).

&) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teil-
nahme am &ffentlichen Verkehr als
a) Fahrgast
b) FuBgdanger
c) Radfahrer
d) sonstiger Teilnehmer (zum Beispiel Inline-Skater, Rollschuh- oder Skatebordfahrer, Reiter)
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Mitversichert sind

a) |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versiche-
rungsschein genannt ist;

b) Ihre minderjdhrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljahrigen Kinder, letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf
Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine
selbststdndige Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit lhnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist;

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der/des bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder
mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen oder von diesen zum vortberge-
henden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeuge(s) zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anh&nger(s). (Be-
rechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Inrem Einverst&ndnis fihrt oder nutzt.)

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Sozial-Rechtsschutz &2
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz §20)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)
Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten &2n)

Der Versicherungsschutz umfasst auBerdem
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)

Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachverstdndigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen
Ubliche Vergtitung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)

Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder
ausgelibten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststdndigen Tatigkeit wahrnehmen.

Ausnahme: Abweichend hiervon besteht Versicherungsschutz
a) im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Griinden nicht
zum Betriebs-, sondern zum Privatvermégen gehoren;

b) Soweit dem Betriebsverm&gen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug zu Lande zugeordnet ist, besteht Versi-
cherungsschutz fur die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sons-
tiger Selbststdndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fir die von Ihnen oder Ihrer
Familie beschaftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse tber
neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhanger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahr-
zeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.

Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Woas geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heiB3t, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der Versto3 grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kiirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein tibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
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Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

(8) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre
Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermégen ge-
hérenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

Ausnahme: Haben Sie ein zum Betriebsvermégen gehérendes Motorfahrzeug zu Lande, dann ist auch dieses beitrags-

relevant. Dies gilt aber nicht fur Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber neun Sitze, Sattelzug- und

Zugmaschinen, Anh&nger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Miet-

wagen und Taxen.

Sie mUssen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens

innerhalb von zwdlf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-

chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder

hochstens leicht fahrlassig versdumt haben. Wenn der VerstoR grob fahrléssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-

tung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrldssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Sie weisen nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§21p Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fiir Privatpersonen

Q) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
- Eigentlimer
- Halter
- Mieter
+ Leasingnehmer
- Erwerber und
- Fahrer
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern wahrnehmen (hierzu gehéren zum Beispiel
auch E-Bikes, E-Scooter, Segways, Skateboards mit Elektroantrieb).

2 Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teil-
nahme am &ffentlichen Verkehr als
a) Fahrgast
b) FuBgdnger
c) Radfahrer
d) sonstiger Teilnehmer (zum Beispiel Inline-Skater, Rollschuh- oder Skatebordfahrer, Reiter)

3 Mitversichert sind
a) lhr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hauslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-

partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an lhrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versiche-
rungsschein genannt ist;

b) lhre minderjahrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljahrigen Kinder, letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf
Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine
selbststandige Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von Ihnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Thnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist;

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der/des bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder
mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen oder von diesen zum voriiberge-
henden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeuge(s) zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anh&nger(s). (Be-
rechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit lhrem Einversténdnis flihrt oder nutzt.)
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Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Abweichend von Absatz 1 erstreckt sich der Versicherungsschutz

auch auf die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen aus

Reisedienstleistungs-, Personentransport- und Beherbungsvertrégen

(Beispiele: Streitigkeiten wegen Reisemdngeln mit dem Reiseveranstalter

oder um Entschadigung nach Flugverspatungen)

Steuer-Rechtsschutz §2¢)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)
Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)

ARAG JuraTel®
Rechtsschutz flr Mediationsverfahren

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachverstdndigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen
Ubliche Vergltung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.

(Sonderbedingung 10)
(§5a)

Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung (Klausel 11)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf

a) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Mieter oder P&chter von Garagen und Kraftfahrzeug-RAbstellpl&tzen.

b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer selbststandigen Nebentdtigkeit.

Wann liegt eine selbststéndige Nebentatigkeit vor?
+ Wenn kein Mitarbeiter beschéftigt wird und

- der Gesamtumsatz aus dieser Tatigkeit in den letzten zwdlf Monaten vor Eintritt

- des Versicherungsfalls héchstens die in § 19 Abs. 1 UstG genannte Summe betragt. Gesamtumsatz ist die Summe
aller vereinnahmten Erlése, die Sie und Ihr Lebenspartner (siehe Absatz 1) einzeln oder gemeinsam pro Kalen-
derjahr aus diesen Tatigkeiten erzielen. (Beispiel fiir den Rechtsschutz flir Nebentétigkeiten: Auf dem Weg zu
einem Kunsthandwerkermarkt werden Sie verletzt, weil lhnen jemand die Vorfahrt nimmt.)

Ausnahme: Versicherungsschutz besteht hier nicht im Vertrags- und Sachenrecht.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder
ausgelbten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststdndigen Tatigkeit wahrnehmen.

Ausnahme: Abweichend hiervon besteht Versicherungsschutz

a) im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Griinden nicht

zum Betriebs-, sondern zum Privatvermdgen gehdren;

b) Soweit dem Betriebsvermégen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug zu Lande zugeordnet ist, besteht Versi-
cherungsschutz fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sons-
tiger Selbststéndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fir die von Ihnen oder Ihrer
Familie beschdaftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge Gber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber
neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhdnger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahr-

zeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.

Wenn wir einen Versicherungsfall fuir Sie tbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:
+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heiBt, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléassig gehandelt. Wenn der Versto3 grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Féllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war ftr
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
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Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre
Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermégen ge-
hérenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

Ausnahme: Haben Sie ein zum Betriebsvermdgen gehdrendes Motorfahrzeug zu Lande, dann ist auch dieses beitrags-
relevant. Dies gilt aber nicht fur Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber neun Sitze, Sattelzug- und
Zugmaschinen, Anhdnger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Miet-
wagen und Taxen.

Sie mussen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens
innerhalb von zwélf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder
hdchstens leicht fahrldssig versdumt haben. Wenn der Versto3 grob fahrl@ssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung zu klirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrl@ssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdéllen bestehen:
Sie weisen nach, dass der VerstoB nicht ursdchlich war fur

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§22 Firmen-Fahrer-Rechtsschutz

™ Versicherungsschutz besteht fur die im Versicherungsschein genannten Betriebsangehérigen in Auslibung ihrer beruf-
lichen Tatigkeit fir das Unternehmen bei der Teilnahme am &ffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes
Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngers (Fahrzeug), das weder diesen gehért noch auf
sie zugelassen, amtlich registriert oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummern-
schild) versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am &ffentlichen Verkehr als Fahrgast,
FuBgdanger und Radfahrer.

@) Der Versicherungsschutz umfasst
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Sozial-Rechtsschutz §2f)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz &§20)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)
Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachversténdigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben, tibernehmen wir auch dessen
lbliche Vergiitung bis 1.000 Euro.
Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

(3) Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, miissen folgende Bedingungen erfiillt sein:
- Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?
Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoB3 nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoR grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:
Die versicherte Person weist nach, dass der VerstoB nicht urs&chlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,
- die Feststellung des Versicherungsfalls oder
- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
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Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Komfort fiir Selbststdndige

Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbststéndiger, wenn Sie rechtliche Interes-
sen als

- Eigentlimer

+ Halter

+ Mieter

+ Leasingnehmer

+ Erwerber

+ Fahrer

von im Versicherungsvertrag bezeichneten Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern
wahrnehmen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit lhrem Einverstand-
nis fihrt oder nutzt.)

Sie bzw. lhr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am 6f-
fentlichen Verkehr als

a) Fahrer fremder Fahrzeuge

b) Fahrgast

c) FuBganger

d) Radfahrer

Versicherungsschutz besteht jedoch nicht im Vertrags- und Sachenrecht.

Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz §2¢)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz §2i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)

Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)

ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachverstdndigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen
Ubliche Vergtitung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)

Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.

Fir Vertradge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern nur
zum voriibergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.

Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdéllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Versto3 nicht ursachlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
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Sie missen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens
innerhalb von zwolf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder
hochstens leicht fahrlassig versdumt haben. Wenn der VerstoR3 grob fahrléssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrldssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdallen bestehen:
Sie weisen nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§23b  Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis fiir Selbststéindige
Q) Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbststdndiger, wenn Sie rechtliche Interes-
sen als
- Eigentlimer
- Halter
- Mieter
+ Leasingnehmer
- Erwerber
- Fahrer
von im Versicherungsvertrag bezeichneten Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern
wahrnehmen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Inrem Einversténd-
nis fihrt oder nutzt.)
2 Sie bzw. lhr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am 6f-
fentlichen Verkehr als
a) Fahrer fremder Fahrzeuge
b) Fahrgast
c) FuBganger
d) Radfahrer
Versicherungsschutz besteht jedoch nicht im Vertrags- und Sachenrecht.
(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz (§2¢)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz §2i
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)
Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
) Der Versicherungsschutz umfasst auBerdem
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)
Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachversténdigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben, tibernehmen wir auch dessen
lbliche Vergitung bis 1.000 Euro.
Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.
6) Fur Vertrage, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern nur
zum vorlibergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.
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Wenn wir einen Versicherungsfall fiir Sie tbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoB nichts wussten. Das
heiBt, die Personen haben ohne Verschulden oder hdchstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fir ,grob fahrlassiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein lbliche Sorgfalt in ungewshnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdallen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Sie mussen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens
innerhalb von zwolf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder
hochstens leicht fahrlassig versdumt haben. Wenn der VerstoR grob fahrléssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrldssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:
Sie weisen nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium fiir Selbststdndige

Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbststéndiger, wenn Sie rechtliche Interes-
sen als

- Eigentlimer

- Halter

-+ Mieter

- Leasingnehmer

- Erwerber

- Fahrer

von im Versicherungsvertrag bezeichneten Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern
wahrnehmen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverstand-
nis fihrt oder nutzt.)

Sie bzw. lhr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am &f-
fentlichen Verkehr als

a) Fahrer fremder Fahrzeuge

b) Fahrgast

c) FuBganger

d) Radfahrer

Versicherungsschutz besteht jedoch nicht im Vertrags- und Sachenrecht.

Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz (§2e)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaaq)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j

In selbststéndigen Verfallsverfahren libernehmen wir die Kosten des Verfahrens
bis zu 2.500 Euro.

Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten §2n)
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ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Verkehrsbereich die Einholung
eines Sachversténdigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medi-
anten auf einen Sachverstandigen geeinigt haben, tbernehmen wir auch dessen
bliche Vergltung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.

Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung (Klausel 11)

) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.

(5) Fir Vertrédge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern nur
zum voriibergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.

6) Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdéllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fur

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

) Sie mUssen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens
innerhalb von zwdlf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben machen.

Was geschieht, wenn gegen diese Verpflichtungen verstoBen wird?

Dann haben Sie Versicherungsschutz nur, wenn Sie die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder
hdchstens leicht fahrldssig versdumt haben. Wenn der VerstoB3 grob fahrl@ssig war, sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass der ObliegenheitsverstoB nicht grob fahrldssig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Sie weisen nach, dass der VerstoB nicht ursachlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§24 Vereins-Rechtsschutz

™ Sie haben Versicherungsschutz fiir den im Versicherungsschein bezeichneten Verein sowie dessen gesetzliche Vertre-
ter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tatig sind, die ihnen gemdB der Satzung oblie-
gen.

&) Der Versicherungsschutz umfasst
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)

Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
allerdings abweichend von § 2 e nur fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten,
Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten §2f
allerdings abweichend von § 2 f nur fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
vor deutschen Sozialgerichten,
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)
Straf-Rechtsschutz §2i)
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§ 25

§ 26

V)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als

- Eigentlimer

+ Halter

+ Erwerber

+ Mieter

+ Leasingnehmer

+ Fahrer

von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhéngern wahrnehmen.
Verkehrs- und Fahrzeug-Rechtsschutz sind mit einem Extra-Baustein zu versichern.

Die versicherte Person kann im Versicherungsfall Leistungen aus dem Vereins-Rechtsschutz ohne Zustimmung des
Vereins unmittelbar bei uns geltend machen. Wir leisten direkt an die versicherte Person.

Im Versicherungsfall verzichten wir auf unser Recht zur Aufrechnung von etwaigen Forderungen gegen den Verein
gegenlber den versicherten Personen.

(nicht belegt)

Aktiv-Rechtsschutz Komfort

Sie und |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungs-
schein genannt ist, haben Versicherungsschutz
a) far Ihren privaten Bereich

- fur die Risiken des taglichen Lebens,

- einschlieBlich der Teilnahme am &ffentlichen Verkehr als FuBgdnger, Fahrgast, Radfahrer,

- auch bei einer in Deutschland ausgetbten ehrenamtlichen Tatigkeit.

Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der fol-

genden Tatigkeiten wahrnehmen:

- eine gewerbliche Tatigkeit,

- eine freiberufliche Tatigkeit,

- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbststéndige Tatigkeit vor?

Wenn Einklinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkiinfte aus nicht selbst-

stéindiger Tatigkeit (zum Beispiel Lohne oder Gehdlter) oder Einklinfte aus Rente sind;

b) im beruflichen Bereich
- fur Ihre berufliche nicht selbststandige Tatigkeit (zum Beispiel als Arbeitnehmer, Beamter, Richter);
- auBerdem als Arbeitgeber fir hauswirtschaftliche Beschaftigungs- und Pflegeverhdltnisse;
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.500 Euro.

c) im Immobilienbereich
als Eigenttimer, Mieter oder Nutzungsberechtigter
- aller selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland;
+ zusdtzlich besteht auch Versicherungsschutz fir

— die unentgeltliche Uberlassung Ihrer selbstbewohnten Wohneinheit (Anzahl: 1) an Dritte,

— die private Vermietung von bis zu 3 Zimmern fir die Dauer von maximal 8 Wochen je Kalenderjahr in der
selbstbewohnten Wohneinheit Ihrer Hauptwohnung (Erstwohnsitz). Voraussetzung ist, dass erforderliche Zu-
lassungen, Lizenzen oder andere Genehmigungen vorliegen und gliltig sind.

— Es besteht kein Versicherungsschutz fir Streitigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungen, Lizenzen oder an-
deren Genehmigungen.

- einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst voriibergehend (zum Beispiel zu Urlaubszwecken)
bewohnten Wohneinheit.
Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen;

d) im Verkehrsbereich
wenn Sie rechtliche Interessen als
- Eigentlimer
+ Halter
- Mieter
-+ Leasingnehmer
- Erwerber
- Fahrer
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern wahrnehmen.

Sie sind ferner als Fahrer und Insasse fremder oder eigener Motorfahrzeuge versichert.
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Mitversichert sind

a)

b)

c)

d)

Ihre minderj&hrigen Kinder.

Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer an-
gelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststdndige
Tatigkeit aufnehmen.

die mit lhnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an |hrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist. Die Mitversiche-
rung besteht auch weiter, wenn die Personen im direkten Ubergang aus der hduslichen Gemeinschaft in eine
Pflegeeinrichtung (zum Beispiel Pflegeheim, vollstationdre Pflege, Altersheim, betreutes Wohnen) umziehen.

im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei
Vertragsabschluss oder wéhrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich
registrierten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehe-
nen oder von diesem Personenkreis zum vortibergehenden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft sowie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einver-
sténdnis fuhrt oder nutzt.)

(3) Der Versicherungsschutz umfasst
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Sozial-Rechtsschutz (§21)
Verwaltungs-Rechtsschutz §29)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz §2h)
Straf-Rechtsschutz §21)
Erweiterter Straf-Rechtsschutz fiir Nichtselbststdndige (Sonderbedingung 1)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie
zur Erstellung einer Patientenverfligung §2k)
Im erweiterten Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k) bb) ist das Kostenlimit auf
bis zu 500 Euro erhdht und um unterhaltsrechtliche Angelegenheiten erweitert.
Im Betreuungs-Rechtsschutz nach § 2 k) cc) ist das Kostenlimit auf bis zu 1.000 €
erhdht.
Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
ARAG JuraCheck® inkl. JuraTel® (Sonderbedingung 13)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)
Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Immobilien- oder im Verkehrs-
bereich die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich er-
scheint und sich die Medianten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben,
Ubernehmen wir auch dessen Ubliche Vergtitung bis 1.500 Euro.
Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
M) Der Versicherungsschutz umfasst auch
a) entfallt
b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen (abweichend von § 3 Absatz 2 f) aus Streitigkeiten in ursdchlichem Zu-
sammenhang mit dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen in
Form von sowohl einzeln als auch in Fonds gekauften Aktien und Rentenwerten.
Die Versicherungssumme fir die Interessenwahrnehmung im jeweiligen Kapitalanlagefall betrdgt insgesamt
10.000 Euro. Dies gilt fur alle Streitigkeiten, die mit der Kapitalanlage zeitlich und ursé@chlich zusammenhdngen.
c) Rechtsschutz fur Park- und HalteverstdBe
fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- oder Verwaltungsverfahrens
wegen eines Park- oder HalteverstoBes in Deutschland, wenn der Fahrzeugflihrer der zusténdigen Behdrde im Sinne
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d)

e)

9

h)

des § 25 a StVG vor der Entscheidung positiv bekannt war oder benannt wurde. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz
2 n. Das Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Anti-Stalking-Rechtsschutz

fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von Unterlassungsanspriichen wegen eines Ein-
griffs in die Privatsphdre durch beharrliche Verfolgung im Sinne von § 238 StGB (Stalking). Voraussetzung ist, dass
Sie oder eine mitversicherte Person Opfer der unbefugten Nachstellung sind und Strafanzeige erstattet haben.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Anspriichen (abwei-
chend von § 3 Absatz 2 r)) bis zu einer Versicherungssumme von 250 Euro je Versicherungsfall.

Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Haustierverfligung

fur die Erstellung einer standarisierten Haustierverfligung (rechtlich bindendes Vorsorgedokument, um zu regeln,
was mit dem versicherten Tier geschehen soll, wenn der Tierhalter verstirbt) benennen wir einen spezialisierten
Dienstleister. Wenn dies gesetzlich erforderlich ist, empfehlen wir lhnen einen Rechtsanwalt.

Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld

in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein Uber die Grundlagen des Elterngelds im Sozial-Rechtsschutz informieren méchten und es sich nicht um
eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fir Sie kostenlos mit dem von
uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.

Wenn Sie dariliber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Die vorgenannten Leistungen gewd&hren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.

Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung

in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein tber die Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung im Sozial-Rechtsschutz informieren mdchten
und es sich nicht um eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fur Sie
kostenlos mit dem von uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.

Wenn Sie darlber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Die vorgenannten Leistungen gewdhren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.

den Beratungs-Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen im Internet

flr ein erstes anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeb-
lichen UrheberrechtsverstoBes im Internet erhalten haben. Wir Gbernehmen fur alle in einem Kalenderjahr ange-
fallenen Beratungen sowie auch fir eine weitergehende Tatigkeit des Rechtsanwalts nicht mehr als 500 Euro. Eine
vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplan-
ten oder ausgelibten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststéndigen Tétigkeit.
Ausnahme: Abweichend hiervon besteht

a)

b)

c)

d)

im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten
mit Motorfahrzeugen, die in steuerrechtlicher Hinsicht nicht zum Betriebs-, sondern zum Privatvermdgen gehoren;

Soweit dem Betriebsvermégen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug (Anzahll: 1) zu Lande zugeordnet ist, be-
steht Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung |hrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststdndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fiir die von Ihnen oder
Ihrer Familie beschdaftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge Uber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse
Uber neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhdnger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonder-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus sogenannten
personenbezogenen Versicherungsvertrdgen (zum Beispiel Berufsunféhigkeitsversicherung, Krankentagegeld-
Versicherung), die Sie aus Griinden der privaten Vorsorge in der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststéndiger fur sich abgeschlossen haben;

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Betrieb (das heiBt: Einspeiserisiko, nicht Anschaffung, Installation) von Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik-, Solar-, Windkraft- oder Fldchengeothermieanlage) auf dem
Grundsttck Ihres nicht gewerblich genutzten Ein- oder Zweifamilienhauses, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum
befindet.
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Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
a) fur den beruflichen Bereich nach Absatz 1 b eingeschrénkt wird:
Sind Sie im Ruhestand oder im Vorruhestand und Uben keine lber eine geringfligige Beschaftigung hinausge-
hende berufliche Tatigkeit aus? Gilt dies auch fiir die mitversicherten Personen? Dann kdnnen Sie mit uns verein-
baren, dass der berufliche Bereich nach Absatz 1 b auf folgende Leistungen beschrankt wird:
+ die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tétigkeit, die ausschlieBlich
der Erg@inzung der Ruhestandsbeziige dient, dies sind
- geringfligige Beschaftigungsverhdltnisse (§ 8 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IV)
- selbststandige Nebentdtigkeiten (vgl. § 26 p Absatz 4 n), auch gelegentliche Referenten- oder Vortragstatig-
keiten;
+ die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber fir hauswirtschaftliche Beschaftigungs- und Pflege-
verhdltnisse;
+ die Wahrnehmung rechtlicher Interessen fiir Rentner und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Alters-
versorgung sowie des Beihilferechts.
Beachten Sie bitte: Sollten mitversicherte Personen noch berufstatig sein, muss der berufliche Bereich nach Absatz
1 b versichert sein, damit diese den vollen Versicherungsschutz im Arbeits-Rechtsschutz erhalten.

b) um eine oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
aa) beruflicher Bereich (1b)
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fiir Rentner
und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung so-
wie des Beihilferechts;

bb) Immobilienbereich (1o
cc) Verkehrsbereich (1d)
c) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:
aa) Rechtsschutz in Ehe und Unterhaltssachen (8§21, m)
@) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fir Sie tGbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erfiillt sein:
+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?
Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:
Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fur
+ den Eintritt des Versicherungsfalls,
- die Feststellung des Versicherungsfalls oder
-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
§26b  Aktiv-Rechtsschutz Kompakt
™ Sie und |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungs-
schein genannt ist, haben Versicherungsschutz
a) far Ihren privaten Bereich
- fur die Risiken des tdglichen Lebens,
- einschlieBlich der Teilnahme am &ffentlichen Verkehr als FuBgdnger, Fahrgast, Radfahrer,
- auch bei einer in Deutschland ausgetibten ehrenamtlichen Tatigkeit.
Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der fol-
genden Tatigkeiten wahrnehmen:
- eine gewerbliche Tatigkeit,
- eine freiberufliche Tatigkeit,
- eine sonstige selbststdndige Tatigkeit.
Wann liegt eine sonstige selbststdndige Tatigkeit vor?
Wenn Einklinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einklinfte aus nicht selbst-
standiger Tatigkeit (zum Beispiel Lhne oder Gehdlter) oder Einklinfte aus Rente sind;
b) im beruflichen Bereich
fur Ihre berufliche, nicht selbststandige Tatigkeit (zum Beispiel als Arbeitnehmer, Beamter, Richter);
68 Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung



@

®)
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c)

d)

im Immobilienbereich
als Mieter oder Nutzungsberechtigter einer selbst bewohnten Wohneinheit (Hauptwohnung) in Deutschland — der
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen;

im Verkehrsbereich

wenn Sie rechtliche Interessen als

- Eigentlimer

+ Halter

+ Mieter

+ Leasingnehmer

+ Erwerber

+ Fahrer

von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhéngern wahrnehmen.

Sie sind ferner als Fahrer und Insasse fremder oder eigener Motorfahrzeuge zu Lande versichert.

Mitversichert sind

a)

b)

c)

Ihre minderjahrigen Kinder;

Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer an-
gelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierflr ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststdndige
Tatigkeit aufnehmen;

im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei
Vertragsabschluss oder wéhrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich
registrierten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehe-
nen oder von diesem Personenkreis zum vortibergehenden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande so-
wie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverst&ndnis fuhrt oder nutzt.)

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Leistungsarten

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Sozial-Rechtsschutz &2
Verwaltungs-Rechtsschutz §29)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)

in verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren abweichend von § 2 j je-
doch nur dann, wenn Ilhnen ein Fahrverbot oder der Eintrag von mindestens zwei
Punkten in das deutsche Fahreignungsregister (FRER) drohen.

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie

zur Erstellung einer Patientenverfiigung &2k

Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten &2n)

ARAG JuraCheck® inkl. JuraTel® (Sonderbedingung 13)
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

Der Versicherungsschutz umfasst auBerdem
a) Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld

in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein tber die Grundlagen des Elterngelds im Sozial-Rechtsschutz informieren méchten und es sich nicht um
eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fir Sie kostenlos mit dem von
uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.

Wenn Sie darliber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fdéllen nicht ab.

Die vorgenannten Leistungen gewdhren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.
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b) Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung
in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein tber die Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung im Sozial-Rechtsschutz informieren méchten
und es sich nicht um eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fur Sie
kostenlos mit dem von uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.
Wenn Sie darliber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.
Die vorgenannten Leistungen gewdhren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.

c) den Beratungs-Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen im Internet
fiir ein erstes anwaltliches Beratungsgesprdéch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeb-
lichen UrheberrechtsverstoBes im Internet erhalten haben. Wir tbernehmen fiir alle in einem Kalenderjahr ange-
fallenen Beratungen sowie auch fiir eine weitergehende Téatigkeit des Rechtsanwalts nicht mehr als 250 Euro. Eine
vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

() entfallt
(6) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten
oder ausgelibten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststéndigen Tatigkeit.
Ausnahme: Abweichend hiervon besteht
a) im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten
mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Grlinden nicht zum Betriebs-, sondern zum Privatverm&gen gehéren;
b) Soweit dem Betriebsvermégen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug zu Lande zugeordnet ist, besteht Versi-
cherungsschutz fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sons-
tiger Selbststé&ndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fir die von Ihnen oder Ihrer
Familie beschdaftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber
neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhdnger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahr-
zeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.
c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus sogenannten
personenbezogenen Versicherungsvertragen (zum Beispiel Berufsunféhigkeitsversicherung, Krankentagegeld-
Versicherung), die Sie aus Griinden der privaten Vorsorge in der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststandiger fir sich abgeschlossen haben;
@ Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
a) um einen der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
aa) beruflicher Bereich (1b)
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fiir Rentner
und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung so-
wie des Beihilferechts
bb) Immobilienbereich (1c)
cc) Verkehrsbereich (1d)
b) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:
aa) Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen (8§21, m)
8) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fir Sie tGbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erflillt sein:
+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?
Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:
Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fur
- den Eintritt des Versicherungsfalls,
- die Feststellung des Versicherungsfalls oder
-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
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Aktiv-Rechtsschutz Premium

Sie und lhr ehelicher, eingetragener oder mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungs-
schein genannt ist, haben Versicherungsschutz

a) far den privaten Bereich
- fur die Risiken des taglichen Lebens,
- einschlieBlich der Teilnahme am &ffentlichen Verkehr als FuBgdnger, Fahrgast, Radfahrer,
- auch bei einer in Deutschland ausgelibten ehrenamtlichen Tatigkeit;
Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der fol-
genden Tatigkeiten wahrnehmen:
- eine gewerbliche Tatigkeit,
- eine freiberufliche Tatigkeit,
- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbststdndige Tatigkeit vor?
Wenn Eink{infte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkiinfte aus nicht selbststdn-
diger Tatigkeit (zum Beispiel L6hne oder Gehdilter) oder Einklinfte aus Rente sind;

b) im beruflichen Bereich

- fur lhre berufliche nicht selbststdndige Tatigkeit (zum Beispiel als Arbeitnehmer, Beamter, Richter);

- auBerdem als Arbeitgeber fliir hauswirtschaftliche Beschaftigungs- und Pflegeverhdltnisse;

- abweichend von § 3 Absatz 2 ¢ auch fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstellungsvertragsver-
hdaltnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen mit einem Gesamtjahreseinkommen von maximal 50.000
Euro hieraus. Ubersteigt das Gesamtjahreseinkommen diesen Betrag, besteht auch kein anteiliger Versiche-
rungsschutz.

Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-

cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 5.000 Euro.

c) im Immobilienbereich
aa) als Eigentimer, Mieter oder Nutzungsberechtigter
- aller selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland
+ zusdtzlich besteht auch Versicherungsschutz fur

- die unentgeltliche Uberlassung Ihrer selbstbewohnten Wohneinheit (Anzahl: 1) an Dritte,

— die private Vermietung von bis zu 3 Zimmern fir die Dauer von maximal 8 Wochen je Kalenderjahr in der
selbstbewohnten Wohneinheit |hrer Hauptwohnung (Erstwohnsitz). Voraussetzung ist, dass erforderliche
Zulassungen, Lizenzen oder andere Genehmigungen vorliegen und glltig sind.

— Es besteht kein Versicherungsschutz fur Streitigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungen, Lizenzen oder
anderen Genehmigungen.

- einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst vortibergehend (zum Beispiel zu Urlaubszwe-
cken) bewohnten Wohneinheit.

Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Rbstellplatze sind eingeschlossen;

bb) fir die Vermietung einer Einliegerwohnung im von Ihnen selbst bewohnten Einfamilienhaus;

d) im Verkehrsbereich
wenn Sie rechtliche Interessen als
- Eigentlimer
+ Halter
- Mieter
-+ Leasingnehmer
-+ Erwerber
- Fahrer
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdngern wahrnehmen.

Sie sind ferner als

- Fahrer und Insasse fremder oder eigener Motorfahrzeuge

+ Mieter oder Pdachter von Garagen und Kraftfahrzeug-RAbstellpl&dtzen, auch wenn der Immobilienbereich abge-
wahlt ist,

versichert.

Mitversichert sind
a) |hre minderjahrigen Kinder;

b) Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch I&dngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer an-
gelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierflr ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststdndige
Tatigkeit aufnehmen;

c) die mit lhnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
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Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an lhrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist. Die Mitversiche-
rung besteht auch weiter, wenn die Personen im direkten Ubergang aus der hduslichen Gemeinschaft in eine
Pflegeeinrichtung (zum Beispiel: Pflegeheim, vollstationére Pflege, Rltersheim, betreutes Wohnen) umziehen.

im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei
Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich
registrierten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehe-
nen oder von diesem Personenkreis zum vortibergehenden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft sowie Anhdéngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einver-
standnis fUhrt oder nutzt.)

3) Der Versicherungsschutz umfasst
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c¢)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
Steuer-Rechtsschutz (§2¢)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz §29)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz §2h)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)
Erweiterter Straf-Rechtsschutz fir Nichtselbststdndige (Sonderbedingung 1)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht sowie zur Erstellung einer Patientenverfliigung &2k
Im erweiterten Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k bb ist das Kostenlimit auf bis
zu 1.000 Euro erhdht und um unterhaltsrechtliche Angelegenheiten erweitert.
Im Betreuungs-Rechtsschutz nach § 2 k cc besteht eine unbegrenzte Versiche-
rungssumme.
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
ARAG JuraCheck® inkl. JuraTel® (Sonderbedingung 13)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)
Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens
- im Immobilienbereich oder
- im Verkehrsbereich oder
- wegen Schadenersatzansprlichen aus drztlichen Behandlungsfehlern
die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich erscheint und
sich die Medianten auf einen Sachverstdndigen geeinigt haben, tibernehmen wir
auch dessen Ubliche Vergltung bis 1.500 Euro.
Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung, wenn der Bereich Verkehr versichert ist (Klausel 11)
M) Der Versicherungsschutz umfasst auch
a) den Beratungs-Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen im Internet
flr ein erstes anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeb-
lichen UrheberrechtsverstoBes im Internet erhalten haben. Wir Gbernehmen fur alle in einem Kalenderjahr ange-
fallenen Beratungen sowie auch fur eine weitergehende Tatigkeit des Rechtsanwalts nicht mehr als 1.000 Euro.
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.
b) Nachlassregelungen
aa) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Testaments, eines digitalen Nachlasses und einer Bestattungs-
verfligung
fur die einmalige Inanspruchnahme juristischer Hilfe bei der Erstellung oder Aktualisierung eines Testaments
(abweichend von § 3 h), eines digitalen Nachlasses und einer Bestattungsverfligung.
Die Kostenlibernahme ist auf einen Leistungsfall wahrend der Vertragsdauer lhres Rechtsschutzvertrags nach
§ 8 und héchstens 500 Euro begrenzt.
bb) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Haustierverfligung
far die Erstellung einer standarisierten Haustierverfliigung (rechtlich bindendes Vorsorgedokument, um zu re-
geln, was mit dem versicherten Tier geschehen soll, wenn der Tierhalter verstirbt) benennen wir einen spezia-
lisierten Dienstleister. Wenn dies gesetzlich erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen einen Rechtsanwalt
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c)

d)

e)

9

h)

den Beratungs-Rechtsschutz bei Insolvenzverfahren von Arbeitgebern

far versicherte Personen in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer fir ein erstes anwaltliches Beratungsgesprach bei
beantragtem Insolvenzverfahren des Arbeitgebers und dadurch drohender Aufhebung des Arbeitsverhdltnisses.
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Féllen nicht ab.

Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz im beruflichen Bereich nach Absatz 1 b versichert ist.

den Beratungs-Rechtsschutz in Verbraucherinsolvenzverfahren
fir ein erstes anwaltliches Beratungsgespréich in privaten Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsver-
fahren. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

den Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

Fur einen mindlichen oder schriftlichen Rat, eine Auskunft oder ein Gutachten Ubernehmen wir bei einem Bera-
tungsbedurfnis in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten Kosten bis zu 250 Euro, maximal 500 Euro im Kalenderjahr.
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fdllen nicht ab. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz im
beruflichen Bereich nach Absatz 1 b oder Absatz 6 a versichert ist.

entfallt

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen (abweichend von § 3 Absatz 2 f) aus Streitigkeiten in ursdchlichem Zu-
sammenhang mit dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen in
Form von sowohl einzeln als auch in Fonds gekauften Aktien und Rentenwerten.

Die Versicherungssumme fir die Interessenwahrnehmung im jeweiligen Kapitalanlagefall betrdgt insgesamt
20.000 Euro. Dies gilt fur alle Streitigkeiten, die mit der Kapitalanlage zeitlich und urséchlich zusammenhdangen.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen fir die Vergabe von Studienpl&tzen (abweichend von § 3 Absatz 2 p) fir
insgesamt bis zu finf verwaltungsrechtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren einschlieBlich eines dazugehérigen
Eilverfahrens) wéhrend der Vertragsdauer Ihres Rechtsschutzvertrags nach § 8.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren. Dies
gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen ErschlieBungs- und sonstigen Anlie-
gerabgaben. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j.

Fir i und j betragt die Versicherungssumme je Versicherungsfall 30.000 Euro. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz
im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢ versichert ist. Anspruch auf Versicherungsschutz besteht jeweils nach Eintritt
eines Versicherungsfalls nach § 4 Absdtze 1d, 2 und 3.

k)

den Bauherren-Rechtsschutz

far den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in h&uslicher Gemeinschaft zu-

sammenlebenden sonstigen Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), fir Letzteren, soweit er am Wohnsitz

des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet oder im Versicherungsschein genannt ist, in der Eigenschaft als Bau-

herr(en) von — auch bisher nicht versicherten — Geb&uden oder Gebdudeteilen. Voraussetzung ist, dass Rechts-

schutz im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢ versichert ist.

Versichert ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit

- dem Erwerb des Baugrundstuicks,

+ der Errichtung des Gebdudes oder Gebd&udeteils oder

- baubehérdlich genehmigungs-/anzeigepflichtigen Ver&nderungen eines Grundstticks, Gebdudes oder Gebdu-
deteils.

Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1d und Absatz 2 f. Die Versicherungssumme betrégt insgesamt 10.000 Euro

pro Vertragslaufzeit.

Ausnahmen: Versicherungsschutz besteht nicht fur

- Streitigkeiten aus der Finanzierung,

- die Beteiligung an Immobilienfonds.

(Beispiele fir den Bauherren-Rechtsschutz: Sie streiten mit der Bauantragsbehérde, dem Bautréger, dem Hand-
werker, dem Architekten oder es wird gegen Sie wegen des Vorwurfs fahrléssiger Kérperverletzung wegen unzu-
reichender Sicherung der Baustelle ermittelt.)

Kostenschutz fir Ubergabeprotokolle

Wir vermitteln Ihnen einen Dienstleister und tibernehmen dessen Kosten zur Erstellung von maximal zwei Uberga-
beprotokollen pro Kalenderjahr je versicherter Wohneinheit in Deutschland. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung zie-
hen wir in diesen Fallen nicht ab. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢
versichert ist.

(Was ist ein Ubergabeprotokoll? Es handelt sich um eine sachversténdige Bestandsaufnahme vor Ort. Ein Dienstleis-
ter begleitet Sie bei der Ubergabe des Mietobjekts. Er erstellt mit Ihnen und dem Vermieter das Ubergabeprotokoll.)

Erb-Rechtsschutz

fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in erbrechtlichen Streitigkeiten. Sie haben Versicherungsschutz unter
der Voraussetzung, dass im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutsches Gericht zu entscheiden
hatte.
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o)

P)

a)

Die Versicherungssumme betrégt insgesamt 10.000 Euro pro Vertragslaufzeit.
(Beispiele fiir den Erb-Rechtsschutz: Sie streiten mit Miterben um Ihren Anteil oder Sie wollen ein Testament an-
fechten.)

Rechtsschutz fiir selbststdndige Nebentdtigkeiten

fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer selbststéindigen Nebentdatigkeit.

Wann liegt eine selbststéndige Nebentdtigkeit vor?

+ Wenn kein Mitarbeiter besch&ftigt wird und

- der Gesamtumsatz aus dieser Tatigkeit in den letzten zwdlf Monaten vor Eintritt des Versicherungsfalls héchs-
tens die in § 19 Abs. 1 UstG genannte Summe betrégt. Gesamtumsatz ist die Summe aller vereinnahmten Erl6se,
die Sie und lhr Lebenspartner (siehe Absatz 1) einzeln oder gemeinsam pro Kalenderjahr aus diesen Tétigkeiten
erzielen.
(Beispiel fiir den Rechtsschutz fiir Nebentdatigkeiten: Als Zeitungsaustréger werden Sie vom Hund eines Abon-
nenten gebissen.)

Ausnahme: Versicherungsschutz besteht hier nicht im Vertrags- und Sachenrecht.

den Sozial-Rechtsschutz in Europa
In Erweiterung zu § 2 f und abweichend von § 6 Absatz 1 haben Sie auch Versicherungsschutz in Europa, den
Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren.

Rechtsschutz fir Park- und HalteverstoBe

fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- oder Verwaltungsverfahrens
wegen eines Park- oder HalteverstoBes in Deutschland, wenn der Fahrzeugfihrer der zusténdigen Behdrde im Sinne
des § 25 a StVG vor der Entscheidung positiv bekannt war oder benannt wurde. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz
2 n. Das Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Anti-Stalking-Rechtsschutz

far die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von Unterlassungsanspriichen wegen eines Ein-
griffs in die Privatsphdre durch beharrliche Verfolgung im Sinne von § 238 StGB (Stalking). Voraussetzung ist, dass
Sie oder eine mitversicherte Person Opfer der unbefugten Nachstellung sind und Strafanzeige erstattet haben.

Rechtsschutz nach Musterfeststellungsklage

Wenn Sie frist- und formgerecht gemaB § 608 ZPO Ihre Anspriiche im Klageregister fir Musterfeststellungsklagen
im Rahmen der jeweiligen Feststellungsziele angemeldet haben und

- die Musterfeststellungsklage rechtskraftig entschieden oder

+ durch auBergerichtlichen Vergleich erledigt wurde,

Ubernehmen wir die Kosten fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen, um im Anschluss Ihre individuellen
Ansprliche durchzusetzen.

Ausnahme: Dies gilt nicht, wenn Sie Ihre Anmeldung wirksam zurtickgenommen haben.
Wir verzichten auf die Einrede der Vorvertraglichkeit und auf eine Wartezeit.
Die Risikoausschlisse nach § 3 kommen nicht zur Anwendung.

Voraussetzung ist, dass

- der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: privater Bereich, Immobilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechts-
schutzvertrag vereinbart ist und

+ Sie vor der Anmeldung im Klageregister noch keinen Rechtsanwalt Uber eine Beratung hinaus beauftragt haben.

Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Versicherungsfall ab. Diese

entfdllt, wenn Sie einen von uns vermittelten Rechtsanwalt aus dem bundesweiten Partnernetzwerk von Rechts-

anwdlten wdhlen.

Vorversicherungs-Garantie

Damit Sie bei einem Versicherungswechsel zu uns mdglichst keine Nachteile haben, regulieren wir im Rechts-
schutzfall nach den Bedingungen Ihres unmittelbar und nahtlos vorangehenden Vorvertrages und unter den nach-
stehenden Voraussetzungen.

Unsere Leistungsgarantie gilt fir diejenigen mit uns vereinbarten Bausteine bzw. Versicherungsformen, Produkt-
varianten und Zusatzversicherungen, die auch beim Vorversicherer versichert waren. (Beispiel: Beim Vorversicherer
war Verkehrs-Rechtsschutz versichert, |hr Vertrag bei uns soll sich nicht hierauf erstrecken. Dann gilt die Leis-
tungsgarantie nicht flir verkehrsrechtliche Angelegenheiten.)

Die Regulierung erfolgt nur auf Ihr Verlangen nach den zuletzt gtltigen Versicherungsbedingungen des direkten
Vorvertrags. Diese mUssen Sie uns in Textform zur Verfligung stellen.

Als Versicherungsbedingungen gelten dabei lediglich Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Rechts-
schutzversicherung sowie Sonder- und Zusatzbedingungen, die von vornherein fir eine Mehrzahl von Versiche-
rungsnehmern entwickelt wurden. Einzelvertragliche Sondervereinbarungen und Assistance-Leistungen gelten
nicht als Versicherungsbedingungen.

Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass

- der Rechtsschutzfall nicht spdter als drei Jahre nach dem Versichererwechsel eingetreten ist und

- der Vorvertrag nicht durch den Vorversicherer gektindigt bzw. auf dessen Veranlassung beendet wurde und

- der Versicherungsschutz beim Vorversicherer nicht allein aufgrund einer tarifgemdnB beitragspflichtigen Zusatz-
versicherung bestanden hat.
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®)

t)

u)

V)

Die Vorversicherungs-Garantie gilt nicht

+ fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen auBerhalb Deutschlands

- beim Vorwurf eines Verbrechens im Rahmen des Straf-Rechtsschutzes gemdB § 2 i ARB

- fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhdltnissen und dinglichen Rechten
gemdB § 2 d ARB hinsichtlich der gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbststéndigen Tatigkeiten des
Versicherungsnehmers

- fur Streitigkeiten aus Anstellungsverhdltnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen

- fur Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht.

Im Rahmen der Vorversicherungs-Garantie tibernehmen wir die Kosten bis zu den in den Vorvertrdgen vereinbar-
ten Versicherungssummen. Hiervon abweichend ist die Versicherungssumme im erweiterten Straf-Rechtsschutz
auf maximal 300.000 Euro begrenzt. Bei Kapitalanlagegeschaften aller Art und deren Finanzierung ist sie auf
maximal 20.000 Euro je Versicherungsfall begrenzt. Eine mit uns vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir ab. War
beim Vorversicherer eine héhere Selbstbeteiligung vereinbart, gilt die héhere Selbstbeteiligung. Spezielle Regelun-
gen zur Selbstbeteiligung (zum Beispiel kompletter oder teilweiser Selbstbeteiligungsverzicht) bleiben unberlck-
sichtigt.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Anspriichen (abwei-
chend von § 3 Absatz 2 r)) bis zu einer Versicherungssumme von 500 € je Versicherungsfall.

Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld

in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein tber die Grundlagen des Elterngelds im Sozial-Rechtsschutz informieren méchten und es sich nicht um
eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fiir Sie kostenlos mit dem von
uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.

Wenn Sie dariliber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Die vorgenannten Leistungen gewd&hren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.

Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung

in Erweiterung zu § 2 f) benennen wir lhnen auf Wunsch einen spezialisierten Dienstleister, wenn Sie sich nur ganz
allgemein tber die Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung im Sozial-Rechtsschutz informieren méchten
und es sich nicht um eine rechtliche Beratung zu Ihrem konkreten Einzelfall handelt. Sie kénnen sich dann fiir Sie
kostenlos mit dem von uns benannten Dienstleister in Verbindung setzen.

Wenn Sie dariliber hinaus in diesem Zusammenhang eine rechtliche Beratung konkret zu lhrem Einzelfall wiin-
schen, empfehlen wir oder der Dienstleister Ihnen dafiir einen Rechtsanwalt. Hierflir Gbernehmen wir Kosten bis
zu 250 Euro pro Kalenderjahr.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Die vorgenannten Leistungen gewd&hren wir unabhdngig vom Eintritt eines Versicherungsfalls.

Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Ehe-Vertrages

fur die einmalige Inanspruchnahme juristischer Hilfe bei der Erstellung eines Ehe-Vertrages (abweichend von § 3 h).
Die Kostentibernahme ist auf einen Leistungsfall wdhrend der Vertragsdauer Ihres Rechtsschutzvertrags nach § 8
und héchstens 1.000 Euro begrenzt.

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplan-
ten oder ausgelibten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbststéndigen Tatigkeit.

Ausnahme: Abweichend hiervon besteht

a)

b)

c)

d)

im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten bei Fahrten
mit Motorfahrzeugen, die in steuerlicher Hinsicht nicht zum Betriebs-, sondern zum Privatvermdgen gehdren;

Soweit dem Betriebsvermdgen ausschlieBlich ein einziges Motorfahrzeug (Anzahl: 1) zu Lande zugeordnet ist, be-
steht Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung |hrer rechtlichen Interessen als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststdndiger, nur im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug. Dies gilt nicht fiir die von Ihnen oder
Ihrer Familie beschdaftigten Mitarbeiter. Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge UGber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse
Uber neun Sitze, Sattelzug- und Zugmaschinen, Anhdnger fur Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonder-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen, Personenmietwagen und Taxen.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus sogenannten
personenbezogenen Versicherungsvertrdgen (zum Beispiel Berufsunféhigkeitsversicherung, Krankentagegeld-
Versicherung), die Sie aus Griinden der privaten Vorsorge in der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler
oder sonstiger Selbststéndiger fur sich abgeschlossen haben;

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik-, Solar-, Windkraft- oder Fldchengeothermieanlage) auf dem Grund-
stlick lhres nicht gewerblich genutzten Ein- oder Zweifamilienhauses, wenn sich die Anlage in lhrem Eigentum
befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d.
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e) Rechtsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen flir vorbereitende Tatigkeiten, die der Aufnahme einer
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbststéndigen Tatigkeit unmittelbar vorausgehen
Nehmen Sie und/oder Ihr mitversicherter Lebenspartner eine nach unserem Tarif Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Ba-
sis oder Premium fur Selbststdndige nach § 28, § 28 b oder § 28 p versicherbare gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbststéndige Tatigkeit neu auf? Dann erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz auch auf vorbereitende
Tatigkeiten, wie zum Beispiel die Ablehnung einer Gewerbeerlaubnis, die Anmietung einer hierflr vorgesehenen
Gewerbeeinheit und die erstmalige Anschaffung von Einrichtungen der Betriebsstatte in Deutschland.
Voraussetzung ist, dass Sie das neue Risiko ab dessen Entstehung bei uns mit § 28, § 28 b oder § 28 p versichern.
Ansonsten entfdllt der Versicherungsschutz nachtréglich und Sie sind verpflichtet, uns die uns entstandenen Kos-
ten zu erstatten.

) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
a) fur den beruflichen Bereich nach Absatz 1 b eingeschrankt wird:
Sind Sie im Ruhestand oder im Vorruhestand und tben keine Uber eine geringfligige Beschdaftigung hinausge-
hende berufliche Tatigkeit aus? Gilt dies auch flr die mitversicherten Personen? Dann kdnnen Sie mit uns verein-
baren, dass der berufliche Bereich nach Absatz 1 b auf folgende Leistungen beschrankt wird:
- die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tatigkeit, die ausschlieBlich
der Ergénzung der Ruhestandsbezlige dient; dies sind
- geringfligige Beschaftigungsverhdltnisse (§ 8 Absatz 1 Sozialgesetzbuch V),
- selbststdndige Nebentatigkeiten (§ 26 p Absatz 4 n, auch fir gelegentliche Referenten- oder Vortragstatig-
keiten
- die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber fir hauswirtschaftliche Beschaftigungs- und Pflege-
verhdltnisse;
- die Wahrnehmung rechtlicher Interessen fir Rentner und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Alters-
versorgung sowie des Beihilferechts;
- den Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten nach Absatz 4 e.
Beachten Sie bitte: Sollten mitversicherte Personen noch berufstatig sein, muss der berufliche Bereich nach Absatz 1 b
versichert sein, damit diese den vollen Versicherungsschutz im Arbeits-Rechtsschutz erhalten.
b) um einen oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
aa) beruflicher Bereich (1b)
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fiir Rentner und Pension&re aus dem Bereich der
betrieblichen Altersversorgung sowie des Beihilferechts;
bb) Immobilienbereich (1c)
cc) Verkehrsbereich ad)
c) um den Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen (§§ 2 . m) erweitert wird.
@) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fir Sie tGbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erflillt sein:
+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?
Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoB3 nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der VerstoR grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein tibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:
Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urs&chlich war fur
- den Eintritt des Versicherungsfalls,
- die Feststellung des Versicherungsfalls oder
-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
§27 Aktiv-Rechtsschutz fiir Landwirte
) Sie haben Versicherungsschutz
a) als Inhaber fur Ihren im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb und die dazu-
gehdrigen nicht gewerbesteuerpflichtigen land- oder forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe. Hierzu gehért auch das
Betriebsrisiko von Photovoltaikanlagen. Ausnahme: Risiken aus Anschaffung und Installation von Photovoltaikan-
lagen;
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b)

far lhren privaten Bereich

far die Risiken des taglichen Lebens einschlieBlich der Teilnahme am &6ffentlichen Verkehr als FuBgénger, Fahr-
gast, Radfahrer;

Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der fol-
genden Tatigkeiten wahrnehmen:

- eine gewerbliche Tatigkeit,

- eine freiberufliche Tatigkeit,

- eine sonstige selbststdndige Tatigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbststéindige Tatigkeit vor?
Wenn Einkiinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkiinfte aus nicht selbst-
standiger Tatigkeit (zum Beispiel L6hne oder Gehdilter) oder Einkiinfte aus Rente sind;

c) im beruflichen Bereich
- als Arbeitgeber fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhdltnissen;

- fur Ihre berufliche, nicht selbststéndige Tatigkeit (zum Beispiel als Arbeitnehmer, Beamter, Richter);

d) im Immobilienbereich
- fur land- oder forstwirtschaftlich genutzte — eigene, gepachtete oder verpachtete — Grundstiicke, Geb&ude

oder Gebd&udeteile;

- fur die Vermietung von Ferienwohnungen an bis zu acht Gdste;

- als Eigentimer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland sowie
einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst bewohnten Wohneinheit; diesen Wohneinheiten
zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind eingeschlossen;

e) im Verkehrsbereich
- als Eigentlmer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder wdhrend der Vertragsdauer auf den versicherten

Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen
(sogenanntes Nummernschild) versehenen Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhd-
ngers oder nicht zulassungspflichtiger Fahrzeuge;

- als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeugen und Anh&ngern.

@ Mitversichert sind

a) |hr ehelicher, eingetragener oder der mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebende sonstige Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versiche-
rungsschein genannt ist;

b) Ihre minderjdhrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch I&ngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer an-
gelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierflr ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststdndige
Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit lhnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an lhrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist;

e) diein Ihrem Betrieb oder in dessen rdumlicher N&dhe wohnhaften Altenteiler und die in [hrem Betrieb tatigen und
dort oder in dessen rdumlicher Ndhe wohnhaften Mitinhaber und Hoferben sowie deren eheliche, eingetragene
oder mit ihnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz
3 b), soweit diese an deren Wohnsitz amtlich gemeldet sind, und die Kinder dieser Personen im gleichen Umfang
wie |hre eigenen Kinder und |hres mitversicherten Lebenspartners;

f)  die von Ihnen beschdaftigten Mitarbeiter, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind;

g) im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei
Vertragsabschluss oder wéhrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich
registrierten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personen-
kreis als zum vortibergehenden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhdngers. (Berechtigt
ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverst&ndnis fihrt oder nutzt.)

3 Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)

Arbeits-Rechtsschutz §2b)

Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht §2d)

Steuer-Rechtsschutz §2e)

Sozial-Rechtsschutz §29

Verwaltungs-Rechtsschutz §29)
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Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz §2h)

Straf-Rechtsschutz &§21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-

und Erbrecht sowie zur Erstellung einer Patientenverfligung &2k

Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
Daten-Rechtsschutz vor Gerichten §20)
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3)
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Immobilien- oder im Verkehrs-
bereich die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich er-
scheint und sich die Medianten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben,
libernehmen wir auch dessen Ubliche Vergltung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.

) Der Versicherungsschutz erstreckt sich

a) abweichend von § 3 Absatz 2 p auch auf verwaltungsrechtliche Verfahren wegen der Kiirzung von beantragten
oder bereits empfangenen landwirtschaftlichen Direktzahlungen im Sinne der Regelungen der Européischen Union
Zur Agrarférderung, Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen aufgrund eines tatséchlichen oder behaupteten Ver-
stoBes gegen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit
und Tierschutz (Cross-Compliance-Angelegenheiten).
Wird lhnen ein vorsatzlicher Versto3 gegen Cross-Compliance-Richtlinien vorgeworfen, besteht Versicherungs-
schutz, solange nicht rechtskraftig festgestellt ist, dass Sie vorsatzlich gehandelt haben. Wird rechtskraftig fest-
gestellt, dass Sie den VerstoB vorsdtzlich begangen haben, sind Sie zur Riickzahlung der Leistungen verpflichtet,
die wir fur Sie erbracht haben.
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betragt 30.000 Euro.

b) abweichend von § 3 Absatz 2 m auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststel-
lungs- und Flurbereinigungsverfahren.
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betragt 30.000 Euro.

c) abweichend von § 3 Absatz 2 j auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einma-
ligen ErschlieBungs- und sonstigen Anliegerabgaben.
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betréigt 30.000 Euro.

Anspruch auf Versicherungsschutz besteht jeweils nach Eintritt eines Versicherungsfalls nach § 4 Absdatze 1d, 2 und

3, wenn dieser nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit) innerhalb des versicherten Zeit-

raums eingetreten ist.

®) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Rbsatz 1 e) einen Versicherungsfall fir Sie tbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erflillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heiBt, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrlé@ssig gehandelt. Wenn der Versto grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Féllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fur

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert
wird:

d) Rechtsschutz in Ehe- und Unterhaltssachen (8§ 21,m)
b) Erweiterter Straf-Rechtsschutz (Sonderbedingung 1)

) Bei besonderer Vereinbarung besteht Versicherungsschutz auch fir im Versicherungsschein genannte gewerbesteuer-
pflichtige Nebenbetriebe des Land- oder Forstwirts (zum Beispiel Mastbetriebe, Metzgereien, Photovoltaikanlagen Be-
triebsrisiko, das heiBt: Einspeiserisiko, nicht Anschaffung, Installation).
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Aktiv-Rechtsschutz Komfort fiir Selbststéindige

Sie haben Versicherungsschutz

a)

b)

c)

d)

im Firmenbereich
flr Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéindige Tatigkeit;

als Arbeitgeber

- fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhdltnissen sowie aus &ffentlich-rechtlichen Dienst-
verhdltnissen;

- fur die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen bei Rechtsauseinandersetzungen im kollektiven Arbeits- oder
Dienstrecht bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 b).

Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-

cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.

far den Immobilienbereich
als Eigentimer, Mieter, P&chter oder Nutzungsberechtigter aller selbst genutzten Gewerbeeinheiten in Deutschland;

fir den Verkehrsbereich

als Eigenttimer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Ihre Firma zugelas-
senen, amtlich registrierten oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummern-
schild) versehenen Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhdngers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingneh-
mer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhdngern; es besteht kein Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentimer, Halter, Fahrer, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen
zu Wasser oder in der Luft.

Abweichend davon besteht Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentimer, Hal-

ter, Erwerber, Leasingnehmer, Mieter, Pilot oder Lenker von gewerblich genutzten Flugdrohnen (unbemannte

Flugsysteme/Unmanned Aerial System-UAS) mit einem Abfluggewicht bis einschlieBlich 4 kg.

Voraussetzung ist, dass

+ der Pilot der Flugdrohne und die Flugdrohne fir die Drohnenklassen C1 bis C3 registriert sind sowie die elD
(UARS-Betreiber-ID) sichtbar auf der Flugdrohne angebracht ist und

- der Pilot den notwendigen Drohnen-Fuhrerschein besitzt und

- der Pilot die zulassige Flughdhe und das Einsatzgebiet einhdlt und

+ der Pilot die Flugdrohne nicht ohne ausreichende Genehmigung tber Menschenansammlungen, in besiedelten
Gebieten, in dicht besiedelten Gebieten oder in der Ndhe von Flugplatzen lenkt und

- der Pilot die Flugdrohne nicht tber den vom Hersteller vorgegebenen und von der Behérde genehmigten Zweck
hinaus verwendet.

Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betragt 10.000 Euro je Kalenderjahr.

Der Versicherungsschutz fur Flugdrohnen im Verkehrsbereich gilt nicht fur solche Drohnen die eine CE-
Kennzeichnung als ,,Spielzeug® (=CO-Spielzeug 2009/48 EG) aufweisen. Diese sind nicht tber den Verkehrsbau-
stein versicherbar.

Mitversichert sind

a)

b)

die von lhnen beschdaftigten Mitarbeiter, soweit sie fur Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind;

alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen eines Motorfahrzeugs zu Lande
sowie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einversténdnis fihrt oder nutzt.)
Voraussetzung ist, dass das Motorfahrzeug oder der Anh&nger zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls

- auf lhre Firma zugelassen oder

- auf den Namen lhrer Firma mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen ist oder
+ lhre Firma es zum vorlbergehenden Gebrauch angemietet hat.

Der Versicherungsschutz umfasst

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz §2c¢)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im Zusammenhang mit
der Eigenschaft als Eigentlimer, Halter, Erwerber, Mieter und

Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhdngern §2d)
Steuer-Rechtsschutz (§2e)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz 8§29
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz §2h)
Straf-Rechtsschutz §27)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)
Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten §2n)
Daten-Rechtsschutz vor Gerichten §20)
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Vertrags-Rechtsschutz fur Hilfsgeschdfte (Klausel 3)

Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz fur Hilfsgeschdfte (Klausel 3 p)
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fir Selbststéndige (Klausel 1)
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3)
ARAG JuraCheck® inkl. ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 16)
Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)

auch bei Konflikten zwischen lhnen und Ihren Vertragspartnern (zum Beispiel
Kunden, Lieferanten, Beratern) aus schuldrechtlichen Vertrédgen im Zusammen-
hang mit lhrer versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbst-
sténdigen Tatigkeit (Wirtschaftsmediation).

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Immobilien- oder im Verkehrs-
bereich die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich er-
scheint und sich die Medianten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben,
libernehmen wir auch dessen Ubliche Vergtitung bis 1.000 Euro. Die Kosten wer-
den auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.

M) Der Versicherungsschutz umfasst auch

a) den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht flir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Betrieb (das heiBt: Einspeiserisiko, nicht Anschaffung, Installation) von Anlagen zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik-, Solar-, Windkraft- oder FlGchengeothermiean-
lage) bis zu finfzehn Kilowatt-Peak (kWp) auf dem Grundsttick Ihrer selbst genutzten Gewerbeeinheiten, wenn
sich die Anlage in lhrem Eigentum befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je
Versicherungsfall betrégt 10.000 Euro.

b) den Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht fir Firmeninhaber
Wollen Sie sich vor einer Handlungsunfdhigkeit Ihres Unternehmens infolge Unfalls, Krankheit oder Tod schiitzen?
Fur die Erstellung einer standardisierten Unternehmervollmacht oder deren Anderung benennen wir Ihnen einen
spezialisierten Dienstleister bzw., soweit dies gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierflr tbernehmen
wir Kosten bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr.

c) Rechtsschutz fur Park- und HalteverstdBe
far die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- oder Verwaltungsverfahrens
wegen eines Park- oder HalteverstoBes in Deutschland, wenn der Fahrzeugfihrer der zusténdigen Behdrde im Sinne
des § 25 a StVG vor der Entscheidung positiv bekannt war oder benannt wurde. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz
2 n. Das Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
a) um einen oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:

aa) Rechtsschutz als Arbeitgeber (1b)
bb) Rechtsschutz fir den Immobilienbereich (1 ¢)
cc) Rechtsschutz fir den Verkehrsbereich (1d)

b) um den erweiterten Straf-Rechtsschutz fir Selbststéndige nach der Sonderbedingung 1, § 1 Absatz 1 a erweitert
wird.

6) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fir Sie tbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erftillt sein (Ausnahme Versicherungsschutz fir Flugdrohnen, dort gelten die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1d):

- Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoB nichts wussten. Das

heiBt, die Personen haben ohne Verschulden oder hichstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrlassiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein lbliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.)

Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz

bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Féllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fir

- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
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Endet lhr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht fiir Sie oder Ihre Erben Versicherungsschutz
auch fur Versicherungsfdlle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 ), die

- innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und

+ im Zusammenhang mit lhrer im Versicherungsschein genannten T&tigkeit stehen.

Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschdaftsgrundsdtzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb,
eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz fiir die von lhnen beschéftigten Personen auch in deren
Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhdnger, die
sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in lhrer Obhut befinden oder in Ihrem Betrieb voriibergehend genutzt werden.
Abweichend von Absatz 3 besteht Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nur fiir Motorfahrzeuge zu Lande sowie
Anhdanger, die auf lhre Firma mit schwarzen amtlichen Kennzeichen zugelassen oder mit Versicherungskennzeichen
(sogenanntes Nummernschild) versehen sind.

Aktiv-Rechtsschutz Basis fiir Selbststdndige

Sie haben Versicherungsschutz
a) im Firmenbereich
fr lhre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit;

b) als Arbeitgeber
far die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhdltnissen sowie aus &ffentlich-rechtlichen Dienstver-
hdaltnissen;

c) fur den Immobilienbereich
als Mieter, P&chter oder Nutzungsberechtigter einer selbst genutzten Gewerbeeinheit (Betriebsstdtte) in Deutsch-
land;

d) fur den Verkehrsbereich
als Eigentlimer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder wéhrend der Vertragsdauer auf |hre Firma zugelas-
senen, amtlich registrierten oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummern-
schild) versehenen Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhdngers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingneh-
mer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhdngern; es besteht kein Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentlimer, Halter, Fahrer, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen
zu Wasser oder in der Luft.

Mitversichert sind
a) die von lhnen beschaftigten Mitarbeiter, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind;

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen eines Motorfahrzeugs zu Lande
sowie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit lhrem Einversténdnis flihrt oder nutzt.)

Voraussetzung ist, dass das Motorfahrzeug oder der Anhénger im Zeitpunkt des Versicherungsfalls

+ auf lhre Firma zugelassen oder

- auf den Namen lhrer Firma mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen ist oder
+ lhre Firma es zum vortbergehenden Gebrauch angemietet hat.

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Leistungsarten

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c)
Steuer-Rechtsschutz §2¢)
Sozial-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (§2gaa)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz &§2h)
Straf-Rechtsschutz §27)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)

in verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren abweichend von § 2 j je-
doch nur dann, wenn lhnen ein Fahrverbot oder der Eintrag von mindestens zwei
Punkten in das deutsche Fahreignungsregister (FRER) drohen

Daten-Rechtsschutz vor Gerichten §20)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3)
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)

auch bei Konflikten zwischen lhnen und lhren Vertragspartnern (zum Beispiel
Kunden, Lieferanten, Beratern) aus schuldrechtlichen Vertragen im Zusammen-
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hang mit lhrer versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbst-
standigen Tatigkeit (Wirtschaftsmediation).

Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Versicherungsfall von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese
entfdllt, wenn Sie eine Mediation, eine Legal-Tech- oder eine andere von uns vorgeschlagene Konfliktlésungsoption in
Anspruch nehmen.

Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um einen der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
a) Rechtsschutz als Arbeitgeber (1b)

b) Rechtsschutz fiir den Immobilienbereich (1c)
c) Rechtsschutz fiir den Verkehrsbereich ad)

Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fir Sie tGbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erfiillt sein:

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heift, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrléssig gehandelt. Wenn der Versto3 grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrldssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein ibliche Sorgfalt in ungew&hnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdéllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Endet |hr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht flir Sie oder lhre Erben Versicherungsschutz
auch fir Versicherungsfalle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 a), die

+ innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und

+ im Zusammenhang mit Ihrer im Versicherungsschein genannten Tatigkeit stehen.

Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschdaftsgrundsdtzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb,
eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz fir die von Ihnen beschaftigten Personen auch in deren
Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhdnger, die
sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in Ihrer Obhut befinden oder in lhrem Betrieb vorlibergehend genutzt werden.
Abweichend von Absatz 3 besteht Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nur fiir Motorfahrzeuge zu Lande sowie
Anhanger, die auf Ihre Firma mit schwarzen amtlichen Kennzeichen zugelassen oder mit Versicherungskennzeichen
(sogenanntes Nummernschild) versehen sind.

Aktiv-Rechtsschutz Premium fiir Selbststéindige

Sie haben Versicherungsschutz
a) im Firmenbereich
fir lhre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit;

b) als Arbeitgeber
- fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhdltnissen sowie aus &ffentlich-rechtlichen Dienst-
verhdltnissen;
- flr die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen bei Rechtsauseinandersetzungen im kollektivem Arbeits- oder
Dienstrecht (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 b);
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.

c) fur den Immobilienbereich
als Eigentimer, Mieter, P&chter oder Nutzungsberechtigter aller selbst genutzten Gewerbeeinheiten in Deutschland;

d) fur den Verkehrsbereich
als Eigenttimer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Ihre Firma zugelas-
senen, amtlich registrierten oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeugs zu Lande sowie Anhdngers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu
Lande sowie Anhdngern; es besteht kein Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als
Eigentimer, Halter, Fahrer, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Wasser oder in der Luft.
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Abweichend davon besteht Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentimer, Hal-
ter, Erwerber, Leasingnehmer, Mieter, Pilot oder Lenker von gewerblich genutzten Flugdrohnen (unbemannte

Flugsysteme/Unmanned Rerial System-UAS) mit einem Abfluggewicht bis einschlieBlich 4 kg.
Voraussetzung ist, dass

+ der Pilot der Flugdrohne und die Flugdrohne fir die Drohnenklassen C1 bis C3 registriert sind sowie die elD

(URS-Betreiber-ID) sichtbar auf der Flugdrohne angebracht ist und
- der Pilot den notwendigen Drohnen-Fihrerschein besitzt und
- der Pilot die zulassige Flughdhe und das Einsatzgebiet einhdlt und

+ der Pilot die Flugdrohne nicht ohne ausreichende Genehmigung tber Menschenansammlungen, in besiedelten

Gebieten, in dicht besiedelten Gebieten oder in der Ndhe von Flugplatzen lenkt und

- der Pilot die Flugdrohne nicht tber den vom Hersteller vorgegebenen und von der Behérde genehmigten Zweck

hinaus verwendet.

Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betrégt 30.000 Euro je Kalenderjahr. Geltungsbereich ist Deutschland.

Der Versicherungsschutz fiir Flugdrohnen im Verkehrsbereich gilt nicht flir solche Drohnen die eine CE-Kenn-
zeichnung als ,,Spielzeug® (=CO-Spielzeug 2009/48 EG) aufweisen. Diese sind nicht Gber den Verkehrsbaustein

versicherbar.

2 Mitversichert sind

a) die von lhnen beschaftigten Mitarbeiter, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind;

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen eines Motorfahrzeugs zu Lande

sowie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit lhrem Einversténdnis flihrt oder nutzt.)

Voraussetzung ist,
dass das Motorfahrzeug oder der Anhdnger im Zeitpunkt des Versicherungsfalls
- auf lhre Firma zugelassen oder

- auf den Namen lhrer Firma mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen ist oder

+ |hre Firma es zum vorlbergehenden Gebrauch angemietet hat.

3 Der Versicherungsschutz umfasst
Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c¢)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im Zusammenhang mit
der Eigenschaft als Eigenttimer, Halter, Erwerber, Mieter und

Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhdngern §2d)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Sozial-Rechtsschutz (§21)
Verwaltungs-Rechtsschutz §29)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)
Straf-Rechtsschutz &§20)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j

Im Verkehrsbereich tUbernehmen wir in selbststéndigen Verfallsverfahren die
Kosten des Verfahrens bis zu 2.500 Euro.

Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
Daten-Rechtsschutz vor Gerichten §20)
Vertrags-Rechtsschutz fuir Hilfsgeschdéfte (Klausel 3)
Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz fir Hilfsgeschdfte (Klausel 3 p)
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fir Selbststdndige (Klausel &)
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
Kennzeichen-Wiederbeschaffung, wenn der Bereich Verkehr versichert ist (Klausel 11)
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3)
ARAG JuraCheck® inkl. ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 16)
Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)

auch bei Konflikten zwischen lhnen und lhren Vertragspartnern (zum Beispiel
Kunden, Lieferanten, Beratern) aus schuldrechtlichen Vertrdgen im Zusammen-
hang mit lhrer versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbst-
standigen Tatigkeit (Wirtschaftsmediation).

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens im Immobilien- oder im Verkehrs-
bereich die Einholung eines Sachverstdndigengutachtens zweckdienlich er-
scheint und sich die Medianten auf einen Sachversténdigen geeinigt haben,
Ubernehmen wir auch dessen Ubliche Vergtitung bis 1.000 Euro.Die Kosten wer-
den auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
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Der Versicherungsschutz umfasst auch

a)

b)

c)

ein anwaltliches Beratungsgesprach zur Abwehr oder Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlassungs-

anspriichen

aa) aus dem Wettbewerbsrecht mit Ausnahme des Kartellrechts (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 e). Der
Ausschluss gemdB § 3 Absatz 2 d gilt nicht, wenn Sie oder ihr Gegner der jeweilige Rechteinhaber sind. (Bei-
spiel: Sie bieten Schmuck zum Verkauf an und sollen hierbei die Markenrechte Ihres namhaften Gegners ver-
letzt haben). Wird der Rechtsanwalt Uber die Beratung hinaus tétig, betrégt die Versicherungssumme je Ver-
sicherungsfall maximal 10.000 Euro.

bb) im ursdchlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster
und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 d).
Wird der Rechtsanwalt liber die Beratung hinaus tétig, betréigt die Versicherungssumme je Versicherungsfall
maximal
-+ 1.000 Euro fiur die Geltendmachung von Anspriichen und
-+ 10.000 Euro fur die Abwehr von Anspriichen

Ab wann haben Sie nach § 4 a) Anspruch auf Versicherungsschutz?

- Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche abwehren wollen, ist Versicherungsfall der Zeitpunkt,
in dem Sie erstmals auf Unterlassung oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

+ Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche geltend machen wollen, ist Versicherungsfall der Zeitpunkt,
in dem der Gegner gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen oder gewerbliche SchutzrechteverstoBen hat.

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren (dies
gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m).

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen ErschlieBungs- und sonstigen Anlie-
gerabgaben (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j).

Fir b und ¢ betragt die Versicherungssumme je Versicherungsfall 50.000 Euro. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz
im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢ versichert ist. Anspruch auf Versicherungsschutz besteht jeweils nach Eintritt
eines Versicherungsfalls nach § 4 Absatze 1. d, 2 und 3, wenn dieser nach Ablauf von drei Monaten nach Versiche-
rungsbeginn (Wartezeit) innerhalb des versicherten Zeitraums eingetreten ist.

d)

9

den Bauherren-Rechtsschutz

fiir den Versicherungsnehmer selbst in der Eigenschaft als Bauherr von — auch bisher nicht versicherten — Geb&uden

oder Gebdudeteilen. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢) versichert ist.

Versichert ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit

- dem Erwerb des Baugrundstiicks,

+ der Errichtung des Gebdudes oder Gebdudeteils oder

+ baubehérdlich genehmigungs-/anzeigepflichtigen Veréinderungen eines Grundstiicks, Gebdudes oder Gebdu-
deteils.

Dies gilt abweichend von § 3 (1) d und (2) f. Die Versicherungssumme betrdgt insgesamt 10.000 Euro pro Ver-
tragslaufzeit.

Ausnahmen: Versicherungsschutz besteht nicht fiir

- Streitigkeiten aus der Finanzierung,

- die Beteiligung an Immobilienfonds.

(Beispiele fiir den Bauherren-Rechtsschutz: Sie streiten mit der Bauantragsbehérde, dem Bautrédger, dem Hand-
werker, dem Architekten oder es wird gegen Sie wegen des Vorwurfs fahrldssiger Kérperverletzung wegen unzu-
reichender Sicherung der Baustelle ermittelt.)

den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik-, Solar-, Windkraft- oder FliGchengeothermieanlage) bis zu fliinfzehn Ki-
lowatt-Peak (kWp) auf dem Grundsttick lhrer selbst genutzten Gewerbeeinheiten, wenn sich die Anlage in lhrem
Eigentum befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betragt
15.000 Euro.

Kostenschutz fiir Ubergabeprotokolle

Wir vermitteln Ihnen einen Dienstleister und tibernehmen dessen Kosten zur Erstellung von maximal zwei Uberga-
beprotokollen je versicherter Gewerbeeinheit oder gemischt genutzter Einheit in Deutschland pro Kalenderjahr bis
maximal 500 Euro pro Kalenderjahr. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fdllen nicht ab. Vo-
raussetzung ist, dass Rechtsschutz im Immobilienbereich nach Absatz 1 ¢ versichert ist.

Was ist ein Ubergabeprotokoll? Es handelt sich um eine sachversténdige Bestandsaufnahme vor Ort. Ein Dienstleister
begleitet Sie bei der Ubergabe des Mietobjekts. Er erstellt mit lhnen und dem Vermieter das Ubergabeprotokoll.

den Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Unternehmervollmacht und bei Unternehmensnachfolge

- Wollen Sie sich vor einer Handlungsunf&higkeit lhres Unternehmens infolge Unfalls, Krankheit oder Tod schit-
zen? Fur die Erstellung einer standardisierten Unternehmervollmacht oder deren Anderung benennen wir lhnen
einen spezialisierten Dienstleister bzw., soweit dies gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierfur tber-
nehmen wir Kosten bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr.
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- Planen Sie eine Unternehmensnachfolge? Dann tbernehmen wir die Kosten einer anwaltlichen Beratung. Die
Kostenlibernahme ist auf einen Leistungsfall und bis zu 500 Euro wdhrend der Vertragsdauer lhres Rechts-
schutzvertrags nach § 8 begrenzt.

Ein Anspruch auf diese Leistung besteht jeweils bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs.

h) den Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
Fur einen mundlichen oder schriftlichen Rat, eine Auskunft oder ein Gutachten tbernehmen wir bei einem Bera-
tungsbedurfnis in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten fiir den Versicherungsnehmer als Arbeitgeber Kosten bis zu
250 Euro, maximal 500 Euro im Kalenderjahr. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht
ab. Voraussetzung ist, dass Rechtsschutz als Arbeitgeber nach Absatz 1 b versichert ist.

i) Forderungsmanagement Plus
Fur Zahlungsforderungen, die im Rahmen des ARAG Online-Forderungsmanagements erstmals bestritten wer-
den, Gbernehmen wir abweichend von Sonderbedingung 11 § 4+ Absatz 3 die Kosten fir die Wahrnehmung recht-
licher Interessen.
Voraussetzung ist, dass die Forderung nach Abschluss des Rechtsschutzvertrags entstanden ist.
Die Versicherungssumme betrégt insgesamt 5.000 Euro pro Vertragslaufzeit.
Versicherungsschutz besteht ab einem Mindeststreitwert von 1.000 Euro. Errechnet sich der Wert des Streitgegen-
stands nach mehreren Anspriichen oder Teilanspriichen, die zu verschiedenen Zeitpunkten fallig werden, besteht Ver-
sicherungsschutz nur fiir die Anspriiche oder Teilanspriiche, die den zuvor genannten Mindeststreitwert tGbersteigen.
Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betrégt 30 Prozent, mindestens aber die vereinbarte Selbstbeteiligung.

) Rechtsschutz fur die Generalunternehmerhaftung nach dem Mindestlohngesetz
far die Wahrnehmung |hrer rechtlichen Interessen vor deutschen Gerichten, wenn Sie aufgrund § 13 des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) anstelle eines anderen Unternehmers, den Sie mit der Erbringung von Werk- oder Dienst-
leistungen beauftragt haben, von dessen Arbeitnehmern oder deren Sozialversicherungstrégern in Anspruch ge-
nommen werden. Die Risikoausschlisse gemdB § 3 (2) a und § 3 (3) ¢ ARB finden insoweit keine Anwendung.

k) Rechtsschutz fur Park- und HalteverstéBe
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- oder Verwaltungsverfahrens
wegen eines Park- oder HalteverstoBes in Deutschland, wenn der Fahrzeugfihrer der zustdndigen Behérde im Sinne
des § 25 a StVG vor der Entscheidung positiv bekannt war oder benannt wurde. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz
2 n. Das Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

[)  Vorversicherungs-Garantie
Damit Sie bei einem Versicherungswechsel zu uns mdglichst keine Nachteile haben, regulieren wir im Rechts-
schutzfall nach den Bedingungen lhres unmittelbar und nahtlos vorangehenden Vorvertrages und unter den nach-
stehenden Voraussetzungen.
Unsere Leistungsgarantie gilt flr diejenigen mit uns vereinbarten Bausteine bzw. Versicherungsformen, Produktvari-
anten und Zusatzversicherungen, die auch beim Vorversicherer versichert waren. (Zum Beispiel: Beim Vorversicherer
war Verkehrs-Rechtsschutz versichert, |hr Vertrag bei uns soll sich nicht hierauf erstrecken. Dann gilt die Leistungs-
garantie nicht flr verkehrsrechtliche Angelegenheiten.)
Die Regulierung erfolgt nur auf Ihr Verlangen nach den zuletzt giltigen Versicherungsbedingungen des direkten
Vorvertrags. Diese missen Sie uns in Textform zur Verfligung stellen.
Als Versicherungsbedingungen gelten dabei lediglich Aligemeine Versicherungsbedingungen fir die Rechts-
schutzversicherung sowie Sonder- und Zusatzbedingungen, die von vornherein fir eine Mehrzahl von Versiche-
rungsnehmern entwickelt wurden. Einzelvertragliche Sondervereinbarungen und Assistance-Leistungen gelten
nicht als Versicherungsbedingungen.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass

+ der Rechtsschutzfall nicht spdter als drei Jahre nach dem Versichererwechsel eingetreten ist und

- der Vorvertrag nicht durch den Vorversicherer gekiindigt bzw. auf dessen Veranlassung beendet wurde und

- der Versicherungsschutz beim Vorversicherer nicht allein aufgrund einer tarifgemdB beitragspflichtigen Zusatz-
versicherung (zum Beispiel Firmenvertrags-Rechtsschutz oder Spezial-Straf-Rechtsschutz) bestanden hat.

Die Vorversicherungs-Garantie gilt nicht

- fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen auBerhalb Deutschlands

+ beim Vorwurf eines Verbrechens im Rahmen des Straf-Rechtsschutzes gemdR § 2 1 ARB

- fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhdltnissen und dinglichen Rechten
gemdB § 2 d ARB hinsichtlich der gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbststdndigen Tatigkeiten des
Versicherungsnehmers

- fur Streitigkeiten aus Anstellungsverhdltnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen

- fur Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht.

Im Rahmen der Vorversicherungs-Garantie tbernehmen wir die Kosten bis zu den in den Vorvertrégen vereinbarten
Versicherungssummen. Hiervon abweichend ist die Versicherungssumme im erweiterten Straf-Rechtsschutz auf ma-
ximal 300.000 Euro je Versicherungsfall begrenzt. Eine mit uns vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir ab. War beim
Vorversicherer eine héhere Selbstbeteiligung vereinbart, gilt die héhere Selbstbeteiligung. Spezielle Regelungen zur
Selbstbeteiligung (zum Beispiel kompletter oder teilweiser Selbstbeteiligungsverzicht) bleiben unberiicksichtigt.
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m) Einmaliger Universal-Rechtsschutz

n)

o)

fir eine anwaltliche Beratung im Zusammenhang mit lhrer im Versicherungsschein bezeichneten gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbststandige Tatigkeit. Wird der Rechtsanwalt Uber die Beratung hinaus auBer-
gerichtlich tatig, Gbernehmen wir die anfallende gesetzliche Vergltung. Die Versicherungssumme betrégt insge-
samt 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit und kann nicht auf mehrere Angelegenheiten aufgeteilt werden. Die Kosten
der Beratung und der weitergehenden Tatigkeit Gbernehmen wir unabhdngig vom abgeschlossenen Deckungs-
bereich (Beispiel: Immobilien-Bereich, Verkehrs-Bereich).

Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Angelegenheit von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese
entfdllt fUr eine von uns vorgeschlagene Konfliktlosungsoption (zum Beispiel Mediation, Legal-Tech-Dienstleister).
Es besteht keine Wartezeit.

Es besteht kein Anspruch auf Versicherungsschutz

- falls in Ihrer Angelegenheit der Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten ist. Insofern
verweisen wir auf § 4 Abs 1

+ oder wenn der dem einmaligen Universal-Rechtsschutz zugrunde liegende Lebenssachverhalt seinen Ursprung
vor Beginn des Versicherungsschutzes hat (Beispiel: Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einem lhrer
Mitarbeiter gekiindigt. Dieser wehrt sich nun gegen die Kiindigung, da sie nicht gerechtfertigt sei.

- flr Angelegenheiten, fir die Sie schon vor Beginn des Versicherungsschutzes anwaltliche Hilfe in Anspruch ge-
nommen haben

- bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags. Eben-
falls nicht versichert sind Streitigkeiten von Mitversicherten untereinander bzw. gegen Sie

+ fir die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder
sonst sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorge-
nommen oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen

- wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im MindestmaB mit einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr bestraft werden kann.)

Weitere Risikoausschllsse nach § 3 kommen nicht zur Anwendung.

Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG als Risikotréger ersetzt bis zu zweimal je Kalenderjahr Ausfdlle von falli-
gen, unbestrittenen Forderungen des Versicherungsnehmers gegen seine Kunden/Abnehmer insbesondere aus
Dienstleistungs-, Werk- und Kaufvertragen.

Die Versicherungssumme betrdgt jeweils bis zu 250 Euro in den in Klausel 12 Forderungsausfalldeckung — Insol-
venzschutz beschriebenen Fdllen.

Wenn die Forderungen zur Einziehung an das ARAG Online-Forderungsmanagement tbergeben wurden, erhéht
sich der Betrag jeweils auf maximal 500 Euro.

Vertrags-Rechtsschutz bei Insolvenzanfechtung

fur die Anfechtung eines Vertrages im Zusammenhang mit Ihrer im Versicherungsschein bezeichneten gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbststdndige Tatigkeit und lhrem Kunden aufgrund eines von lhrem Kunden
beantragten Insolvenzverfahrens (dies gilt abweichend von § 3 1) bb).

Voraussetzung ist, dass

- deutsches Recht Anwendung findet,

- das Insolvenzverfahrens erst nach Abschluss des Vertrages zwischen lhnen und Ihrem Kunden erdffnet wurde,

+ der Vertrag zwischen lhnen und lhrem Kunden bereits vollstandig erfillt wurde (,Vollstdndig erfillt* heiBt: Sie
haben die Leistung vollstédndig erbracht und der Kunde hat fir diese Leistung vollstdndig bezahlt).

Hinweis: Fur aktive MaBnahmen lhrerseits besteht kein Versicherungsschutz. (Beispiel: Fir die Erhebung einer ne-

gativen Feststellungsklage besteht kein Versicherungsschutz).

Die Versicherungssumme betrdgt 1.000 Euro je Versicherungsfall.

@) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
a) um eine oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
aa) Rechtsschutz als Arbeitgeber (1b)
bb) Rechtsschutz fir den Immobilienbereich (1c)
cc) Rechtsschutz fir den Verkehrsbereich (1d)
b) um den erweiterten Straf-Rechtsschutz fiir Selbststéindige nach der Sonderbedingung 1, § 1 Absatz 1 a erweitert
wird.

6) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall fur Sie Gbernehmen sollen, missen folgende
Bedingungen erfllt sein (Ausnahme Versicherungsschutz fiir Flugdrohnen, dort gelten die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1d):

+ Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

+ Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.

+ Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.
Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR nichts wussten. Das
heit, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob
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fahrlassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kiirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens.
(Beispiel fur ,grob fahrlagssiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein tbliche Sorgfalt in ungewhnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war fir
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

-+ den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Endet |hr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht flir Sie oder lhre Erben Versicherungsschutz
auch fur Versicherungsfdlle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 ), die

- innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und

+ im Zusammenhang mit Ihrer im Versicherungsschein genannten Tatigkeit stehen.

Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschaftsgrundsatzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb,
eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz fir die von Ihnen beschaftigten Personen auch in deren
Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhdnger, die
sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in lhrer Obhut befinden oder in Ihrem Betrieb vortibergehend genutzt werden.
Abweichend von Absatz 3 besteht Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nur fiir Motorfahrzeuge zu Lande sowie
Anhdnger, die auf Ihre Firma mit schwarzen amtlichen Kennzeichen zugelassen oder mit Versicherungskennzeichen
(sogenanntes Nummernschild) versehen sind.

Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Komfort

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstticke, Geb&ude oder Gebdudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen:
als

a) Eigentimer

b) Vermieter

c) Verpdchter

d) Mieter

e) Pdachter

f)  Nutzungsberechtigter

Die Eigenschaften und das Grundstulck, die Geb&ude oder Gebdudeteile missen im Versicherungsschein angegeben
sein. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen.

Der Versicherungsschutz umfasst

Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c)
Steuer-Rechtsschutz §2¢)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &2)

ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fiir Mediationsverfahren (§50)

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens die Einholung eines Sachverstdn-
digengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medianten auf einen
Sachverstandigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen Ubliche Vergu-
tung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)

Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

Fir Vermieter/Verp&chter umfasst der Versicherungsschutz zusdatzlich
Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11)

fur die Einziehung von Forderungen aus der Vermietung/Verpachtung von Wohn-/
Gewerbeeinheiten

Fur Eigentiimer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusatzlich

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Betrieb (das heiBt: Einspeiserisiko, nicht, Anschaffung, Installation) einer Photovoltaikanlage bis zu
finfzehn Kilowatt-Peak (kWp) auf dem versicherten Grundsttick/Gebdude, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum
befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betrégt 10.000 Euro.

Vermieter k&nnen vereinbaren, dass der Versicherungsschutz um den ARAG Mietausfallschutz (Sonderbedingung 18)
erweitert wird.
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Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis

™ Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundsttlicke, Gebdude oder Gebdudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen:
als
a) Eigentlimer
b) Vermieter
c) Verpdchter
d) Mieter
e) Pdachter
f)  Nutzungsberechtigter
Die Eigenschaften und das Grundstlick, die Geb&ude oder Gebdudeteile missen im Versicherungsschein angegeben
sein. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen.
&) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten
Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz §2c¢)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Straf-Rechtsschutz &§21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz &§2)
3) Der Versicherungsschutz umfasst auBerdem
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)
Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens die Einholung eines Sachverstdn-
digengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medianten auf einen
Sachverstandigen geeinigt haben, tbernehmen wir auch dessen tbliche Vergti-
tung bis 1.000 Euro.
Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)
) Fur Eigentiimer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusatzlich
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten im unmittel-
baren Zusammenhang mit dem Betrieb (das heiBt: Einspeiserisiko, nicht, Anschaffung, Installation) einer Photovolta-
ikanlage bis zu flinfzehn Kilowatt-Peak (kWp) auf dem versicherten Grundstlick/Gebd&ude, wenn sich die Anlage in
Ihrem Eigentum befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall be-
trédgt 10.000 Euro.
§29p  Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Premium
™ Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstlicke, Gebdude oder Gebdudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen:
als
a) Eigentlmer
b) Vermieter
c) Verpdchter
d) Mieter
e) Pdachter
f)  Nutzungsberechtigter
Die Eigenschaften und das Grundstlck, die Geb&ude oder Gebdudeteile missen im Versicherungsschein angegeben
sein. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellpldtze sind eingeschlossen.
2 Der Versicherungsschutz umfasst
Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz §2c¢)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)
fur Vertragsstreitigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit dem versicherten
Wohn-/Gewerbeobjekt stehen, zum Beispiel: Handwerkerrechnungen, Streitig-
keiten mit Dienstleistern (Hausmeister, Reinigungsfirma, Gdrtner), Vertrdge mit
Versorgern, Versicherungsvertrége, Vertrag mit Hausverwalter (sofern kein Ar-
beitsvertrag)
Steuer-Rechtsschutz §2e)
Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2g bb)
Straf-Rechtsschutz §21)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j
Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten &2n)
ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10)
Rechtsschutz fir Mediationsverfahren (§50)
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Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens die Einholung eines Sachverstdn-
digengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die Medianten auf einen
Sachverstandigen geeinigt haben, Gbernehmen wir auch dessen Ubliche Vergu-
tung bis 1.000 Euro.

Die Kosten werden auf die Versicherungssumme fiir die Mediation angerechnet.
Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7)
Leistungsupdate-Garantie (Klausel 8)

Der Versicherungsschutz umfasst auch
a) den Bauherren-Rechtsschutz
in der Eigenschaft als Bauherr von — auch bisher nicht versicherten — Gebduden oder Gebd&udeteilen.
Versichert ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
- dem Erwerb des Baugrundstlicks,
+ der Errichtung des Gebd&udes oder Gebdudeteils oder
+ baubehdrdlich genehmigungs-/anzeigepflichtigen Veranderungen eines Grundstiicks, Gebdudes oder Gebdude-
teils.
Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1d und Absatz 2 f. Die Versicherungssumme betrégt insgesamt 10.000 Euro
pro Vertragslaufzeit.
Ausnahmen: Versicherungsschutz besteht nicht fur
- Streitigkeiten aus der Finanzierung,
- die Beteiligung an Immobilienfonds.
(Beispiele fir den Bauherren-Rechtsschutz: Sie streiten mit der Bauantragsbehérde, dem Bautrédger, dem Hand-
werker, dem Architekten oder es wird gegen Sie wegen des Vorwurfs fahrléssiger Kérperverletzung wegen unzu-
reichender Sicherung der Baustelle ermittelt.)

b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren. Dies
gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m.

c) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen ErschlieBungs- und sonstigen Anlie-
gerabgaben. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j.

Fur b und ¢ betragt die Versicherungssumme je Versicherungsfall 30.000 Euro. Anspruch auf Versicherungsschutz
besteht jeweils nach Eintritt eines Versicherungsfalls nach § 4 Absdtze 1d, 2 und 3.

Fur Eigentiimer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusatzlich

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis zu finfzehn Kilowatt-
Peak (kWp) auf dem versicherten Grundstiick/Gebdude, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum befindet. Dies gilt
abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall betrégt 10.000 Euro.

Fir Vermieter/Verp&chter umfasst der Versicherungsschutz zusatzlich
a) Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11)

fir die Einziehung von Forderungen aus der Vermietung/Verpachtung von
Wohn-/Gewerbeeinheiten

b) Kostenschutz fiir Ubergabeprotokolle

Wir vermitteln Ihnen einen Dienstleister und ibernehmen dessen Kosten zur Erstellung von maximal zwei Uberga-
beprotokollen je versicherter Wohn- oder Gewerbeeinheit in Deutschland pro Kalenderjahr, fir Gewerbeeinheiten
oder gemischt genutzte Einheiten bis maximal 500 Euro pro Kalenderjahr. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung zie-
hen wir in diesen Fdllen nicht ab.

(Was ist ein Ubergabeprotokoll? Es handelt sich um eine sachversténdige Bestandsaufnahme vor Ort. Ein Dienst-
leister begleitet Sie bei der Ubergabe des Mietobjekts. Er erstellt mit Ihnen und dem Mieter bzw. Vermieter das
Ubergabeprotokoll.)

Fir Mieter/P&chter umfasst der Versicherungsschutz zusatzlich

Kostenschutz fir Ubergabeprotokolle

Wir vermitteln Ihnen einen Dienstleister und tibernehmen dessen Kosten zur Erstellung von maximal zwei Ubergabe-
protokollen vor Ort je versicherter Wohn- oder Gewerbeeinheit in Deutschland pro Kalenderjahr, fiir Gewerbeeinheiten
oder gemischt genutzte Einheiten bis maximal 500 Euro pro Kalenderjahr.

(Was ist ein Ubergabeprotokoll? Es handelt sich um eine sachversténdige Bestandsaufnahme vor Ort. Ein Dienstleister
begleitet Sie bei der Ubergabe des Mietobjekts. Er erstellt mit Ihnen und dem Mieter bzw. Vermieter das Ubergabeprotokoll.)

Fur Eigenttimer umfasst der Versicherungsschutz zusétzlich
- die vorlibergehende Vermietung von bis zu acht Betten an Feriengdste,
- die Vermietung einer Einliegerwohnung im von lhnen selbst bewohnten Einfamilienhaus.

Vermieter k&nnen vereinbaren, dass der Versicherungsschutz um den ARAG Mietausfallschutz (Sonderbedingung 18)
erweitert wird.
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Standardklauseln

Nachfolgende Klauseln gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdrticklich vereinbart sind:

Klausel 1 zu den ARB 2026: Single-Tarif

M

)

Sie haben Versicherungsschutz nach unserem Single-Tarif, wenn Sie

a) unverheiratet sind,

b) nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben,

c) getrennt leben.

Mitversichert sind lhre minderjahrigen und Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft (siehe oben) lebenden volljghrigen Kinder, letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierflir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten
oder eine selbststdndige Tatigkeit aufnehmen. Nicht mitversichert sind der eheliche, eingetragene oder sonstige Le-
benspartner sowie verwandte oder verschwdgerte Personen.

Falls Sie heiraten oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, erweitert sich der Versicherungsschutz von
diesem Zeitpunkt an um den ehelichen oder eingetragenen Lebenspartner, wenn Sie uns die Heirat oder die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft innerhalb von zwdlf Monaten anzeigen.

Erfolgt die Anzeige spdter als zwolf Monate nach Beginn der Partnerschaft, beginnt der Versicherungsschutz lhres
Partners erst mit dem Eingang der Anzeige bei uns. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der in unserem Tarif
fir den jeweiligen Versicherungsschutz von Familien geltende Beitrag zu zahlen.

Klausel 2 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Klausel 3 zu § 28 ARB 2026: Vertrags-Rechtsschutz fiir Hilfsgeschdéfte von Selbststdndigen

M

@

®)

Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrecht-
lichen Vertragen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihren Blro-, Praxis-, Betriebs- oder Werkstattrdumen und
deren Einrichtungen stehen (Hilfsgeschdéfte).

Kein Versicherungsschutz besteht liber die Ausschlisse von § 3 ARB hinaus fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

a) aus dem Bereich des Handelsvertreterrechts und des Maklerrechts;

b) aus Miet-, Pacht-, Leasing- und vergleichbaren Nutzungsverhdltnissen sowie der Anschaffung, VerduBerung, Fi-
nanzierung oder Belastung von Grundstiicken, Gebduden, Betrieben, Praxen oder Teilen hiervon;

c) aus schuldrechtlichen Vertrégen, die im Zusammenhang mit der berufsspezifischen Tatigkeit des Betriebs oder
der Berufsaustibung geschlossen werden (zum Beispiel Erwerb oder Reparaturen von Produktionsmaschinen, Ho-
belbdnken, Friseurwaschbecken, Zapfanlagen in Gaststdtten etc.).

d) Es besteht ferner kein Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Vertrégen tber Mo-
torfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdnger.

Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.
§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.

Klausel 3 p zu § 28 ARB 2026: Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz fiir Hilfsgeschdfte von Selbststdndigen

™ Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursdchlichem
Zusammenhang mit Hilfsgeschaften (siehe Klausel 3 Absatz 1) sowie auf die Interessenwahrnehmung aus folgenden
schuldrechtlichen Vertragen:
a) Kauf, Leasing, Wartung und Reparatur von ausschlieBlich selbst genutzten
- Werkzeugen
- Produktionsmaschinen
- technischen Anlagen
- Daten- und Informationsverarbeitungsanlagen und der dazugehdrigen Software
b) Einkauf folgender Dienstleistungen fiir das versicherte Unternehmen:
- ausschlieBlich selbst genutzte Telekommunikationsdienstleistungen
- Werbedienstleistungen
- ordnungsgemdBe Aktenentsorgung
- Catering
- Messe- und Eventmanagement
-+ Objektbewachungen
Fur die unter a und b beschriebenen Fdlle Gbernehmen wir die Kosten bis zu einer Versicherungssumme von 10.000 Euro
je Versicherungsfall.
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Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auch auf die gerichtliche Geltendmachung von Regressforde-
rungen gegentber lhrem Auftragnehmer. Voraussetzung ist, dass Ihre Forderung aufgrund einer Lohnzahlung im Rah-
men lhrer Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG entstanden ist.

Kein Versicherungsschutz besteht tiber die Ausschliisse von § 3 ARB hinaus fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
a) aus dem Bereich des Handelsvertreterrechts und des Maklerrechts;

b) aus Miet-, Pacht-, Leasing- und vergleichbaren Nutzungsverhdltnissen sowie der Anschaffung, VerduBerung, Fi-
nanzierung oder Belastung von Grundstlicken, Gebduden, Betrieben, Praxen oder Teilen hiervon.

c) Es besteht ferner kein Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Vertrégen tber Mo-
torfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdnger.

Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.
§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.

Klausel 4 zu § 28 ARB 2026: Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fiir Selbststéndige
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Wahrnehmung |hrer rechtlichen Interessen aus Versicherungsvertragen
im Sinne des § 2 d ARB, die in unmitteloarem Zusammenhang mit lhrer im Versicherungsschein bezeichneten selbst-
standigen Tatigkeit stehen.

Kein Versicherungsschutz besteht tber die Ausschlisse von § 3 ARB hinaus fir die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus Versicherungsvertrdgen Uber Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhé&nger.

Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.
§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.

Klausel 5 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Klausel 6 zu § 28 ARB 2026: Firmen-Vertrags-Rechtsschutz fiir Selbststéindige
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Der Versicherungsschutz kann auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Gerichten aus
privatrechtlichen Schuldverhdltnissen und dinglichen Rechten nach § 2 d) ARB ausgedehnt werden. Er gilt fur lhre im
Versicherungsschein genannte gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéndige Tatigkeit.
Versicherungsschutz besteht, wenn der Wert des Streitgegenstands den im Versicherungsschein genannten Betrag
(Mindeststreitwert) Ubersteigt. Errechnet sich der Wert des Streitgegenstands nach mehreren Anspriichen oder Teil-
ansprlchen, die zu verschiedenen Zeitpunkten fallig werden, besteht Versicherungsschutz nur fir die Anspriiche oder
Teilanspriiche, die den zuvor genannten Mindeststreitwert Ubersteigen.

Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz tiber die Ausschlisse des § 3 ARB hinaus fir die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen

a) aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Handelsmaklerrechts;

b) von im selben Rechtsschutzvertrag mitversicherten Personen untereinander im urséchlichen Zusammenhang mit
einer von diesen gebildeten Biro-, Praxisgemeinschaft, Soziet&t oder Gesellschaft, auch nach deren Beendigung;

c) aus Vertragen Uber Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhdnger.

Fir den Anspruch auf Versicherungsschutz gilt § 4 Absatze 1d, 2 und 3 ARB.
Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB besteht Versicherungsschutz nur, wenn der Versicherungsfall vor Beendigung des
Rechtsschutzvertrags gerichtlich anhdngig gemacht worden ist.

Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall. Werden Anspriiche oder Teilanspri-
che geltend gemacht, die zu verschiedenen Zeitpunkten fallig werden, gilt die Selbstbeteiligung fiir jeden Anspruch bzw.
Teilanspruch.

Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz ausgedehnt wird auf die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen vor einem gesetzlich zustdndigen Gericht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB. In Verfahren auBerhalb
Deutschlands tragen wir Kosten nach § 5 ARB nur bis zur Hohe des Betrags, der entstehen wiirde, wenn die Verfahren
in Deutschland stattfinden und diese Kosten nach deutschen Kosten- und Gebihrengesetzen ermittelt wiirden.
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Klausel 7 zu den ARB 2026: Vorsorge-Rechtsschutz

Besteht der Versicherungsvertrag seit mindestens sechs Monaten und éndert sich lhr Risiko oder das einer mitversicherten Person,

indem

+ ein weiteres nach unserem Tarif mit Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Kompakt oder Premium nach §§ 26, 26 b oder 26 p oder mit
Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Basis oder Premium fir Selbststdndige nach §§ 28, 28 b oder 28 p oder mit Aktiv-Rechtsschutz
Immobilie Komfort, Basis oder Premium nach §§ 29, 29 b oder 29 p versicherbares Risiko erstmalig neu hinzukommt (Beispiel:
Sie erwerben eine Eigentumswohnung, die Sie vermieten) oder

+ ein Versicherter eine nach unserem Tarif mit Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Basis oder Premium fiir Selbststéndige nach § 28,
§ 28 b oder § 28 p versicherbare gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéndige Tatigkeit aufnimmt oder

+ die Voraussetzung fur die Mitversicherung einer Person entsteht oder entfallt (Beispiel: ein Single heiratet),

kénnen Sie verlangen, dass der Versicherungsschutz rlickwirkend ab Entstehung des neuen Risikos, Aufnahme der Tétigkeit, Ent-
stehung oder Entfall der Voraussetzungen fiir die Mitversicherung einer Person angepasst wird. Versicherungsschutz besteht ohne
Wartezeit im tariflich entsprechendem Leistungsumfang und der gewdhlten Selbstbeteiligung (Vorsorgeversicherung). Ausge-
nommen hiervon sind Ergénzungsdeckungen nach den Standardklauseln und Sonderbedingungen.

Sie miissen uns das neue oder gedinderte Risiko und dessen Beginn innerhalb von zwélf Monaten nach dessen Entstehung zur
Dokumentierung und Beitragsberechnung anzeigen. Halten Sie diese Frist nicht ein, kdnnen Sie die Anpassung, Ubertragung
und/oder Begriindung des (weiteren) Vertrags nur noch mit der Wirkung fiir die Zukunft verlangen. In diesem Fall gelten die War-
tezeiten nach § 4 Absatz 5 ARB. Gleiches gilt, wenn Sie binnen zwei Wochen nach Zugang des neuen Versicherungsscheins lhren
Widerruf in Textform erkléren.

Klausel 8 zu den ARB 2026: Leistungsupdate-Garantie fiir kilinftige Leistungsverbesserungen

Mit EinfGhrung neuer Versicherungsbedingungen gelten Leistungsverbesserungen, fir die kein Mehrbeitrag erhoben wird, auch
fur bestehende, ungekiindigte Vertrdge, denen unsere ARB 2026 zugrunde liegen. Leistungsverbesserungen werden ab Glltigkeit
dieser neuen Versicherungsbedingungen wirksam, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung bedarf. Sie gelten fir Versiche-
rungsfdlle, die nach diesem Zeitpunkt eintreten.

Klausel 9 zu den ARB 2026: Dienstreise-Rechtsschutz

™ Versicherungsschutz besteht fiir Ihre mitversicherten Arbeitnehmer wdhrend von Ihnen angewiesenen Dienstreisen.
@) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§20)

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)

fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen aus Vertréigen, die die
Buchung von Hotelaufenthalten zum Gegenstand haben.

Sozialgerichts-Rechtsschutz §2f
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§2gaa)
Straf-Rechtsschutz §20)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j

Dies gilt auch bei der regelmd&Bigen Benutzung eigener, auf diese zugelassene Motorfahrzeuge oder bei der gelegent-
lichen Nutzung von Mietfahrzeugen.
Entsprechendes gilt auch fir weitere mitversicherte Arbeitnehmer als berechtigte Insassen dieser Fahrzeuge.

3) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der Fahrt von der Wohnung des Arbeitnehmers bzw. dem RAbstellplatz
des Fahrzeugs und endet mit der Riickkehr nach dort. Der Versicherungsschutz ruht in der Zeit, in welcher der Hin-
und Riickweg zum bzw. vom Zielort zu persdnlichen oder geschaftlichen Zwecken, die mit der versicherten Eigenschaft
nach § 23 oder § 28 in keinem Zusammenhang stehen, unterbrochen wird. Das Gleiche gilt fur die Verldngerung des
Aufenthalts am Zielort.

) Wenn wir einen Versicherungsfall fiir Sie tbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfiillt sein:
- Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
- Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu fihren.
- Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoBen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoB nichts wussten. Das
heiBt, die Personen haben ohne Verschulden oder hichstens leicht fahrldssig gehandelt. Wenn der VerstoB grob fahr-
lassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu klrzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Bei-
spiel fur ,grob fahrlassiges Verhalten®: Jemand verletzt die allgemein lbliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.)
Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrl@ssig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
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Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fdllen bestehen:

Die versicherte Person weist nach, dass der VerstoB nicht urséchlich war far
- den Eintritt des Versicherungsfalls,

- die Feststellung des Versicherungsfalls oder

- den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

) Soweit aus einer zugunsten der mitversicherten Arbeitnehmer oder fir die benutzten Kraftfahrzeuge anderweitig be-
stehenden Rechtsschutzversicherung bedingungsgemdB Leistungen beansprucht werden kénnen, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Klausel 10 zu den ARB 2026: Antidiskriminierungs-Rechtsschutz fiir gewerbliche Vermieter

Sonderbedingung 3 zu den ARB 2026 gilt vereinbart.

Klausel 11 zu den ARB 2026: Kennzeichen-Wiederbeschaffung

Wir, die ARAG SE, haben mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft einen Gruppenversicherungsvertrag abge-
schlossen. Wenn Sie aufgrund eines Umzuges neue Kennzeichen bendtigen oder die bisher an Ihrem Fahrzeug angebrachten
Kennzeichenschilder verloren gehen oder gestohlen werden, tbernimmt die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
danach die Kosten fiir

- neue gleichwertige Kennzeichen (zwei Stlick),

- die Beschaffung des neuen Wunschkennzeichens,

+ die Zulassung und Ummeldung,

- die erforderliche neue Feinstaubplakette und

-+ den Zulassungsdienst inklusive den Hol- und Bringservice.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft vermittelt im Versicherungsfall einen Dienstleister, der die zerstérten oder
beschadigten Sachen entsorgt und in gleicher Art und Gite an den Wohnort des Halters liefert. Ein Anspruch auf Geldleistung
oder sonstigen geldlichen Ausgleich besteht nicht.

Die ARAG leistet keinen Ersatz fir Schaden, die verursacht werden durch
a) die natlrliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen,
b) Abnutzung oder Verschleil3.

Der Anspruch auf Wiederbeschaffung endet bei Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages zum Ablauf des jeweiligen
Geschdftsjahres. In diesem Fall werden wir Sie Uber die Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages und den Fortfall der
Versicherungsleistung informieren.

Die Geltendmachung der Leistung bedarf keiner vorherigen Zustimmung der ARAG SE.

Risikotrager von Kennzeichen-Wiederbeschaffung:

ARAG Aligemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christion Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Klausel 12 zu § 28 ARB 2026: Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz

Die ARAG SE hat mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG einen Gruppenversicherungsvertrag geschlossen. Die ARAG Alige-
meine Versicherungs-AG erstattet Gewerbekunden, die bei der ARAG SE einen Aktiv-Rechtsschutz fiir Selbststdndige Premium
nach den ARB 2026 abgeschlossen haben, einen Forderungsausfall nach den folgenden Bedingungen.

Die Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Rechtsschutzvertrages nach den
ARB 2026. Die Geltendmachung von Anspriichen bedarf keiner vorherigen Zustimmung der ARAG SE.

Risikotrdger der Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz:

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Disseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Die Hauptgeschaftstatigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist der Betrieb der Haftpflicht-, Sach-, Unfall-,
Kraftfahrt- und Schutzbriefversicherung.

Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung 93



Was miissen Sie im Leistungsfall tun?

Sie melden den Forderungsausfall bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft.

ARAG Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft

ARAG Platz 1

40472 Disseldorf

Telefon: 0211 98 90 1405

E-Mail: service@ARAG.de

Internet: www.arag.de

Die Geltendmachung von Anspriichen bedarf keiner vorherigen Zustimmung der ARAG SE. Die Erstattung des Forderungsausfalls

durch die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft begriindet keinen Anspruch auf Rechtsschutzleistungen gegen die
ARAG SE.

Soweit flir die ARAG Rechtsschutz Versicherung bei der ARAG SE Anzeigepflichten und/oder -fristen gelten, werden diese durch
die Anzeige von Ihnen bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft nicht gewahrt. Insoweit ist eine zusdtzliche An-
zeige bei der ARAG SE notwendig.

Ansprechpartner im Rechtsschutzfall und Beschwerdestellen

Im Forderungsausfall und bei Beschwerden, die die Behandlung von Leistungsanspriichen betreffen, ist die ARAG Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft, ARAG Platz 1, 40472 Disseldorf Ansprechpartner.

Das Interesse der ARAG ist es, die Versicherungsnehmer mit ihren Leistungen zufrieden zu stellen. Sollte das einmal nicht gelingen,
nimmt der Versicherungsnehmer am besten direkt Kontakt zur ARAG auf, um die Angelegenheit zu kldren.

Dazu kann der Versicherungsnehmer auf der Homepage der ARAG (www.arag.de) im Impressum das Online-Beschwerdeformular
ausfllen.

Dartber hinaus ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Mitglied im Verein ,,Versicherungsombudsmann e.V. .
Das ist eine unabhdngige Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Ver-
brauchern und Versicherungen. Sie kdnnen sich an diese Stelle wenden, wenn es sich um

- einen Anspruch aus dem Versicherungsschutz oder

- dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (zum Beispiel Uber eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, kdnnen
sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann
Uber diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

Sie kénnen auch weiter den Rechtsweg beschreiten.

AuBerdem haben Sie die Mdglichkeit, eine Beschwerde direkt an die zusténdige RAufsichtsbehdrde zu senden:

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Anwendbares Recht, zusténdiges Gericht, verwendete Sprache

Fur den Gruppenversicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
Fur Klagen aus dem Versicherungsverhdltnis gelten die inldndischen Gerichtsstéinde nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 WG.
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Versicherungsumfang Forderungsausfalldeckung — Insolvenzschutz

Der Umfang des Versicherungsschutzes ist nachstehend beschrieben. Gegeniiber einer anderweitig bestehenden Forderungsaus-
fallversicherung ist die Leistung aus diesem Vertrag subsididr. Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um die
Rechtsschutzleistungen reduziert wird.

V)

@

®)

()

Umfang des Versicherungsschutzes

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ersetzt bis zu zweimal je Kalenderjahr Ausfdlle von falligen, unbestrittenen
Forderungen des Versicherungsnehmers gegen seine Kunden/Abnehmer insbesondere aus Dienstleistungs-, Werk-
und Kaufvertrdgen jeweils bis zu 250 Euro. Wenn die Forderungen zur Einziehung an das ARAG Online-Forderungs-
management Ubergeben wurden, erhéht sich der Betrag jeweils auf maximal 500 Euro.

Versicherungsfall: Wann besteht Anspruch auf Versicherungsschutz?

Die fallige, unbestrittene Forderung wird nicht bezahlt und es ist Zahlungsunfdhigkeit des Kunden/Abnehmers einge-

treten. Dies ist der Fall, wenn

a) ein gerichtliches Insolvenzverfahren erdffnet oder dessen Eréffnung vom Gericht mangels Masse abgewiesen wor-
den ist: am; maBgeblich ist der Tag des Gerichtsbeschlusses,

b) die Annahme eines Schuldenbereinigungsplanes vom Insolvenzgericht festgestellt worden ist, maBgeblich ist der
Tag des Gerichtsbeschlusses,

c) mit sadmtlichen Gldubigern ein auBergerichtlicher Liquidations- oder Quotenvergleich zustande gekommen ist: an
dem Tag, an dem sdmtliche Gldubiger ihre schriftliche Zustimmung zum Vergleich gegeben haben, oder

d) eine vom Versicherungsnehmer beantragte MaBnahme der Einzelzwangsvollstreckung in das Vermégen des Ab-
nehmers nicht zur vollen Befriedigung gefiihrt hat, maBgeblich ist der Tag, an dem die Fruchtlosigkeit der Zwangs-
vollstreckung bescheinigt wurde.

e) Besonderer Fall der Zahlungsunfahigkeit bei Auslandsabnehmern
Bei Auslandsabnehmern gilt die Zahlungsunfdhigkeit bereits als eingetreten, wenn ein Tatbestand vorliegt, der
nach dem Rechtssystem des jeweiligen Landes einem der vorgenannten Tatbestdnde nach a) bis d) entspricht.

Voraussetzungen des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsfall muss wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags und im Fall von vertraglichen Ansprichen
nach Abschluss des Dienstleistungs-, Werk- oder Kaufvertrages eintreten sein und gemeldet werden.

Rechtslibergang, Regress

a) Mit Erbringung der Entsch&digungsleistung geht die uns als Forderungsausfall gemeldete Forderung gegen den
Kunden oder sonstige Verpflichtete in Hohe der geleisteten Entschddigung auf die ARAG Allgemeine Versiche-
rungs-AG tber. Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

b) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und — nach Ubergang des Ersatzanspruchs
auf die ARAG - bei der Durchsetzung, soweit erforderlich, mitzuwirken. Auf Verlangen der ARAG Allgemeine Ver-
sicherungs-AG hat der Versicherungsnehmer den Ubergang der Anspriiche in Textform zu bestdtigen. Soweit die
diesbezlglichen Rechte und weitere Rechte, die zur Sicherung von Anspriichen eingerdumt worden sind, nicht
kraft Gesetzes tbergehen, muss der Versicherungsnehmer diese auf Verlangen der ARAG Allgemeine Versiche-
rungs-AG Ubertragen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsdtzlich, ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall
einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegenheit ist sie berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen; die Beweislast flir das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssig-
keit tragt der Versicherungsnehmer.

c) Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG entscheidet nach eigenem Ermessen Uber die Einleitung, Durchfiihrung
und Beendigung von RegressmaBnahmen, einschlieBlich der Abschliisse von Vergleichen.
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Sonderbedingungen

Nachfolgende Sonderbedingungen gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdriicklich vereinbart sind:

Sonderbedingung 1 zu den ARB 2026: Erweiterter Straf-Rechtsschutz

§1 Gegenstand der Versicherung
™ Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag erstreckt sich der Versicherungsschutz auf

a) die Austibung der beruflichen Tatigkeit fir das im Versicherungsschein bezeichnete Unternehmen und ehrenamt-
liche Tatigkeiten (Erweiterter Straf-Rechtsschutz fiir Selbststéindige) und/oder

b) den privaten Bereich sowie berufliche nicht selbststdndige und ehrenamtliche Tatigkeiten (Erweiterter Straf-
Rechtsschutz fiir Nichtselbststdndige).

2 Der Versicherungsschutz umfasst:

a) Straf-Rechtsschutz in Verfahren wegen des Vorwurfs
aa) eines Vergehens, dessen vorsdatzliche wie auch fahrldssige Begehung strafbar ist;
bb) eines nur vorsatzlich begehbaren Vergehens, soweit Sie selbst betroffen sind oder der Rechtsschutzgewdh-

rung zugestimmt haben.
Wird rechtskraftig festgestellt, dass Sie die Straftat vorsatzlich begangen haben, sind Sie verpflichtet, uns die Kos-
ten zu erstatten, die wir fiir die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsatzlichen Verhaltens getragen haben;
Ausnahme: Das Verfahren endet mit einem rechtskraftigen Strafbefehl. Dann bleibt der Versicherungsschutz auch
bei rechtskraftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraftat bestehen, soweit der Strafbefehl bis spatestens zum Ab-
schluss des Zwischenverfahrens akzeptiert wird. Auf eine Riickforderung verzichten wir.

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;

c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren.

§2 Versicherte Personen
™ Erweiterter Straf-Rechtsschutz fiir Selbststdndige (§ 1 Absatz 1 a)

a) Versicherungsschutz besteht fir Sie bzw. Ihren gesetzlichen Vertreter und fir die Aufsichtsorgane sowie die von
Ihnen beschaftigten Personen in Austibung ihrer beruflichen Tatigkeit fur Sie. Versichert sind auch die aus Ihren
Diensten ausgeschiedenen Personen fir Versicherungsfdlle, die sich aus ihrer friiheren Tatigkeit fir Sie ergeben.

b) Fur mitversicherte Personen gelten die Sie betreffenden Bestimmungen sinngemdf. Sie kénnen jedoch widerspre-
chen, wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt.

c) Endet der Versicherungsvertrag durch dauerhafte Einstellung der versicherten Tatigkeit, besteht fur Sie bzw. lhren
gesetzlichen Vertreter Versicherungsschutz auch fiir diejenigen Versicherungsfalle, welche innerhalb eines Jahres
nach Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit Ihrer versicherten Eigenschaft
stehen; im Ubrigen gilt Absatz 1 b nicht.

2 Erweiterter Straf-Rechtsschutz fiir Nichtselbststéndige (§ 1 Absatz 1 b)

a) Versicherungsschutz besteht fur Sie sowie die nach § 26 ARB mitversicherten Personen. Die Wahrnehmung recht-
licher Interessen im Zusammenhang mit der Auslibung einer entgeltlichen Tatigkeit als gesetzlicher Vertreter einer
juristischen Person ist vom Versicherungsschutz nicht umfasst.

b) Fur mitversicherte Personen gelten die Sie betreffenden Bestimmungen sinngemdB. Sie kénnen jedoch widerspre-
chen, wenn eine andere mitversicherte Person als |hr ehelicher bzw. eingetragener Lebenspartner Versicherungs-
schutz verlangt.

§3 Leistungsumfang
) Wir tragen

a) Verfahrenskosten:
die Ihnen auferlegten Kosten der nach § 1 vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren einschlieBlich der Straf-
vollstreckungsverfahren.
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@)

b)

Rechtsanwaltskosten:
aa) im erweiterten Straf-Rechtsschutz fiir Selbststdndige (§ 1 Absatz 1 a)

- fur Sie bzw. Ihren gesetzlichen Vertreter die angemessene Verglitung sowie die Ublichen Auslagen eines

einzigen vom Versicherten beauftragten Rechtsanwalts (Anzahl: 1) fur

— die lhre Verteidigung in den nach § 1 vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren einschlieBlich der
Strafvollstreckungsverfahren;

— die Beistandsleistung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn Sie als Zeuge vernommen wer-
den und die Gefahr einer Selbstbelastung annehmen mussen (Zeugenbeistand);

— die Stellungnahme, die im Interesse des versicherten Unternehmens notwendig wird, weil sich ein Ermitt-
lungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, ohne dass bestimmte Betriebsangehdrige be-
schuldigt werden (Firmenstellungnahme);

— die Tatigkeit in Verwaltungsverfahren, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst werden, zu unterstitzen.

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und Ihnen vereinbarten Vergtitung prifen wir in ent-

sprechender Anwendung von § 3 a) Absatz 2 des Rechtsanwaltsvergltungsgesetzes (RVG). Nach dieser

Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Vergiitung, die unter Berlicksichtigung aller Um-

stdnde unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ist die Vereinbarung

unangemessen hoch, Gbernehmen wir also nicht die volle Verglitung, sondern lediglich den angemessenen

Betrag;

- fur die von lhnen beschdaftigten Personen die gesetzliche Vergtitung nach dem Rechtsanwaltsvergiitungs-
gesetz (RVG) eines fur diese t&tigen Rechtsanwalts flr die Verteidigung in den nach § 1 versicherten Ver-
fahren einschlieBlich der Strafvollstreckungsverfahren;

bb) im erweiterten Straf-Rechtsschutz fiir Nichtselbststdndige (§ 1 Absatz 1 b)

- fur Sie und Ihren ehelichen, eingetragenen oder mit Ihnen in h&uslicher Gemeinschaft zusammenlebenden

sonstigen Lebenspartner die angemessene Vergiitung sowie die liblichen Auslagen eines einzigen von lhnen

beauftragten Rechtsanwalts (Anzahl: 1) fur

— lhre Verteidigung in den nach § 1 vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren einschlieBlich der Straf-
vollstreckungsverfahren;

— die Beistandsleistung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn eine versicherte Person als
Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand);

— die Tatigkeit in Verwaltungsverfahren, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst werden, zu unterstitzen.

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und lhnen vereinbarten Verglitung priifen wir in ent-

sprechender Anwendung von § 3 a) Absatz 2 des Rechtsanwaltsvergltungsgesetzes (RVG). Nach dieser

Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Verglitung, die unter Berlicksichtigung aller Um-

stdinde unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ist die Vereinbarung

unangemessen hoch, ibernehmen wir also nicht die volle Verglitung, sondern lediglich den angemessenen

Betrag;

- fir die mitversicherten Kinder und weitere mitversicherte Personen die gesetzliche Verglitung nach dem
Rechtsanwaltsvergtitungsgesetz (RVG) eines fiir diese tétigen Rechtsanwalts fir die Verteidigung in den
nach § 1 versicherten Verfahren einschlieBlich der Strafvollstreckungsverfahren;

c) Reisekosten des Rechtsanwalts
die Kosten fiir notwendige Reisen des fiir Sie t&tigen Rechtsanwalts an den Ort des zustdndigen Gerichts oder den
Sitz der fur die vom Versicherungsschutz erfassten Verfahren zusténdigen Behérde. Die Reisekosten werden bis
zur Hohe der flir Geschdftsreisen von deutschen Rechtsanwdlten geltenden Sdtze tGibernommen;

d) Sachversténdigenkosten
die angemessenen Kosten der von lhnen in Auftrag gegebenen Sachverstdndigengutachten, die fur lhre Verteidi-
gung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich sind;

e) Nebenklagekosten
die gesetzliche Vergiitung des fur den gegnerischen Nebenkldger tétigen Rechtsanwalts, soweit Sie durch deren
Ubernahme eine Einstellung des gegen Sie anhdngigen Strafverfahrens erreicht haben, obwohl ein hinreichender
Tatverdacht fortbestand;

f)  lhre Reisekosten
Ihre Reisekosten an den Ort des zustdndigen auslandischen Gerichts, wenn |hr Erscheinen als Beschuldigter an-
geordnet ist. Die Kosten werden bis zur Héhe der fiir Geschdftsreisen von deutschen Rechtsanwdlten geltenden
Satze lUbernommen.

Wir sorgen

a) in Bezug auf Dolmetscherkosten
far die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers und tragen die dabei anfallenden Kosten, sofern eine ver-
sicherte Person im Ausland verhaftet oder dort mit Haft bedroht wird;

b) in Bezug auf Ubersetzungskosten

fr die Ubersetzung schriftlicher Unterlagen, soweit diese fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland
notwendig sind, und tragen die dabei anfallenden Kosten;
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§6

§7

c) inBezug auf eine Strafkaution
fir die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Héhe fir eine Kaution,
die gestellt werden muss, um Sie einstweilen von StrafverfolgungsmaBnahmen zu verschonen. Zur Rickzahlung
der von uns geleisteten Kaution sind neben den beschuldigten Versicherten auch Sie verpflichtet, sofern Sie mit
der Kautionsleistung durch uns einverstanden waren.

Wir tragen nicht

a) die Kosten fir die Verteidigung gegen den Vorwurf einer Steuerstraftat, wenn das Ermittlungsverfahren durch Ihre
Selbstanzeige ausgeldst wird;

b) die im Versicherungsschein fur jeden Versicherungsfall vereinbarte Selbstbeteiligung. Ein etwaiger (teilweiser)
Wegfall der Selbstbeteiligung bestimmt sich nach § 5 Absatz 3 ¢ ARB;

c) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Der von uns zu tragende Kostenanteil
richtet sich nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwirfe im Gesamtzusammenhang.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Es besteht kein Versicherungsschutz fir die Verteidigung gegen den Vorwurf eines Verbrechens. Dabei kommt es weder
auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

Versicherungsschutz besteht nicht fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen,
a) wenn Sie als Fihrer von Motorfahrzeugen betroffen sind und eine verkehrsrechtliche Vorschrift verletzt haben
sollen;

b) wenn ein ursdchlicher Zusammenhang mit Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr oder In-
neren Unruhen gegeben ist;

c) inursdchlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmus-
terrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;

d) aus dem Kartell- und sonstigem Wettbewerbsrecht;

e) in ursdchlichem Zusammenhang mit
aa) Spiel- oder Wettvertrdgen, Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschéften sowie Gewinnzusagen;
bb) dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen.

f)  im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sittenwidrigen Angeboten,
AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen oder veranlasst wurden be-
ziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

Es besteht kein Rechtsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals spdter als drei Jahre nach Beendigung
des Versicherungsschutzes fir den betroffenen Gegenstand der Rechtsschutzversicherung geltend gemacht wird.

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Anspruch auf Versicherungsschutz besteht nach Eintritt eines Versicherungsfalls im Zusammenhang mit lhrer im Ver-
sicherungsvertrag genannten oder ehrenamtlichen Tatigkeit innerhalb des versicherten Zeitraums.

Als Versicherungsfall gilt
a) fur die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Sie;

b) fir die disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung eines disziplinar- oder standesrechtlichen Ver-
fahrens gegen Sie;

c) furden Zeugenbeistand die miindliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage;
d) fur die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen das versicherte Unternehmen.

Als eingeleitet gilt ein Ermittlungs-, standes- oder disziplinarrechtliches Verfahren, wenn es bei der zusténdigen Be-
hérde/Standesorganisation als solches verflgt ist.

Versicherungssumme

Wir zahlen in jedem Versicherungsfall bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssumme. Zahlungen
fur Sie und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versicherungsfalls nach § 5 Absatz 2 werden hierbei zusam-
mengerechnet. Dies gilt auch fir Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfdille, die zeitlich und urséchlich zusam-
menhdngen.

Anzuwendendes Recht

Fur den Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus diesen Sonderbedingungen oder den Vereinbarungen im Versi-
cherungsschein nicht etwas anderes ergibt, §§ 1, 5, 6 Absatz 1, 7 bis 9, 11, 13, 14, 16, 17 und 20 ARB.
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Sonderbedingung 2 zu den ARB 2026: DirektSchutz

Der Versicherungsschutz umfasst:

§1
Q)

@

©)

()

®)

§2
Q)

@

®)

()

®)

Einmaliger Universal-Rechtsschutz

Versicherungsumfang

Es besteht Versicherungsschutz fir eine anwaltliche Beratung in eigenen Angelegenheiten, wenn Sie privat oder als
Arbeitnehmer betroffen sind. Wird der Rechtsanwalt Gber die Beratung hinaus auBergerichtlich tatig, tibernehmen wir
die anfallende gesetzliche Vergtitung. Die Kosten der Beratung und der weitergehenden Tatigkeit Gbernehmen wir
unabhd&ngig vom abgeschlossenen Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, Verkehrs-Bereich).

Selbstbeteiligung

Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Angelegenheit von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese ent-
fallt fr eine von uns vorgeschlagene Konfliktlésungsoption (zum Beispiel Mediation, Legal-Tech-Dienstleister).

Wartezeit
Es besteht keine Wartezeit.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Es besteht kein Anspruch auf Versicherungsschutz

a) falls in lhrer Angelegenheit der Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten ist. Insofern
verweisen wir auf § 4 Abs 1

b) oder wenn der dem einmaligen Universal-Rechtsschutz zugrunde liegende Lebenssachverhalt seinen Ursprung vor
Beginn des Versicherungsschutzes hat (Beispiel: Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Vertrag
mit einem Fitnessstudio abgeschlossen und méchten diesen vorzeitig beenden)

c) fur Angelegenheiten, fir die Sie schon vor Beginn des Versicherungsschutzes anwaltliche Hilfe in Anspruch ge-
nommen haben

d) bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags. Ebenfalls
nicht versichert sind Streitigkeiten von Mitversicherten untereinander bzw. gegen Sie

e) fur die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder
sonst sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenom-
men oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen

f)  wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im MindestmaB mit einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bestraft werden kann.)

Weitere Risikoausschliisse nach § 3 ARB 2026 kommen nicht zur Anwendung.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme betrdgt insgesamt 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit und kann nicht auf mehrere Angelegen-
heiten aufgeteilt werden.

Sofortschutz fiir den Autokauf

Versicherungsumfang

Es besteht Versicherungsschutz, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten aus Kauf- oder Leasingvertrégen tber Motorfahr-
zeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft kommt. Wir verzichten auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, auch wenn
der Kauf- oder Leasingvertrag bereits bis zu zwei Wochen vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags abgeschlossen
wurde. Voraussetzung ist, dass |hnen der Versicherungsfall bei Abschluss des Rechtsschutzvertrags noch nicht be-
kannt ist.

Selbstbeteiligung

Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Angelegenheit von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese ent-
fallt fur eine von uns vorgeschlagene Konfliktldsungsoption (zum Beispiel Mediation, Legal-Tech-Dienstleister).

Wartezeit
Es besteht keine Wartezeit.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Es gelten die Risikoausschltsse nach § 3 ARB 2026.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme betrdgt insgesamt 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit und kann nicht auf mehrere Angelegen-
heiten aufgeteilt werden.
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§3
Q)

@

©)

()

©)

§h
V)

@

©)

()

®)

Sofortschutz fiir Mietvertrdge

Versicherungsumfang

Es besteht Versicherungsschutz, wenn die Wirksamkeit des Mietvertrags oder einzelner Mietvertragsklauseln strittig
ist. Wir verzichten auf die Wartezeit und auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, auch wenn der Mietvertrag bereits bis
zu drei Monate vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags abgeschlossen wurde. Voraussetzung ist, dass lhnen der Ver-
sicherungsfall bei Abschluss des Rechtsschutzvertrags noch nicht bekannt ist.

Selbstbeteiligung

Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Angelegenheit von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese ent-
fallt fur eine von uns vorgeschlagene Konfliktlésungsoption (zum Beispiel Mediation, Legal-Tech-Dienstleister).

Wartezeit
Es besteht keine Wartezeit.

RAusgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Es gelten die Risikoausschltsse nach § 3 ARB 2026.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme betrdgt insgesamt 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit und kann nicht auf mehrere Angelegen-
heiten aufgeteilt werden.

Riickwirkende Mediation

Versicherungsumfang

Es besteht Versicherungsschutz fiir eine Mediation (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren. Ange-
strebt wird eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts durch die Parteien. Diese erhalten hierzu die Hilfe eines Me-
diators. Eine Mediation erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich.) Wir verzichten auf die Einrede der Vorvertraglichkeit
im Sinne des § 4.

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, Gbernehmen wir anteilig die Kosten fir Sie und
die versicherten Personen.

Die Kosten der Mediation Gbernehmen wir, soweit der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, Im-
mobilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechtsschutzvertrag vereinbart ist oder unverziiglich eingeschlossen wird.

Fir die Tatigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.

Selbstbeteiligung

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fallen nicht ab.

Wartezeit
Es besteht keine Wartezeit.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Die Risikoausschlisse nach § 3 ARB 2026 kommen nicht zur Anwendung.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme betrdgt insgesamt 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit und kann nicht auf mehrere Angelegen-
heiten aufgeteilt werden.

Sonderbedingung 3 zu den ARB 2026: Antidiskriminierungs-Rechtsschutz fiir Selbststdndige

§1 Versicherungsnehmer
Versichert sind Sie in Austibung lhrer im Versicherungsschein bezeichneten selbststandigen Tatigkeit.

§2 Versichertes Risiko
Versicherungsschutz besteht fiir die auBergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen zur
Abwehr von Anspriichen nach dem Aligemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bzw. gleichartigen Bestimmungen
anderer in- oder ausléndischer Rechtsvorschriften wegen der Verletzung von Benachteiligungsverboten. Der Versiche-
rungsschutz umfasst die Abwehr von Anspriichen auf
- Unterlassung
- Beseitigung
- Duldung
- Vornahme von Handlungen
- Entschddigung oder Schadenersatz
die gegen Sie aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag
zugrunde liegenden Tatigkeit geltend gemacht werden, sofern der Versicherungsschutz nicht bereits in anderen versi-
cherten Leistungsarten enthalten ist.
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§3

§h

§5

§6

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Der Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem Sie begonnen haben oder begonnen haben sollen,
gegen Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder anderer gleichartiger in- und ausldndischer
Rechtsvorschriften zu verstoBen.

Versicherte Kosten
Wir tragen die Kosten nach § 5 Absétze 1 a bisd, gund h, 2, 3, 4, 5 a) sowie 6 ¢ ARB.

Ortlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.
§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.

Anzuwendende Bestimmungen

Uber die vorstehend genannte Regelung des § 5 ARB hinaus gelten die §§ 1, 2, 3 mit Ausnahme des Absatzes 2 a und
b, § 4 Absdtze 2 und 3, §§ 7 bis 14+ und 16 bis 20 ARB.

Sonderbedingung 4 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 5 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 6 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 7 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 8 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 9 zu den ARB 2026: (nicht belegt)

Sonderbedingung 10 zu den ARB 2026: ARAG JuraTel®

§1

Gegenstand von ARAG JuraTel®

Wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung (einem
telefonischen ersten Beratungsgesprdch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen Rechtsan-
gelegenheiten zur Verfligung, auf die deutsches Recht anwendbar ist.

Bei Rechtsfragen im Ausland stehen lhnen deutschsprachige Anwalte fur eine telefonische Erstberatung im jeweiligen
Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir folgende europdische Lénder:
- Belgien

- Danemark

- Estland

+ Frankreich

- Griechenland
+ GroBbritannien
- ltalien

- Kroatien

- Lettland

- Litauen

- Niederlande

- Norwegen

- Osterreich

- Polen

- Portugal

+ Rumdanien

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Slowakei

- Spanien

- Tschechien

- Turkei

- Ungarn

sowie die USA.
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§2

§3

Sk

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedtirfnisses.

Leistungsumfang

Wir lbernehmen je telefonische Erstberatung (Rat oder Auskunft) die Vergtitung eines fiir Sie tatigen Rechtsanwalts

- in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1 a ARB,

- im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr
als 500 Euro.

In diesen Fallen gilt keine Selbstbeteiligung.

Anzuwendende Bestimmungen

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 7 bis 12, 14, 16,
17 und 20 ARB entsprechend.

Sonderbedingung 11 zu den ARB 2026: Online-Forderungsmanagement

§1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
Wir stellen lhnen ein Internetportal zur Verfligung fir die schnelle und einfache Beauftragung eines Inkassodienstleis-
ters mit der Einziehung von Zahlungsforderungen,

- die mit lhrer im Versicherungsschein genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbststdndigen Tatig-
keit bzw. mit der Vermietung/Verpachtung von Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten im Zusammenhang stehen,

- die Sie nicht kraft rechtsgeschaftlicher Abtretung erlangt haben und

- fur die im Falle gerichtlicher Geltendmachung ein deutsches Gericht zustdndig ist.

§2 Leistungsumfang

1) Wir Gbernehmen die Kosten fiir den Inkassodienstleister (Inkassokosten).

2 Ferner tragen wir, solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, die Gerichtskosten fir einen Mahn- und Vollstreckungs-
bescheid sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung fir drei ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die der Inkassodienst-
leister verauslagt hat, soweit die ZwangsvollstreckungsmaBnahmen nicht spater als fiinf Jahre nach Rechtskraft des
Vollstreckungstitels eingeleitet werden.

(3) Neben den Inkassokosten erstatten wir auch die notwendigen Auslagen des Inkassodienstleisters fir Anfragen beim
Einwohnermeldeamt.

) Die Umsatzsteuer tragen wir nur, soweit Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.

§3 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz
Anspruch auf Versicherungsschutz besteht, wenn
a) die einzelne Zahlungsforderung mindestens 25 Euro und héchstens 250.000 Euro betrdgt,

b) die Rechnungsstellung l&dngstens zwdlf Monate vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags erfolgte und
c) solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, das heiBt, solange der Schuldner keine materiellrechtlichen Ein-
wdnde gegen die Forderung erhebt und
d) der Schuldner Ihrer Zahlungsforderung nicht nachgekommen ist.
§L4 Was ist nicht versichert?
™ Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht nicht,
a) wenn die Forderung verjahrt oder noch nicht fallig ist,
b) fir die Beitreibung der Forderung im Ausland,
c) wenn eine durch das Inkassounternehmen einzuholende Bonit&tsauskunft tber den Schuldner nicht positiv aus-
fallt und wenn (weitere) Beitreibungsbemiihungen wegen der persénlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse des
Schuldners nach versténdiger kaufménnischer Wirdigung ohne hinreichende Aussicht auf Erfolg sind,
d) wenn die Forderungen in ursdchlichem Zusammenhang stehen, mit
aa) Spiel- oder Wettvertragen
bb) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschaften
cc) Gewinnzusagen
dd) dem Erwerb, der Ver&uBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen

@ Der Versicherungsschutz entfdallt rickwirkend, wenn Sie den Inkassoauftrag an den Inkassodienstleister zurtickziehen.

) Der Versicherungsschutz endet, wenn die Zahlungsforderung strittig wird. Die Kosten fiir das strittige Verfahren Uber-
nehmen wir im Rahmen des Online-Forderungsmanagements nicht.

§5 Anzuwendendes Recht
Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 11, 14, 16 und
20 ARB sinngemaB.
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§6

M

@

®)

Vorzeitige Vertragsbeendigung bei Vereinbarung von Online-Forderungsmanagement als Einzelvertrag

Ist ARAG Online-Forderungsmanagement als Einzelvertrag vereinbart, kann der Vertrag nach MaBgabe der nachfol-
genden Bestimmungen vorzeitig geklindigt werden.

Wenn der durch uns benannte Inkassodienstleister den Inkassoauftrag mangels hinreichender wirtschaftlicher Erfolg-
saussichten ablehnt, kdnnen Sie den Vertrag vorzeitig kiindigen.

Wenn wir unsere Leistungspflicht fiir mindestens zwei Inkassoauftrége innerhalb von 24 Monaten bejahen, kénnen so-
wohl Sie als auch wir nach Annahme des zweiten oder jedes weiteren Inkassoauftrags den Vertrag vorzeitig kiindigen.

Die Kiindigung muss uns bzw. lhnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem der Inkassodienstleister den Inkasso-
auftrag nach Absatz 1) abgelehnt oder wir den Inkassoauftrag nach Absatz 2) bejaht haben; wenn Sie kiindigen, wird
Ihre Kiindigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie kénnen jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spdteren
Zeitpunkt wirksam wird; sp&testens jedoch am Ende des Versicherungsjahres.

Unsere Kiindigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

Sonderbedingung 12 zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Basis

§1

§2

Welchen Rechtsschutz haben Sie?

Sie haben Versicherungsschutz bei der privaten Nutzung des Internets.

Was verstehen wir unter Nutzung des Internets?

Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder dhnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrankungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetfahigen Geréite (zum Beispiel mobile Gerdte, Tablets und an-
dere Smart Devices).

Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden
geplanten oder ausgelibten Tatigkeiten wahrnehmen:

- eine gewerbliche Tatigkeit,

- eine freiberufliche Tatigkeit,

- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbststandige Tatigkeit vor?

Wenn Einkiinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einklinfte aus nicht selbststan-
diger Tatigkeit (zum Beispiel Lohne oder Gehdlter) oder Einklinfte aus Rente sind.

Was ist versichert?

a) Schadenersatz-Rechtsschutz

fur die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzanspriiche einschlieBlich Unterlassungsanspriichen

aa) wegen Schadigung lhrer ,E-Reputation®:
Als Schadigung lhrer ,E-Reputation® gilt die Verletzung des allgemeinen Persénlichkeitsrechts, zum Beispiel
durch Beleidigung, tUble Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen
Erklarungen.

bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,ldentit&tsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung lhrer Identifizierungselemente
(zum Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Flhrerschein, Kfz-Schein, Bankver-
bindungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselemente (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Pass-
wérter, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten, digitaler Fingerabdruck) durch einen Dritten mit
dem Ziel, eine Sie schddigende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit unter
falschem Namen.

cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fir Onlineeinkdufe.

b) entfallt.

c) Rktiver Straf-Rechtsschutz
fur die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schédigung lhrer ,,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
oder IdentitGtsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme ist auf insgesamt 1.000 Euro
je Kalenderjahr begrenzt.

d) Beratungs-Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen
fir ein erstes anwaltliches Beratungsgesprdéch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeb-
lichen UrheberrechtsverstoBes erhalten haben. Wir libernehmen je Erstberatung die Vergtitung eines fir Sie téti-
gen Rechtsanwalts, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Beratungen nicht mehr als 1.000 Euro.

e) Straf-Rechtsschutz
far die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird (zum Beispiel Beleidigung, uner-
laubte Verwertung urheberrechtlich geschitzter Werke).
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9)

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorséatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)

ARAG JuraTel®

Wir stellen lhnen eine Rufnummer flir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung

(einem telefonischen ersten Beratungsgespréch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-

fligung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdilte fiir eine telefonische Erstberatung

im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit flr die in der Sonderbedingung 10 aufgefiihrten Lander.

Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

- in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht
mehr als 500 Euro.

Reputations-Check

Wir lassen das Netz fiir Sie nach rufschdadigenden Inhalten durchsuchen. Kompromittierende Fotos oder sensible
Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch geldscht. Wir benennen Ilhnen hier-
fr einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten Gbernehmen wir bis zu 100 Euro je Priifung, insgesamt bis zu
1.000 Euro je Kalenderjahr.

§3 Wer ist versichert?
Mitversichert sind
a) |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b ARB), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Ver-
sicherungsschein genannt ist;
b) Ihre minderjdhrigen Kinder;
c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz

3 b ARB) lebenden volljaghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer

angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststan-

dige Tatigkeit aufnehmen;
d) die mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von Ihnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Thnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten

Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist.

§hL Leistungsumfang
Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.
Darliber hinaus Ubernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-
schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt
bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fiir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch rickwirkend fur Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.
§5 Was ist nicht versichert?
a) Jegliche Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgetibten gewerblichen, freibe-
ruflichen oder sonstigen selbststéndigen Tatigkeit.
b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.
c) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Ausiibung eines religidsen Amtes durch Sie selbst, unab-
hangig von der jeweiligen Religion oder Konfession.
d) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit lhrer Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband, soweit es
sich hierbei nicht um eine ehrenamtliche oder Freizeitbeschd&ftigung handelt.
e) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schadigung lhrer ,E-Reputation® in der Onlinepresse.
f)  Jede Interessenwahrnehmung im urséchlichen Zusammenhang mit

- dem Kauf oder Verkauf eines Grundstticks, das bebaut werden soll;

+ dem Kauf oder Verkauf eines Gebdudes oder Gebdudeteils, das Sie oder mitversicherte Personen nicht selbst
zu Wohnzwecken nutzen;

+ der Planung oder Errichtung eines Gebd&udes oder Gebdudeteils, das sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet
oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mdchten;

- der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Verdnderung eines Grundstlicks, Gebdudes oder Gebdude-
teils. Dieses Grundstlick, Gebdude oder Gebdudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie méch-
ten es erwerben oder in Besitz nehmen.

Auch bei der Finanzierung eines der unter f genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.
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V)

@

§7

g) Siewollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rech-
ten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an
- Grundstticken,
- Gebduden,
- Gebdudeteilen.

h) Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht versichert.)
Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Onlinekdufer verlangt
Schadenersatz wegen verspdteter Lieferung. Dies ist aufgrund des Kaufvertrags lber den Vertrags-Rechtsschutz
versichert.)

i) Streitigkeiten im ursdchlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a.

j)  Streitigkeiten in urséchlichem Zusammenhang mit
- Spiel- oder Wettvertragen,
- Gewinnzusagen,
- dem Erwerb, der Ver&uBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art. Ausgenom-
men hiervon sind Giter zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

k) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

[)  Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

m) Es bestehen Streitigkeiten
+ zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
+ von Mitversicherten gegen Sie,
- von Mitversicherten untereinander.

n) Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im urséchlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen.
Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

o) Anspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie tibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschddigt und lber-
trégt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

p) Sie wollen die Ansprliche eines anderen geltend machen oder Sie sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen ein-
stehen.

) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst
sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dieser Risikoausschluss bezieht sich nicht auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen oder veranlasst wur-
den beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

In welchen Landern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder
wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

- in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

Fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auBBerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 bei Streit aus einem
privaten Vertrag, der Uber das Internet abgeschlossen wurde. Die Versicherungssumme betrégt 100.000 Euro.
Ausnahme: Es besteht kein Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in urséchlichem Zusam-
menhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing)
an Grundstticken, Geb&uden oder Gebdudeteilen.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis 5a, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemdl.
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Sonderbedingung 12 a zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Komfort

§1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben Versicherungsschutz fir die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der privaten Internet-
nutzung.
Woas verstehen wir unter Nutzung des Internets?
Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder dhnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrénkungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetféhigen Gerdte (zum Beispiel mobile Geréte, Tablets und an-
dere Smart Devices).
Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden
geplanten oder ausgelibten Tatigkeiten wahrnehmen:
- eine gewerbliche Tatigkeit,
- eine freiberufliche Tatigkeit,
- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.
Wann liegt eine sonstige selbststdndige Tatigkeit vor?
Wenn Eink{infte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einklinfte aus nicht selbststdn-
diger Tatigkeit (zum Beispiel Léhne oder Gehdlter) oder Einklinfte aus Rente sind.
§2 Was ist versichert?
Q) Rechtsschutzleistungen
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
far die Durchsetzung lhrer Schadenersatzanspriche einschlieBlich Unterlassungsanspriichen
aa) wegen Schadigung lhrer ,E-Reputation®:
Als Schadigung lhrer ,E-Reputation® gilt die Verletzung des allgemeinen Persénlichkeitsrechts, zum Beispiel
durch Beleidigung, tible Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen
Erklédrungen, die Uber einen Blog, ein Diskussionsforum, ein soziales Netzwerk oder eine Website verbreitet
werden.
bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,ldentit&tsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung lhrer Identifizierungselemente
(zum Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Fiihrerschein, Kfz-Schein, Bankver-
bindungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselemente (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Pass-
worter, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten, digitaler Fingerabdruck) durch einen Dritten mit
dem Ziel, eine Sie sch&digende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit unter
falschem Namen.
cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fiir Onlineeinkdufe.
b) Arbeits-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
+ Arbeitsverhdltnissen,
+ offentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Anspriiche,
wenn Ausldser des Streitfalls ein Internetbeitrag ist (Beispiel: Thnen wird aufgrund einer angeblichen rufschédi-
genden AuBerung in einem sozialen Netzwerk gekiindigt).
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d ARB vor, lbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.
c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen bei Streitigkeiten
- aus Vertrdgen, die Sie Uber das Internet online im eigenen Namen und Interesse abschlieBen,
- aus Vertrdgen mit Providern Uber Ihren Zugang zum Internet, in diesem Fall auch dann, wenn der Vertrags-
schluss nicht online erfolgt,
+ aus Vertrdgen mit Car-Sharing-Anbietern
- aus der kurzzeitigen Vermietung — maximal vier Wochen im Kalenderjahr — der eigenen Wohnung an Dritte (zum
Beispiel Vermietung nach einem Home-Sharing-Modell wie ,,Airbnb*;) als Mieter bzw. Vermieter, aber nicht mit
dem eigenen Vermieter oder der WEG, wenn diese die Vermietung untersagen wollen.
d) Aktiver Straf-Rechtsschutz
far die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schadigung lhrer ,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
oder Identit&tsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme ist auf insgesamt 1.000
Euro je Kalenderjahr begrenzt.
e) Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen
fir ein anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeblichen
UrheberrechtsverstoBes im Internet erhalten haben. Wird der Rechtsanwalt tUber die Beratung hinaus auBerge-
richtlich tatig, Ubernehmen wir die anfallende gesetzliche Vergtitung fiir alle in einem Kalenderjahr gemeldeten
Falle bis maximal 10.000 Euro.
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§3

§hL

§5

f)  Straf-Rechtsschutz
fir die Verteidigung, wenn lhnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird, bei dessen Begehung das Inter-
net als Medium genutzt wird (zum Beispiel Beleidigung, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschitzter
Werke).
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.
Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)

g) ARAG JuraTel®

wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung
(einem telefonischen ersten Beratungsgesprach) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-
figung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdlte flr eine telefonische Erstberatung
im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefihrten Lander.
Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fur alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht

mehr als 500 Euro.

h) Reputations-Check
wir lassen das Netz fir Sie nach rufschadigenden Inhalten durchsuchen. Kompromittierende Fotos oder sensible
Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch geldscht. .Wir benennen lhnen
hierfir einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten lbernehmen wir bis zu 100 Euro je Priifung, insgesamt bis
zu 1.000 Euro je Kalenderjahr.

i) Digitaler Nachlass
fr die Inanspruchnahme juristischer Hilfe bei der Erstellung lhres digitalen Nachlasses benennen wir Ihnen einen
spezialisierten Dienstleister bzw. soweit dies gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierfir tbernehmen
wir einmalig wdhrend der Dauer |hres Rechtsschutzvertrages Kosten bis zu 500 Euro.

Entschédigungsleistungen bei Vermégensschdden durch Internetkriminalitét

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft als Risikotréger ersetzt lhnen Verm&gensschéden, die im Rah-
men der Nutzung des Internets durch vorsatzlich unerlaubte Handlungen eines Dritten entstehen.

Die Versicherungssumme betréigt 3.000 Euro pro Versicherungsfall und 10.000 Euro pro Versicherungsjahr in den in
der Sonderbedingung 19 ARAG web@ktiv® Vermbgensschaden beschriebenen Fallen.

Wer ist versichert?

Mitversichert sind

a) |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b ARB). Letzterer, soweit er an lhrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Ver-
sicherungsschein genannt ist;

b) Ihre minderjdhrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b ARB) lebenden volljaghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer
angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststan-
dige Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von Ihnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Thnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist.

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.

Darliber hinaus Gbernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-
schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt
bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch riickwirkend fiir Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.

Was ist nicht versichert?

a) Jegliche Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgetibten gewerblichen, freibe-
ruflichen oder sonstigen selbststéndigen Tatigkeit.

b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.

c) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Ausiibung eines religidsen Amtes durch Sie selbst, unab-
hangig von der jeweiligen Religion oder Konfession.

d) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband, soweit es
sich hierbei nicht um eine ehrenamtliche oder Freizeitbesché&ftigung handelt.

e) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schadigung lhrer ,E-Reputation® in der Onlinepresse.
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f)

¢)]

h)

k)

o)

p)

aQ

Jede Interessenwahrnehmung im urséchlichen Zusammenhang mit

+ dem Kauf oder Verkauf eines Grundstticks, das bebaut werden soll;

+ dem Kauf oder Verkauf eines Gebdudes oder Gebdudeteils, das Sie oder mitversicherte Personen nicht selbst
zu Wohnzwecken nutzen;

+ der Planung oder Errichtung eines Gebd&udes oder Gebdudeteils, das sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet
oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen méchten;

- der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Verdnderung eines Grundstlicks, Gebdudes oder Gebdude-
teils. Dieses Grundsttick, Gebdude oder Gebdudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie m&ch-
ten es erwerben oder in Besitz nehmen.

Auch bei der Finanzierung eines der unter f genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.

Sie wollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Ver&uBerung von dinglichen Rech-
ten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an

- Grundstiicken,

- Gebduden,

- Gebdudeteilen.

Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von Ilhnen. Dies ist nicht versichert.)

Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Onlinek&ufer verlangt
Schadenersatz wegen verspdteter Lieferung. Dies ist aufgrund des Kaufvertrags Uber den Vertrags-Rechtsschutz
versichert.)

Streitigkeiten im ursé&chlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a und den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 c.

Streitigkeiten in ursdchlichem Zusammenhang mit

- Spiel- oder Wettvertrdgen,

+ Gewinnzusagen,

- dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art. Ausgenom-
men hiervon sind Glter zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

Es bestehen Streitigkeiten

+ zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
-+ von Mitversicherten gegen Sie,

- von Mitversicherten untereinander.

Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im urséchlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen.
Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

Ansprlche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie Uibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschddigt und tber-
trégt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

Sie wollen die Anspriiche eines anderen geltend machen oder Sie sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen ein-
stehen.

Sie haben in der Leistungsart § 2 Absatz 1 b und ¢ den Versicherungsfall vorsatzlich und rechtswidrig herbeige-
fhrt.
Wird dies erst spdter bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurlickzuzahlen.

Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst
sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

In welchen Landern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder
wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

- in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln
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+ auf Madeira
- auf den Azoren

Fur die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auBerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 bei Streit aus einem
privaten Vertrag, der lber das Internet abgeschlossen wurde. Die Versicherungssumme betréigt 100.000 Euro.
Ausnahme: Es besteht kein Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in urséchlichem Zusam-
menhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing)
an Grundstticken, Gebduden oder Gebdudeteilen.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis 5a, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemaRB.

Sonderbedingung 12 b zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Premium

§1

§2
]

Welchen Rechtsschutz haben Sie?

Sie haben Versicherungsschutz fur die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der privaten Internet-
nutzung.

Was verstehen wir unter Nutzung des Internets?

Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder dhnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrdnkungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetfahigen Geréite (zum Beispiel mobile Gerdte, Tablets und an-
dere Smart Devices).

Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden
geplanten oder ausgelibten Tatigkeiten wahrnehmen:

- eine gewerbliche Tatigkeit,

- eine freiberufliche Tatigkeit,

- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.

Wann liegt eine sonstige selbststandige Tatigkeit vor?

Wenn Einkiinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einklinfte aus nicht selbststan-
diger Tatigkeit (zum Beispiel Lohne oder Gehdlter) oder Einktinfte aus Rente sind.

Was ist versichert?

Rechtsschutzleistungen
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzanspriiche einschlieBlich Unterlassungsanspriichen
aa) wegen Schadigung lhrer ,E-Reputation®:
Als Schadigung Ihrer ,,E-Reputation® gilt die Verletzung des allgemeinen Persdnlichkeitsrechts, zum Beispiel durch
Beleidigung, Uble Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen Erklérun-
gen, die Uber einen Blog, ein Diskussionsforum, ein soziales Netzwerk oder eine Website verbreitet werden.
bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,ldentitatsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung lhrer Identifizierungselemente (zum
Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Flhrerschein, Kfz-Schein, Bankverbin-
dungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselemente (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Passwérter,
IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten, digitaler Fingerabdruck) durch einen Dritten mit dem Ziel, eine
Sie schadigende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit unter falschem Namen.
cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fir Onlineeinkdufe.

b) Arbeits-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
- Arbeitsverhdltnissen,
- &ffentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Anspriche,
wenn Ausléser des Streitfalls ein Internetbeitrag ist (Beispiel: lhnen wird aufgrund einer angeblichen rufsch&di-
genden AuBerung in einem sozialen Netzwerk gekiindigt).
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d ARB vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.

c) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

far die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen bei Streitigkeiten

- aus Vertrdgen, die Sie tber das Internet online im eigenen Namen und Interesse abschlieBen,

- aus Vertrdgen mit Providern Uber Ihren Zugang zum Internet, in diesem Fall auch dann, wenn der Vertrags-
schluss nicht online erfolgt,

- aus Vertradgen mit Car-Sharing-Anbietern

+ aus der kurzzeitigen Vermietung — maximal vier Wochen im Kalenderjahr — der eigenen Wohnung an Dritte (zum
Beispiel Vermietung nach einem Home-Sharing-Modell wie ,,Rirbnb®;) als Mieter bzw. Vermieter, aber nicht mit
dem eigenen Vermieter oder der WEG, wenn diese die Vermietung untersagen wollen.
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d) Rktiver Straf-Rechtsschutz
fur die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schédigung lhrer ,,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
oder Identitatsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme ist auf insgesamt 1.000 Euro
je Kalenderjahr begrenzt.

e) Rechtsschutz bei privaten UrheberrechtsverstéBen
far ein anwaltliches Beratungsgespréch zu einer Abmahnung, die Sie als Privatperson wegen eines angeblichen
UrheberrechtsverstoBes im Internet erhalten haben. Wird der Rechtsanwalt tber die Beratung hinaus tatig, tber-
nehmen wir die anfallende gesetzliche Vergtitung sowie entstehende Gerichtskosten fiir alle in einem Kalenderjahr
gemeldeten Falle bis maximal 15.000 Euro.

f)  Straf-Rechtsschutz
fir die Verteidigung, wenn lhnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird, bei dessen Begehung das Inter-
net als Medium genutzt wird (zum Beispiel Beleidigung, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschitzter
Werke).
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorséatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.
Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)

g) ARAG JuraTel®

wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung
(einem telefonischen ersten Beratungsgesprach) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-
figung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdlte fur eine telefonische Erstberatung
im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefihrten Lander.
Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht

mehr als 500 Euro.

h) Reputations-Check
wir lassen das Netz fiir Sie nach rufschadigenden Inhalten durchsuchen. Kompromittierende Fotos oder sensible
Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch geléscht. Wir benennen lhnen hier-
fir einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten lbernehmen wir bis zu 100 Euro je Priifung, insgesamt bis zu
1.000 Euro je Kalenderjahr.

i) Rechtsschutz fur selbststéndige Nebentdatigkeiten

fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer selbststdndigen Nebentdtigkeit.

Wann liegt eine selbststdndige Nebentdtigkeit vor?

+ Wenn kein Mitarbeiter beschaftigt wird und

- der Gesamtumsatz aus dieser Tatigkeit in den letzten zwélf Monaten vor Eintritt des Versicherungsfalls héchs-
tens die in § 19 Abs. 1 UstG genannte Summe betrégt. Gesamtumsatz ist die Summe aller vereinnahmten Erlése,
die Sie und lhr Lebenspartner (siehe Absatz 1) einzeln oder gemeinsam pro Kalenderjahr aus diesen Tétigkeiten
erzielen.

Ausnahme: Versicherungsschutz besteht hier nicht im Vertrags- und Sachenrecht.

j) Digitaler Nachlass
fir die Erstellung lhres digitalen Nachlasses benennen wir lhnen einen spezialisierten Dienstleister bzw. soweit dies
gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierflr Gbernehmen wir einmalig wahrend der Dauer Ihres Rechts-
schutzvertrages Kosten bis zu 500 Euro.

k)  Webcheck
wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fir eine rechtliche Priifung Ihrer
privaten Homepage zur Verfligung. Hierflr erstatten wir einmalig pro Kalenderjahr bis 100 Euro.
Prifungsgegenstand sind:
- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain,
- Haftungsrisiken wegen Verlinkung zu externen Seiten,
- die Vereinbarkeit des Impressums mit dem Telemediengesetz,
+ urheberrechtliche Risiken bei der Verwendung von Texten und Bildern.

@) Entschédigungsleistungen bei Vermdgensschdden durch Internetkriminalitét
Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft als Risikotréger ersetzt lhnen Verm&gensschéden, die im Rah-
men der Nutzung des Internets durch vorsatzlich unerlaubte Handlungen eines Dritten entstehen.
Die Versicherungssumme betréigt 3.000 Euro pro Versicherungsfall und 10.000 Euro pro Versicherungsjahr in den in
der Sonderbedingung 19 ARAG web@ktiv® Vermbgensschaden beschriebenen Fallen.

(©) Entschadigungsleistung bei Schéden an elektronischen Geraten (web@ktiv Elektronik-Schutz)
Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft als Risikotrdger leistet Ersatz bei Schaden an elektronischen
Gerdten, die durch Unachtsamkeit, Kurzschluss, Fehlbedienung oder Missgeschick entstanden sind.
Versichert sind: Handys und Smartphones, PC, Laptop, Notebook, Tablet und Spielekonsolen. Dazu ist folgendes Zu-
behdr mitversichert: Maus, Tastatur, Monitor, Lautsprecher, Kopfhérer, Gamepad, Controller, Joystick, Spielelenkrad
mit Pedalen, Mikrofon, Webcam und VR-Brille.
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Die Versicherungssumme betrdgt 5.000 Euro je Versicherungsfall und maximal 20.000 Euro je Versicherungsjahr in
den in der Sonderbedingung 19a ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutz beschriebenen Féllen. Je Versicherungsfall be-
steht eine Selbstbeteiligung von 50 Euro.

Wer ist versichert?

Mitversichert sind

a) lhr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hauslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b ARB), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Ver-
sicherungsschein genannt ist;

b) lhre minderjahrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b ARB) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch I&ngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer
angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststan-
dige Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit lhnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit lhnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist.

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.

Darlber hinaus Ubernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-
schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt
bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch riickwirkend fiir Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.

Was ist nicht versichert?

a) Jegliche Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgetibten gewerblichen, freibe-
ruflichen oder sonstigen selbststéndigen Tatigkeit.

b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.

c) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Ausiibung eines religidsen Amtes durch Sie selbst, unab-
hangig von der jeweiligen Religion oder Konfession.

d) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband, soweit es
sich hierbei nicht um eine ehrenamtliche oder Freizeitbeschaftigung handelt.

e) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schdadigung lhrer ,E-Reputation® in der Onlinepresse.

f)  Jede Interessenwahrnehmung im ursdchlichen Zusammenhang mit

+ dem Kauf oder Verkauf eines Grundstticks, das bebaut werden soll;

+ dem Kauf oder Verkauf eines Gebdudes oder Gebdudeteils, das Sie oder mitversicherte Personen nicht selbst
zu Wohnzwecken nutzen;

+ der Planung oder Errichtung eines Gebd&udes oder Gebdudeteils, das sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet
oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen méchten;

+ der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Verdnderung eines Grundstlicks, Gebdudes oder Gebdude-
teils. Dieses Grundstiick, Gebdude oder Gebdudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie méch-
ten es erwerben oder in Besitz nehmen.

Auch bei der Finanzierung eines der unter f genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.

g) Siewollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rech-
ten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an
- Grundstticken,
- Gebduden,
- Gebdudeteilen.

h) Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht versichert.)
Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Onlinekdufer verlangt
Schadenersatz wegen verspdteter Lieferung. Dies ist aufgrund des Kaufvertrags Uber den Vertrags-Rechtsschutz
versichert.)

i) Streitigkeiten im ursdchlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a und den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 c.
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j)  Streitigkeiten im ursdchlichem Zusammenhang mit
+ Spiel- oder Wettvertrédgen,
+ Gewinnzusagen,
- dem Erwerb, der VerduBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art. Ausgenom-
men hiervon sind Giter zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

k) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

[)  Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshdfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

m) Es bestehen Streitigkeiten
- zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
- von Mitversicherten gegen Sie,
- von Mitversicherten untereinander.

n) Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im urséchlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen.
Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

0) RAnspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie (ibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschddigt und tiber-
tragt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

p) Sie wollen die Ansprliche eines anderen geltend machen oder Sie sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen ein-
stehen.

q) Sie haben in der Leistungsart § 2 Absatz 1 b und ¢ den Versicherungsfall vorséatzlich und rechtswidrig herbeige-
flhrt.
Wird dies erst spater bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurlickzuzahlen.

r)  Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst
sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

In welchen Landern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behdrde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder
wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

- in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

Fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auBerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 bei Streit aus einem
privaten Vertrag, der tber das Internet abgeschlossen wurde. Die Versicherungssumme betrdgt 100.000 Euro.
Ausnahme: Es besteht kein Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in urséchlichem Zusam-
menhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing)
an Grundstticken, Geb&uden oder Gebdudeteilen.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis 5a, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemaRB.

Sonderbedingung 13 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck®

§1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben Versicherungsschutz bei Vorliegen eines Beratungsbedtrfnisses zur Prifung oder Vermeidung rechtlicher
Streitigkeiten.
Sie haben hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden
geplanten oder ausgelibten Tatigkeiten wahrnehmen:
- eine gewerbliche Tatigkeit,
- eine freiberufliche Tatigkeit,
- eine sonstige selbststandige Tatigkeit.
Wann liegt eine sonstige selbststandige Tatigkeit vor?
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Wenn EinkUinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einklinfte aus nicht selbststan-
diger Tatigkeit (zum Beispiel Lohne oder Gehdlter) oder Einklinfte aus Rente sind.

Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst:

ARAG JuraTel®

wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung (einem

telefonischen ersten Beratungsgesprdch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfigung. Bei

Rechtsfragen im Ausland stehen lhnen deutschsprachige Anwdlte fur eine telefonische Erstberatung im jeweiligen

Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fur die in der Sonderbedingung 10 aufgefiihrten Lénder.

Wir tbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

- in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fur alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr
als 500 Euro.

Onlinerechtsberatung

Wir stellen Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang Gber unser Internetportal fir rechtliche Beratungen (Rat oder
Auskunft) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfligung.

Die Angelegenheit muss aufgrund eines einfach zu erfassenden Sachverhalts ohne weitere Akteneinsicht und umfas-
sende Rickfragen zur Onlineberatung geeignet sein.

Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergttung des fir Sie tatigen Rechtsanwalts nach § 5
Absatz 1 a ARB.

Vertrags- und Arbeitszeugnischeck

Wir stellen Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal zur Verfligung fiir

+ die Priifung von Vertrégen in lhrem privaten Lebensbereich;

- die Priifung lhres Arbeitszeugnisses.

Je Vertrags- oder Arbeitszeugnischeck erstatten wir die Verglitung eines fir Sie tatigen Rechtsanwalts bis zur Hohe
von 100 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Priifungen jedoch nicht mehr als 1.000 Euro.

Es besteht kein Versicherungsschutz fiir die Priifung von Vertrdgen beztglich

a) Erwerb, VerduBerung, Verwaltung von Kapitalanlagen;

b) Kauf oder Verkauf von Geb&auden oder Grundstlicken, die der notariellen Beurkundung bedtirfen;

c) Planung oder Errichtung eines Gebdudes oder Gebdudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder
das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mochten;

d) genehmigungs-/anzeigepflichtiger baulicher Verdnderung eines Grundstiicks, Geb&udes oder Gebdudeteils, das
sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen méchten.

Webcheck

Wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fir eine rechtliche Prifung Ihrer
privaten Homepage zur Verfligung. Hierflr erstatten wir einmalig pro Kalenderjahr bis 100 Euro.
Prifungsgegenstand ist:

- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain,

+ Haftungsrisiken wegen Verlinkung zu externen Seiten,

- die Vereinbarkeit des Impressums mit dem Telemediengesetz,

- urheberrechtliche Risiken bei der Verwendung von Texten und Bildern.

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Ein Leistungsanspruch besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedirfnisses zur Priifung oder zur Vermeidung rechtlicher
Streitigkeiten. Voraussetzung ist, dass deutsches Recht Anwendung findet. Zu priifende Dokumente/Internetseiten
mussen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Wer ist versichert?

Mitversichert sind

a) |hr ehelicher, eingetragener oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebens-
partner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b ARB), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Ver-
sicherungsschein genannt ist;

b) Ihre minderjdhrigen Kinder;

c) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz
3 b) lebenden volljghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer an-
gelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierflr ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststdndige
Tatigkeit aufnehmen;

d) die mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von Ihnen selbst bewohnten Einfamili-
enhaus) lebenden, mit Ihnen und/oder lhrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwdgerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrlcklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 5 Absatz1a, 7
bis 11, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemdB.
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Sonderbedingung 14 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck® Plus

§1

§2

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Uber den Leistungsumfang von ARAG JuraCheck® (Sonderbedingung 13) hinaus haben Sie zusdtzlich Anspruch auf
persdnliche Rechtsberatungen durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt. Wir Gbernehmen je Beratung
die Vergltung eines fur Sie tatigen Rechtsanwalts bis zur Hohe von 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefal-
lenen Beratungen jedoch nicht mehr als 500 Euro.

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Ein Leistungsanspruch besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedurfnisses zur Priifung oder zur Vermeidung zukinfti-
ger rechtlicher Streitigkeiten.

Voraussetzung fir die Inanspruchnahme ist der Versuch zur Klarung Ihres Beratungsbedtirfnisses durch eine vorange-
gangene Beratung mit ARAG JuraTel®.

Sonderbedingung 15 zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® fiir Selbststdndige Basis

§1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben Versicherungsschutz fir die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Internetnutzung fir
das im Versicherungsschein bezeichnete Unternehmen.
Was verstehen wir unter Nutzung des Internets?
Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder @hnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrénkungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetfdhigen Geréte (zum Beispiel mobile Geréte, Tablets und an-
dere Smart Devices).
§2 Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
far die Durchsetzung lhrer Schadenersatzanspriiche einschlieBlich Unterlassungsanspriiche
aa) wegen Schadigung der ,E-Reputation® Ihres Unternehmens:
Als Schadigung der E-Reputation® gilt die Rufschadigung Ihres Unternehmens, zum Beispiel durch Beleidi-
gung, Uble Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen Erkldrun-
gen. (Zum Beispiel: Sie werden auf einem Bewertungsportal unsachlich bewertet und wollen den Eintrag 16-
schen lassen.)
bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,Identitatsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung von Identifizierungselemente (zum
Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Flihrerschein, Kfz-Schein, Bankverbin-
dungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselementen (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Pass-
wérter, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten) lhres Unternehmens durch einen Dritten mit dem
Ziel, eine Ihr Unternehmen schddigende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit un-
ter falschem Namen.
cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fir Onlineeinkdufe.
b) RAktiver Straf-Rechtsschutz
fur die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schddigung der ,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
Ihres Unternehmens oder wegen Identit&tsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme
ist auf insgesamt 1.000 Euro je Kalenderjahr begrenzt.
c) Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstoBen
fr ein erstes anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie in Austibung lhrer beruflichen Tatig-
keit flr das versicherte Unternehmen wegen eines angeblichen UrheberrechtsverstoBes erhalten haben. Wir Uber-
nehmen je Beratung (Rat oder Ruskunft) die Verglitung eines fur Sie tatigen Rechtsanwalts, fir alle in einem Ka-
lenderjahr angefallenen Beratungen nicht mehr als 1.000 Euro.
d) Straf-Rechtsschutz
fur die Verteidigung, wenn lhnen in Ausltibung lhrer beruflichen Tatigkeit flr das versicherte Unternehmen ein
strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird (zum Beispiel Beleidigung, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich
geschlitzter Werke).
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsdatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.
Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)
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§3

§hL

§5

e) ARAG JuraTel®

Wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung
(einem telefonischen ersten Beratungsgesprach) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-
figung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdlte fur eine telefonische Erstberatung
im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefihrten Lander.
Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht

mehr als 500 Euro.

f)  Reputations-Check
Wir lassen das Netz fiir |hr versichertes Unternehmen nach rufschédigenden Inhalten durchsuchen. Kompromit-
tierende Fotos oder sensible Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch ge-
[6scht. Wir benennen |hnen hierfliir einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten lbernehmen wir bis zu
100 Euro je Priifung, insgesamt bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr.

Wer ist versichert?

a) Der Versicherungsschutz besteht fur Sie bzw. Ihren gesetzlichen Vertreter.

b) Mitversichert sind die von lhnen beschdaftigten Mitarbeiter, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig
sind.

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.

Darliber hinaus Ubernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-
schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt
bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fiir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch rickwirkend fur Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.

Was ist nicht versichert?

a) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.
b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schadigung lhrer ,E-Reputation® in der Onlinepresse.

c) Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von |lhnen. Dies ist nicht versichert.)

d) Streitigkeiten im ursdchlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a.

e) Streitigkeiten im urs&chlichen Zusammenhang mit
- Spiel- oder Wettvertrégen,
+ Gewinnzusagen,
+ dem Erwerb, der Ver&uBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art.
Versichert sind jedoch der Erwerb von Gutern und Sachwerten zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

f)  Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

g) Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

h) Es bestehen Streitigkeiten
- zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
- von Mitversicherten gegen Sie,
- von Mitversicherten untereinander.

i) Anspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Uibertragen oder sind auf Sie (ibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschédigt und tiber-
trégt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

j)  Siewollen die Ansprliche eines anderen geltend machen oder sollen fur Verbindlichkeiten eines anderen einstehen.
k) entfallt
[)  Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst

sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.
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§6

§7

In welchen Landern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder
wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

+ in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis 5a, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemanB.

Sonderbedingung 15 a zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Komfort fiir Selbststdndige

§1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben Versicherungsschutz fiir die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Internetnutzung fir
das im Versicherungsschein bezeichnete Unternehmen.
Was verstehen wir unter Nutzung des Internets?
Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder dhnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrénkungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetfahigen Gerd&te (zum Beispiel mobile Gerdte, Tablets und an-
dere Smart Devices).
§2 Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
far die Durchsetzung lhrer Schadenersatzanspriiche einschlieBlich Unterlassungsanspriiche
aa) wegen Schadigung der ,E-Reputation® lhres Unternehmens:
Als Schadigung der E-Reputation® gilt die Rufschadigung Ihres Unternehmens, zum Beispiel durch Beleidi-
gung, Uble Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen Erkldrun-
gen. (Zum Beispiel: Sie werden auf einem Bewertungsportal unsachlich bewertet und wollen den Eintrag 16-
schen lassen.)
bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,Identitatsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung von Identifizierungselemente (zum
Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Flihrerschein, Kfz-Schein, Bankverbin-
dungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselementen (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Pass-
wérter, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten) lhres Unternehmens durch einen Dritten mit dem
Ziel, eine Ihr Unternehmen schddigende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit un-
ter falschem Namen.
cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fir Onlineeinkdufe.
dd) wegen datenschutzrechtlicher Pflichtverletzungen.
Ausnahme: Die Schadenersatzanspriiche beruhen auf einer Vertragsverletzung.
b) Arbeits-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
+ Arbeitsverhdltnissen,
+ offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Anspriiche,
wenn Auslser des Streitfalls ein Internetbeitrag ist (Beispiel: Aufgrund einer angeblich rufschédigenden AuBerung
eines lhrer Mitarbeiterin einem sozialen Netzwerk sprechen Sie eine Abmahnung aus).
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d ARB vor, Gbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.
c) Rktiver Straf-Rechtsschutz
fir die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schddigung der ,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
Ihres Unternehmens oder wegen ldentit&tsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme
ist auf insgesamt 1.000 Euro je Kalenderjahr begrenzt.
d) Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstéBen
fir ein anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie in Austibung lhrer beruflichen Tatigkeit fur
das versicherte Unternehmen wegen eines angeblichen UrheberrechtsverstoBes erhalten haben. Wird der Rechts-
anwalt tber die Beratung hinaus auBergerichtlich tatig, Gbernehmen wir die anfallende gesetzliche Vergltung fur
alle in einem Kalenderjahr gemeldeten Fdlle bis maximal 5.000 Euro.
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e) Beratungs-Rechtsschutz bei WettbewerbsverstéBen

far ein anwaltliches Beratungsgespréch zur Abwehr oder Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlas-

sungsanspriichen aus dem Wettbewerbsrecht mit Ausnahme des Kartellrechts (dies gilt abweichend von § 3 Ab-

satz 2 e ARB).

Der Ausschluss gemdB § 3 Absatz 2 d ARB gilt nicht, wenn Sie oder ihr Gegner der jeweilige Rechteinhaber sind.

(Beispiel: Sie bieten Schmuck zum Verkauf an und sollen hierbei die Markenrechte lhres namhaften Gegners ver-

letzt haben)

Ab wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz?

+ Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche abwehren wollen, ist Versicherungsfall der Zeitpunkt,
in dem Sie erstmals auf Unterlassung oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

+ Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche geltend machen wollen, ist Versicherungsfall der Zeit-
punkt, in dem der Gegner gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen verstoBen hat.

Wir Gbernehmen je Beratung (Rat oder Auskunft) die Vergtitung eines fur Sie téatigen Rechtsanwalts. Fur alle in

einem Kalenderjahr angefallenen Beratungen erstatten wir maximal 1.000 Euro.

f)  Straf-Rechtsschutz
fir die Verteidigung, wenn lhnen in Austibung lhrer beruflichen Tatigkeit flr das versicherte Unternehmen ein
strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird (zum Beispiel Beleidigung, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich
geschutzter Werke).
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsdatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.
Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)

g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
far lhre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit in Bezug auf datenschutzrechtliche PflichtverstdBe
vorgeworfen wird.

h) Verwaltungs-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit MaBnahmen und Anordnungen der Datenschutz-Aufsichts-
behdrden wahrzunehmen.

i)  Daten-Rechtsschutz
um Anspriiche Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der europdischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO EU) sowie Datenschutz-Regelungen in anderen deutschen Gesetzen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung, Ldschung personenbezogener Daten, die der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Ge-
werbetreibender, Freiberufler oder sonstiger Selbststéndiger verarbeitet hat oder hat verarbeiten lassen, und
Unterlassung abzuwehren um Unterlassungsanspriiche seitens Verbraucherverb&nden und anderen nach Unter-
lassungsklagegesetz (U-KLaG) berechtigten Stellen abzuwehren.

j)  Erstellung einer Datenschutzerklarung nach DSGVO und BDSG
fir die Erstellung einer standardisierten DatenschutzerklGrung benennen wir Ihnen einen spezialisierten Dienst-
leister bzw., soweit dies gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierflr tbernehmen wir einmalig wdhrend
der Vertragsdauer lhres Rechtsschutzvertrags nach § 8 ARB Kosten bis zu 500 Euro.

k)  Webcheck

wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fir eine rechtliche Prifung der

Homepage des versicherten Unternehmens zur Verfligung. Hierfir erstatten wir einmalig pro Kalenderjahr Kosten

bis 100 Euro.

Gegenstcmd der Prufung ist:
die Ubereinstimmung von Impressum und Datenschutzbelehrung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
der europdischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) oder Datenschutz-Regelungen in anderen deut-
schen Gesetzen, mit dem Telemediengesetz und der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung;

- die Vereinbarkeit von Widerrufs- und Riickgaberechtsbelehrung mit §§ 312 ff. BGB;

- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain;

+ Haftungsrisiken wegen Verlinkung zu externen Seiten.

)  ARAG JuraTel®
wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung
(einem telefonischen ersten Beratungsgesprdch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-
figung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdlte fur eine telefonische Erstberatung
im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefihrten Lander.

Wir tibernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht
mehr als 500 Euro.
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m) Reputations-Check
Wir lassen das Netz fUr lhr versichertes Unternehmen nach rufschddigenden Inhalten durchsuchen. Kompromittie-
rende Fotos oder sensible Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch geldscht.
Wir benennen lhnen hierflr einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten Ubernehmen wir bis zu 100 Euro je Pri-
fung, insgesamt bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr.

§3 Wer ist versichert?

a) Der Versicherungsschutz besteht fur Sie bzw. Ihren gesetzlichen Vertreter.

b) Mitversichert sind die von Ihnen beschdaftigten Mitarbeiter, soweit sie fur Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind.
§hL Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.

Darlber hinaus Ubernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-

schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt

bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch riickwirkend fiir Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.

§5 Was ist nicht versichert?

a) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.

b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schadigung lhrer ,E-Reputation® in der Onlinepresse.

c) Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von Ilhnen. Dies ist nicht versichert.)

d) Streitigkeiten im ursé&chlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a.

e) Streitigkeiten im urs&chlichen Zusammenhang mit
-+ Spiel- oder Wettvertrégen,

+ Gewinnzusagen,
+ dem Erwerb, der Ver&uBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art.
Versichert sind jedoch der Erwerb von Gutern und Sachwerten zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

f)  Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

g) Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

h) Es bestehen Streitigkeiten
- zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,

- von Mitversicherten gegen Sie,
- von Mitversicherten untereinander.

i) Anspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Uibertragen oder sind auf Sie (ibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschddigt und tber-
trégt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

j)  Siewollen die Anspriiche eines anderen geltend machen oder sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen einstehen.

k) Sie haben in den Leistungsarten § 2 a bis § 2 d den Versicherungsfall vorsétzlich und rechtswidrig herbeigefihrt.
Wird dies erst spater bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurlickzuzahlen.

[)  Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst
sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

§6 In welchen L&andern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder

wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

+ in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren
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§7

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis 5a, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemadl.

Sonderbedingung 15 b zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Premium fiir Selbststéndige

§1

§2

Welchen Rechtsschutz haben Sie?

Sie haben Versicherungsschutz fir die speziellen Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Internetnutzung fir
das im Versicherungsschein bezeichnete Unternehmen.

Was verstehen wir unter Nutzung des Internets?

Dazu gehdren unter anderem instagram, Twitter, Facebook, whats app, Blog, Streaming-Dienste.
Versicherungsschutz besteht in dem Bereich des Internets, in dem sich die meisten Nutzer befinden und online bewegen
(sog. Surface Web). Versichert ist auch der Bereich, der nur mit einer speziellen Zugangssoftware, zum Beispiel Tor-
browser oder @hnlichen Verfahren erreichbar ist (sog. Dark oder Deep Web). Es gibt keine Einschrénkungen bei den
Zugangswegen. Versichert ist die Nutzung aller internetfdhigen Geréte (zum Beispiel mobile Geréte, Tablets und an-
dere Smart Devices).

Woas ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Durchsetzung lhrer Schadenersatzanspriiche einschlieBlich Unterlassungsanspriiche
aa) wegen Schadigung der ,E-Reputation® Ihres Unternehmens:
Als Schadigung der ,E-Reputation® gilt die Rufschadigung lhres Unternehmens, zum Beispiel durch Beleidigung,
ble Nachrede und Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten, Videos oder &ffentlichen Erkldrungen. (Zum
Beispiel: Sie werden auf einem Bewertungsportal unsachlich bewertet und wollen den Eintrag I6schen lassen.)
bb) wegen Identit&tsmissbrauchs:
Als ,Identitatsmissbrauch® bezeichnet wird die ungenehmigte Verwendung von Identifizierungselemente (zum
Beispiel: Postadresse, Telefonnummer, Personalausweis, Reisepass, Flihrerschein, Kfz-Schein, Bankverbin-
dungsdaten) oder Identitdtsauthentifizierungselementen (zum Beispiel: Benutzername, Login-Daten, Pass-
worter, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten) lhres Unternehmens durch einen Dritten mit dem
Ziel, eine lhr Unternehmen schddigende Betrugshandlung zu begehen, zum Beispiel Erlangung von Kredit un-
ter falschem Namen.
cc) wegen Missbrauchs von Zahlungsmitteln:
zum Beispiel Kreditkarten, ,elektronisches Geld®;
zum Beispiel Nutzung von Kreditkartendaten durch Dritte im Internet fir Onlineeink&ufe.
dd) wegen datenschutzrechtlichen Pflichtverletzungen.
Ausnahme: Die Schadenersatzanspriiche beruhen auf einer Vertragsverletzung.

b) Arbeits-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus
- Arbeitsverhdltnissen,
- Sffentlich-rechtlichen Dienstverhdltnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Anspriche,
wenn Auslser des Streitfalls ein Internetbeitrag ist (Beispiel: Aufgrund einer angeblich rufschédigenden AuBerung
eines lhrer Mitarbeiterin einem sozialen Netzwerk sprechen Sie eine Abmahnung aus).
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versi-
cherungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 d ARB vor, tbernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro.

c) Aktiver Straf-Rechtsschutz
far die anwaltliche Tatigkeit, wenn Sie eine Strafanzeige wegen Schadigung der ,E-Reputation® (siehe § 2 a aa)
Ihres Unternehmens oder wegen |dentit&tsmissbrauchs (siehe § 2 a bb) erstatten wollen; die Versicherungssumme
ist auf insgesamt 1.000 Euro je Kalenderjahr begrenzt.

d) Rechtsschutz bei UrheberrechtsverstéBen
fir ein anwaltliches Beratungsgesprdch zu einer Abmahnung, die Sie in Austibung lhrer beruflichen Tatigkeit fur
das versicherte Unternehmen wegen eines angeblichen Urheberrechtsverstoes erhalten haben. Wird der Rechts-
anwalt Uber die Beratung hinaus tdtig, Gbernehmen wir die anfallende gesetzliche Vergilitung sowie entstehende
Gerichtskosten fur alle in einem Kalenderjahr gemeldeten Félle bis maximal 10.000 Euro.

e) Rechtsschutz bei WettbewerbsverstéBen

fir ein anwaltliches Beratungsgesprach zur Abwehr oder Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlas-

sungsansprlichen aus dem Wettbewerbsrecht mit Ausnahme des Kartellrechts (dies gilt abweichend von § 3 Ab-

satz 2 e).

Der Ausschluss gemdB § 3 Absatz 2 d gilt nicht, wenn Sie oder ihr Gegner der jeweilige Rechteinhaber sind. (Beispiel:

Sie bieten Schmuck zum Verkauf an und sollen hierbei die Markenrechte lhres namhaften Gegners verletzt haben.)

Ab wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz?

+ Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche abwehren wollen, ist Versicherungsfall der Zeitpunkt,
in dem Sie erstmals auf Unterlassung oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

+ Wenn Sie Schadenersatz- und Unterlassungsanspriiche geltend machen wollen, ist Versicherungsfall der Zeit-
punkt, in dem der Gegner gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen versto3en hat.
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h)

k)

n)

Wird der Rechtsanwalt Gber die Beratung hinaus tatig, betrdgt die Versicherungssumme je Versicherungsfall ma-
ximal 5.000 Euro.

Straf-Rechtsschutz

fir die Verteidigung, wenn lhnen in Austibung lhrer beruflichen Tatigkeit flr das versicherte Unternehmen ein
strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird (zum Beispiel Beleidigung, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich
geschitzter Werke).

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsatzlich begangen haben. In diesem Fall
sind Sie verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine
Straftat, die im MindestmalB mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
far lhre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit in Bezug auf datenschutzrechtliche PflichtverstdBe
vorgeworfen wird.

Verwaltungs-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit MaBnahmen und Anordnungen der Datenschutz-Aufsichts-
behdrden wahrzunehmen.

Daten-Rechtsschutz

um Anspriiche Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der europdischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO EU) sowie Datenschutz-Regelungen in anderen deutschen Gesetzen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung, Ldschung personenbezogener Daten, die der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Ge-
werbetreibender, Freiberufler oder sonstiger Selbststéndiger verarbeitet hat oder hat verarbeiten lassen, und
Unterlassung abzuwehren um Unterlassungsanspriiche seitens Verbraucherverb&nden und anderen nach Unter-
lassungsklagegesetz (U-KLaG) berechtigten Stellen abzuwehren.

Erstellung der Datenschutzerklarung nach DSGVO und BDSG

fur die Erstellung einer standardisierten DatenschutzerklGrung benennen wir Ihnen einen spezialisierten Dienst-
leister bzw., soweit dies gesetzlich erforderlich ist, einen Rechtsanwalt. Hierflr tbernehmen wir einmalig wéhrend
der Vertragsdauer lhres Rechtsschutzvertrags nach § 8 ARB Kosten bis zu 500 Euro.

Webcheck

wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fir eine rechtliche Prifung der

Homepage des versicherten Unternehmens zur Verfligung. Hierfir erstatten wir einmalig pro Kalenderjahr Kosten

bis 100 Euro.

Gegenstond der Prufung ist:
die Ubereinstimmung von Impressum und Datenschutzbelehrung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
der europdischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) oder Datenschutz-Regelungen in anderen deut-
schen Gesetzen, mit dem Telemediengesetz und der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung;

+ die Vereinbarkeit von Widerrufs- und Riickgaberechtsbelehrung mit §§ 312 ff. BGB;

- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain;

+ Haftungsrisiken wegen Verlinkung zu externen Seiten.

Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz fiir Cyber-Policen
um lhre rechtlichen Interessen aus Ihren gewerblichen Versicherungsvertréigen tiber Cyber-Risiken wahrzunehmen.

ARAG JuraTel®

wir stellen Ihnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung

(einem telefonischen ersten Beratungsgesprach) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Ver-

figung. Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdlte fir eine telefonische Erstberatung

im jeweiligen Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefiihrten Lander.

Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fur Sie tatigen Rechtsanwalts

+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB

+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht
mehr als 500 Euro.

Reputations-Check

Wir lassen das Netz fur |Ihr versichertes Unternehmen nach rufschédigenden Inhalten durchsuchen. Kompromit-
tierende Fotos oder sensible Daten auf als kritisch eingestuften Websites werden von Experten auf Wunsch ge-
|6scht. Wir benennen lhnen hierflr einen spezialisierten Dienstleister. Dessen Kosten tbernehmen wir bis zu 100
Euro je Prifung, insgesamt bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr.

§3 Wer ist versichert?
a) Der Versicherungsschutz besteht fiir Sie bzw. lhren gesetzlichen Vertreter.
b) Mitversichert sind die von lhnen beschdaftigten Mitarbeiter, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig
sind.
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§hL Leistungsumfang

Der Leistungsumfang richtet sich nach den §§ 5 und 5a ARB.

Darlber hinaus Gbernehmen wir die Kosten eines spezialisierten Dienstleisters fir sachdienliche MaBnahmen zur L&-
schung von reputationsschddigenden Internetinhalten (siehe § 2 a aa) bis zu 100 Euro je Versicherungsfall, insgesamt
bis zu 1.000 Euro je Kalenderjahr (zum Beispiel: fir Recherche/Hilfe bei der Identifizierung von Verantwortlichen/An-
sprechpartnern). Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB gilt dies auch riickwirkend fiir Inhalte, die sich bereits seit bis zu
funf Jahren vor Vertragsbeginn im Internet befinden.

§5 Was ist nicht versichert?

a)
b)

c)

d)

e)

¢)]

h)

Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tatigkeit.
Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schadigung lhrer ,,E-Reputation® in der Onlinepresse.

Sie wollen Schadenersatzanspriiche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die ,E-Reputation® eines anderen verletzt ha-
ben und dieser will Schadenersatz von lhnen. Dies ist nicht versichert.)

Streitigkeiten im ursé&chlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den
Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a.

Streitigkeiten im urs&chlichen Zusammenhang mit

+ Spiel- oder Wettvertrédgen,

+ Gewinnzusagen,

+ dem Erwerb, der Ver&uBerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen aller Art.
Versichert sind jedoch der Erwerb von Gitern und Sachwerten zum eigenen Ge- oder Verbrauch.

Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.

Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshéfen (zum Beispiel: Europdischer Gerichtshof) wahr.

Es bestehen Streitigkeiten

- zwischen lhnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
- von Mitversicherten gegen Sie,

- von Mitversicherten untereinander.

Anspriche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie Ubertragen oder sind auf Sie Uibergegangen, nachdem ein Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschddigt und (ber-
trégt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie. Diese wollen Sie gegentiber dem Gegner geltend machen. Dies ist
nicht versichert.)

Sie wollen die Anspriiche eines anderen geltend machen oder sollen fir Verbindlichkeiten eines anderen einstehen.

Sie haben in den Leistungsarten § 2 a bis § 2 d den Versicherungsfall vorsétzlich und rechtswidrig herbeigeftihrt.
Wird dies erst spater bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurlickzuzahlen.

Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst
sittenwidrigen Angeboten, AuBerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

§6 In welchen L&ndern sind Sie versichert?

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz:

Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behérde in folgenden Gebieten gesetzlich zustdndig ist oder
wdre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:

+ in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

§7 Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3a bis ba, 7 bis
10, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemdl.
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Sonderbedingung 16 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck® fiir Selbststdndige

§1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben Versicherungsschutz bei Vorliegen eines Beratungsbedtrfnisses zur Prifung oder zur Vermeidung rechtlicher
Streitigkeiten in Angelegenheiten des versicherten Unternehmens.

§2 Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst:

) ARAG JuraTel®
wir stellen lhnen eine Rufnummer fir den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung (einem
telefonischen ersten Beratungsgesprdch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfigung. Bei
Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwdilte fur eine telefonische Erstberatung im jeweiligen
Landesrecht zur Verfligung. Dies gilt zurzeit fir die in der Sonderbedingung 10 aufgefiihrten Lander.
Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergiitung des fir Sie tatigen Rechtsanwalts
+ in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1a ARB
+ im Ausland bis zu maximal 250 Euro, fiir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr

als 500 Euro.

@) Onlinerechtsberatung
Wir stellen Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang Gber unser Internetportal fir rechtliche Beratungen (Rat oder
Auskunft) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfigung. Die Angelegenheit muss aufgrund
eines einfach zu erfassenden Sachverhalts ohne weitere Akteneinsicht und umfassende Rickfragen zur Onlinebera-
tung geeignet sein.
Wir Gbernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunft) die Vergtitung des fiir Sie tatigen Rechtsanwalts nach § 5
Absatz 1 a ARB.

() ARAG Online-Forderungsmanagement
Wir stellen lhnen ein Internetportal zur Verfligung fir die schnelle und einfache Beauftragung eines Inkassodienstleis-
ters mit der Einziehung von Zahlungsforderungen nach der Sonderbedingung 11 ARB.

) Vertrags- und Arbeitszeugnischeck
Wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal zur Verfligung
- fur die Priifung von Vertrdgen fur das versicherte Unternehmen;
- fur die Prifung von Arbeitszeugnissen.
Je Vertrags- oder Arbeitszeugnischeck erstatten wir die Vergltung eines fir Sie tatigen Rechtsanwalts bis zur Hohe
von 100 Euro, fir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Priifungen jedoch nicht mehr als 1.000 Euro.
Es besteht kein Versicherungsschutz fiir die Priifung von Vertréigen bezliglich
a) Erwerb, VerGuBerung, Verwaltung von Kapitalanlagen;
b) Kauf oder Verkauf von Gebd&uden oder Grundstlicken, die der notariellen Beurkundung beddrfen;
c) Planung oder Errichtung eines Gebdudes oder Gebdudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder

das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mdchten;
d) genehmigungs-/anzeigepflichtiger baulicher Verénderung eines Grundstiicks, Geb&udes oder Gebdudeteils, das
sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen méchten;

e) Bildung oder Umgestaltung von Personen- oder Kapitalgesellschaften;
f)  Erwerb oder Nutzung von Lizenzen und sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;
g) Vergabe-, Lebensmittel- und Arzneimittelrecht;
h) Kartellrecht.

®) AGB-Check
Wir stellen lhnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fir eine rechtliche Prifung Ihrer
Allgemeinen Geschdftsbedingungen des versicherten Unternehmens zur Verfligung. Hierfir erstatten wir einmalig pro
Kalenderjahr Kosten bis 100 Euro.

6) Webcheck
Wir stellen |hnen einen schnellen und einfachen Zugang Uber unser Internetportal fur eine rechtliche Prifung der
Homepage des versicherten Unternehmens zur Verfligung. Hierfir erstatten wir einmalig pro Kalenderjahr Kosten bis
100 Euro.
Gegenstand der Priifung ist:
- die Ubereinstimmung von Impressum und Datenschutzbelehrung mit dem Telemediengesetz und der Dienstleis-

tungs-Informationspflichten-Verordnung;

- die Vereinbarkeit von Widerrufs- und Riickgaberechtsbelehrung mit §§ 312 ff. BGB;
- die Verletzung von Namens- und Kennzeichnungsrechten der Domain;
+ Haftungsrisiken wegen Verlinkung zu externen Seiten.

§3 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz
Ein Leistungsanspruch besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedirfnisses zur Prifung oder Vermeidung rechtlicher
Streitigkeiten. Voraussetzung ist, dass deutsches Recht Anwendung findet. Etwa zu priifende Dokumente/Internetsei-
ten mussen in deutscher Sprache abgefasst sein.
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§5

Wer ist versichert?

Der Versicherungsschutz besteht fr Sie bzw. lhren gesetzlichen Vertreter.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 5 Absatz1a, 7
bis 11, 13 bis 17 und 20 ARB sinngemd.

Sonderbedingung 17 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck® Plus fiir Selbststdndige

§1

§2

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Uber den Leistungsumfang von ARAG JuraCheck® fiir Selbststéndige (Sonderbedingung 16) hinaus haben Sie in Ange-
legenheiten des versicherten Unternehmens zusdtzlich Anspruch auf persdnliche Rechtsberatungen durch einen in
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt. Wir tibernehmen je Beratung die Vergtitung eines fiir Sie tétigen Rechtsanwallts
bis zur Héhe von 250 Euro, fiir alle in einem Kalenderjahr angefallenen Beratungen jedoch nicht mehr als 500 Euro.

Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

Ein Leistungsanspruch besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedirfnisses zur Prifung oder Vermeidung rechtlicher
Streitigkeiten.

Voraussetzung fir die Inanspruchnahme ist der Versuch zur Klérung Ihres Beratungsbeddrfnisses durch eine vorange-
gangene Beratung mit ARAG JuraTel®.

Ausnahme:

Wenn im Rahmen des ARAG Online-Forderungsmanagements nach Sonderbedingung 11 eine Forderung strittig wird,
kénnen Sie die persénliche Beratung auch ohne die vorherige Beratung mit ARAG JuraTel® in Anspruch nehmen.

Sonderbedingung 18 zu den ARB 2026: ARAG Mietausfallschutz

§1

§2

M

@

§3
Q)

@

Risikotrdger des ARAG Mietausfallschutzes

ARAG Aligemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkl&rungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fur die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Aligemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfallen nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE

- den ARAG Mietausfallschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine verklagt werden bzw. klagen.

Gegenstand der Versicherung/Was ist versichert?

Die ARAG Allgemeine ersetzt Ihnen Mietausfallschdden. Das sind Schéden an |hrem Vermdgen, die dadurch entste-
hen, dass

ein Mieter Ihnen lhre im Versicherungsvertrag bezeichnete, in Deutschland gelegene, ausschlieBlich zu Wohnzwecken
genutzte Wohneinheit (Wohnung oder Wohnhaus) nach Beendigung des Mietverhdltnisses nicht zurilickgibt und seine
Verpflichtungen auf Zahlung des Nutzungsentgelts in Hohe des Mietzinses einschlieBlich fortlaufender Mietnebenkosten
nicht erfullt;

in diesen Fallen die Wohneinheit nach der verspdateten Riickgabe wegen vom Mieter rechtlich geschuldeter, aber nicht
bzw. nicht fachgerecht ausgefiihrter Renovierungs- und Sanierungsarbeiten nicht vermietbar ist.

Wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz?

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Ein Versicherungsfall ist eingetreten, wenn

- Sie das Mietverhdaltnis durch Kiindigung beendet haben und

- der Mieter die Mietsache nach der Kiindigung des Mietverhdltnisses nicht zurlickgibt und

- der Mieter nach Wirksamwerden der von Ihnen ausgesprochenen Kiindigung die Miet- sowie Mietnebenkostenzah-
lungen ganz oder teilweise einstellt.

Fir bereits bei Abschluss dieses Vertrags vermietete Wohneinheiten besteht Versicherungsschutz jedoch erst fur fri-
hestens nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn ausgesprochene Kiindigungen (Wartezeit).
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V)
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Bei Mietverhdltnissen, die nach Abschluss dieses Vertrags beginnen, entfdllt die Wartezeit.

Haftzeit

Die Haftzeit beginnt mit dem Wirksamwerden der Kiindigungserkl@rung.

Der Mietausfallschaden wird ersetzt

+ bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Mieter die Wohnung zurtickgibt, sowie

- fur die Dauer einer gegebenenfalls nach § 2 Absatz 2 erforderlichen Renovierung von maximal drei Monaten,
héchstens jedoch fir die im Versicherungsvertrag vereinbarte Dauer (sechs bzw. zwéIf Monate).

Entschddigungsberechnung

Die ARAG Allgemeine ersetzt den versicherten Mietausfallschaden (das Nutzungsentgelt fir den Zeitraum, in dem der
Mieter nach Beendigung des Mietvertrags die Wohneinheit weiter in Anspruch nimmt) bis zum Ende der vereinbarten
Haftzeit, hdchstens jedoch bis zur vereinbarten Entschédigungsgrenze.

Der Mietausfallschaden besteht aus dem mit dem Mieter vereinbarten Mietzins einschlieBlich fortlaufender Mietneben-
kosten (als Pauschale oder Vorauszahlung). Etwaige Zahlungen des Mieters hierauf werden angerechnet.

Wdhrend einer Renovierung beschrdnkt sich die Entschadigung auf den Mietzins ohne Mietnebenkosten.

Was ist nicht versichert?

Nicht ersetzt werden Mietausfallschaden,

wenn die deswegen geltend gemachten Anspriiche aus dem Mietverhdltnis gegen den Mieter nicht gerichtlich durch-
setzbar sind, zum Beispiel weil ihnen Einreden (wie die Verjdhrung), Einwendungen (wie Minderung) oder Gegenan-
spriiche entgegenstehen;

wenn der Mieter vor Abschluss des Versicherungsvertrags seinen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht fristge-
recht und vollstdndig nachgekommen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es zu Zahlungsriickstéinden oder Stun-
dungen gekommen ist;

wenn ein Mieter des betroffenen Mietverhdltnisses der Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefdhrte des Versiche-
rungsnehmers ist oder ein Verwandter in direkter Linie, zum Beispiel Eltern, Kinder oder Geschwister.

Obliegenheiten

Obliegenheiten bezeichnen sémtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten mussen, um den Anspruch auf Versiche-
rungsschutz zu erhalten.

vor Eintritt des Versicherungsfalls

Bei Abschluss eines Mietvertrags nach Abschluss dieses Vertrags missen Sie sich (zum Beispiel durch Vorlage einer
Selbstauskunft des Mieters oder Einholung einer Bonit&tsauskunft) Gewissheit dariber verschaffen, dass die wirt-
schaftlichen Verhdltnisse des Mieters geordnet sind.

Was ist unter geordneten wirtschaftlichen Verhdltnissen zu verstehen? Es dirfen in den Selbst- oder Bonitdtsauskinf-
ten keine Hinweise auf eine schlechte Bonit&t des Mieters vorliegen, wie beispielsweise

- eine uneinbringlich titulierte Forderung,

- die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung,

- eine vorliegende Privatinsolvenz,

- das Vorliegen eines Haftbefehls,

- ein vorliegender Titel zur Zwangsvollstreckung.

bei Eintritt des Versicherungsfalls

Was mussen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

a) Sie mUssen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverziiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch.
(-Unverzlglich® heiBt nicht unbedingt ,.sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*.)

b) Sie mussen die ARAG Allgemeine
- vollstdndig und wahrheitsgemaB tber sémtliche Umst&nde des Versicherungsfalls unterrichten und
- |hre Unterlagen auf Verlangen zur Verfigung stellen.

c) Sie mUssen — soweit méglich — daflr sorgen, dass der Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend §
82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: ,,Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt
des Versicherungsfalls nach Maglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.)

d) Sie mussen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das fur Sie zumutbar ist. AuBerdem missen Sie
Weisungen einholen, wenn die Umstdnde dies gestatten.

e) Sie missen nach Rickgabe der Wohneinheit unverziiglich mit einer gegebenenfalls erforderlichen Renovierung
beginnen und dafiir Sorge tragen, dass die Renovierungsarbeiten so schnell wie méglich abgeschlossen werden.
(-Unverziiglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern®.)

f)  Sie mussen lhren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften wahren. Soweit die ARAG Rllgemeine lhnen den Schaden ersetzt hat, mis-
sen Sie ihr auf Verlangen eventuelle Ersatzanspriiche gegen den Mieter abtreten und sie nach Ubergang des
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Ersatzanspruchs bei dessen Durchsetzung, soweit erforderlich, untersttitzen. (Verletzen Sie diese Obliegenheit, ist
die ARAG Allgemeine nach MaBgabe des § 86 Absatz 2 VWG leistungsfrei.)

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wenn Sie eine der in § 7 Absatz 1 und Absatz 2 genannten Obliegenheiten vorsdtzlich verletzen, verlieren Sie lhren
Versicherungsschutz.

Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Aligemeine berechtigt, ihre Leistung zu kirzen, und
zwar in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fir ,grob fahrldssiges Verhalten®:
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewhnlich hohem MaBe.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassig-
keit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine urséchlich ist.

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkl&rungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollstéindigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes flihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG
Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Uber diese Pflichten
informiert hat.

Riickforderung der Leistung

Wird festgestellt (zum Beispiel durch Urteil, Vergleich oder Klagerticknahme), dass die Mietforderung nicht oder nicht
in vollem Umfang berechtigt war, sind Sie verpflichtet, der ARAG Aligemeine die gezahlten Leistungen anteilig im
Umfang der nicht berechtigten Mietforderung zuriickzuerstatten. (Beispiel: Es wird festgestellt, dass lhnen aufgrund
nicht beseitigter Mietmé&ngel nur eine um 25 Prozent geminderte Miete bzw. 75 Prozent der Miete zustand, so sind Sie
verpflichtet, der ARAG Aligemeine 25 Prozent der gezahlten Leistung zurlickzuerstatten.)

Vertragsdauer

In Erweiterung zu § 8 ARB endet der Versicherungsschutz, wenn die Wohneinheit nicht Idnger vermietet wird.

Sie und die ARAG Allgemeine kdnnen den ARAG Mietausfallschutz unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in
Textform kindigen. Wenn Sie kiindigen, k&nnen Sie bestimmen, dass lhre Kiindigung erst zum Schluss des laufenden
Versicherungsjahres wirksam wird. Wenn die ARAG Allgemeine kiindigt, kdnnen Sie den ARAG Aktiv-Rechtsschutz
Immobilie innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung der ARAG Allgemeine zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes Immobilie fir Vermieter
und/oder des Zusatzbausteins ARAG Mietausfallschutz.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemdRB.

Sonderbedingung 19 zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Vermbégensschaden
Absicherung gegen Vermdgensschéden durch Internetkriminalitat

§1

§2

Risikotréger des ARAG web@ktiv® Vermbégensschadenschutzes

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Disseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdchtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkldrungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fir die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Allgemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE

- den ARAG web@ktiv® Verm&gensschaden betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine

verklagt werden bzw. klagen.

Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz (Versicherungsfdalle)?

Die ARAG Allgemeine ersetzt lhnen Vermdgensschdden, die im Rahmen der Nutzung des Internets durch vorsatzlich
unerlaubte Handlungen eines Dritten entstehen.
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Ein Verm&gensschaden liegt vor, wenn der tatséchliche Wert des in Geld messbaren Vermdgens des Geschédigten
schadenbedingt geringer ist als vor dem schadigenden Ereignis und es sich weder um einen Sach- noch Personen-
schaden handelt.

Dritte im Sinne dieser Bedingungen sind Personen, die von lhnen oder einer in § 3 der Sonderbedingung 12 a genannten
Person weder beauftragt noch berechtigt wurden.

Die Versicherungssumme betrdgt 3.000 Euro pro Versicherungsfall und 10.000 Euro pro Versicherungsjahr in folgen-
den Fallen:

Kauf von Sachen

a) Sie haben eine Sache zum privaten Gebrauch ausschlieBlich unter Verwendung des Internets erworben und be-
zahlt (Onlinekauf).
Sachen im Sinne dieser Bedingungen sind kérperliche Gegensténde, die verschickt werden kdnnen. Nicht hierzu
z&hlen solche, die lediglich einen Gegenwert verkérpern, wie zum Beispiel Zahlungsmittel, Wertpapiere, Briefmar-
ken, Gutscheine oder Eintrittskarten.

b) Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn
- die Sache nicht zum avisierten Liefertermin zugegangen ist oder
- erheblich von der Artikelbeschreibung des Verkaufers abweicht und fir den nach der Verkehrsauffassung be-
stimmungsgemdBen Gebrauch nicht geeignet ist und
- Sie die Ihnen gesetzlich und vertraglich zustehenden Rechte, insbesondere Widerruf, Riicktritt, Mdngelrtiige aus-
getibt haben, ohne dass der Verkdufer daraufhin seinen Verpflichtungen, innerhalb einer angemessen Frist (ma-
ximal ein Monat), nachgekommen ist.

Identitatst&uschung bei Verkauf von Sachen

a) Sie haben eine Sache ausschlieBlich unter Verwendung des Internets verduBert (Onlineverkauf). Dabei hat Sie der
Kaufer Uber seine Identitdt getduscht, indem er die Zugangsdaten zu einem Onlineportal einer anderen Person
(vermeintlicher K&ufer) benutzt hat.

b) Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn Sie dem vermeintlichen Kaufer aufgrund rechtlicher Verpflichtung den
bereits erhaltenen Kaufpreis erstattet haben.

Missbréuchliche Kontoverfligungen
a) Durch eine missbrauchliche Verfligung eines Dritten durch Phishing oder Pharming im Rahmen eines online
durchgefiihrten Bankgeschafts wurde |hr Konto belastet.

- Eine missbrduchliche Verfligung liegt vor, wenn der handelnde Dritte zu einer Verfiigung tber lhr Vermdgen
weder selbst berechtigt noch von Ihnen oder einer in § 3 der Sonderbedingung 12 a genannten Person beauf-
tragt oder bevollmdchtigt worden ist.

+ Um Phishing handelt es sich bei Verfahren, bei denen Téter mithilfe gefdlschter E-Mails vertrauliche Zugangs-
und Identifikationsdaten von arglosen Dritten zu erlangen versuchen. Dabei nutzen die Tater typischerweise ein
durch die Tauschung Uber die tatséchliche Identitat erlangtes Vertrauensverhdltnis aus. Ziel dieser Angriffe ist
es, mit den gewonnenen Daten unter der Identitdt des Inhabers im Onlineverkehr unerlaubte Handlungen vor-
zunehmen.

- Beim Pharming handelt es sich um eine dem Phishing verwandte Art der Erlangung von vertraulichen Daten im
Internet. Der Angriff erfolgt durch eine Manipulation des Systems, das das Opfer zur Benutzung des Internets
gebraucht, ohne dass dessen direkte Mitwirkung notwendig ware.

Versicherungsschutz besteht dabei

- nur fir ausschlieBlich privat genutzte Bankkonten, die bei einer Niederlassung eines Kreditinstituts in der Bun-
desrepublik Deutschland gefiihrt werden;

- wenn das Kreditinstitut oder dessen Versicherer den Ersatz des lhnen entstandenen Vermdgensschadens wegen
grob fahrldssiger Verletzung |hrer Kundenpflichten gegentiber der Bank teilweise oder vollstéindig zu Recht
schriftlich abgelehnt hat. Im Fall einer teilweisen Ablehnung wird der Differenzbetrag erstattet.

b) Der Versicherungsfall ist mit der nicht umkehrbaren Belastung lhres Kontos eingetreten.

Identit&tsmissbrauch

a) Durch Identitdtsmissbrauch hat ein Dritter Ihr ausschlieBlich privat genutztes Onlinekundenkonto verwendet. Ein
Identitatsmissbrauch liegt vor, wenn der handelnde Dritte zur Nutzung von personenbezogenen Daten weder
selbst berechtigt noch von lhnen oder einer in § 3 der Sonderbedingung 12 a genannten Person beauftragt oder
bevollmdchtigt worden ist.

b) Der Versicherungsfall ist mit der nicht umkehrbaren Belastung Ihres Bankkontos eingetreten.

Datenbeschddigung/-zerstérung

a) Ein Dritter hat Schadsoftware auf Ihrem internetfahigen Endgerdt implementiert.

b) Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn lhnen Daten oder Dateien verloren gegangen sind oder beschadigt
wurden.

c) Die ARAG Allgemeine ersetzt die Kosten flir den Versuch der Wiederbeschaffung bzw. der Wiederherstellung aus-
schlieBlich fur die private Nutzung bestimmter Daten und Dateien. Sie haben keinen Anspruch auf eine erfolgrei-
che Wiederbeschaffung bzw. Rettung. Zudem haben Sie keinen Anspruch auf darliber hinausgehende Entscha-
digungsleistungen.

126

Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung



©)

§3

§h

M
@
©)

()
©)

©)

@)

®)

C)
§5

M

@

®)

§6

M

)

®)

Kostenerstattung fiir Dokumente nach einem Identitatsdiebstahl

nach einem Identit&tsdiebstahl (Beispiel: Ihr Kundenkonto wurde gehackt) erstattet hnen die ARAG Allgemeine die Ge-
bihren fur den Austausch oder die Wiederbeschaffung von Zahlungskarten (Beispiel: Kreditkarte) und Identitdtsdoku-
menten (Beispiel: Reisepass). Je Versicherungsfall Gbernimmt sie 250 Euro, insgesamt bis zu 500 Euro je Kalenderjahr.
Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der Leistung ist, dass Sie eine Strafanzeige wegen des Diebstahls Ihrer Iden-
titdtsdaten erstattet haben.

Welche Voraussetzungen miissen fiir eine Entschddigungsleistung erfiillt sein?

Der Versicherungsfall ist wdhrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags eingetreten.

Welche Schéden werden nicht ersetzt?

Nicht ersetzt werden Schaden,
die bei Eintritt eines Versicherungsfalls nach § 2 einen Betrag von 50 Euro nicht erreichen,
soweit eine Entschddigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann,

soweit anderweitige von lhnen eingebundene Dienstleister (zum Beispiel Onlinebezahlsysteme oder Onlinetreuhdnder)
zum Ersatz verpflichtet sind,

soweit sie von lhnen oder Mitversicherten im Sinne von § 3 der Sonderbedingung 12 a verursacht wurden,

an Daten und Dateien, zu deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind (zum Beispiel sogenannte Raubkopien oder Soft-
ware, flir deren Nutzung keine Berechtigung bestand),

durch Kauf, Verkauf oder Nutzung von Dienstleistungen, (Software-)Lizenzen, Urheberrechten, Downloads, Strom, Gas
und Kauf von Tieren,

die in Verbindung mit dem Verkauf von Sachen stehen (§ 2 Nr. 2), sofern die Versendung der Ware vor Erhalt der
Gegenleistung erfolgte,

aus Kauf und Verkauf von Sachen (§ 2 Nr. 1 und Nr. 2), bei denen der Vertragspartner seinen Sitz oder Wohnort au-
Berhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) hat oder der zugrunde liegende Vertrag gegen Gesetz oder die
guten Sitten verst&Bt oder

die im Zusammenhang mit einer beruflichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tatigkeit entstehen.

Welche Obliegenheiten sind vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillen?

Obliegenheiten bezeichnen sadmtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten missen, um den Anspruch auf Versiche-
rungsschutz zu erhalten.

Was mussen Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls tun?

Sie mussen auf Ihren internetfahigen Endgeraten aktuelle Sicherheitssoftware mit Spyware-Erkennung installiert ha-
ben, die auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Eine Sicherheitssoftware im Sinne dieser Bedingungen ist ein markt-
Ubliches Programm, das dazu geeignet ist, die Betriebsbereitschaft eines Computers oder sonstigen internetfdhigen
Endgerdts flir den gewlinschten Einsatzzweck zu erhalten, die Verfligbarkeit von Daten sicherzustellen bzw. einzu-
schrénken und Zugriffsrechte auf das System abzusichern.

Zudem mussen die Endgerdte mit einem Schutz gegen unberechtigtes Eindringen aus dem Internet ausgeristet sein
(zum Beispiel Firewall).

Sie mussen ein Patch-Management-Verfahren etabliert haben, das die zeitnahe Installation von relevanten Sicher-
heitspatches fir DV-Systeme und Software sicherstellt. Systeme und Anwendungen, fur die der Hersteller keine Si-
cherheitspatches mehr bereitstellt, dirfen nicht verwendet werden.

Welche Obliegenheiten sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillen?

Was missen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

Sie missen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverztiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. (,Un-
verztglich® heiBt nicht unbedingt ,sofort®, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern®.)

Sie miUssen die ARAG Allgemeine vollstdndig und wahrheitsgemdB tber sdmtliche Umstdnde des Versicherungsfalls
unterrichten und ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

Sie mUssen — soweit méglich — dafiir sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82 Versi-
cherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: ,,Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls nach Méglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.) Im Fall des § 2 Nr. 5
(Datenbeschadigung/-zerstérung) missen Sie Programme und Daten, die auf einem Ricksicherungs- oder Installati-
onsmedium vorgehalten sind, dem zur Datenrettung beauftragten Unternehmen zur Verfligung stellen.
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In den Fdllen des § 2 Nr. 1 bis Nr. 4 miissen Sie nach Schadeneintritt Strafanzeige erstatten.

Bei einer Datenbeschadigung/Datenzerstérung (§ 2 Nr. 5) missen Sie

- ein zur Wiederherstellung oder Reparatur von Computerhardware spezialisiertes Unternehmen mit der Wiederbe-
schaffung bzw. Wiederherstellung beauftragen;

- den Nachweis flihren, dass eine aktuelle Virensoftware installiert war;

- auf Verlangen der ARAG Allgemeine eine Strafanzeige erstatten.

In den Fallen des Kaufs und Verkaufs von Sachen (§ 2 Nr. 1 und Nr. 2) und des Identitdtsmissbrauchs (§ 2 Nr. ) missen
Sie der ARAG Allgemeine die Kontaktdaten des vermeintlichen Vertragspartners mitteilen, soweit bekannt.

Sie mussen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das fir Sie zumutbar ist. AuBerdem missen Sie
Weisungen einholen, wenn die Umstdnde dies gestatten.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wenn Sie eine der in §§ 5 und 6 genannten Obliegenheiten vorsdtzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungs-
schutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kirzen, und
zwar in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fir ,grob fahrléssiges Verhalten®:
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassig-
keit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursdchlich ist.

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollsténdigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG
Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Gber diese Pflichten
informiert hat.

Rechtslibergang, Regress

Steht lhnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die ARAG Rligemeine Uber, soweit
diese den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht zu lhrem Nachteil geltend gemacht werden.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

- Sie haben lhren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und — nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf die ARAG Allge-
meine — bei der Durchsetzung, soweit erforderlich, mitzuwirken. Auf Verlangen der ARAG Allgemeine haben Sie den
Ubergang der Anspriiche schriftlich zu bestdtigen. Soweit die diesbeziiglichen Rechte und weitere Rechte, die zur
Sicherung von Anspriichen eingerdumt worden sind, nicht kraft Gesetzes (ibergehen, missen Sie diese auf Verlan-
gen der ARAG Allgemeine Ubertragen.

- Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsdatzlich, ist die ARAG Allgemeine zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrléssigen Verletzung der Oblie-
genheit ist sie berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kir-
zen; die Beweislast flir das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssigkeit tragen Sie.

Die ARAG Allgemeine entscheidet nach eigenem Ermessen tber die Einleitung, Durchfihrung und Beendigung von
RegressmaBnahmen, einschlieBlich der Abschlisse von Vergleichen.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

Anzeigepflicht

Sollte in den Fdllen des § 2 Absatz 1 und Absatz 2 eine Lieferung der gekauften Sache oder eine Rickerstattung des
Kaufpreises nachtréglich noch erfolgen, haben Sie oder wir dies nach Kenntniserlangung unverziglich dem Vertrags-
partner in Textform anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Haben Sie die nachgelieferte Sache erhalten, bevor Ihnen die volle Entschédigung hierfir durch die ARAG Aligemeine
gezahlt worden ist, behalten Sie den Anspruch auf die Entschédigung, falls Sie der ARAG Allgemeine die nachgelie-
ferte Sache innerhalb von zwei Wochen zur Verfligung stellen. Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewdhrte Entscha-
digung zuriickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschédigung

Haben Sie die nachgelieferte Sache erst erhalten, nachdem fiir diese Sache eine Entschddigung in voller Hohe gezahlt
worden ist, so haben Sie die Entschddigung zurlickzuzahlen oder der ARAG Aligemeine die Sache zur Verfligung zu
stellen. Sie haben dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der schriftlichen Aufforderung auszu-
Uben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf die ARAG Allgemeine Uber.

128

Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung



§10

§ 11

Schlussbestimmungen

In den Fdllen des § 2 a und b ist die ARAG Allgemeine berechtigt, aber nicht verpflichtet, mit dem als Schadenverur-
sacher benannten Vertragspartner in Verbindung zu treten und eine Stellungnahme zu den gegen ihn geltend ge-
machten Anspriichen einzuholen.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemaB.

Sonderbedingung 19 a zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutz
Entschadigungsleistung bei Schdden an elektronischen Geréten

§1

§2
Q)

@

§3
M

Risikotrdger des ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutzes

ARAG Aligemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 410472 Disseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christion Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdchtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkldrungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fur die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Allgemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann, auBer in Schadenfdllen, nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE

- den ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine

verklagt werden bzw. klagen.

Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz (Versicherungsfdalle)?

Versicherte Gefahren und Schaden

Die ARAG Allgemeine leistet Entschadigung fir unvorhergesehen eintretende Beschadigungen oder Zerstérungen von
versicherten Sachen (Sachschaden). Unvorhergesehen sind Schdden, die Sie nicht rechtzeitig vorhergesehen haben.
Fuhren Sie den Schaden grob fahrlassig herbei, ist die ARAG Aligemeine berechtigt, die Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kirzen.

Insbesondere wird Entschddigung geleistet fiir Sachschaden durch

a) Bedienungsfehler oder Ungeschicklichkeit;

b) Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;

c) Bodensturze, Bruchschaden und Flussigkeitsschdden (ohne Witterungseinflisse);

d) vorsatzliche Besch&digung durch Dritte;

Nach Ablauf der gesetzlichen und/oder vertraglichen Gewdhrleistungsfrist/Garantie besteht Versicherungsschutz
auch fir Beschadigung oder Zerstérung des Gerats (Sachschaden) durch Konstruktionsfehler, Guss- oder Material-
fehler, Berechnungs-, Werkstatten- oder Montagefehler.

Versicherungsschutz besteht nicht fiir Leistungen

a) die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsarbeiten notwendig werden;

b) die zur Beseitigung unerheblicher Mangel erbracht werden. Dies gilt vor allem fiir Kratz-, Schramm- und Scheu-
erschdden. Sowie flir sonstige Schénheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Gerdts nicht beeintrdchtigen.

Welche Schéden werden nicht ersetzt?

Die ARAG Allgemeine leistet nicht fiir Schaden

a) durch lhre vorsatzlichen Handlungen oder Unterlassungen;

b) durch Fehler und Mangel, welche bei Abschluss der Versicherung vorhanden und Ihnen bekannt waren;

c) durch normale Abnutzung (Verschlei), dauernde Einflisse des Betriebs, allmahliche Einwirkung — insbesondere
von Gasen, Dadmpfen, Wdrme oder Feuchtigkeit;

d) durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflisse;

e) durch nicht fachgerechtes Einbauen, unsachgemdBe Reparaturen/Eingriffe durch nicht von der ARAG Allgemei-
nen autorisierter Dritter. Sowie durch unsachgemaBe, nicht bestimmungsgemd&Be oder ungewdhnliche — insbe-
sondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende — Verwendung oder Reinigung des Gerdts;

f)  an oder durch Software oder Datentrager, durch Computerviren, Programmierungs- oder Softwarefehler;

g) an Batterien und Akkus;

h) unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschdden und Vermdgensschaden;

i) fur die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder vertraglich haftet (zum Beispiel nach Gewdhrleistungs-
oder Garantiebestimmungen). Bestreiten diese ihre Eintrittspflicht, so leistet die ARAG Allgemeine zundchst eine
Entschédigung, soweit sie dazu bedingungsgemdnB verpflichtet ist. Die Anspriiche gehen gemdB Teil A (Rechts-
Ubergang, Regress) auf sie tber;
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j)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedurftigkeit Ihnen bekannt sein musste; Die ARAG Aligemeine leistet
jedoch eine Entschddigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedurftigkeit verursacht wurde. Sie leis-
tet auch dann, wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit der Zustimmung der ARAG Allgemeinen wenigstens
behelfsmdBig repariert war.

@) Falls Sie bereits aus einem anderen Versicherungsvertrag Leistungen erhalten kénnen, besteht kein Versicherungs-
schutz Uber diesen Vertrag (Subsidiaritat).

§h4 Welche Sachen sind versichert und welche Sachen nicht?

™ Versichert sind die sich in lhrem oder einer mitversicherten Person (gemdR Sonderbedingung 12b Absatz 3) Besitz be-
findlichen, eigengenutzten Gerdite
a) Handys und Smartphones,

b) PC, Laptop, Notebook, Tablet und

c) Spielekonsolen sowie

d) folgendes Zubehor: Maus, Tastatur, Monitor, Lautsprecher, Kopfhérer, Gamepad, Controller, Joystick, Spiele-
lenkrad inklusive Pedale, Mikrofon, Webcam und VR-Brille

e) Die Sicherungstibereignung wird dem Eigentum an der versicherten Sache in diesem Falle gleichgestellt.
@) Batterien, Akkus und sonstige Ladungsspeicher sind mitversichert, sofern das versicherte Gerdt einen versicherten
Totalschaden erlitten hat.
3) Nicht versichert sind
a) Teile von Anlagen, die wéhrend der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemdB mehrfach ausge-
wechselt werden missen;

b) fremde Sachen, die nicht Ihr Eigentum oder das einer mitversicherten Person im Sinne der Sonderbedingung 12b
Absatz sind;

c) ausschlieBlich beruflich genutzte Anlagen und Gerdte.

§5 Versicherte Kosten (Ersatz fiir Aufwendungen)

™ Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls den Umsté&nden nach

zur Abwendung und Minderung des Schadens fir geboten halten durften oder die Sie auf Weisung der ARAG
Allgemeinen machen.
b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschddigung fur versicherte Sachen sind auf die Entsch&digungs-
grenze gemdB § 7 (7) begrenzt; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf unsere Weisung entstanden sind.
c) Die ARAG Aligemeine hat den fur die Aufwendungen gemd&B Nr. 1 a bis b erforderlichen Betrag auf Ihr Verlangen
vorzuschieBen.

@ Aufrdumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten
Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden missen, um versicherte und
nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsorts befinden,

a) aufzurdumen und nétigenfalls zu dekontaminieren;
b) zu vernichten oder in die ndchstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort zu be-
seitigen.

3 Kosten fir die Wiederherstellung von Daten
Versichert sind Kosten flr die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche fiir die Grundfunktion der
versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verdnderung oder die Nichtverfligbarkeit der Daten infolge
eines dem Grund nach versicherten Schadens an dem Datentréger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert
waren. Andere Daten sind nicht versichert.

) Hochstentschddigung Kosten
Der Ersatz dieser Aufwendungen gemdaR § 5 (1) bis (3) und die Entschddigung fir versicherte Sachen sind zusammen
auf die Entsch&digungsgrenze gemdB § 7 (4) begrenzt.

§6 AuBenversicherung

™ Versicherte Sachen, die |hr Eigentum oder das einer mitversicherten Person (gemd&B Sonderbedingung 12b Absatz 3)
sind oder lhrem Gebrauch dient, sind auch weltweit versichert, solange sie sich vortibergehend auBBerhalb der Woh-
nung befinden. Ausnahme: Zeitrdume von mehr als drei Monaten gelten nicht als voriibergehend.

@) Halten Sie oder eine mitversicherte Person (gem&B Sonderbedingung 12b Absatz 3) sich zur Ausbildung, zur Erflllung
von Wehrpflicht oder einem freiwilligem sozialen Jahr auBerhalb der Wohnung auf, so gilt dies solange als vortiberge-
hend, wie er nicht dort einen eigenen Haushalt gegriindet hat.

§7 Versicherungsfall, Entschddigungsberechnung, Entschédigungsgrenzen

™ Versicherungsfall
Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem sich eine versicherte Gefahr an versicherten Sachen zu verwirk-
lichen beginnt.
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Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wie-
derherstellungskosten zuziiglich des Werts des Altmaterials nicht hdher sind

a) als der Neuwert bei Gerdaten bis zu einem Alter von zwei Jahren;

b) als der Zeitwert bei Gerdten ab einem Rlter von zwei Jahren.

Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein Totalschaden vor.

Neuwert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Gite in neuwertigem Zustand.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere fur Alter, Abnutzung und technischen Zu-
stand.

Bei der Festlegung der Ersatzleistung bleibt ein eventueller Liebhaberwert unberlcksichtigt.

Teilschaden

Entschadigt werden alle fiir die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen Zustands notwendigen Aufwendun-

gen abzlglich des Werts des Altmaterials.
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
aa) Kosten fur Ersatzteile und Reparaturstoffe;
bb) Lohnkosten und lohnabhdngige Kosten, auch tbertarifliche Lohnanteile und Zulagen. Und auch Mehrkosten
durch tarifliche Zuschldge fiir Uberstunden sowie fiir Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

cc) De- und Remontagekosten;

dd) Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fiir Expressfrachten;

ee) Kosten fur die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches fir die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig ist;

ff) Kosten fir das Aufrdumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten fiir
das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten flir den Abtransport von Teilen in die ndchstgelegene
geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung.
b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hohe der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die wdhrend
der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemaB mehrfach ausgewechselt werden missen, soweit diese
Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstért oder beschédigt werden.
c) Die ARAG Allgemeine leistet keine Entschddigung fur
aa) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaBnahmen, die auch unabhéngig von dem Versicherungsfall not-
wendig gewesen wdren;

bb) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen, die tiber die Wiederherstellung hinausgehen;

cc) Mehrkosten durch behelfsmd&Bige oder vorlaufige Wiederherstellung;

dd) Kosten fur Arbeiten, die zwar fir die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache
selbst ausgefiihrt werden;

ee) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit diese Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder
Regie entstanden wdren.

Totalschaden
Entschdadigt wird der Neuwert abziiglich des Werts des Altmaterials.

Entschddigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von (3) und (4) ist die Entschadigungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls begrenzt, wenn

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt oder

b) fir die versicherte Sache serienmaBig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind oder

c) das beschadigte oder zerstérte Gerdt dlter als zwei Jahre ist.

Der Zeitwert fiir Sachen entspricht mindestens

- 40 Prozent des Neuwerts (2) am Schadentag, wenn serienmdBig hergestellte Ersatzeile noch zu beziehen sind, oder
-+ 25 Prozent des Neuwerts (2) am Schadentag, wenn serienmdfig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.
Sie erwerben einen Anspruch auf den Teil der Entsch&digung, der den Zeitwert Ubersteigt, nur, soweit und sobald Sie
innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt haben, dass Sie die Entschadigung zur
Wiederherstellung der beschddigten oder Wiederbeschaffung der zerstérten Sachen verwenden wird.

Weitere Kosten
Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens lber die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet
werden missen, ersetzt die ARAG Allgemeine im Rahmen der vereinbarten Entschddigungsgrenze nach (7).

Grenze der Entschddigung
a) Die Héchstentschédigung pro Gerdt im Schadenfall betragt 5.000 Euro.
b) Die Jahreshdchstentschadigung ist auf 20.000 Euro begrenzt.

Selbstbeteiligung

Der nach (1) bis (7) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung von 50 Euro gekdirzt.
Entstehen mehrere Schaden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. Entstehen die mehreren Schaden
jedoch an derselben Sache und besteht auBerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schaden, so wird die
Selbstbeteiligung nur einmal abgezogen.
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Welche Obliegenheiten sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillen?

Was mussen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

Sie mUssen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverziiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. (,Un-
verziglich® heiBt nicht unbedingt ,,sofort, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*®.)

Sie mussen die ARAG Aligemeine vollstdndig und wahrheitsgem&B Uber sémtliche Umsténde des Versicherungsfalls
unterrichten und ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfliigung stellen.

Sie mUssen — soweit méglich — dafiir sorgen, dass der Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82
Versicherungsvertragsgesetz. Dieser bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: ,Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des
Versicherungsfalls nach Mdglichkeit fur die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.)

Sie mussen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das fiir Sie zumutbar ist. AuBerdem mdiissen Sie
Weisungen einholen, wenn die Umstdnde dies gestatten.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsdtzlich verletzen, verlieren Sie lhren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrléssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kiirzen, und
zwar in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fur ,grob fahrléssiges Verhalten®:
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaRe.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrl&ssig-
keit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine urséchlich ist.

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollstdndigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG
Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Gber diese Pflichten
informiert hat.

Rechtslibergang, Regress

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die ARAG Allgemeine Uber, soweit
diese den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Sie haben lhren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und — nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf die ARAG Allgemeine —
bei der Durchsetzung, soweit erforderlich, mitzuwirken. Auf Verlangen der ARAG Allgemeine haben Sie den Ubergang
der Ansprlche schriftlich zu bestatigen. Soweit die diesbeztiglichen Rechte und weitere Rechte, die zur Sicherung von
Anspritchen eingerdumt worden sind, nicht kraft Gesetzes tbergehen, missen Sie diese auf Verlangen der ARAG AlI-
gemeine Ubertragen.

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsatzlich, ist die ARAG Allgemeine zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrl&ssigen Verletzung der Obliegenheit
ist sie berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen; die
Beweislast fur das Nichtvorliegen einer groben Fahrl&ssigkeit tragen Sie.

Die ARAG Allgemeine entscheidet nach eigenem Ermessen tber die Einleitung, Durchfihrung und Beendigung von
RegressmaBnahmen, einschlieBlich der Abschlisse von Vergleichen.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrlicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemanB.

Sonderbedingung 20 zu den ARB 2026: ARAG Fahrzeug-Schutzbrief

§1

Risikotrdger des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefes

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Diisseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Disseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216
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§2

§3

§hL

§5

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkl&rungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fur die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Aligemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.

In

Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE
- den ARAG Fahrzeug-Schutzbrief betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine
verklagt werden bzw. klagen.

Was ist versichert?

Die ARAG Allgemeine erbringt nach Eintritt der nachstehend genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufge-

fa

hrten Leistungen als Service oder erstattet die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

Wer ist versichert?

Al
a)

b)

c)

d)

e)

le Versicherungsleistungen (§ 6) stehen zu:
Ihnen als Versicherungsnehmer;

Ihrem ehelichen, eingetragenen oder mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sonstigen Leben-
spartner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b ARB), Letzterem, soweit er an |hrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im
Versicherungsschein genannt ist;

Ihren minderj&ahrigen Kindern;

Ihren unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Ab-
satz 3 b ARB) lebenden volljahrigen Kindern, Idngstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer
angelegte berufliche Tatigkeit ausliben und hierfiir ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbststén-
dige Tatigkeit aufnehmen;

den mit Ihnen im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung in dem von lhnen selbst bewohnten Einfami-
lienhaus) lebenden, mit lhnen und/oder Ihrem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwégerten
Personen. Voraussetzung ist, dass jede dieser Personen an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet ist;

alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der/des bei Vertragsabschluss
oder wahrend der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder
mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen oder von diesen zum voriiberge-
henden Gebrauch angemieteten Motorfahrzeuge(s) zu Lande sowie Anh&nger(s). (Berechtigt ist jede Person, die
das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverstdndnis fiihrt oder nutzt.)

Welche Fahrzeuge sind versichert?

Versichert sind alle auf den versicherten Personenkreis (§ 3 a bis e) zugelassenen

a)

b)
c)

d)
e)

Kraftfahrzeuge zu Lande, die nach Bauart und Einrichtung zur Beférderung von Personen bestimmt sind, ein-
schlieBlich des Fahrerplatzes nicht mehr als neun Sitzplatze haben, eine Gesamtbreite von 255 Zentimeter, eine
Gesamtlénge von 1.000 Zentimeter, eine Hohe von 300 Zentimeter und ein zuldssiges Gesamtgewicht von vier
Tonnen nicht Gberschreiten;

Wohnmobile bis 320 Zentimeter Hohe und 7,5 Tonnen zuldssigem Gesamtgewicht (einschlieBlich Ladung);
Kraftfahrzeuge im Werkverkehr (zum Beispiel Lieferwagen) bis zu einer Nutzlast von vier Tonnen (einschlieBlich der
Nutzlast eines mitgefihrten Anhangers);

Kraftrader (Gber 50 Kubikzentimeter Hubraum);

Leichtkraftrader (unter 50 Kubikzentimeter Hubraum) bzw. zulassungspflichtige Pedelecs.

Versichert sind auch mitgefiihrte Wohnwagen-, Gepdck- oder Bootsanhdnger mit héchstens einer Achse. Achsen mit
weniger als 100 Zentimeter Abstand gelten als eine Achse.

Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge tber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber neun Sitze, Sattelzug- und Zugma-
schinen, Anhdnger fir Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen,
Personenmietwagen und Taxen.

In

welchen Landern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben mit dem Fahrzeug-Schutzbrief Versicherungsschutz
- in Europa

- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers

- auf den Kanarischen Inseln

- auf Madeira

- auf den Azoren

soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
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§6

Wie hilft lhnen der Fahrzeug-Schutzbrief?

Q) Soforthilfe an der Schadenstelle bei einer Fahrzeugpanne oder Fahrzeugunfall (auch an Ihrem Wohnsitz)
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringt die ARAG
Allgemeine folgende Leistungen:
a) Wiederherstellung der Fahrbereitschaft durch ein Pannenhilfsfahrzeug
Die ARAG Allgemeine sorgt fir die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pan-
nenhilfsfahrzeug und Ubernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Hochstbetrag fur diese Leistung belduft sich einschlieBlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgefiihrten und
verwendeten Kleinteile auf 200 Euro.
b) Abschleppen des Fahrzeugs
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgt die ARAG Allgemeine fr
das Abschleppen des Fahrzeugs einschlieBlich Gepdck und der nicht gewerblich beférderten Ladung zur ndchst-
gelegenen Fachwerkstatt und Gbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Hochstbetrag fur diese Leistung bel@uft sich auf 200 Euro. Die durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs
gemdB a entstandenen Kosten werden angerechnet.
c) Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der StraBe abgekommen, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Bergung des Fahrzeugs einschlieB-
lich Gepdck und der nicht gewerblich beférderten Ladung und Gbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.
d) Was versteht man unter einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall?
Unter einer Fahrzeugpanne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen.
Ein Fahrzeugunfall ist ein unmittelbar von auBen pl&tzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirken-
des Ereignis.
&) Hilfe nach einer Fahrzeugpanne, einem Fahrzeugunfall oder Fahrzeugdiebstahl ab 50 Kilometer Entfernung von ihrem
Wohnsitz
Kann das versicherte Fahrzeug
- nach einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall weder am Schadentag noch am folgenden Tag wieder fahr-
bereit gemacht werden oder
- wurde lhnen das Fahrzeug gestohlen,
erbringt die ARAG Allgemeine die nachfolgenden Leistungen.
Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindestens 50 Kilometer Luftlinie von Ihrem Wohnsitz in Deutschland entfernt
ist, an dem Sie amtlich gemeldet sind.
a) Hilfe bei der Weiter- und Riickfahrt
Die ARAG Allgemeine organisiert fur Sie
die Rickfahrt vom Schadenort zu lhrem Wohnsitz in Deutschland oder
- die Weiterfahrt vom Schadenort zu lhrem Zielort und
- die Ruckfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz oder
+ die Ruckfahrt vom Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort wieder fahrbereit ist oder wiederaufgefun-
den wurde.
Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis zur Hohe
+ der Bahnkosten erster Klasse einschlieBlich Zuschlagen (zum Beispiel fur Liegewagen) oder
- der Kosten eines Linienflugs (Economy Class).
MUssen Sie zusdtzliche Fahrten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi unternehmen, tUbernimmt die
ARAG Allgemeine die hierdurch entstehenden Kosten bis zu héchstens 50 Euro.
b) Hilfe bei Beschaffung und Buchung einer Ubernachtungsmaglichkeit
Die ARAG Allgemeine hilft Innen auf Wunsch bei der Beschaffung und Buchung einer Ubernachtungsméglichkeit
und Gbernimmt die Ubernachtungskosten fiir héchstens fiinf Néchte, jedoch nicht tber den Tag hinaus, an dem
das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte oder wiederaufgefunden wurde.
Die ARAG Allgemeine tibernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis zu 75 Euro je Ubernachtung und Person.
Nehmen Sie die Hilfe bei der Weiter- und Rickfahrt gemdB a in Anspruch, tbernimmt die ARAG Allgemeine die
Ubernachtungskosten fiir eine Nacht.
c) Hilfe bei der Beschaffung und Anmietung eines Mietwagens
Die ARAG Aligemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft hilft Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung und Anmie-
tung eines Mietwagens bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft.
Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierbei entstehenden Kosten flir héchstens sieben Tage bis zu insgesamt
600 Euro.
Hinweis: Bei der Anmietung eines Mietwagens mussen Sie in der Regel eine gtiltige und international anerkannte
Kreditkarte beim Mietwagenanbieter als Sicherheit hinterlegen.
Nehmen Sie die Hilfe bei der Weiter- und Ruickfahrt gem&B a) in Anspruch, tbernimmt die ARAG Allgemeine die
Ubernachtungskosten fiir eine Nacht.
d) Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft in einer
Werkstatt oder bis zur Durchfiihrung des Ricktransports untergestellt werden, ist die ARAG Allgemeine lhnen
hierbei behilflich und Gbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch héchstens fiir zwei Wochen.
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Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise ab 50 Kilometer Entfernung von lhrem Wohnsitz

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise, erbringt die ARAG
Aligemeine die nachfolgend genannten Leistungen.

Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der
Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.

Reise ist jede Abwesenheit von lhrem stdndigen Wohnsitz bis zu einer Héchstdauer von fortlaufenden sechs Wochen.
Als lhr standiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behdrdlich gemeldet sind und sich tberwiegend
aufhalten.

Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindestens 50 Kilometer Luftlinie von lhrem Wohnsitz in Deutschland entfernt
ist, an dem Sie amtlich gemeldet sind.
a) Krankenrtcktransport
Missen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an lhren sténdigen Wohnsitz zuriicktransportiert
werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur die Durchfihrung des Ricktransports und Gbernimmt dessen Kosten.
Art und Zeitpunkt des Riicktransports missen medizinisch notwendig sein.
Die Leistung der ARAG Allgemeine erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder
Sanitdter, wenn diese behdrdlich vorgeschrieben ist. AuBerdem tibernimmt die ARAG Allgemeine die bis zum Riick-
transport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Ubernachtungskosten, jedoch héchstens fiir drei Uber-
nachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

b) Kosten fir Krankenbesuch
Mussen Sie sich auf lhrer Reise mit dem versicherten Fahrzeug infolge Erkrankung l&nger als fiinf Tage in einem
Krankenhaus aufhalten, zahlt die ARAG Aligemeine die Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir Besuche durch eine
nahestehende Person bis zur Hhe von 1.000 Euro je Schadenfall.

c) Ruckholung von Kindern und pflegebedirftigen Erwachsenen
Kdnnen mitreisende Kinder unter 18 Jahren infolge einer Erkrankung oder des Todes des Fahrers weder von lhnen
noch von einem anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur deren Abholung
und Rickfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und tibernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.
Die ARAG Allgemeine bernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis zur Hohe
- der Bahnkosten erster Klasse einschlieBlich Zuschldgen (zum Beispiel fur Liegewagen) oder
- der Kosten eines Linienflugs (Economy Class).
Mussen sie zusdtzliche Fahrten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi unternehmen, lbernimmt die
ARAG Allgemeine die hierdurch entstehenden Kosten bis zu héchstens 50 Euro.

d) Fahrzeugabholung

Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von diesem
noch von einem Insassen zurlickgefahren werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur die Verbringung des Fahrzeugs
zu lhrem sténdigen Wohnsitz und tbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.

Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 Euro je Kilometer zwischen Ihrem
Wohnsitz und dem Schadenort. AuBerdem erstattet die ARAG Allgemeine in jedem Fall die bis zur Abholung der
berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Ubernachtungskosten, jedoch
héchstens fiir drei Ubernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

e) Reiserlickrufservice
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines lhrer nahen Verwandten oder infolge einer erheblichen Schadi-
gung lhres Vermdgens der Riickruf Ihrer Person von einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk
als notwendig, leitet die ARAG Allgemeine die erforderlichen MaBnahmen in die Wege und tbernimmt die hier-
durch entstehenden Kosten.

Zusdatzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach § 5 ohne Deutschland), der mindestens
50 Kilometer Luftlinie von lhrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringt die ARAG Allgemeine zusdtz-
lich folgende Leistungen:
a) Bei Panne und Unfall:

aa) Ersatzteilversand
Kénnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an einem ausldndischen Scha-
denort oder in dessen N&he nicht beschafft werden, sorgt die ARAG Alilgemeine daflr, dass Sie diese auf
schnellstmdglichem Wege erhalten, und Gbernimmt alle entstehenden Versandkosten.
Fahrzeugtransport
Die ARAG Allgemeine sorgt fir den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und Gbernimmt die hierdurch
entstehenden Kosten bis zur Hohe der Riicktransportkosten an lhren Wohnsitz, wenn
+ das Fahrzeug an einem ausléndischen Schadenort oder in dessen N&dhe nicht innerhalb von drei Werktagen

fahrbereit gemacht werden kann und
- die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht héher sind als der Kaufpreis fur ein gleichwertiges gebrauchtes
Fahrzeug.

cc) Mietwagen
Die ARAG Allgemeine hilft lhnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Sie bernimmt anstelle der Leistung
Weiter- und Riickfahrt nach Absatz 2 a oder Ubernachtung nach Absatz 2 b die Kosten, bis Ihnen das Fahr-
zeug wieder fahrbereit zur Verfligung steht, jedoch héchstens 600 Euro.
Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Verzollung
und Ubernimmt die hierbei anfallenden Verfahrensgeblihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
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Steuern. Lassen Sie lhr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, Gbernimmt die ARAG Allge-
meine die Verschrottungskosten.

b) Bei Fahrzeugdiebstahl:

aa) Fahrzeugunterstellung
Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden und muss es bis zur
Durchfiihrung des Riicktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, Gbernimmt
die ARAG Allgemeine die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch héchstens fir zwei Wochen.

bb) Mietwagen
Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Sie Ubernimmt anstelle der Leistung
Weiter- und Rickfahrt nach Absatz 2 a oder Ubernachtung nach Absatz 2 b die Kosten, bis Ihnen das Fahr-
zeug wieder fahrbereit zur Verfligung steht, jedoch héchstens 600 Euro.

cc) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Verzol-
lung und Ubernimmt die hierbei anfallenden Verfahrensgebihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern. Lassen Sie lhr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, Gbernimmt die ARAG Allge-
meine die Verschrottungskosten.

c) BeiKrankheit
aa) Vermittlung drztlicher Betreuung
Erkranken Sie oder erleiden Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug einen Unfall,
- informiert die ARAG Allgemeine Sie auf Anfrage Gber die M&glichkeiten drztlicher Versorgung. Soweit még-
lich, benennt sie Ihnen einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt;
- stellt sie, soweit erforderlich, den Kontakt zwischen lhrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt oder
Krankenhaus her;
+ benachrichtigt sie auf Wunsch eine lhnen nahestehende Person, Ihren Arbeitgeber oder Geschdéftspartner.
bb) Arzneimittelversand
Sind Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an lhrem Aufenthaltsort oder dessen N&he
nicht erhdltlich sind und fir die es dort auch kein Ersatzpréparat gibt, dringend angewiesen, sorgt die ARAG
Aligemeine nach Abstimmung mit dem Hausarzt flr die Zusendung und trégt die hierdurch entstehenden
Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschrénkungen bestehen. Kosten fir eine eventuell notwendige
Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden lhnen erstattet.

d) Zusatzliche Hilfe

aa) Ersatz von Reisedokumenten
Gerdt auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein fir dieses ben&tigtes Dokument in Verlust,
so ist die ARAG RAllgemeine bei der Ersatzbeschaffung behilflich und tbernimmt die hierbei anfallenden Ge-
blhren.

bb) Ersatz von Zahlungsmitteln
Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln
in eine Notlage, stellt die ARAG Allgemeine die Verbindung zu lhrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme
zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag méglich, kénnen
Sie bei der ARAG Allgemeine ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro je Schadenfall in Anspruch nehmen.

cc) Hilfeleistung in besonderen Notfallen
Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug in eine besondere Notlage, die in den
Absatzen 1 bis W nicht geregelt und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil fur lhre
Gesundheit oder |hr Vermdgen zu vermeiden, werden die erforderlichen MaBnahmen veranlasst und die hier-
durch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro je Schadenfall tbernommen. Kosten im Zusammenhang mit der
Nicht- oder Schlechterfilllung von Vertrégen, die von lhnen abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaf-
fungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

§7 Was ist nicht versichert?

™ Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schdden, die Sie vorsdtzlich herbeifiihren. Bei grob fahrl&ssiger Herbeiflihrung
des Schadens ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechen-
den Verhdltnis zu kirzen.

@ Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht fuir Schaden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es
auf Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch fir dazugehoérige Ubungsfahrten.

(3) Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht fir Sch&den, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen oder MaBnah-
men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

M) Schaden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch Kernenergie.

®) GewerbsmdBige Personenbeférderung und Vermietung
Kein Versicherungsschutz besteht flir Schdden, wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmaBigen
Personenbeférderung oder gewerbsmaBigen Vermietung verwendet hatten.
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Vorhergehende Erkrankung

Kein Versicherungsschutz besteht fir Sch&den, wenn das Ereignis, aufgrund dessen die ARAG Allgemeine in Anspruch
genommen werden soll, durch eine Erkrankung verursacht wurde, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn
erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist oder durch eine Schwangerschaft verursacht wurde.

Fahren ohne giiltige Fahrerlaubnis
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatten
oder zum Fihren des Fahrzeugs nicht berechtigt waren.

Besondere Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls fiir den Fahrzeug-Schutzbrief

Obliegenheiten bezeichnen sémtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten miissen, um den Anspruch auf Versicherungs-
schutz zu erhalten.

Was missen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?
a) Sie mussen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverziiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch.
(,Unverzlglich® heiBt nicht unbedingt ,,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*®.)

b) Sie missen sich mit der ARAG Allgemeine darliber abstimmen, ob und welche Leistungen sie erbringen soll. Die
Aligemeine unterhdlt einen Notdienst, der ,rund um die Uhr® besetzt ist.

c) Sie missen die ARAG Allgemeine
- vollstdndig und wahrheitsgemdB tber sémtliche Umsténde des Versicherungsfalls unterrichten und
- ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

d) Sie missen — soweit méglich — daflir sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82
Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: ,,Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt
des Versicherungsfalls nach Méglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.)

e) Sie missen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das fir Sie zumutbar ist. AuBerdem missen Sie
Weisungen einholen, wenn die Umstdnde dies gestatten.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsdtzlich verletzen, verlieren Sie lhren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu klirzen, und
zwar in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fir ,grob fahrlé@ssiges Verhalten®:
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssig-
keit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursdchlich ist.

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollsténdigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG
Aligemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Uber diese Pflichten
informiert hat.

Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

Haben Sie aufgrund der Leistungen der ARAG Allgemeine Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hatten
aufwenden mussen, kann die ARAG Aligemeine diese von ihrer Zahlung abziehen.

Ihren Anspruch auf Leistung k&nnen Sie vor der endgliltigen Feststellung ohne die ausdriickliche Genehmigung der
ARAG Allgemeine weder abtreten noch verpfdnden.

Verpflichtung Dritter

Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegeniiber aufgrund

- anderer Versicherungsvertrdge (zum Beispiel Kraftfahrt-, Kranken-, Unfall-, Rechtsschutz- bzw. Schutzbriefversi-
cherung) oder

- einer Mitgliedschaft in einem Automobilklub oder

- einer MobilitGtsgarantie des Fahrzeugherstellers

zur Hilfe oder zur Leistung verpflichtet ist, gehen diese Anspriiche den Leistungsverpflichtungen der ARAG Allgemeine

vor.

Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an die ARAG Allgemeine, ist diese Ihnen gegeniiber
abweichend von Absatz 1 zur Leistung verpflichtet.

Haben Sie aufgrund desselben Schadenereignisses Erstattungsansprliche gleichen Inhalts gegentiber einem Dritten,
kdnnen Sie insgesamt keine Entschddigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden Ubersteigt.
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§13

Vertragsdauer

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes Verkehr (§§ 21, 21 b bzw.
21 p), des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes flir Privatpersonen (§§ 26, 26 b bzw. 26 p) und/oder des Zusatzbausteins ARAG
Fahrzeug-Schutzbrief.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrlicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemaB.

Sonderbedingung 21 zu den ARB 2026: ARAG Top-Schutzbrief Basis

§1 Risikotréger des ARAG Top-Schutzbriefs
Risikotrager ist die
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),
Uwe Grlinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418
USt-ID-Nr.: DE 811125 216
Risikotrager bei bestehender Auslandsreise-Krankenversicherung (§ 7 bis § 11) ist zudem die
ARAG Krankenversicherungs-AG
Hollerithstr. 11, 81829 Miinchen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Dr. Roland Schéfer (Sprecher)
Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe
Sitz und Registergericht: Miinchen, HRB 69751
USt-ID-Nr.: DE 811 322 452
Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.
Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkl&rungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fir die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Aligemeine genannt) und
die ARAG Krankenversicherungs-AG entgegenzunehmen und zu tatigen.
Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.
In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die
+ den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE
+ den ARAG Top-Schutzbrief betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine bzw. die ARAG Krankenversiche-
rungs-AG hinsichtlich der Auslandsreisekrankenversicherung
verklagt werden bzw. klagen.
§2 Was ist versichert?
Die ARAG Allgemeine erbringt nach Eintritt der nachstehend genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufge-
fihrten Leistungen als Service oder erstattet die von lhnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.
§3 Wer ist versichert?
Alle Versicherungsleistungen nach § 6 stehen zu:
Beim Single-Schutzbrief
- lhnen, unserem Versicherungsnehmer
Beim Familien-Schutzbrief
- lhnen, unserem Versicherungsnehmer
- lhrem ehelichen Lebenspartner oder eingetragenem Lebenspartner
- Ein sonstiger Lebenspartner, soweit er/sie an |hrem Wohnsitz gemeldet ist und mit Ihnen in einer hduslichen Ge-
meinschaft lebt
Ihren Kindern oder die Kinder des mitversicherten Lebenspartners (leibliche, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkinder) bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstdndige Tatigkeit aufnehmen, jedoch I&ngstens bis zur Vollendung des 18
Lebensjahres. Diese Voraussetzung muss uns auf Verlangen nachgewiesen werden.
Erweiterter versicherter Personenkreis (Fahrzeug-Assistance)
Beim Single-Schutzbrief
- Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie zugelassen ist als mitversichert
Beim Familien-Schutzbrief
-+ Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie oder eine mitversicherte Person
zugelassen ist als mitversichert.
Berechtigter Fahrer ist jeder, der das Fahrzeug mit Zustimmung des Fahrzeughalters benutzt.
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Welche Fahrzeuge sind versichert?

Versichert sind alle Fahrzeuge,

- die auf Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 zugelassen sind,

- die Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 als berechtigter Fahrer oder Insasse nutzen (auch fremde Fahr-
zeuge).

Als Fahrzeuge gelten

- Fahrzeuge zur Personenbefdrderung der Klasse M1 oder M1G und mitgefltihrte Anhéanger der Klasse O1 oder O2 nach
dem Verzeichnis des Kraftfahrbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhdngern

+ Wohnmobile bis zu einem zul@ssigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen

- Kraftrader und mitgeftihrte Anh&nger

+ Mopeds und mitgeftihrte Anhdnger

- Fahrréder/nicht zulassungspflichtige bzw. zulassungspflichtige Elektrofahrréder und mitgefihrte Anhanger

Zu gewerblichen Zwecken genutzte Fahrzeuge oder — auch privat genutzte — Personenkraftfahrzeuge, die als LKW
zugelassen sind, sind nicht versichert.

In welchen Ldandern besteht Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz besteht in Deutschland.

Wie hilft lhnen der ARAG Top-Schutzbrief?

Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt die ARAG Allgemeine die nachfolgenden Leistungen als Service oder als
Ersatz fiir von lhnen aufgewandte Kosten.

Hilfe bei Fahrzeugausfall

Fallt das von lhnen oder den mitversicherten Personen (§ 3) geflihrte versicherte Fahrzeug (§ 4) wegen einer Panne,
eines Unfalls oder eines Total- bzw. Teile-Diebstahls aus, erbringen wir die unter § 6 (2) a) und § 6 (2) b) genannten
Leistungen.

Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Als Panne gilt auch, wenn das Fahrzeug

- durch Treibstoffmangel (Benzin, Diesel, Autogas oder Wasserstoff),

+ durch eine Falschbetankung (zum Beispiel Benzin statt Diesel) oder

+ durch Entladung des Akkumulators bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen

nicht mehr fahrbereit ist.

Ein Fahrzeugunfall ist jedes unmittelbare von auBen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkende
Ereignis.

Diebstahl liegt auch bei Raub, Erpressung, Unterschlagung oder unbefugtem Gebrauch vor.

Bei Fahrzeugen, die aufgrund ihres Gewichts, ihrer Breite, Ldnge oder Hohe nur mit speziellen Abschlepp- oder Trans-
portfahrzeugen bewegt werden kénnen, kann die Organisation der in § 6 (2) b) beschriebenen Leistung in Ausnahme-
fallen nicht garantieren werden. In diesen Fallen ist die Organisation des speziellen Abschlepp-/Transportservices von
Ihnen zu tGbernehmen. Nach vorheriger Absprache mit der ARAG Allgemeine werden lhnen die entstehenden Kosten
erstattet.

Soforthilfe an der Schadenstelle
a) Pannen- und Unfallhilfe
Die ARAG Allgemeine hilft bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannen-
Hilfsfahrzeug. Die hierdurch entstehenden Kosten libernimmt die ARAG Aligemeine bis zu 350 Euro.
Bei einer nicht von der ARAG Allgemeine vermittelten Pannenhilfe werden Kosten fir diese Leistung
bis zu 150 Euro erstattet.

b) Abschleppen
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur
Sie fir das Abschleppen des Fahrzeugs einschlieBlich des Gepdcks, der mitgefiihrten Haustiere und der nicht
gewerblichen Ladung
- in die ndchstgelegene Fachwerkstatt,
- bei Elektro- und Hybridfahrzeugen auch zur ndchstgelegenen Ladestation.
Die durch das Rbschleppen entstehenden Kosten tbernimmt die ARAG Allgemeine bis zu 350 Euro

Wurde das Abschleppen nicht von der ARAG Allgemeine vermittelt werden Kosten bis zu 150 Euro erstattet.

Die Kosten furr den Einsatz eines Pannen-Hilfsfahrzeugs nach § 6 (2) a) werden dabei angerechnet.

c) Bergen des Fahrzeugs
Wenn das Fahrzeug von der StraBe abgekommen ist, sorgt die ARAG Allgemeine fir seine Bergung und Gbernimmt
die hierdurch entstehenden Kosten. Darin eingeschlossen sind Gepdack, Haustiere und nicht gewerblich beférderte
Ladung.
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Wie helfen wir lhnen bei Notfdllen auf Reisen (Reise- Assistance)?

Versicherte Reise. Reisedauer

Reise ist jede Abwesenheit vom sténdigen Wohnsitz in Deutschland

+ ab einer Entfernung von mindestens 50 km Luftlinie

+ bis zu einer Héchstdauer von ununterbrochen 42 Tagen.

Als versicherte Reise gelten zum Beispiel Pauschalreisen sowie einzeln gebuchte Beférderungs- oder Mietleistungen
(zum Beispiel Schiffsreisen, Flugbuchungen, gebuchte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen).

Als sténdiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zusténdigen Meldebehérde gemeldet sind und
sich Uberwiegend aufhalten.

a)

b)

c)

Hilfe bei Krankheit und Unfall

Wenn Sie auf einer Reise erkranken oder einen Unfall erleiden, erbringt die ARAG Aligemeine nachfolgende Leistungen.
Ein Unfall ist ein plétzlich von auBen auf Ihren Kérper wirkendes Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Gesund-
heitsschadigung erleiden. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhdhte Kraftanstrengung an GliedmaBen oder
Wirbelsdule ein Gelenk verrenkt wird. Oder wenn Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt oder gerissen
werden.

Soforthilfe

Die ARAG Aligemeine informiert Sie auf Anfrage Uber die Méglichkeiten drztlicher Versorgung. Soweit méglich,
benennt die ARAG Allgemeine Ihnen einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt, den Sie selbst beauftragen
mdissen.

Die ARAG Allgemeine stellt, falls erforderlich, den Kontakt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt
oder Krankenhaus her.

Die ARAG Allgemeine benachrichtigt auf Wunsch lhre Angehérigen und hren Arbeitgeber.

Psychologische telefonische Hilfe

Auf die Anfrage der versicherten Person bzw. einer der versicherten Person nahestehenden Person hin vermittelt
die ARAG Allgemeine eine angemessene psychologische telefonische Hilfe und tbernimmt die Kosten.

Die psychologische Hilfe soll die versicherte Person und die ihr nahestehenden Personen bei der Verarbeitung des
Unfalls, im Todesfall oder bei schweren Erkrankungen unterstiitzen und tber M&glichkeiten zur Verbesserung der
psychischen Situation beraten.

) Hilfe bei Notfallen zu Hause

a) Reiserlickruf-Service
Wird wdéhrend lhrer Reise aufgrund eines Notfalls ein Rickruf durch den Rundfunk notwendig, leitet die ARAG
Aligemeine die erforderlichen MaBnahmen in die Wege. Die ARAG Allgemeine tbernimmt auch die hierdurch ent-
stehenden Kosten. Der Rundfunk entscheidet, ob ein Notruf gesendet wird.

b) Handwerker-Service
Wird wdhrend einer Reise |hr Haus oder lhre Wohnung an lhrem Wohnsitz im Inland durch unvorhergesehene
Ereignisse (zum Beispiel Brand, Wasser, Einbruch, Vandalismus) erheblich besch&digt, benennt die ARAG Alige-
meine lhnen auf Anfrage uns bekannte Handwerkerfirmen oder Dienstleistungsunternehmen, organisiert deren
Einsatz fur SoforthilfemaBnahmen und tritt hierfir mit einem Betrag bis zu 500 Euro in Vorlage.

Die Kosten dieser Firmen zahlt die ARAG Allgemeine nicht; flir deren Leistungen Gibernimmt die ARAG Aligemeine
keine Haftung.

c) Haushiter-Service
Kann die von lhnen beauftragte Person, die Ihr Haus oder hre Wohnung am sténdigen Wohnsitz im Inland wéh-
rend |hrer Abwesenheit betreuen soll, ihren Dienst unerwartet nicht antreten oder fortsetzen, vermittelt die ARAG
Aligemeine Ihnen auf Anfrage einen ihr bekannten Haushter.

Die Kosten des Haushtiters zahlt die ARAG Allgemeine nicht; fur seine Leistungen Gbernimmt die ARAG Allgemeine
keine Haftung.
§7 Ausschliisse und Leistungskiirzungen
Wann kann lhnen der Top-Schutzbrief nicht helfen?
Q) Sie kénnen keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis

a) durch Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen oder MaBnahmen der Staatsgewalt unmittelobar oder mittelbar
verursacht werden. Der Top-Schutzbrief hilft jedoch, soweit m&glich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse tber-
rascht worden sind, innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten,

b) von Ihnen vorsatzlich herbeigefihrt wurde; bei grob fahrldssiger Herbeifiihrung des Schadens ist die ARAG Alige-
meine berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen Wer
vorsdatzlich handelt, wei3 von seiner Handlung und will auch deren Folgen, obwohl er wei3, dass die Hand-lung
rechtswidrig ist.

Grobe Fahrldssigkeit liegt vor, wenn Sie bei Ihrem Handeln einfachste, naheliegende Uberlegungen nicht anstellen
bzw. beachten.

c) wenn Sie mit einem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben, an:

- einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit ankam,
- einer dazugehdrigen Ubungsfahrt oder,
- einer Geschicklichkeitsprifung

d) durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male
aufgetreten ist oder noch vorhanden war.
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§9

§10

Leistungskiirzung
Haben Sie aufgrund der Top-Schutzbrief-Leistungen Kosten gespart, die Sie ohne den Schadeneintritt hatten aufwen-
den missen, kann ihre Leistung um einen Betrag in Hohe dieser Kosten geklrzt werden.

Verpflichtungen Dritter

a) Wieist zu verfahren, wenn im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist?
Dann geht diese Leistungsverpflichtung des Dritten vor.
Gleiches gilt, wenn eine Entschédigung aus anderen Versicherungsvertréigen beansprucht werden kann.

b) Wenn Sie Entschadigung aus anderen Versicherungsvertrdgen beanspruchen kénnen, steht es Ihnen frei, wel-
chem Versicherer Sie den Schadenfall melden.
Melden Sie der ARAG Allgemeine den Schaden, wird sie im Rahmen dieses Schutzbriefs in Vorleistung treten.

c) Was geschieht, wenn Sie aufgrund desselben Schadenfalls auch Erstattungsanspriiche gegen Dritte haben?
Dann darf die Entschédigung nicht héher sein als Ihr Gesamtschaden.

Pflichten nach Schadeneintritt

|lhre Pflichten nach dem Eintritt eines Schadens

Nach dem Eintritt eines Schadenfalls missen Sie

a) der ARAG Aligemeine den Schaden (bei Krankenhausaufenthalten im Ausland nach Beginn der stationdren Be-
handlung) unverziiglich anzeigen,

b) sich mit uns dartiber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Die ARAG Allgemeine unterhdlt einen
Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist,

c) den Schaden so gering wie mdglich halten und unsere Weisungen beachten,

d) der ARAG Allgemeine jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Hohe des Schadens und tiber den Umfang
unserer Entsch&digungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhéhe vorlegen und, so-
weit erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahndérzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungstré-
ger, Gesundheits- und Versorgungsdmter von ihrer Schweigepflicht entbinden,

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund ihrer Leistungen auf uns Gbergegangenen Anspriiche gegendber Drit-
ten unterstltzen und uns die hierfiir benétigten Unterlagen aushdndigen,

f)  auf Verlangen Beginn und Ende jeder Auslandsreise nachweisen.

Wird eine dieser Obliegenheiten vorsdatzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres
Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig
verletzt haben, erbringen wir unsere Leistung.

Wir erbringen die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung
urséchlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Geldbetrdge, die wir flir Sie verauslagt oder lhnen nur als Darlehen zur Verfligung gestellt haben, missen Sie unver-
zliglich nach deren Erstattung durch Dritte, spé&testens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszahlung, an uns zu-
rickerstatten.

Vertragsdauer

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes fiir Privatpersonen (§§
26, 26 b bzw. 26 p) und/oder des Zusatzbausteins ARAG Top-Schutzbrief.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemaB.

Sonderbedingung 21 a zu den ARB 2026: ARAG Top-Schutzbrief Komfort

§1

Risikotréger des ARAG Top-Schutzbriefs

Risikotrager ist die

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Disseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216
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§5

Risikotrager bei bestehender Auslandsreise-Krankenversicherung (§ 7 bis § 11) ist zudem die
ARAG Krankenversicherungs-AG

Hollerithstr. 11, 81829 Mlnchen

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender

Vorstand: Dr. Roland Schéfer (Sprecher)

Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe

Sitz und Registergericht: Miinchen, HRB 69751

USt-ID-Nr.: DE 811 322 452

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkl&rungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-

ten — auch fir die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Allgemeine genannt) und

die ARAG Krankenversicherungs-AG entgegenzunehmen und zu t&tigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfallen nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE

- den ARAG Top-Schutzbrief betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine bzw. die ARAG Krankenversiche-
rungs-AG hinsichtlich der Auslandsreisekrankenversicherung

verklagt werden bzw. klagen.

Was ist versichert?

Die ARAG Aligemeine erbringt nach Eintritt der nachstehend genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufge-
fUhrten Leistungen als Service oder erstattet die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

Wer ist versichert?

Alle Versicherungsleistungen nach § 6 und, sofern vereinbart, nach § 7 stehen zu:

Beim Single-Schutzbrief
+ Ihnen, unserem Versicherungsnehmer

Beim Familien-Schutzbrief

+ |hnen, unserem Versicherungsnehmer

+ lhrem ehelichen Lebenspartner oder eingetragenem Lebenspartner

- Ein sonstiger Lebenspartner, soweit er/sie an lhrem Wohnsitz gemeldet ist und mit Ihnen in einer h&uslichen Ge-
meinschaft lebt

Ihren Kindern oder die Kinder des mitversicherten Lebenspartners (leibliche, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkinder) bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstdndige Tatigkeit aufnehmen, jedoch I&ngstens bis zur Vollendung des 18
Lebensjahres. Diese Voraussetzung muss uns auf Verlangen nachgewiesen werden.

Erweiterter versicherter Personenkreis (Fahrzeug-Assistance)

Beim Single-Schutzbrief
- Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie zugelassen ist als mitversichert

Beim Familien-Schutzbrief
- Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie oder eine mitversicherte Person
zugelassen ist als mitversichert.

Berechtigter Fahrer ist jeder, der das Fahrzeug mit Zustimmung des Fahrzeughalters benutzt.
Welche Fahrzeuge sind versichert?

Versichert sind alle Fahrzeuge,

- die auf Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 zugelassen sind,

- die Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 als berechtigter Fahrer oder Insasse nutzen (auch fremde Fahr-
zeuge).

Als Fahrzeuge gelten

- Fahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse M1 oder M1G und mitgefliihrte Anhdanger der Klasse O1 oder O2 nach
dem Verzeichnis des Kraftfahrbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhdngern

+ Wohnmobile bis zu einem zul@ssigen Gesamtgewicht von 4 Tonnen

- Kraftrader und mitgeftihrte Anh&nger

+ Mopeds und mitgeftihrte Anhdnger

- Fahrréder/nicht zulassungspflichtige bzw. zulassungspflichtige Elektrofahrréder und mitgefihrte Anhanger

Zu gewerblichen Zwecken genutzte Fahrzeuge oder — auch privat genutzte — Personenkraftfahrzeuge, die als LKW
zugelassen sind, sind nicht versichert.

In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz besteht fiir Europa (geografisch), in den auBereuropdischen Anliegerstaaten des Mittel-
meers, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.
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Wie hilft lhnen der ARAG Top-Schutzbrief?

Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt die ARAG Allgemeine die nachfolgenden Leistungen als Service oder als
Ersatz fir von Ihnen aufgewandte Kosten.

Hilfe bei Fahrzeugausfall

Fallt das von Ihnen oder den mitversicherten Personen (§ 3) geflhrte versicherte Fahrzeug (§ 4) wegen einer Panne, eines
Unfalls oder eines Total- bzw. Teile-Diebstahls aus, erbringen wir die gemd&B § 6 (2) a) bis d) genannten Leistungen.
Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Als Panne gilt auch, wenn das Fahrzeug

- durch Treibstoffmangel (Benzin, Diesel, Autogas oder Wasserstoff),

- durch eine Falschbetankung (zum Beispiel Benzin statt Diesel) oder

+ durch Entladung des Rkkumulators bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen

nicht mehr fahrbereit ist.

Ein Fahrzeugunfall ist jedes unmittelbare von auBen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkende
Ereignis.

Diebstahl liegt auch bei Raub, Erpressung, Unterschlagung oder unbefugtem Gebrauch vor.

Bei Fahrzeugen, die aufgrund ihres Gewichts, ihrer Breite, Ldnge oder Hhe nur mit speziellen Abschlepp- oder Trans-
portfahrzeugen bewegt werden kénnen, kann die Organisation gemd&B derin § 6 (2) b), ¢) und § 6 (3) b) beschriebenen
Leistungen in Ausnahmefdllen nicht garantieren werden. In diesen Fdllen ist die Organisation des speziellen Ab-
schlepp-/Transportservices von lhnen zu tGbernehmen. Nach vorheriger Absprache mit der ARAG Allgemeine werden
Ihnen die entstehenden Kosten erstattet.

Soforthilfe an der Schadenstelle

a) Pannen- und Unfallhilfe
Die ARAG Allgemeine hilft bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannen-
Hilfsfahrzeug. Die hierdurch entstehenden Kosten tbernimmt die ARAG Aligemeine bis zu 450 Euro.
Bei einer nicht von der ARAG Aligemeine vermittelten Pannenhilfe werden Kosten fiir diese Leistung bis zu 200 Euro
erstattet.

b) Abschleppen
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgt die ARAG Allgemeine fr
Sie fur das Abschleppen des Fahrzeugs einschlieBlich des Gepdcks, der mitgefiihrten Haustiere und der nicht
gewerblichen Ladung
- in die ndchstgelegene Fachwerkstatt,
+ bei Elektro- und Hybridfahrzeugen auch zur ndchstgelegenen Ladestation.
Die durch das Abschleppen entstehenden Kosten tbernimmt die ARAG Allgemeine bis zu 450 Euro.

Abweichend hiervon Ubernimmt die ARAG Allgemeine das Abschleppen zu lhrer Wunschwerkstatt in einem Um-
kreis von 20 km Luftlinie von der Schadenstelle.

Wurde das Abschleppen nicht von der ARAG Allgemeine vermittelt werden Kosten bis zu 200 Euro erstattet.

Die Kosten fiir den Einsatz eines Pannen-Hilfsfahrzeugs nach § 6 (2) a) werden dabei angerechnet.

c) Bergen des Fahrzeugs
Wenn das Fahrzeug von der StraBe abgekommen ist, sorgen wir flir seine Bergung und Gibernehmen die hierdurch
entstehenden Kosten. Darin eingeschlossen sind Gepdck, Haustiere und nicht gewerblich beférderte Ladung.

d) Mietwagen-Service nach Panne, Unfall oder Diebstahl
Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen, ab einer Entfernung von 30 km Luftlinie von lhrem stdndigen Wohnsitz, auf
Wunsch bei der Beschaffung eines Mietfahrzeugs oder Mietfahrrads und tbernimmt die Kosten fiir die Anmietung
bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs, jedoch
hochstens flr sieben Tage bis zu insgesamt 500 Euro; bei Leihfahrradern tbernimmt die ARAG Aligemeine maxi-
mal 50 Euro.

Hinweis: Unter Kosten fallen ausschlieBlich die Kosten fiir Anmiete, sowie die Kosten fiir Zustellung oder Abholung
des Leihfahrzeuges. Nicht tilbernommen werden z.B. Selbstbehalte oder individuell vereinbarte Zusatzleistungen,
-versicherungen.

Anstelle der Leistung nach Absatz 1 zahlt die ARAG Allgemeine bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
oder bis zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs eine Entschddigung fir den Nutzungsausfall, jedoch
hdchstens fur sieben Tage bis zu 30 Euro je Ausfalltag.

Die ARAG Allgemeine tbernimmt keine Leistung nach Absatz 1 und 2, wenn Sie
- den Weiter- und Ruckfahrt-Service (§ 6 (2) e)),

- den Ubernachtungs-Service (§ 6 (2) @)

in Anspruch nehmen.

Hinweis: Bei der Anmietung eines Mietwagens mussen Sie in der Regel eine gliltige und international anerkannte
Kreditkarte beim Mietwagenanbieter als Sicherheit hinterlegen und nachweisen, dass Sie Uber eine gtltige Fahr-
erlaubnis verflgen.

Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung 143



e)

¢)]

Weiter- und Ruckfahrt-Service

Die ARAG Allgemeine organisiert folgende Fahrten:

- die Weiterfahrt zu lhrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland oder zu Ihrem néchstgelegenen Zielort,

- die Rickfahrt vom Zielort zu [hrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland sowie

+ die Abholung des reparierten Fahrzeugs vom Schadenort (z.B. Werkstatt) durch eine Person.

Die Kosten erstattet die ARAG Aligemeine bei einfacher Entfernung bis zur Hohe

+ der Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich Zuschlagen oder

+ der Kosten eines Linienfluges (Economy-Class).

Als sténdiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustdndigen Meldebehérde gemeldet sind
und sich Uberwiegend aufhalten.

Kurzfahrten mit dem Taxi oder dem &ffentlichen Personennahverkehr (OPNV)

In Verbindung mit dem Mietwagen-Service (§ 6 (2) d)) oder dem Weiter- und Rickfahrt-Service (§ 6 (2) e)) erstattet
die ARAG Allgemeine die Kosten fiir Taxifahrten oder fir Fahrten mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr

- von oder zu der ndchsten Mietwagen- oder Mietfahrradstation,

+ von oder zu der ndchsten Bahnstation oder

+ vom oder zum ndchsten Flughafen

bis zu 75 Euro.

Ubernachtungs-Service

Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen auf Wunsch bei der Vermittlung einer Ubernachtungsmaglichkeit und tibernimmt
die Ubernachtungskosten ab einer Entfernung von 50 km Luftlinie von Ihrem stéindigen Wohnsitz fiir hdchstens
drei Néchte und fir maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicherter Person, jedoch nicht tiber den Tag hinaus,
an dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte oder wiederaufgefunden wurde.

Nehmen Sie unseren Weiter- und Ruckfahrt-Service (§ 6 (2) e)) in Anspruch, tbernimmt die ARAG Allgemeine
Ubernachtungskosten nur fiir eine Nacht.

3) Weitere Leistungen ab 50 km Entfernung (Luftlinie von Ihrem sténdigen Wohnort)
Wenn die Schadenstelle mindestens 50 km Luftlinie von lhrem stéindigen Wohnsitz in Deutschland entfernt liegt, er-
bringt die ARAG Aligemeine zusdatzlich zu § 6 (2) die unter § 6 (3) a) bis § 6 (3) d) genannten Leistungen.
Als stéindiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustéindigen Meldebeh&rde gemeldet sind und
sich Uberwiegend aufhalten.
a) Autoschlissel-Service
Wenn Sie die Schlussel fur lhr Fahrzeug verloren haben, hilft die ARAG Aligemeine bei der Beschaffung von Er-
satzschlisseln. Sie Ubernimmt auch die Kosten fiir den Versand der Ersatzschlissel. Die Kosten der Ersatzschlissel
selbst werden nicht erstattet.
Wenn der Schliissel im Fahrzeug eingeschlossen ist, organisiert die ARAG Allgemeine die Offnung des Fahrzeugs
an der Schadenstelle und trégt die Kosten.
b) Fahrzeugtransport-Service und Pick-up-Service
Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Ndhe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht
werden und Ubersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der fiir ein gleichwertiges ge-
brauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muss, sorgt die ARAG Allgemeine fur den Transport des Fahrzeugs zu
einer Werkstatt an einem anderen Ort.
Die ARAG Allgemeine tibernimmt die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Hohe der Kosten fir einen Riicktransport
an lhren stdndigen Wohnsitz im Inland. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlt sie hdchstens 5.000 Euro.
Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgt sie daftir, dass Sie und die mitversicherten Personen méglichst zusam-
men mit dem Fahrzeug zu |hrem Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service).
c) Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug bis
+ zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft,
+ zur Durchfiihrung des Transports zu einer Werkstatt,
+ zum Rucktransport nach einem Diebstahl oder
- zur Verzollung bzw. Verschrottung im Ausland
untergestellt werden, Gbernimmt die ARAG Allgemeine die Kosten fiir die Fahrzeugunterstellung:
+ im Inland bis zwei Wochen
+ im Ausland bis vier Wochen
d) Hilfe bei der Fahrzeugreparatur
Muss das Fahrzeug repariert werden, hilft die ARAG Aligemeine bei der Suche nach einer Werkstatt. Fur die Aus-
wahl und die Leistungen der Werkstatt libernimmt sie keine Haftung.
Kdnnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs an einem
ausldndischen Schadenort oder in dessen Ndhe nicht beschafft werden, sorgt die ARAG Aligemeine dafiir, dass
Sie sie auf schnellstméglichem Wege erhalten, und tbernimmt alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die
Kosten der Ersatzteile selbst.
M) Weitere Leistungen im Ausland
Wenn die Schadenstelle im Ausland liegt, erbringt die ARAG Allgemeine zusdtzlich zu § 6 (2) und § 6 (3) die unter § 6
(4) a) und § 6 (4) b) genannten Leistungen.
Ausland sind alle Lander dieser Welt auBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland haben, gilt das
betreffende Land nicht als Ausland.
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a) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug im Rusland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Durchfiihrung der Verzollung. Zu-
satzlich tragt sie die hierbei anfallenden Verfahrensgebtihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern.
Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrottung des Fahrzeugs erforderlich, tbernimmt die ARAG Allgemeine
die hierdurch entstehenden Kosten.

b) Hilfe bei der Fahrzeugriickfiihrung
Wird Ihr Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland innerhalb von vier Wochen in fahrbereitem Zustand wieder
aufgefunden und ist es noch nicht in fremdes Eigentum tUbergegangen, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Rick-
fihrung des Fahrzeugs zu lhrem stdndigen Wohnsitz.
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort.

Hilfe bei sonstigen nicht genannten Fahrzeug-Leistungen

Benétigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der
Fahrzeug-Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlasst die ARAG Aligemeine die zumutbaren
und erforderlichen MaBnahmen schnellstmdglich und tragen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro.
Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfiillung von Vertrégen, die von lhnen abgeschlossen wurden,
sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

Wie helfen wir lhnen bei Notfdllen auf Reisen (Reise- Assistance)?

Versicherte Reise. Reisedauer

Reise ist jede Abwesenheit vom stdndigen Wohnsitz in Deutschland

- ab einer Entfernung von mindestens 50 km Luftlinie

+ bis zu einer Héchstdauer von ununterbrochen 42 Tagen.

Als versicherte Reise gelten zum Beispiel Pauschalreisen sowie einzeln gebuchte Beférderungs- oder Mietleistungen
(zum Beispiel Schiffsreisen, Flugbuchungen, gebuchte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen).

Als standiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustdndigen Meldebehdrde gemeldet sind und
sich Uberwiegend aufhalten.

a) Hilfe bei Krankheit und Unfall
Wenn Sie auf einer Reise erkranken oder einen Unfall erleiden, erbringt die ARAG Allgemeine nachfolgende Leistungen.
Ein Unfall ist ein pl&tzlich von auBen auf Ihren Kérper wirkendes Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Gesundheits-
schadigung erleiden. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhéhte Kraftanstrengung an GliedmaBen oder Wirbel-
sdule ein Gelenk verrenkt wird. Oder wenn Muskeln, Sehnen, Bdnder oder Kapseln gezerrt oder gerissen werden.

b) Soforthilfe
Die ARAG Allgemeine informiert Sie auf Anfrage Uber die M&glichkeiten drztlicher Versorgung. Soweit mdglich, be-
nennt die ARAG Allgemeine Ihnen einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt, den Sie selbst beauftragen missen.
Die ARAG Allgemeine stellt, falls erforderlich, den Kontakt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt
oder Krankenhaus her.
Die ARAG Allgemeine benachrichtigt auf Wunsch Ihre Angehdrigen und lhren Arbeitgeber.

c) Psychologische telefonische Hilfe
Auf die Anfrage der versicherten Person bzw. einer der versicherten Person nahestehenden Person hin vermittelt
die ARAG Allgemeine eine angemessene psychologische telefonische Hilfe und tbernimmt die Kosten.
Die psychologische Hilfe soll die versicherte Person und die ihr nahestehenden Personen bei der Verarbeitung des
Unfalls, im Todesfall oder bei schweren Erkrankungen unterstiitzen und Gber Méglichkeiten zur Verbesserung der
psychischen Situation beraten.

d) Arzneimittelversand
Sind Sie zur Aufrechterhaltung lhrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die vor Ort nicht be-
sorgt werden kdnnen, angewiesen, sorgt die ARAG Allgemeine— nach Abstimmung mit lhrem Hausarzt — fur die
Zusendung und tbernimmt die Versandkosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll.
Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- und Ausfuhr erlangt werden kann, ein im
Ausland erhdiltliches Ersatzpréparat (Generikum) benannt werden kann oder das Arzneimittel als Suchtmittel gilt.

e) Krankenbesuch
Wenn Sie sich langer als finf Tage im Krankenhaus aufhalten missen, organisiert die ARAG Aligemeine den Be-
such einer lhnen nahestehenden Person. Sie trégt die Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir den Besucher. Dies bis
1.000 Euro je Schadenfall.

f)  Krankentransport

aa) Transport zum ndchsten Krankenhaus
Wenn Sie stationdr behandelt werden mussen, tbernimmt die ARAG Aligemeine die Kosten fir den notwen-
digen Transport zur erforderlichen Erstversorgung, zum ndchsterreichbaren und aus medizinischer Sicht ge-
eigneten Krankenhaus bzw. Arzt und den gegebenenfalls notwendigen Verlegungstransport von der Erstver-
sorgungseinrichtung zum ndchsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus.

bb) Krankenriicktransport zum Wohnsitz
Wenn Sie an lhren sténdigen Wohnsitz zurlickgebracht werden missen, organisiert die ARAG Allgemeine den
Rucktransport und tUbernimmt die Kosten.
Art und Zeitpunkt des Ricktransportes miissen medizinisch sinnvoll sein. Hierliber entscheidet ein von der
ARAG Alilgemeine beauftragter Arzt. Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich mehr als 14 Tage,
kdnnen Sie in jedem Fall den Krankenrticktransport beanspruchen.
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h)

k)

m)

n)

Die ARAG Aligemeine tibernimmt die Ubernachtungskosten bis zum Riicktransport auch fiir die nicht erkrank-
ten versicherten Personen fiir héchstens drei Néichte und maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicherter
Person.
cc) Mehrkosten bei auBerplanmdBiger Rickreise nach einem Krankenhausaufenthalt
Die ARAG Allgemeine Ubernimmt die gegentiber der urspriinglichen Rickfahrt entstehenden Mehrkosten:
+ einer Bahnfahrt 1. Klasse einschlieBlich der Zuschl&ge oder
- eines Linienflugs der Economy-Class.
Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem &ffentlichen Personennahverkehr erstattet sie bis zu 50 Euro.

Ruckholung von Kindern (nur Familien-Schutzbrief)

Kdnnen minderjdhrige Kinder nicht mehr betreut werden, weil ihre Begleitperson erkrankt, verletzt oder gestorben
ist, sorgt die ARAG Allgemeine flr die Rickholung der Kinder durch eine Begleitperson. Sie kann von lhnen oder
der ARAG Allgemeine ausgewdhlt werden.

Die Kinder und Personen werden auch zurilickgeholt, wenn sie selbst erkrankt oder verletzt sind und nicht mehr
betreut werden kénnen. Das gilt fur den Fall, dass Sie selbst weiterreisen.

In dem Fall Gbernimmt die ARAG Aligemeine:

+ die Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich der Zuschlage oder

- die Kosten fiir einen Linienflug der Economy-Class.

Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr erstattet sie bis zu 50 Euro.

Die ARAG Allgemeine tibernimmt die Ubernachtungskosten fir die Begleitperson fir héchstens drei Néchte und
maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicherter Person.

Kinderbetreuung zu Hause (nur Familien-Schutzbrief)

Mussen |hre zu Hause gebliebenen minderjdhrigen Kinder infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden,

wdhrend Sie sich auf einer Reise befinden,

- benennt die ARAG Allgemeine Ihnen auf Anfrage eine Person, die die Betreuung der Kinder wéhrend Ihrer Ab-
wesenheit Gbernimmt und

+ Ubernimmt die Kosten fiir die Betreuung der Kinder bis zu 50 Euro pro Tag; maximal bis zu 1.500 Euro.

Das gilt auch, wenn Sie wahrend einer Reise erkranken und die Kinder deshalb bei auBerplanmaBiger Verlénge-

rung lhrer Reise zu Hause betreut werden missen.

Fir die Leistung des Betreuers libernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

Fahrzeugriickfiihrung bei Krankheit oder Tod des Fahrers

Die ARAG Allgemeine sorgt fiir die Abholung lhres Fahrzeugs und Riickflihrung zu Ihrem stéindigen Wohnsitz, wenn
- Sie lhr Fahrzeug nicht mehr zuriickfahren kénnen, weil Sie verstorben oder mehr als drei Tage krank sind und

- ein Mitreisender nicht in der Lage ist, Ihr Fahrzeug zurlickzufihren.

Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort. Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierdurch ent-
stehenden Kosten bis zur Hohe der Kosten fiir einen Riicktransport an lhren sténdigen Wohnsitz im Inland. Liegt
der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir héchstens 5.000 Euro.

Die ARAG Allgemeine tbernimmt in jedem Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch lhren Ausfall bedingten
Ubernachtungskosten fiir Sie und die mitversicherten Familienangehdrigen/mitreisenden Personen fiir héchstens
finf Nachte und maximal 85 Euro je Ubernachtung.

Hilfe im Todesfall

Wenn Sie oder die mitversicherten Personen auf einer Reise versterben, sorgt die ARAG Alilgemeine
- fir die Uberfiihrung bis zum letzten standigen Wohnsitz in Deutschland oder

- in Abstimmung mit den Angehérigen fiir eine angemessene Bestattung im Ausland.

Die ARAG Allgemeine tbernimmt die entstehenden Kosten bis zu 12.500 Euro.

Mehraufwendungen fir auBerplanmd&Bigen Rucktransport von Gepdck und Haustieren
Die ARAG Allgemeine erstattet die nachgewiesenen Mehraufwendungen flr den auBerplanmdBigen Transport
von Gepdckstlicken und Haustieren zum sténdigen Wohnsitz der versicherten Person.

Haustierbetreuung zu Hause

Mussen lhre zu Hause gebliebenen Haustiere infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden, wéhrend Sie sich

auf einer Reise befinden,

+ benennt die ARAG Allgemeine Ihnen auf Anfrage eine Betreuungsstelle oder Person, die wahrend Ihrer Abwe-
senheit die Versorgung lhrer Haustiere Gbernimmt, und

+ Ubernimmt die Kosten fir die Betreuung der Haustiere bis zu 25 Euro pro Tag; maximal fir zwei Wochen.

Das gilt auch, wenn Sie wdhrend einer Reise erkranken und Ihre Haustiere deshalb bei auBerplanmdBiger Verlan-

gerung lhrer Reise zu Hause betreut werden missen.

Fir die Leistung des Betreuers libernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

Such-, Rettungs- und Bergungskosten nach einem Unfall
Mussen Sie wegen eines Unfalles gesucht, gerettet oder geborgen werden, tbernimmt die ARAG Allgemeine hier-
fir die Kosten bis zu 5.000 Euro.

Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel

Sind Sie aufgrund des Unfalles auf die Benutzung medizinischer Hilfsmittel angewiesen, hilft die ARAG Aligemeine
Ihnen bei der Beschaffung der bendtigten Hilfsmittel.

Zusatzlich beteiligt sie sich an den erforderlichen Kosten der Hilfsmittel bis zu einem Betrag von 10.000 Euro.
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Beratung Uber Reha-MaBnahmen

Nach einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt berat die ARAG Allgemeine Sie Uber RehabilitationsmaBnah-
men und nennt lhnen Reha-Einrichtungen.

Fur die Leistungen dieser Einrichtungen tbernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

Uberbriickungshilfe nach Schwerstverletzungen (nur Ausland)

Hat der Unfall eine Schwerstverletzung zur Folge, berét die ARAG Allgemeine Sie — soweit nétig — Gber MaBnah-
men zur Verbesserung |hrer persénlichen Mobilitdt und zum Umbau lhrer Wohnung oder des Zugangs zu ihr.

Sie beteiligt sich an den hierflr erforderlichen Mehrkosten, die Uber den Anteil der Sozialversicherungstrager hin-
ausgehen, bis zu einem Betrag von 5.000 Euro.

Die Schwerstverletzung ist anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls und muss innerhalb von einem Jahr vom Unfalltage an gerechnet
geltend gemacht werden.

Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Katastrophenfall
Unter Ausland verstehen wir alle Lander dieser Welt auBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland
haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland.

a)

b)

c)

Rickreise-Service

Die ARAG Allgemeine ist bei der auBerplanmdBigen Riickreise aus dem Ausland behilflich, sofern Sie von den

folgenden Ereignissen Uberrascht worden sind:

- Ein Mitreisender oder ein naher Verwandter ist schwer erkrankt (ein mehr als 14-tdgiger Krankenhausaufenthalt
ist notwendig) oder verstorben.

- Sie sind finanziell (in Hhe von mehr als 2.500 Euro) erheblich geschadigt worden.

- Am Zielort ist ein Krieg oder innere Unruhen ausgebrochen. Den Ausschluss wendet die ARAG Allgemeine inso-
weit nicht an.

Zusatzlich tbernimmt die ARAG Allgemeine die héheren Fahrtkosten, die gegeniber der urspriinglich vorgesehe-

nen Rickreise entstehen bis zu 3.000 Euro je Schadenfall und Person.

Unter ,nahen Verwandten® versteht die ARAG Allgemeine Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, GroBeltern, Schwie-
gereltern und Schwiegerkinder.

Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters

Wenn Sie lhre Rickreise aus dem Ausland nicht antreten kénnen, weil Ihr Reiseveranstalter zahlungsunfdhig ge-
worden ist, informiert die ARAG Allgemeine Sie Uber andere Mdglichkeiten fir Ihre Rickreise und stellt lhnen bei
Bedarf ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro fir die Kosten der Riickreise zur Verfligung.

Hilfe bei Naturkatastrophen

Ist aufgrund einer unvorhergesehenen Naturkatastrophe (zum Beispiel Lawinenabgang, Mure oder Erdbeben) am

Aufenthaltsort die Weiterreise nicht méglich oder missen Sie lhre Reise infolge behdrdlicher Anordnung abbre-

chen, erbringt die ARAG Allgemeine folgende Leistungen:
Sie erstattet fiir nachgewiesene auBerplanmdBige Verpflegungs- und Ubernachtungskosten fiir héchstens drei
N&chte und maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicherter Person, insgesamt jedoch maximal bis zu 1.000 Euro
je versicherte Person.

- Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe nicht mit dem urspriinglich gewdhlten Verkehrsmittel zuriickreisen
kdnnen, erstattet die ARAG Allgemeine die Reisemehrkosten fir jede versicherte Person in Hohe der Bahnkosten
1. Klasse einschlieBlich Zuschldgen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie flir nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 50 Euro.

- Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe |Ihr fahrbereites Fahrzeug am Aufenthaltsort zurticklassen mussen,
sorgt die ARAG Allgemeine fur die Riickholung des Fahrzeugs zu Ihrem sténdigen Wohnsitz.

- Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlt die
ARAG Allgemeine héchstens 5.000 Euro.

Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland
Unter Ausland verstehen wir alle Ladnder dieser Welt auBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland
haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland.

a)

b)

Verlust von Zahlungsmitteln (z.B. Bargeld oder Scheckkarte)

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellt die
ARAG Allgemeine den Kontakt zu lhrer Hausbank her. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Scha-
denmeldung folgenden Werktag méglich, stellt sie Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 2.500 Euro je Versiche-
rungsfall zur Verfligung.

Dokumenten-Service

Haben Sie auf einer Reise im Ausland ein fir die Reise bendtigtes Dokument verloren, benennt die ARAG Allge-
meine lhnen Botschaften oder Konsulate und Gbernimmt die anfallenden Gebihren fir Ersatzdokumente.

Bei einem Verlust lhrer Scheck- oder Kreditkarte informiert die ARAG Allgemeine auf Wunsch unverztiglich lhre
Bank bzw. Ihr Kreditkartenunternehmen.

Verspd&tungs-Service

Wenn sich Ihr Verkehrsmittel (Bahn, Flugzeug, Schiff) voraussichtlich mehr als vier Stunden verspdtet, informiert
die ARAG Allgemeine Sie tiber andere Reisemdglichkeiten. AuBerdem hilft sie bei der Umbuchung und informiert
auf Wunsch Ihre Angehérigen und Geschdéftspartner.
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d) Haus- und Wohnungsschlissel-Service
Haben Sie auf einer Reise im Ausland die Schltssel fur Ihr Haus oder Ihre Wohnung an lhrem sténdigen Wohnsitz
im Inland verloren, hilft die ARAG Allgemeine bei der Beschaffung von Ersatzschlisseln.
Ist eine Ersatzbeschaffung nicht méglich, Ubernimmt die ARAG Allgemeine die Kosten fiir den Schlisselnotdienst
bis zu 150 Euro je Versicherungsfall.

e) Hilfe bei Brillenverlust
Wenn Sie auf einer Reise lhre Brille oder Ihre Kontaktlinsen verloren haben, beschafft die ARAG Aligemeine Ihnen
Ersatz. Die ARAG Allgemeine tbernimmt dabei die Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzbrille oder der
Ersatzkontaktlinsen.

O] Hilfe bei Notfdllen zu Hause
a) Reisertickruf-Service
Wird wdéhrend lhrer Reise aufgrund eines Notfalls ein Rickruf durch den Rundfunk notwendig, leitet die ARAG
Aligemeine die erforderlichen MaBnahmen in die Wege. Die ARAG Allgemeine tbernimmt auch die hierdurch ent-
stehenden Kosten. Der Rundfunk entscheidet, ob ein Notruf gesendet wird.
b) Handwerker-Service
Wird wdhrend einer Reise |hr Haus oder lhre Wohnung an lhrem Wohnsitz im Inland durch unvorhergesehene
Ereignisse (zum Beispiel Brand, Wasser, Einbruch, Vandalismus) erheblich besch&digt, benennt die ARAG Allge-
meine lhnen auf Anfrage uns bekannte Handwerkerfirmen oder Dienstleistungsunternehmen, organisiert deren
Einsatz fur SoforthilfemaBnahmen und tritt hierfir mit einem Betrag bis zu 500 Euro in Vorlage.
Die Kosten dieser Firmen zahlt die ARAG Allgemeine nicht; flir deren Leistungen tbernimmt sie keine Haftung.
c) Haushiiter-Service
Kann die von lhnen beauftragte Person, die |hr Haus oder |hre Wohnung am sténdigen Wohnsitz im Inland wah-
rend lhrer Abwesenheit betreuen soll, ihren Dienst unerwartet nicht antreten oder fortsetzen, vermittelt die ARAG
Aligemeine Ihnen auf Anfrage einen ihr bekannten Haushuter.
Die Kosten des Haushtiters zahlt die ARAG Allgemeine nicht; fir seine Leistungen tbernimmt sie keine Haftung.
(10) Hilfe bei eingeschrankter Nutzung des &ffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs innerhalb Deutschlands
a) Ubernachtungs-Service wegen Verspétung im &ffentlichen Personennah- und -Fernverkehr
Kénnen Sie wegen Ausfall oder Verspatung von Bahn oder Bus um mehr als 30 Minuten
- eine Anschlussverbindung nicht mehr erreichen und
- besteht keine Méglichkeit, den Zielort in zumutbarer Zeit mit einem anderen &ffentlichen Verkehrsmittel zu er-
reichen,
hilft die ARAG Allgemeine Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Ubernachtungsmaglichkeit und tibernimmt
die Kosten fiir eine Ubernachtung fiir héchstens eine Nacht und maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicher-
ter Person.
Anstelle der Kosten fiir die Ubernachtung erstattet die ARAG Allgemeine Ihnen die nachgewiesenen Kosten fiir die
Weiterfahrt zu lhrem sténdigen Wohnsitz oder zu lhrem Zielort mit einem anderen Verkehrsmittel (zum Beispiel
Taxi) bis zu 50 Euro.
b) Rickfahr-Service aufgrund extremer Witterungsverhdltnisse im Winter im dffentlichen Personennahverkehr
Kdnnen Sie wegen eines unvorhersehbaren Ausfalls aufgrund extremer Witterungsverhdltnisse im Winter den 6f-
fentlichen Personennahverkehr fiir lhre Heimreise von der Arbeitsstdtte zum stdndigen Wohnsitz nicht mehr nut-
zen, erstattet die ARAG Allgemeine lhnen die nachgewiesenen Kosten fir Taxifahrten bis zu 25 Euro.
c) Verlust von personifizierten und nicht tbertragbaren Bus- und Bahnkarten
Bei Verlust einer personifizierten und nicht Ubertragbaren Bus- und Bahnkarte erstattet die ARAG Allgemeine
Ihnen die nachgewiesenen Kosten fiir die Ausstellung einer Ersatzkarte.
amn Hilfe bei sonstigen nicht genannten Leistungen der Reise-Assistance
Bendtigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der
Reise-Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlasst die ARAG Allgemeine die zumutbaren und
erforderlichen MaBnahmen schnellstméglich und tragt die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro.
Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfillung von Vertrégen, die von Ihnen abgeschlossen wurden,
sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.
§7 Krankenschutz im Ausland (sofern besonders vereinbart)
Der Krankenschutz im Ausland ist optional und Sie kdnnen ihn mit uns im Zuge der ARAG Top-Schutzbriefversicherung
vereinbaren (siehe Versicherungsschein).
Leistungserbringer fir den Krankenschutz im Ausland und fir die Regulierung der Versicherungsfalle gemaR Bl zu-
standig ist die ARAG Krankenversicherungs-AG, HollerithstraBe 11 in 81829 Miinchen.
Versicherungsfdhig sind Personen gemdnB § 3, deren sténdiger Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Diese
Voraussetzung muss uns auf Verlangen nachgewiesen werden.
1) Versicherte Reisedauer
Der Versicherungsschutz besteht fir die ersten 42 Tage aller vorlibergehenden versicherten Auslandsreisen, die von
der versicherten Person innerhalb eines Versicherungsjahres angetreten werden (inkl. An- und Abreisetag). Endet das
Versicherungsjaohr wdhrend des Auslandsaufenthalts, besteht der Versicherungsschutz nur fort, wenn der Vertrag
nicht gektndigt ist. § 7 (36) c) gilt entsprechend.
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Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von Ihnen auf Verlangen im Leistungsfall nachzuweisen.

@) Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes

a)

b)

c)

Die ARAG Krankenversicherung bietet Versicherungsschutz fiir Krankheiten, Unfélle und andere im Vertrag ge-
nannte Ereignisse.

Sie gewdhrt bei einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen fir Heilbehandlung
und sonstige vereinbarte Leistungen.

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der
Auslandsreise auftretenden Krankheit, einer Verschlechterung des Gesundheitszustands oder der Folgen eines
Unfalls. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Be-
handlungsbedirftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausge-
dehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht urséchlich zusammenhdngt, so entsteht insoweit ein neuer
Versicherungsfall.

Ferner gelten als Versicherungsfall medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen von Schwanger-
schaftskomplikationen einschlieBlich Friihgeburt vor Beendigung der 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburt
und notfallbedingtem Schwangerschaftsabbruch.

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen schrift-
lichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Allgemeine Bedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften.
Das Versicherungsverhdltnis unterliegt deutschem Recht.

3) Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

a)

b)

c)

Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.

Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz im Krankenschutz im Ausland ab Vollendung der Geburt,
wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei Monate im Tarif ARAG Top-Schutzbrief versichert ist und
die Anmeldung zur Versicherung spdtestens zwei Monate nach dem Tage der Geburt riickwirkend zu diesem Tag
in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgt. Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich,
sofern das Kind zum Zeitpunkt der Adoption noch minderjahrig ist.

Die rtickwirkende Mitversicherung im Krankenschutz im Ausland ab Geburt bzw. Adoption ist nur mdglich, soweit
fur das Neugeborene bzw. fir das Adoptivkind kein anderweitiger privater oder gesetzlicher Krankenversiche-
rungsschutz im Ausland besteht.

Fur Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, leistet die ARAG Krankenver-
sicherung nicht.

Der Versicherungsschutz endet — auch fiir schwebende Versicherungsfdlle — mit Beendigung des Auslandsaufent-
halts bzw. des Versicherungsverhdiltnisses. Er endet dartiber hinaus mit Ablauf des 42. Tags eines Auslandsauf-
enthalts. Halt sich eine versicherte Person wahrend der Reise voriibergehend in einem Land auf, in dem sie einen
Wohnsitz hat, so ist wéhrend dieser Zeit fir die betroffene Person der Ablauf der 42 Tage gehemmt.

Ist die Riickreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Griinden nicht méglich, verldan-
gert sich die Leistungspflicht fir entschadigungspflichtige Versicherungsfdlle Gber den vereinbarten Zeitpunkt
hinaus bis zur Wiederherstellung der Transportfdhigkeit.

) Umfang der Leistungspflicht

a)

b)

c)

d)
e)

Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Arzten und
Zahndrzten frei.

Arznei-, Verband- und Heilmittel missen von den unter § 7 (4) b) genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel
zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.

Bei medizinisch notwendiger stationdrer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den Kranken-
hdusern, die unter stdndiger drztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar Uber ausreichende diagnostische und
therapeutische Méglichkeiten verfligen und Krankengeschichten fihren. Nicht gewdhlt werden kénnen Kranken-
hduser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchfiihren sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es sei
denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das n&chstgelegene Krankenhaus handelt.

Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. ndchsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.

Die ARAG Krankenversicherung leistet im vertraglichen Umfang fir Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden
und Arzneimittel, die von der Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland tberwiegend
anerkannt sind. Sie leistet dartber hinaus fiir Methoden und RArzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechen-
den Reiselands oder der Bundesrepublik Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewdhrt haben oder die
angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfligung stehen; sie kann
jedoch ihre Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Me-
thoden oder Arzneimittel angefallen ware.

Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfahig:

aa) fur arztliche Heilbehandlung;

bb) fur Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund arztlicher Verordnung auBer Massagen, Badern und medizini-
schen Packungen. Nicht als Arzneimittel, auch wenn sie drztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe ent-
halten, gelten N&hr- und Stérkungsprdparate, kosmetische Préparate sowie Mittel, die vorbeugend oder ge-
wohnheitsmdBig genommen werden.
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®)

©)

cc) fur schmerzstillende Zahnbehandlung und notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausflihrung sowie Repa-
raturen von Zahnersatz, nicht aber Neuanfertigung, Kronen und Kieferorthopddie;

dd) fur Réntgendiagnostik;

ee) fir stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und Operationsnebenkosten, sofern sie in einem im
Aufenthaltsland allgemein anerkannten Krankenhaus erfolgt; bei einem Krankenhausaufenthalt eines versi-
cherten Kindes bis zu zwdlf Jahren sind zusdtzlich die Kosten der Unterkunft einer nahestehenden Person im
selben Krankenzimmer erstattungsfdhig.

Ausschlisse und Leistungseinschrénkungen

Keine Leistungspflicht besteht

a)

b)

c)

d)

e)

¢)]
h)

n)

fiir Behandlungen, von denen aufgrund drztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass
sie bei planmdaBiger Durchflihrung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise
wegen des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemdB § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwand-
ten ersten Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;

fiir Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Griinde fiir
den Antritt der Auslandsreise war;

fiir solche Krankheiten einschlieBlich deren Folgen sowie flir Folgen von Unfdillen, die als Wehrdienstbeschddigung
anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, flir das vor Reiseantritt durch das Auswdrtige Amt der
Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, oder aktive Teilnahme an inneren
Unruhen verursacht worden sind;

fiir auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfdlle einschlieBlich deren Folgen sowie flir Entzugs- und Entw&h-
nungsbehandlungen;

flir ambulante Psychoanalyse und -therapie;

far Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie Schwangerschaftsvorsorge-
untersuchungen aufBer in den unter § 7 (2) b) genannten Fallen;

Kostenersatz wird auch geleistet, wenn der Auslandsaufenthalt infolge des vorherigen Eintritts eines Versiche-
rungsfalls oder dessen Folgen Uber die 36. Schwangerschaftswoche hinaus ausgedehnt werden musste;

fir Zahnersatz einschlieBlich Kronen und fir Kieferorthopadie;

far Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und &rztlich verordneten Gehstitzen, die we-
gen akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;

far Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie fir RehabilitationsmaBnahmen;

fir ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschréinkung entféllt, wenn die Heilbehandlung
durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfdllt sie, wenn sich der Versicherte in
dem Heilbad oder Kurort nur voriibergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat.

far Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemdB § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder;
Sachkosten werden erstattet;

fir eine durch Pflegebedirftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.

Kostenersatz im Sinne von § 7 (4) f) wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen arztliche Hilfe im Aufent-
haltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzustande erforder-
lich ist.

Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaBnahme, fiir die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not-
wendige MaB, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

Stehen die Aufwendungen fir die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffdlligen Missverhdltnis
zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet.

Auszahlung der Versicherungsleistungen

a)

b)

c)

d)

Die ARAG Krankenversicherung ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die
geforderten und erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderli-
chen Unterlagen sollen spdtestens drei Monate nach Beendigung der Auslandsreise bzw. dem Ricktransport, der
Uberfiihrung oder Bestattung eingereicht werden.

Alle Belege missen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die
einzelnen drztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten missen das verordnete Me-
dikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung missen die Belege die
Bezeichnung der behandelten Z&hne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder de-
ren Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.

Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes tber
Beginn und Ende der stationdren Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.

Die ARAG Krankenversicherung ist verpflichtet, an die mitversicherte Person zu leisten, wenn sie uns von lhnen in
Textform als empfangsberechtigt fur die Versicherungsleistungen benannt wurde. Liegt diese Voraussetzung nicht
vor, kdnnen nur Sie die Leistung verlangen.
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e)

9

Die in einer Fremdwdhrung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei der
ARAG Krankenversicherung eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle Euro-Wechselkurs
der Europdischen Zentralbank. Fir nicht gehandelte Wahrungen, fir die keine Referenzkurse festgelegt werden,
gilt der Kurs gemdB ,,Devisenkursstatistik®, Veréffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main,
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur
Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungtinstigeren Kurs erworben hat.

Von den Leistungen k&nnen Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass die ARAG Krankenver-
sicherung Uberweisungen in das Ausland vornehmen oder auf |hr Verlangen besondere Uberweisungsformen
wahlt.

Die ARAG Krankenversicherung gibt auf lhr Verlangen oder das einer mitversicherten Person Auskunft Gber und
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die sie bei der Priifung der Leistungspflicht tGber die Notwendigkeit
einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die mitver-
sicherte Person erhebliche therapeutische Griinde oder sonstige erhebliche Griinde entgegenstehen, kann nur
verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann
nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Haben Sie das
Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung der ARAG Krankenversicherung eingeholt, erstattet sie die
entstandenen Kosten.

§8 Ausschliisse und Leistungskiirzungen

Wann kann Ihnen der Top-Schutzbrief nicht helfen?

™ Sie kdnnen keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis

a)

durch Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen oder MaBnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden. Der Top-Schutzbrief hilft jedoch, soweit m&glich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse tber-
rascht worden sind, innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten,

b) von Ihnen vorsatzlich herbeigefiihrt wurde; bei grob fahrldssiger Herbeiflihrung des Schadens ist die ARAG Alige-
meine berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen Wer
vorsatzlich handelt, wei3 von seiner Handlung und will auch deren Folgen, obwohl er wei, dass die Hand-lung
rechtswidrig ist.

Grobe Fahrlassigkeit liegt vor, wenn Sie bei Ihrem Handeln einfachste, naheliegende Uberlegungen nicht anstellen
bzw. beachten.

c) wenn Sie mit einem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben, an:

- einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit ankam,
- einer dazugehorigen Ubungsfahrt oder,
- einer Geschicklichkeitsprifung

d) durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male

aufgetreten ist oder noch vorhanden war.
@) Leistungskiirzung

Haben Sie aufgrund der Top-Schutzbrief-Leistungen Kosten gespart, die Sie ohne den Schadeneintritt hatten aufwen-
den mussen, kann ihre Leistung um einen Betrag in Héhe dieser Kosten geklrzt werden.

3) Verpflichtungen Dritter

a)

Wie ist zu verfahren, wenn im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist?
Dann geht diese Leistungsverpflichtung des Dritten vor.
Gleiches gilt, wenn eine Entschadigung aus anderen Versicherungsvertrdgen beansprucht werden kann.

b) Wenn Sie Entschadigung aus anderen Versicherungsvertrdgen beanspruchen kénnen, steht es Ihnen frei, wel-
chem Versicherer Sie den Schadenfall melden.
Melden Sie der ARAG Allgemeine den Schaden, wird sie im Rahmen dieses Schutzbriefs in Vorleistung treten.
c) Was geschieht, wenn Sie aufgrund desselben Schadenfalls auch Erstattungsanspriiche gegen Dritte haben?
Dann darf die Entschéadigung nicht héher sein als Ihr Gesamtschaden.
§9 Pflichten nach Schadeneintritt

|hre Pflichten nach dem Eintritt eines Schadens

™ Nach dem Eintritt eines Schadenfalls missen Sie

a) der ARAG Aligemeine den Schaden (bei Krankenhausaufenthalten im Ausland nach Beginn der stationdren Be-
handlung) unverziiglich anzeigen,

b) sich mit uns dartiber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Die ARAG Allgemeine unterhdlt einen
Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist,

c) den Schaden so gering wie mdglich halten und unsere Weisungen beachten,

d) der ARAG Allgemeine jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Hohe des Schadens und tiber den Umfang
unserer Entschddigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhdhe vorlegen und, so-
weit erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahnérzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungstra-
ger, Gesundheits- und Versorgungsdmter von ihrer Schweigepflicht entbinden,

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund ihrer Leistungen auf uns Gbergegangenen Anspriiche gegendber Drit-
ten unterstltzen und uns die hierflir benétigten Unterlagen aushdndigen,

f)  auf Verlangen Beginn und Ende jeder Auslandsreise nachweisen.
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Wird eine dieser Obliegenheiten vorsdtzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres
Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrléssig
verletzt haben, erbringen wir unsere Leistung.

Wir erbringen die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung
urs&chlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

(3) Geldbetrage, die wir fir Sie verauslagt oder lhnen nur als Darlehen zur Verfligung gestellt haben, miissen Sie unver-
zliglich nach deren Erstattung durch Dritte, spé&testens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszahlung, an uns zu-
rickerstatten.

§10 Besondere Pflichten im Leistungsfall (Obliegenheiten)

Obliegenheiten bezeichnen Verhaltensregeln, die Sie und die mitversicherten Personen beachten missen, um den An-

spruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

™ Besondere Obliegenheiten im und nach Eintritt des Versicherungsfalls fiir die Fahrzeug-Assistance, fiir die Leistungen
bei schweren Unfallverletzungen und Reise-Assistance
a) Zusatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall, im Versicherungsfall und nach seinem

Eintritt sind Sie bei Fahrzeug-Assistance, Leistungen bei schweren Unfallverletzungen und bei Reise-Assistance

verpflichtet,

aa) sich mit der ARAG Allgemeine darliber abstimmen, ob und welche Leistungen sie erbringt. Die ARAG Allge-
meine unterhdlt einen Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist.

bb) den Schaden so gering wie mdglich zu halten und Weisungen der ARAG Allgemeine zu beachten;

cc) der ARAG Allgemeine jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Hoéhe des Schadens und Uber den

Umfang der Entschédigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenh&he vor-

zulegen und, soweit erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahndrzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller

Art, Versicherungstrager, Gesundheits- und Versorgungs&mter von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;

dd) der ARAG Allgemeine bei der Geltendmachung der aufgrund unserer ihrer Leistungen auf sie libergegange-
nen Anspriiche gegentiber Dritten zu unterstltzen und ihr die hierfiir ben&tigten Unterlagen auszuhandigen.
ee) Zusatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten im Versicherungsfall und nach seinem Eintritt, sind Sie bei der

Leistung fiir schwere Unfallverletzungen verpflichtet,

- der ARAG Allgemeine gegenlber nachzuweisen, dass es sich bei der verunfallten Person um eine mitversi-
cherte Person handelt. Dies kann durch das Einreichen einer Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes,
einer Kopie des Personalausweises oder einer entsprechenden Urkunde tber die z.B. Heirat oder eingetra-
gene Lebenspartnerschaft nachgewiesen werden.

- der ARAG Allgemeine lber Anspriiche gegentiber anderen leistungspflichtigen Versicherern zu informieren
und ihr relevante Unterlagen wie z.B. Abrechnungsschreiben, Ablehnungsschreiben auszuhdndigen.

2 Besondere Obliegenheiten im Versicherungsfall fiir den Krankenschutz im Ausland
Zusdatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten sind Sie beim Krankenschutz im Ausland verpflichtet, sich auf Verlangen
der ARAG Krankenversicherung durch einen von ihr beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

(3) Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
a) Verletzen Sie eine im Versicherungsfall oder nach seinem Eintritt zu beachtende Obliegenheit vorsatzlich, verlieren

Sie den Versicherungsschutz.

b) Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotrager be-
rechtigt, die Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie
nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt haben, erbringt die ARAG Allgemeine bzw. der be-
troffene Risikotrdger die Leistung.

c) Die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotrdger erbringt die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die

Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Fest-
stellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursé&chlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit
arglistig verletzt haben.
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit, ist
die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotréiger nur dann vollstdndig oder teilweise leistungsfrei, wenn Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden
sind.

§N Vertragsdauer
Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes fiir Privatpersonen
(8§ 26, 26 b bzw. 26 p) und/oder des Zusatzbausteins ARAG Top-Schutzbrief.

§12 Anzuwendendes Recht
Soweit vorstehend nicht ausdrlicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemaB.

152 Bedingungen — ARAG Allgemeine Bedingungen fir die Rechtsschutzversicherung



Sonderbedingung 21 b zu den ARB 2026: ARAG Top-Schutzbrief Premium

§1

§2

§3

§hL

Risikotréger des ARAG Top-Schutzbriefs

Risikotrager ist die

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),

Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418

USt-ID-Nr.: DE 811125 216

Risikotrager bei bestehender Auslandsreise-Krankenversicherung (§ 7 bis § 11) ist zudem die
ARAG Krankenversicherungs-AG

Hollerithstr. 11, 81829 Miinchen

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender

Vorstand: Dr. Roland Schafer (Sprecher)

Dr. Matthias Effinger, Dr. Jan Moritz Freyland, Dr. Felicitas Hoppe

Sitz und Registergericht: Miinchen, HRB 69751

USt-ID-Nr.: DE 811 322 452

Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.

Sie ist bevollmdchtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkldrungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-

ten — auch fur die ARAG Aligemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Allgemeine genannt) und

die ARAG Krankenversicherungs-AG entgegenzunehmen und zu tatigen.

Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.

In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die

- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE

-+ den ARAG Top-Schutzbrief betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine bzw. die ARAG Krankenversiche-
rungs-AG hinsichtlich der Auslandsreisekrankenversicherung

verklagt werden bzw. klagen.

Woas ist versichert?

Die ARAG Aligemeine erbringt nach Eintritt der nachstehend genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufge-
flhrten Leistungen als Service oder erstattet die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

Wer ist versichert?

Alle Versicherungsleistungen nach § 6 und, sofern vereinbart, nach § 7 stehen zu:

Beim Single-Schutzbrief
- Ihnen, unserem Versicherungsnehmer

Beim Familien-Schutzbrief

- Ihnen, unserem Versicherungsnehmer

- Ihrem ehelichen Lebenspartner oder eingetragenem Lebenspartner

- Ein sonstiger Lebenspartner, soweit er/sie an Ihrem Wohnsitz gemeldet ist und mit Ihnen in einer hduslichen Ge-
meinschaft lebt

Ihren Kindern oder die Kinder des mitversicherten Lebenspartners (leibliche, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkinder) bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierfir ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstdndige Tatigkeit aufnehmen, jedoch I&ngstens bis zur Vollendung des 18
Lebensjahres. Diese Voraussetzung muss uns auf Verlangen nachgewiesen werden.

Erweiterter versicherter Personenkreis (Fahrzeug-Assistance)

Beim Single-Schutzbrief
- Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie zugelassen ist als mitversichert

Beim Familien-Schutzbrief
- Erweiternd gelten berechtigte Fahrer und Insassen eines Fahrzeuges, das auf Sie oder eine mitversicherte Person
zugelassen ist als mitversichert.

Berechtigter Fahrer ist jeder, der das Fahrzeug mit Zustimmung des Fahrzeughalters benutzt.
Welche Fahrzeuge sind versichert?

Versichert sind alle Fahrzeuge,

- die auf Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 zugelassen sind,

- die Sie oder eine mitversicherte Person nach § 3 als berechtigter Fahrer oder Insasse nutzen (auch fremde Fahr-
zeuge).
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Als Fahrzeuge gelten

+ Fahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse M1 oder M1G und mitgeftihrte Anhdnger der Klasse O1 oder O2 nach
dem Verzeichnis des Kraftfahrbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhéngern

- Wohnmobile bis zu einem zul&ssigen Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen

- Kraftrader und mitgeftihrte Anhdnger

+ Mopeds und mitgeftihrte Anhdanger

+ Fahrrader/nicht zulassungspflichtige bzw. zulassungspflichtige Elektrofahrréder und mitgefihrte Anhanger

Zu gewerblichen Zwecken genutzte Fahrzeuge oder — auch privat genutzte — Personenkraftfahrzeuge, die als LKW
zugelassen sind, sind nicht versichert.

§5 In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz besteht fir Europa (geografisch), in den auBereuropdischen Anliegerstaaten des Mittel-
meers, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.
§6 Wie hilft Ihnen der ARAG Top-Schutzbrief?
Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt die ARAG Allgemeine die nachfolgenden Leistungen als Service oder als
Ersatz fir von lhnen aufgewandte Kosten.
Q) Hilfe bei Fahrzeugausfall
Fallt das von Thnen oder den mitversicherten Personen (§ 3) geflihrte versicherte Fahrzeug (§ 4) wegen einer Panne,
eines Unfalls oder eines Total- bzw. Teile-Diebstahls aus, erbringen wir die unter § 6 (2) a) bis d) genannten Leistungen.
Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Als Panne gilt auch, wenn das Fahrzeug
+ durch Treibstoffmangel (Benzin, Diesel, Autogas oder Wasserstoff),
+ durch eine Falschbetankung (zum Beispiel Benzin statt Diesel) oder
- durch Entladung des Akkumulators bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen
nicht mehr fahrbereit ist.
Ein Fahrzeugunfall ist jedes unmittelbare von auBen pl&tzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkende
Ereignis.
Diebstahl liegt auch bei Raub, Erpressung, Unterschlagung oder unbefugtem Gebrauch vor.
Bei Fahrzeugen, die aufgrund ihres Gewichts, ihrer Breite, Ldnge oder Héhe nur mit speziellen Abschlepp- oder Trans-
portfahrzeugen bewegt werden kdnnen, kann die Organisation der gemdB § 6 (2) b), c) und § 6 (3) b) beschriebenen
Leistungen in Ausnahmefdllen nicht garantieren werden. In diesen Fdllen ist die Organisation des speziellen Ab-
schlepp-/Transportservices von lhnen zu tGbernehmen. Nach vorheriger Absprache mit der ARAG Allgemeine werden
Ihnen die entstehenden Kosten erstattet.
@) Soforthilfe an der Schadenstelle
a) Pannen- und Unfallhilfe
Die ARAG Allgemeine hilft bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannen-
Hilfsfahrzeug. Daflir besteht eine unbegrenzte Versicherungssumme.
Bei einer nicht von der ARAG Allgemeine vermittelten Pannenhilfe werden Kosten fir diese Leistung bis zu 250 Euro
erstattet.
b) Abschleppen
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur
Sie fur das Abschleppen des Fahrzeugs einschlieBlich des Gepdcks, der mitgeflihrten Haustiere und der nicht
gewerblichen Ladung
- in die ndchstgelegene Fachwerkstatt,
+ bei Elektro- und Hybridfahrzeugen auch zur ndchstgelegenen Ladestation.
Fur die durch das Abschleppen entstehenden Kosten besteht eine unbegrenzte Versicherungssumme.
Abweichend hiervon Ubernimmt die ARAG Allgemeine das Abschleppen zu lhrer Wunschwerkstatt in einem Um-
kreis von 50 km Luftlinie von der Schadenstelle.
Wurde das Abschleppen nicht von der ARAG Allgemeine vermittelt werden Kosten bis zu 250 Euro erstattet.
Die Kosten fiir den Einsatz eines Pannen-Hilfsfahrzeugs nach § 6 (2) a) werden dabei angerechnet.
c) Bergen des Fahrzeugs
Wenn das Fahrzeug von der Stra3e abgekommen ist, sorgen wir fir seine Bergung und lbernehmen die hierdurch
entstehenden Kosten. Darin eingeschlossen sind Gepdck, Haustiere und nicht gewerblich beférderte Ladung.
d) Mietwagen-Service nach Panne, Unfall oder Diebstahl
Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung eines Mietfahrzeugs oder Mietfahrrads und
Gbernimmt die Kosten flr die Anmietung bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Wiederbe-
schaffung eines Ersatzfahrzeugs, jedoch héchstens fir sieben Tage bis zu insgesamt 600 Euro; bei Leihfahrradern
Ubernimmt die ARAG Allgemeine maximal 50 Euro.
Hinweis: Unter Kosten fallen ausschlieBlich die Kosten fiir Anmiete, sowie die Kosten fiir Zustellung oder Abholung
des Leihfahrzeuges. Nicht tilbernommen werden z.B. Selbstbehalte oder individuell vereinbarte Zusatzleistungen,
-versicherungen.
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©)

e)

¢)]

h)

Anstelle der Leistung nach Absatz 1 zahlt die ARAG Allgemeine bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
oder bis zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs eine Entschddigung fir den Nutzungsausfall, jedoch
hochstens fir sieben Tage bis zu 50 Euro je Ausfalltag.

Die ARAG Allgemeine Gbernimmt keine Leistung nach Absatz 1 und 2, wenn Sie
- den Weiter- und Ruckfahrt-Service (§ 6 (2) e)),

- den Ubernachtungs-Service (§ 6 (2) g))

in Anspruch nehmen.

Hinweis: Bei der Anmietung eines Mietwagens mussen Sie in der Regel eine glltige und international anerkannte
Kreditkarte beim Mietwagenanbieter als Sicherheit hinterlegen und nachweisen, dass Sie Uber eine gtltige Fahr-
erlaubnis verflgen.

Weiter- und Ruickfahrt-Service

Die ARAG Allgemeine organisiert folgende Fahrten:

- die Weiterfahrt zu lhrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland oder zu lhrem né&chstgelegenen Zielort,
- die Ruckfahrt vom Zielort zu Ihrem stdndigen Wohnsitz in Deutschland sowie

- die Abholung des reparierten Fahrzeugs vom Schadenort (z.B. Werkstatt) durch eine Person.

Die Kosten erstattet die ARAG Aligemeine bei einfacher Entfernung bis zur Hohe

+ der Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich Zuschlagen oder

+ der Kosten eines Linienfluges (Economy-Class).

Als sténdiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustdndigen Meldebehérde gemeldet sind
und sich Uberwiegend aufhalten.

Kurzfahrten mit dem Taxi oder dem &ffentlichen Personennahverkehr (OPNV)

In Verbindung mit dem Mietwagen-Service (§ 6 (2) d)) oder dem Weiter- und Rickfahrt-Service (§ 6 (2) e)) erstattet
die ARAG Allgemeine die Kosten fiir Taxifahrten oder fir Fahrten mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr

- von oder zu der ndchsten Mietwagen- oder Mietfahrradstation,

+ von oder zu der ndchsten Bahnstation oder

+ vom oder zum ndchsten Flughafen

bis zu 75 Euro.

Ubernachtungs-Service

Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen auf Wunsch bei der Vermittlung einer Ubernachtungsmaglichkeit und tibernimmt
die Ubernachtungskosten ab einer Entfernung von 50 km Luftlinie von Ihrem stéindigen Wohnsitz fiir hdchstens
flinf Néchte und fir maximal 100 Euro je Ubernachtung und versicherter Person, jedoch nicht tiber den Tag hinaus,
an dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte oder wiederaufgefunden wurde.

Nehmen Sie unseren Weiter- und Ruckfahrt-Service (§ 6 (2) e)) in Anspruch, tbernimmt die ARAG Allgemeine
Ubernachtungskosten nur fiir eine Nacht.

Wartezeitbonus

Wenn Sie aufgrund einer Panne auf Hilfe durch ein Pannen-Hilfsfahrzeug angewiesen sind und die voraussichtli-
che Wartezeit betragt mehr als 90 Minuten, kénnen Sie je mitreisender mitversicherter Person einmalig Aufwen-
dungen fir Essen und Trinken in Hhe von maximal 25 Euro einreichen.

Die Ausgabe ist nach § 10 (1) a) cc) durch einen entsprechenden Rechnungsbeleg nachzuweisen.

Weitere Leistungen ab 50 km Entfernung (Luftlinie von lhrem stdndigen Wohnort)

Wenn die Schadenstelle mindestens 50 km Luftlinie von lhrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland entfernt liegt, er-
bringt die ARAG Aligemeine zusdatzlich zu § 6 (2) die unter § 6 (3) a) bis § 6 (3) d) genannten Leistungen.

Als stéindiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustéindigen Meldebeh&rde gemeldet sind und
sich Uberwiegend aufhalten.

a)

b)

Autoschlissel-Service

Wenn Sie die Schlissel fur Ihr Fahrzeug verloren haben, hilft die ARAG Allgemeine bei der Beschaffung von Er-
satzschlisseln. Sie Gbernimmt auch die Kosten flir den Versand der Ersatzschlissel. Die Kosten der Ersatzschlissel
selbst werden nicht erstattet.

Wenn der Schliissel im Fahrzeug eingeschlossen ist, organisiert die ARAG Allgemeine die Offnung des Fahrzeugs
an der Schadenstelle und trégt die Kosten.

Fahrzeugtransport-Service und Pick-up-Service

Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Ndhe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht
werden und Ubersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der fiir ein gleichwertiges ge-
brauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muss, sorgt die ARAG Allgemeine fur den Transport des Fahrzeugs zu
einer Werkstatt an einem anderen Ort.

Die ARAG Allgemeine tibernimmt die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Hohe der Kosten fir einen Riicktransport
an lhren sténdigen Wohnsitz im Inland. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlt sie héchstens 5.000 Euro.
Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgt sie daftir, dass Sie und die mitversicherten Personen méglichst zusam-
men mit dem Fahrzeug zu lhrem Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service).
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c) Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug bis
+ zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft,
+ zur Durchfiihrung des Transports zu einer Werkstatt,
+ zum Rucktransport nach einem Diebstahl oder
- zur Verzollung bzw. Verschrottung im Ausland
untergestellt werden, Ubernimmt die ARAG Allgemeine die Kosten fur die Fahrzeugunterstellung:
+ im Inland bis zwei Wochen
+ im RAusland bis vier Wochen

d) Hilfe bei der Fahrzeugreparatur
Muss das Fahrzeug repariert werden, hilft die ARAG Aligemeine bei der Suche nach einer Werkstatt. Fur die Aus-
wahl und die Leistungen der Werkstatt tbernimmt sie keine Haftung.
Kdnnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs an einem
ausldndischen Schadenort oder in dessen Ndhe nicht beschafft werden, sorgt die ARAG Aligemeine dafiir, dass
Sie sie auf schnellstmdglichem Wege erhalten, und Ubernimmt alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die
Kosten der Ersatzteile selbst.

) Weitere Leistungen im Ausland
Wenn die Schadenstelle im Ausland liegt, erbringt die ARAG Allgemeine zusdatzlich zu § 6 (2) und § 6 (3) die unter § 6
(4) a) und § 6 (4) b) genannten Leistungen.
Ausland sind alle Lander dieser Welt auBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland haben, gilt das
betreffende Land nicht als Ausland.
a) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug im Ausland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Durchflhrung der Verzollung.
ZusGtzlich trégt sie die hierbei anfallenden Verfahrensgebihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern.
Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrottung des Fahrzeugs erforderlich, tibernimmt die ARAG Allgemeine
die hierdurch entstehenden Kosten.
b) Hilfe bei der Fahrzeugriickfiihrung
Wird Ihr Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland innerhalb von vier Wochen in fahrbereitem Zustand wieder
aufgefunden und ist es noch nicht in fremdes Eigentum Ubergegangen, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Rick-
flhrung des Fahrzeugs zu lhrem sténdigen Wohnsitz.
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort.
(5) Hilfe bei sonstigen nicht genannten Fahrzeug-Leistungen
Bendtigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der
Fahrzeug-Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlasst die ARAG Allgemeine die zumutbaren
und erforderlichen MaBnahmen schnellstmdglich und tragen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro.
Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfillung von Vertrégen, die von Ihnen abgeschlossen wurden,
sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.
6) Leistungen bei schweren Unfallverletzungen
a) Voraussetzung fir die Leistungen
Sie oder eine mitversicherte Person erleiden in einem versicherten Fahrzeug einen Unfall.
Aufgrund dieses Unfallereignisses
- mussten Sie sich in eine medizinisch notwendige vollstationdre Heilbehandlung von mindesten zehn Tagen be-
geben
oder
- haben eine der nachfolgend aufgefiihrten schweren Unfallverletzungen erlitten:
— Querschnittsldhmung nach Schédigung des Riickenmarks
— Amputation einer ganzen Hand oder eines FuBes im unteren Sprunggelenk
— Schddel-Hirn-Trauma 2. Grades mit nachgewiesener Hirnprellung (Contusion) oder Hirnblutung
— Verbrennungen 2. Grades mindestens 20 Prozent der Kérperoberflache
— Verlust oder dauerhafte Sehkraftminderung auf einem Auge von mindestens 95 Prozent
— Huftgelenksnaher Oberschenkelhalsfraktur (oberhalb des Rollhligels)
— gewebezerstdrenden Verletzungen an mindestens zwei der folgenden Organe
+ Herz
- Lungen
- Leber
- Milz
-+ Nieren.
Ein Leistungsanspruch besteht auch bei einer gewebezerstérenden Verletzung beider Lungenflligel oder beider
Nieren.
+ Fraktur von mindestens zwei der folgenden Knochen an unterschiedlichen GliedmaBen
— Oberarmknochen
— Unterarmknochen (Elle und/oder Speiche)
— Oberschenkelknochen
— Unterschenkelknochen (Schien- und/oder Wadenbein)
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— Kniescheibe

— Wirbelkorper

- Beckenring.
Der Bruch einer Elle und einer Speiche oder eines Schien- und eines Wadenbeins an derselben GliedmaBe bzw.
der Bruch zweier Wirbelkdrper an der Wirbelsdule gelten als eine Fraktur (Briiche von Querfortsétzen gelten nicht
als eine Fraktur des Wirbelkérpers).
Ein Leistungsanspruch besteht auch bei der Kombination aus mindestens einer der oben genannten gewebezer-
stérenden Verletzungen eines Organs und der Fraktur eines Knochens.

b) Unfall-Sachleistung
Die ARAG Allgemeine erstattet die Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungskosten fir Sachen, die durch ein
versichertes Unfallereignis besch&digt oder zerstért worden sind, wenn die Voraussetzungen nach § 6 (6) c) fur
einen Insassen des versicherten Fahrzeuges erfiillt sind.
aa) Versicherte Sachen

Versichert sind ausschlieBlich die im Folgenden aufgefihrten Sachen, die zum Zeitpunkt des Unfallereignisses

von lhnen oder einer mitversicherten Person mitgeflihrt wurden und zum Eigentum der versicherten Personen

gehort.

+ Brillen

+ Uhren

+ Smartphone

- Tablet

+ Laptop

+ Helme

- Handtaschen

+ Rucksacke

- Koffer

- Kleidung

- Kindersitze

- Kinderwagen.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir:

+ Sachen, die geliehen, gemietet oder geleast worden sind.

- alle sonstigen Sachen, insbesondere Kontaktlinsen, Hoérgerdte, Smartwatches und Sachen, die in einer
Handtasche, Rucksack, Koffer oder in der Kleidung mitgetragen wurden, soweit sie nicht zu den versicher-
ten Sachen gehéren.

bb) Versicherungswert
Der Versicherungswert bildet die Grundlage fur die Berechnung der Entschddigung. Versicherungswert ist der
Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Gute in neuwertigem Zustand (Neupreis)

cc) Entschddigungsberechnung

Die ARAG Allgemeine ersetzt bei

- zerstdrten Sachen: den Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalls;

+ beschadigten Sachen: die notwendigen Kosten fiir die Reparatur, héchstens jedoch den Versicherungswert
bei Eintritt des Versicherungsfalls. Die Kosten missen durch eine Rechnung nachgewiesen werden.

dd) Entschadigungsgrenzen

Die Leistung fur die unter § 6 (6) a) bb) aufgefihrten Sachen ist

- im ARAG Top-Schutzbrief Premium fiir Singles auf 1.500 Euro oder

+ im ARAG Top-Schutzbrief Premium fiir Familien auf 5.000 Euro

je Unfallereignis begrenzt.

Ist ein Dritter zum Ersatz Ihres Schadens verpflichtet, zum Beispiel ein Hausrat- oder Haftpflichtversicherer,

kénnen Sie bei der ARAG Allgemeine nur noch die restlichen Kosten anmelden. Wenn der Dritte nicht oder nur

teilweise den Schaden ersetzt, kénnen Sie von der ARAG Allgemeine die volle oder teilweise Erstattung ver-
langen, soweit Sie die Nicht- oder Minderleistung nicht zu vertreten haben. Die hierfiir benétigten Unterlagen
sind uns nach § 10 (1) a) cc) einzureichen.

c) Unfall-Soforthilfe
Fuhrt ein Unfall bei lhnen oder einer mitversicherten Person zu einer gesundheitlichen Beeintrdchtigung nach § 6
(6) a), leistet die ARAG Allgemeine je Unfallereignis eine einmalige Kapitalsoforthilfe in Hohe von 10.000 Euro.

Sie mussen die Verletzung nach § 6 (6) a) innerhalb von drei Monaten nach dem Unfall bei der ARAG Aligemeine
durch ein drztliches Attest geltend machen. Geltend machen heif3t: Sie teilen der ARAG Allgemeine mit, dass Sie
eine der genannten Verletzungen erlitten haben.

Vers@umen Sie diese Frist, ist der Anspruch auf die Kapitalsofortleistung ausgeschlossen. Nur in besonderen Aus-
nahmefdllen Iasst es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versdumt haben.

d) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Unfdlle,
- die unter die Leistungsausschlisse nach § 8 fallen, oder
- die lhnen oder einer mitversicherten Person dadurch zustoBBen, dass sie vorsdatzlich eine Straftat ausfiihren oder

dies versuchen, oder

- als Folge von Bewusstseinsstérung durch den Konsum von Alkohol oder Drogen.
Ausnahme: Versicherungsschutz besteht bei Unfdllen als Folge von Bewusstseinsstérung durch den Konsum von
Alkohol beim Lenken von Kraftfahrzeugen. Jedoch nur dann, wenn der Blutalkoholkonzentration nicht mehr als
1,1 Promille betragt.
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@)

Wie helfen wir lhnen bei Notfdllen auf Reisen (Reise- Assistance)?

Versicherte Reise. Reisedauer

Reise ist jede Abwesenheit vom sténdigen Wohnsitz in Deutschland

+ ab einer Entfernung von mindestens 50 km Luftlinie

+ bis zu einer Héchstdauer von ununterbrochen 42 Tagen.

Als versicherte Reise gelten zum Beispiel Pauschalreisen sowie einzeln gebuchte Beférderungs- oder Mietleistungen
(zum Beispiel Schiffsreisen, Flugbuchungen, gebuchte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen).

Als sténdiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zustéindigen Meldebeh&rde gemeldet sind und
sich Uberwiegend aufhalten.

a)

b)

c)

d)

e)

9

Hilfe bei Krankheit und Unfall

Wenn Sie auf einer Reise erkranken oder einen Unfall erleiden, erbringt die ARAG Aligemeine nachfolgende Leistungen.
Ein Unfall ist ein plétzlich von auBen auf Ihren Kérper wirkendes Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Gesund-
heitsschadigung erleiden. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhdhte Kraftanstrengung an GliedmaBen oder
Wirbelsdule ein Gelenk verrenkt wird. Oder wenn Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt oder gerissen
werden.

Soforthilfe

Die ARAG Allgemeine informiert Sie auf Anfrage Uber die M&glichkeiten drztlicher Versorgung. Soweit méglich,
benennt die ARAG Allgemeine Ihnen einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt, den Sie selbst beauftragen
mdissen.

Die ARAG Allgemeine stellt, falls erforderlich, den Kontakt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt
oder Krankenhaus her.

Die ARAG Allgemeine benachrichtigt auf Wunsch Ihre Angehdrigen und Ihren Arbeitgeber.

Psychologische telefonische Hilfe

Auf die Anfrage der versicherten Person bzw. einer der versicherten Person nahestehenden Person hin vermittelt
die ARAG Allgemeine eine angemessene psychologische telefonische Hilfe und Gbernimmt die Kosten.

Die psychologische Hilfe soll die versicherte Person und die ihr nahestehenden Personen bei der Verarbeitung des
Unfalls, im Todesfall oder bei schweren Erkrankungen unterstiitzen und Gber Méglichkeiten zur Verbesserung der
psychischen Situation beraten.

Arzneimittelversand

Sind Sie zur Aufrechterhaltung lhrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die vor Ort nicht be-
sorgt werden kénnen, angewiesen, sorgt die ARAG Allgemeine— nach Abstimmung mit |hrem Hausarzt — fur die
Zusendung und tbernimmt die Versandkosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll.

Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- und Ausfuhr erlangt werden kann, ein im
Ausland erhdiltliches Ersatzpréparat (Generikum) benannt werden kann oder das Arzneimittel als Suchtmittel gilt.

Krankenbesuch

Wenn Sie sich langer als finf Tage im Krankenhaus aufhalten missen, organisiert die ARAG Aligemeine den Be-
such einer Ihnen nahestehenden Person. Sie trégt die Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir den Besucher. Dies bis
1.000 Euro je Schadenfall.

Krankentransport

aa) Transport zum ndchsten Krankenhaus
Wenn Sie stationdr behandelt werden mussen, tbernimmt die ARAG Aligemeine die Kosten fir den notwen-
digen Transport zur erforderlichen Erstversorgung, zum ndchsterreichbaren und aus medizinischer Sicht ge-
eigneten Krankenhaus bzw. Arzt und den gegebenenfalls notwendigen Verlegungstransport von der Erstver-
sorgungseinrichtung zum ndchsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus.

bb) Krankenriicktransport zum Wohnsitz
Wenn Sie an lhren sténdigen Wohnsitz zurlickgebracht werden missen, organisiert die ARAG Allgemeine den
Rucktransport und tUbernimmt die Kosten.
Art und Zeitpunkt des Ricktransportes miissen medizinisch sinnvoll sein. Hierliber entscheidet ein von der
ARAG Alilgemeine beauftragter Arzt. Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich mehr als 14 Tage,
kdnnen Sie in jedem Fall den Krankenrticktransport beanspruchen.
Die ARAG Aligemeine tibernimmt die Ubernachtungskosten bis zum Riicktransport auch fiir die nicht erkrank-
ten versicherten Personen fiir héchstens fiinf Néchte und maximal 100 Euro je Ubernachtung und versicherter
Person.

cc) Mehrkosten bei auBerplanmd&Biger Rickreise nach einem Krankenhausaufenthalt
Die ARAG Allgemeine tbernimmt die gegenlber der urspriinglichen Rickfahrt entstehenden Mehrkosten:
- einer Bahnfahrt 1. Klasse einschlieBlich der Zuschldge oder
- eines Linienflugs der Economy-Class.
Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem &ffentlichen Personennahverkehr erstattet sie bis zu 50 Euro.

Ruckholung von Kindern (nur Familien-Schutzbrief)

Kénnen minderjahrige Kinder nicht mehr betreut werden, weil ihre Begleitperson erkrankt, verletzt oder gestorben
ist, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Rickholung der Kinder durch eine Begleitperson. Sie kann von Ihnen oder
der ARAG Allgemeine ausgewdhlt werden.

Die Kinder und Personen werden auch zurilickgeholt, wenn sie selbst erkrankt oder verletzt sind und nicht mehr
betreut werden kénnen. Das gilt fir den Fall, dass Sie selbst weiterreisen.
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In dem Fall Gdbernimmt die ARAG Aligemeine:

+ die Bahnkosten 1. Klasse einschlieBlich der Zuschlage oder

- die Kosten fir einen Linienflug der Economy-Class.

Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr erstattet sie bis zu 50 Euro.

Die ARAG Allgemeine tibernimmt die Ubernachtungskosten fiir die Begleitperson fiir héchstens fiinf Néchte und
maximal 100 Euro je Ubernachtung und versicherter Person.

h) Kinderbetreuung zu Hause (nur Familien-Schutzbrief)
Mussen |hre zu Hause gebliebenen minderjdhrigen Kinder infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden,
wdhrend Sie sich auf einer Reise befinden,
- benennt die ARAG Allgemeine Ihnen auf Anfrage eine Person, die die Betreuung der Kinder wéhrend Ihrer Ab-
wesenheit Gbernimmt und
+ Ubernimmt die Kosten fiir die Betreuung der Kinder bis zu 50 Euro pro Tag; maximal bis zu 1.500 Euro.
Das gilt auch, wenn Sie wahrend einer Reise erkranken und die Kinder deshalb bei auBerplanmaBiger Verlénge-
rung lhrer Reise zu Hause betreut werden missen.
Fir die Leistung des Betreuers libernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

i) Fahrzeugrickflihrung bei Krankheit oder Tod des Fahrers
Die ARAG Allgemeine sorgt fiir die Abholung lhres Fahrzeugs und Rickfiihrung zu lhrem sténdigen Wohnsitz,
wenn
- Sie lhr Fahrzeug nicht mehr zuriickfahren kénnen, weil Sie verstorben oder mehr als drei Tage krank sind und
- ein Mitreisender nicht in der Lage ist, Ihr Fahrzeug zurlickzufiihren.
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort. Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierdurch ent-
stehenden Kosten bis zur Héhe der Kosten fiir einen Riicktransport an lhren stéindigen Wohnsitz im Inland. Liegt
der Schadenort auBerhalb Europas, zahlen wir héchstens 5.000 Euro.
Die ARAG Allgemeine tbernimmt in jedem Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch lhren Ausfall bedingten
Ubernachtungskosten fiir Sie und die mitversicherten Familienangehérigen/mitreisenden Personen fiir héchstens
finf Nachte und maximal 100 Euro je Ubernachtung.

) Hilfe im Todesfall
Wenn Sie oder die mitversicherten Personen auf einer Reise versterben, sorgt die ARAG Allgemeine
- fur die Uberfiihrung bis zum letzten sténdigen Wohnsitz in Deutschland oder
- in Abstimmung mit den Angehérigen fiir eine angemessene Bestattung im Ausland.
Die ARAG Allgemeine tbernimmt die entstehenden Kosten bis zu 12.500 Euro.

k) Mehraufwendungen fir auBerplanmdaBigen Ricktransport von Gepdck und Haustieren
Die ARAG Allgemeine erstattet die nachgewiesenen Mehraufwendungen flr den auBerplanmdBigen Transport
von Gepdckstlicken und Haustieren zum sténdigen Wohnsitz der versicherten Person.

[)  Haustierbetreuung zu Hause
Mussen lhre zu Hause gebliebenen Haustiere infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden, wéhrend Sie sich
auf einer Reise befinden,
+ benennt die ARAG Allgemeine Ihnen auf Anfrage eine Betreuungsstelle oder Person, die wahrend Ihrer Abwe-
senheit die Versorgung lhrer Haustiere Gbernimmt, und
+ Ubernimmt die Kosten fir die Betreuung der Haustiere bis zu 25 Euro pro Tag; maximal fir zwei Wochen.
Das gilt auch, wenn Sie wdhrend einer Reise erkranken und Ihre Haustiere deshalb bei auBerplanmdaBiger Verlan-
gerung lhrer Reise zu Hause betreut werden missen.
Fir die Leistung des Betreuers libernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

m) Such-, Rettungs- und Bergungskosten nach einem Unfall
Mussen Sie wegen eines Unfalles gesucht, gerettet oder geborgen werden, tbernimmt die ARAG Allgemeine hier-
fir die Kosten bis zu 5.000 Euro.

n) Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel
Sind Sie aufgrund des Unfalles auf die Benutzung medizinischer Hilfsmittel angewiesen, hilft die ARAG Aligemeine
Ihnen bei der Beschaffung der bendtigten Hilfsmittel.
Zusatzlich beteiligt sie sich an den erforderlichen Kosten der Hilfsmittel bis zu einem Betrag von 10.000 Euro.

0) Beratung Uber Reha-MaBnahmen
Nach einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt berdt die ARAG Allgemeine Sie liber RehabilitationsmaBnah-
men und nennt lhnen Reha-Einrichtungen.
Fur die Leistungen dieser Einrichtungen tbernimmt die ARAG Allgemeine keine Haftung.

p) Uberbrickungshilfe nach Schwerstverletzungen (nur Ausland)
Hat der Unfall eine Schwerstverletzung zur Folge, berat die ARAG Allgemeine Sie — soweit n&tig — tiber MaBnah-
men zur Verbesserung lhrer persénlichen Mobilitét und zum Umbau lhrer Wohnung oder des Zugangs zu ihr.
Sie beteiligt sich an den hierflir erforderlichen Mehrkosten, die tiber den Anteil der Sozialversicherungstréger hin-
ausgehen, bis zu einem Betrag von 5.000 Euro.
Die Schwerstverletzung ist anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.
Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls und muss innerhalb von einem Jahr vom Unfalltage an gerechnet
geltend gemacht werden.
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Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Katastrophenfall
Unter Ausland verstehen wir alle Lénder dieser Welt auBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland
haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland.

a)

b)

c)

Ruckreise-Service

Die ARAG Allgemeine ist bei der auBerplanmd&Bigen Rickreise aus dem Ausland behilflich, sofern Sie von den

folgenden Ereignissen Uberrascht worden sind:

+ Ein Mitreisender oder ein naher Verwandter ist schwer erkrankt (ein mehr als 14-t&giger Krankenhausaufenthalt
ist notwendig) oder verstorben.

- Sie sind finanziell (in Hhe von mehr als 2.500 Euro) erheblich geschddigt worden.

- Am Zielort ist ein Krieg oder innere Unruhen ausgebrochen. Den Ausschluss wendet die ARAG Allgemeine inso-
weit nicht an.

Zusatzlich tbernimmt die ARAG Allgemeine die héheren Fahrtkosten, die gegeniiber der urspriinglich vorgesehe-

nen Ruckreise entstehen bis zu 5.000 Euro je Schadenfall und Person.

Unter ,nahen Verwandten® versteht die ARAG Allgemeine Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, GroBeltern, Schwie-
gereltern und Schwiegerkinder.

Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters

Wenn Sie |hre Rickreise aus dem Ausland nicht antreten kdnnen, weil lhr Reiseveranstalter zahlungsunfdhig ge-
worden ist, informiert die ARAG Allgemeine Sie tiber andere Méglichkeiten fir lhre Riickreise und stellt Ihnen bei
Bedarf ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro fir die Kosten der Riickreise zur Verfliigung.

Hilfe bei Naturkatastrophen

Ist aufgrund einer unvorhergesehenen Naturkatastrophe (zum Beispiel Lawinenabgang, Mure oder Erdbeben) am

Aufenthaltsort die Weiterreise nicht méglich oder missen Sie Ihre Reise infolge behdrdlicher Anordnung abbre-

chen, erbringt die ARAG Allgemeine folgende Leistungen:
- Sie erstattet fur nachgewiesene auBerplanmaBige Verpflegungs- und Ubernachtungskosten fiir héchstens drei
N&chte und maximal 85 Euro je Ubernachtung und versicherter Person, insgesamt jedoch maximal bis zu 1.000 Euro
je versicherte Person.

- Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe nicht mit dem urspriinglich gewdhlten Verkehrsmittel zuriickreisen
kénnen, erstattet die ARAG Allgemeine die Reisemehrkosten fiir jede versicherte Person in Héhe der Bahnkosten
1. Klasse einschlieBlich Zuschlégen oder die Kosten eines Linienflugs (Economy-Class) sowie fiir nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 50 Euro.

+ Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe |hr fahrbereites Fahrzeug am RAufenthaltsort zurlicklassen mussen,
sorgt die ARAG Allgemeine fir die Riickholung des Fahrzeugs zu lhrem stdndigen Wohnsitz.

+ Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von der ARAG Allgemeine als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer
Entfernung zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort auBerhalb Europas, zahlt die
ARAG Allgemeine héchstens 5.000 Euro.

9 Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland

Unter Ausland verstehen wir alle Lénder dieser Welt auBBer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland

haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland.

a) Verlust von Zahlungsmitteln (z.B. Bargeld oder Scheckkarte)
Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellt die
ARAG Allgemeine den Kontakt zu lhrer Hausbank her. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Scha-
denmeldung folgenden Werktag méglich, stellt sie Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 2.500 Euro je Versiche-
rungsfall zur Verfliigung.

b) Dokumenten-Service
Haben Sie auf einer Reise im Ausland ein fir die Reise bendtigtes Dokument verloren, benennt die ARAG Allge-
meine lhnen Botschaften oder Konsulate und Gbernimmt die anfallenden Gebdihren fiir Ersatzdokumente.
Bei einem Verlust lhrer Scheck- oder Kreditkarte informiert die ARAG Allgemeine auf Wunsch unverztiglich lhre
Bank bzw. |hr Kreditkartenunternehmen.

c) Verspdtungs-Service
Wenn sich Ihr Verkehrsmittel (Bahn, Flugzeug, Schiff) voraussichtlich mehr als vier Stunden verspdtet, informiert
die ARAG Allgemeine Sie tiber andere Reisemdglichkeiten. AuBerdem hilft sie bei der Umbuchung und informiert
auf Wunsch Ihre Angehérigen und Geschdéftspartner.

d) Haus- und Wohnungsschliissel-Service
Haben Sie auf einer Reise im Ausland die Schlissel fir lhr Haus oder lhre Wohnung an lhrem sténdigen Wohnsitz
im Inland verloren, hilft die ARAG Allgemeine bei der Beschaffung von Ersatzschlisseln.
Ist eine Ersatzbeschaffung nicht moglich, Gbernimmt die ARAG Allgemeine die Kosten fur den Schliisselnotdienst
bis zu 150 Euro je Versicherungsfall.

e) Hilfe bei Brillenverlust
Wenn Sie auf einer Reise |hre Brille oder Ihre Kontaktlinsen verloren haben, beschafft die ARAG Allgemeine Ihnen
Ersatz. Die ARAG Allgemeine Ubernimmt dabei die Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzbrille oder der
Ersatzkontaktlinsen.
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Hilfe bei Notfallen zu Hause

a) Reiserilickruf-Service
Wird wéhrend lhrer Reise aufgrund eines Notfalls ein Rickruf durch den Rundfunk notwendig, leitet die ARAG
Aligemeine die erforderlichen MaBnahmen in die Wege. Die ARAG Aligemeine Gbernimmt auch die hierdurch ent-
stehenden Kosten. Der Rundfunk entscheidet, ob ein Notruf gesendet wird.

b) Handwerker-Service
Wird wéhrend einer Reise |hr Haus oder lhre Wohnung an lhrem Wohnsitz im Inland durch unvorhergesehene
Ereignisse (zum Beispiel Brand, Wasser, Einbruch, Vandalismus) erheblich besch&digt, benennt die ARAG Alige-
meine lhnen auf Anfrage uns bekannte Handwerkerfirmen oder Dienstleistungsunternehmen, organisiert deren
Einsatz fur SoforthilfemaBnahmen und tritt hierfir mit einem Betrag bis zu 500 Euro in Vorlage.
Die Kosten dieser Firmen zahlt die ARAG Allgemeine nicht; fur deren Leistungen tbernimmt sie keine Haftung.

c) Haushiter-Service
Kann die von lhnen beauftragte Person, die Ihr Haus oder hre Wohnung am sténdigen Wohnsitz im Inland wah-
rend lhrer Abwesenheit betreuen soll, ihren Dienst unerwartet nicht antreten oder fortsetzen, vermittelt die ARAG
Aligemeine Ihnen auf Anfrage einen ihr bekannten Haushter.
Die Kosten des Haushtters zahlt die ARAG Allgemeine nicht; fur seine Leistungen lbernimmt sie keine Haftung.

Hilfe bei eingeschrankter Nutzung des &ffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs innerhalb Deutschlands

a) Ubernachtungs-Service wegen Verspdtung im dffentlichen Personennah- und -Fernverkehr

Kénnen Sie wegen Ausfall oder Verspdtung von Bahn oder Bus um mehr als 30 Minuten

- eine Anschlussverbindung nicht mehr erreichen und

- besteht keine Mdglichkeit, den Zielort in zumutbarer Zeit mit einem anderen &ffentlichen Verkehrsmittel zu er-
reichen,

hilft die ARAG Aligemeine Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Ubernachtungsméglichkeit und tibernimmt

die Kosten fir eine Ubernachtung fiir héchstens eine Nacht und maximal 100 Euro je Ubernachtung und versicher-

ter Person.

Anstelle der Kosten fiir die Ubernachtung erstattet die ARAG Allgemeine Ihnen die nachgewiesenen Kosten fir die

Weiterfahrt zu lhrem stdndigen Wohnsitz oder zu |hrem Zielort mit einem anderen Verkehrsmittel (zum Beispiel

Taxi) bis zu 50 Euro.

b) Rickfahr-Service aufgrund extremer Witterungsverhdltnisse im Winter im 6ffentlichen Personennahverkehr
K&nnen Sie wegen eines unvorhersehbaren Ausfalls aufgrund extremer Witterungsverhdltnisse im Winter den 6f-
fentlichen Personennahverkehr fiir hre Heimreise von der Arbeitsstdtte zum sténdigen Wohnsitz nicht mehr nut-
zen, erstattet die ARAG Allgemeine lhnen die nachgewiesenen Kosten fur Taxifahrten bis zu 25 Euro.

c) Verlust von personifizierten und nicht tbertragbaren Bus- und Bahnkarten
Bei Verlust einer personifizierten und nicht tbertragbaren Bus- und Bahnkarte erstattet die ARAG Allgemeine
Ihnen die nachgewiesenen Kosten flr die Ausstellung einer Ersatzkarte.

Hilfe bei sonstigen nicht genannten Leistungen der Reise-Assistance

Bendtigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der
Reise-Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlasst die ARAG Allgemeine die zumutbaren und
erforderlichen MaBnahmen schnellstméglich und tragt die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro.

Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfillung von Vertrégen, die von Ihnen abgeschlossen wurden,
sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

Krankenschutz im Ausland (sofern besonders vereinbart)

Der Krankenschutz im Ausland ist optional und Sie kdnnen ihn mit uns im Zuge der ARAG Top-Schutzbriefversicherung
vereinbaren (siehe Versicherungsschein).

Leistungserbringer fir den Krankenschutz im Ausland und fir die Regulierung der Versicherungsfalle gemaB Bl zu-
sténdig ist die ARAG Krankenversicherungs-AG, HollerithstraBe 11 in 81829 Miinchen.

Versicherungsfdhig sind Personen gemdB § 3, deren sténdiger Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Diese
Voraussetzung muss uns auf Verlangen nachgewiesen werden.

Versicherte Reisedauer

Der Versicherungsschutz besteht fur die ersten 42 Tage aller vorlbergehenden versicherten Auslandsreisen, die von
der versicherten Person innerhalb eines Versicherungsjahres angetreten werden (inkl. An- und Abreisetag). Endet das
Versicherungsjahr wéhrend des Auslandsaufenthalts, besteht der Versicherungsschutz nur fort, wenn der Vertrag
nicht gektindigt ist. § 7 (3) c) gilt entsprechend.

Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von lhnen auf Verlangen im Leistungsfall nachzuweisen.

Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes

a) Die ARAG Krankenversicherung bietet Versicherungsschutz fir Krankheiten, Unfalle und andere im Vertrag ge-
nannte Ereignisse.
Sie gewdhrt bei einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen fir Heilbehandlung
und sonstige vereinbarte Leistungen.

b) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Aus-
landsreise auftretenden Krankheit, einer Verschlechterung des Gesundheitszustands oder der Folgen eines Unfalls.
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungs-
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c)

bedurftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heiloehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden,
die mit der bisher behandelten nicht urséchlich zusammenhdéngt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
Ferner gelten als Versicherungsfall medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen von Schwanger-
schaftskomplikationen einschlieBlich Frihgeburt vor Beendigung der 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburt
und notfallbedingtem Schwangerschaftsabbruch.

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen schrift-
lichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Aligemeine Bedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften.
Das Versicherungsverhdltnis unterliegt deutschem Recht.

Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

a)

b)

c)

Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.

Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz im Krankenschutz im Ausland ab Vollendung der Geburt,
wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei Monate im Tarif ARAG Top-Schutzbrief versichert ist und
die Anmeldung zur Versicherung spdtestens zwei Monate nach dem Tage der Geburt riickwirkend zu diesem Tag
in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgt. Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich,
sofern das Kind zum Zeitpunkt der Adoption noch minderj&hrig ist.

Die riickwirkende Mitversicherung im Krankenschutz im Rusland ab Geburt bzw. Adoption ist nur méglich, soweit
far das Neugeborene bzw. fir das Adoptivkind kein anderweitiger privater oder gesetzlicher Krankenversiche-
rungsschutz im Ausland besteht.

Fur Versicherungsfdlle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, leistet die ARAG Krankenver-
sicherung nicht.

Der Versicherungsschutz endet — auch flir schwebende Versicherungsfélle — mit Beendigung des Auslandsaufent-
halts bzw. des Versicherungsverhdltnisses. Er endet dartiber hinaus mit Ablauf des 42. Tags eines Auslandsauf-
enthalts. Halt sich eine versicherte Person wdhrend der Reise vorlibergehend in einem Land auf, in dem sie einen
Wohnsitz hat, so ist wéhrend dieser Zeit fiir die betroffene Person der Ablauf der 42 Tage gehemmt.

Ist die Riickreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Griinden nicht méglich, verlan-
gert sich die Leistungspflicht fiir entschédigungspflichtige Versicherungsfdlle tber den vereinbarten Zeitpunkt
hinaus bis zur Wiederherstellung der Transportféhigkeit.

Umfang der Leistungspflicht

a)

b)

c)

d)
€)

Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Arzten und
Zahndrzten frei.

Arznei-, Verband- und Heilmittel missen von den unter § 7 (4) a) genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel
zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.

Bei medizinisch notwendiger stationdrer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den Kranken-
hdusern, die unter stdndiger drztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar Uber ausreichende diagnostische und
therapeutische Méglichkeiten verfligen und Krankengeschichten fihren. Nicht gewdhlt werden kénnen Kranken-
hduser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchfiihren sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es sei
denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das n&chstgelegene Krankenhaus handelt.

Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. ndchsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.

Die ARAG Krankenversicherung leistet im vertraglichen Umfang fir Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden
und Arzneimittel, die von der Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland tberwiegend
anerkannt sind. Sie leistet dartber hinaus fiir Methoden und RArzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechen-
den Reiselands oder der Bundesrepublik Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewdhrt haben oder die
angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfligung stehen; sie kann
jedoch ihre Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Me-
thoden oder Arzneimittel angefallen ware.

Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfahig:

aa) fur arztliche Heilbehandlung;

bb) fur Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund arztlicher Verordnung auBer Massagen, Badern und medizini-
schen Packungen. Nicht als Arzneimittel, auch wenn sie drztlich verordnet sind und heilwirksame Stoffe ent-
halten, gelten N&hr- und Stérkungsprdparate, kosmetische Préparate sowie Mittel, die vorbeugend oder ge-
wohnheitsmdBig genommen werden.

cc) fur schmerzstillende Zahnbehandlung und notwendige Zahnfillungen in einfacher Ausfliihrung sowie Repa-
raturen von Zahnersatz, nicht aber Neuanfertigung, Kronen und Kieferorthopddie;

dd) fur Réntgendiagnostik;

ee) fur stationdre Heilbehandlung einschlieBlich Operationen und Operationsnebenkosten, sofern sie in einem im
Aufenthaltsland allgemein anerkannten Krankenhaus erfolgt; bei einem Krankenhausaufenthalt eines versi-
cherten Kindes bis zu zwdlf Jahren sind zusdtzlich die Kosten der Unterkunft einer nahestehenden Person im
selben Krankenzimmer erstattungsfahig.
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) Ausschlisse und Leistungseinschrénkungen

Keine Leistungspflicht besteht

a)

b)

c)

d)

e)

¢)]
h)

fiir Behandlungen, von denen aufgrund drztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass
sie bei planmdaBiger Durchflihrung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise
wegen des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemdf § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwand-
ten ersten Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;

fir Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Griinde fiir
den Antritt der Auslandsreise war;

fiir solche Krankheiten einschlielich deren Folgen sowie flir Folgen von Unfdillen, die als Wehrdienstbeschddigung
anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, fiir das vor Reiseantritt durch das Auswdértige Amt der
Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, oder aktive Teilnahme an inneren
Unruhen verursacht worden sind;

fiir auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfélle einschlieBlich deren Folgen sowie flir Entzugs- und Entw&h-
nungsbehandlungen;

flir ambulante Psychoanalyse und -therapie;

far Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie Schwangerschaftsvorsorge-
untersuchungen auBer in den unter § 7 (2) c) genannten Fdllen;

Kostenersatz wird auch geleistet, wenn der Auslandsaufenthalt infolge des vorherigen Eintritts eines Versiche-
rungsfalls oder dessen Folgen Uber die 36. Schwangerschaftswoche hinaus ausgedehnt werden musste;

fir Zahnersatz einschlieBlich Kronen und fir Kieferorthopadie;

far Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und &rztlich verordneten Gehstitzen, die we-
gen akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;

far Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie fir RehabilitationsmaBnahmen;

fir ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschréinkung entféllt, wenn die Heilbehandlung
durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfdllt sie, wenn sich der Versicherte in
dem Heilbad oder Kurort nur voriibergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat.

far Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemdB § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder;
Sachkosten werden erstattet;

fiir eine durch Pflegebedirftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.

Kostenersatz im Sinne von § 7 (4) f) wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen arztliche Hilfe im Aufent-
haltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzustande erforder-
lich ist.

Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaBnahme, fiir die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not-
wendige MaB, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

Stehen die Aufwendungen fiir die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffdlligen Missverhdltnis
zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet.

6) Auszahlung der Versicherungsleistungen

a)

b)

c)

d)

e)

Die ARAG Krankenversicherung ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die
geforderten und erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderli-
chen Unterlagen sollen sp&testens drei Monate nach Beendigung der Auslandsreise bzw. dem Riicktransport, der
Uberfiihrung oder Bestattung eingereicht werden.

Alle Belege missen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die
einzelnen drztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten miissen das verordnete Me-
dikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung missen die Belege die
Bezeichnung der behandelten Z&hne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder de-
ren Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.

Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes lber
Beginn und Ende der stationdren Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.

Die ARAG Krankenversicherung ist verpflichtet, an die mitversicherte Person zu leisten, wenn sie uns von Ihnen in
Textform als empfangsberechtigt fir die Versicherungsleistungen benannt wurde. Liegt diese Voraussetzung nicht
vor, kénnen nur Sie die Leistung verlangen.

Die in einer Fremdwd&hrung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei der
ARAG Krankenversicherung eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle Euro-Wechselkurs
der Europdischen Zentralbank. Fir nicht gehandelte Wahrungen, fiir die keine Referenzkurse festgelegt werden,
gilt der Kurs gemdB ,,Devisenkursstatistik®, Verdffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main,
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur
Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungtinstigeren Kurs erworben hat.

Von den Leistungen kénnen Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass die ARAG Krankenversi-
cherung Uberweisungen in das Ausland vornehmen oder auf Ihr Verlangen besondere Uberweisungsformen wahlt.
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g) Die ARAG Krankenversicherung gibt auf Ihr Verlangen oder das einer mitversicherten Person Auskunft tber und
Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die sie bei der Priifung der Leistungspflicht tGber die Notwendigkeit
einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die mitver-
sicherte Person erhebliche therapeutische Griinde oder sonstige erhebliche Griinde entgegenstehen, kann nur
verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann
nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Haben Sie das
Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung der ARAG Krankenversicherung eingeholt, erstattet sie die
entstandenen Kosten.

§8 Ausschliisse und Leistungskiirzungen

Wann kann Ihnen der Top-Schutzbrief nicht helfen?

Q) Sie kdnnen keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis

a) durch Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen oder MaBnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar
verursacht werden. Der Top-Schutzbrief hilft jedoch, soweit m&glich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse tber-
rascht worden sind, innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten,

b) von Ihnen vorsatzlich herbeigefiihrt wurde; bei grob fahrldssiger Herbeiflihrung des Schadens ist die ARAG Alige-
meine berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen Wer
vorsatzlich handelt, wei3 von seiner Handlung und will auch deren Folgen, obwohl er wei, dass die Hand-lung
rechtswidrig ist.

Grobe Fahrlassigkeit liegt vor, wenn Sie bei Ihrem Handeln einfachste, naheliegende Uberlegungen nicht anstellen
bzw. beachten.

c) wenn Sie mit einem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben, an:

- einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankam,
- einer dazugehdrigen Ubungsfahrt oder,
+ einer Geschicklichkeitsprifung
d) durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male
aufgetreten ist oder noch vorhanden war.
@) Leistungskiirzung
Haben Sie aufgrund der Top-Schutzbrief-Leistungen Kosten gespart, die Sie ohne den Schadeneintritt hatten aufwen-
den mussen, kann ihre Leistung um einen Betrag in Héhe dieser Kosten geklirzt werden.
3) Verpflichtungen Dritter
a) Wie ist zu verfahren, wenn im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist?
Dann geht diese Leistungsverpflichtung des Dritten vor.
Gleiches gilt, wenn eine Entschadigung aus anderen Versicherungsvertrdgen beansprucht werden kann.

b) Wenn Sie Entschadigung aus anderen Versicherungsvertrdgen beanspruchen kénnen, steht es Ihnen frei, wel-
chem Versicherer Sie den Schadenfall melden.

Melden Sie der ARAG Aligemeine den Schaden, wird sie im Rahmen dieses Schutzbriefs in Vorleistung treten.

c) Was geschieht, wenn Sie aufgrund desselben Schadenfalls auch Erstattungsanspriiche gegen Dritte haben?
Dann darf die Entschédigung nicht héher sein als Ihr Gesamtschaden.

§9 Pflichten nach Schadeneintritt
Ihre Pflichten nach dem Eintritt eines Schadens
™ Nach dem Eintritt eines Schadenfalls missen Sie

a) der ARAG Aligemeine den Schaden (bei Krankenhausaufenthalten im Ausland nach Beginn der stationdren Be-
handlung) unverziiglich anzeigen,

b) sich mit uns dartiber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Die ARAG Allgemeine unterhdlt einen
Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist,

c) den Schaden so gering wie mdglich halten und unsere Weisungen beachten,

d) der ARAG Allgemeine jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Hohe des Schadens und tiber den Umfang
unserer Entschddigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhdhe vorlegen und, so-
weit erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahndrzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungstrd-
ger, Gesundheits- und Versorgungsdmter von ihrer Schweigepflicht entbinden,

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund ihrer Leistungen auf uns Gbergegangenen Anspriiche gegendber Drit-
ten unterstiitzen und uns die hierfiir bendtigten Unterlagen aushdndigen,

f)  auf Verlangen Beginn und Ende jeder Auslandsreise nachweisen.

@) Wird eine dieser Obliegenheiten vorsdatzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres

Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig

verletzt haben, erbringen wir unsere Leistung.

Wir erbringen die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt

oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung

urséchlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
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Geldbetrage, die wir fur Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen zur Verfliigung gestellt haben, missen Sie unver-
zliglich nach deren Erstattung durch Dritte, sp&testens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszahlung, an uns zu-
rlickerstatten.

Besondere Pflichten im Leistungsfall (Obliegenheiten)

Obliegenheiten bezeichnen Verhaltensregeln, die Sie und die mitversicherten Personen beachten missen, um den An-
spruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

Besondere Obliegenheiten im und nach Eintritt des Versicherungsfalls fiir die Fahrzeug-Assistance, fir die Leistungen
bei schweren Unfallverletzungen und Reise-Assistance

a) Zusatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall, im Versicherungsfall und nach seinem
Eintritt sind Sie bei Fahrzeug-Assistance, Leistungen bei schweren Unfallverletzungen und bei Reise-Assistance
verpflichtet,
aa) sich mit der ARAG Allgemeine darliber abstimmen, ob und welche Leistungen sie erbringt. Die ARAG Alige-

meine unterhdlt einen Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist.

bb) den Schaden so gering wie méglich zu halten und Weisungen der ARAG Allgemeine zu beachten;
cc) der ARAG Allgemeine jede zumutbare Untersuchung tber Ursache und Hohe des Schadens und Gber den

Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenh&he vor-

zulegen und, soweit erforderlich, die behandelnden Arzte, Zahnarzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller

Art, Versicherungstrager, Gesundheits- und Versorgungs&mter von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;

dd) der ARAG Allgemeine bei der Geltendmachung der aufgrund unserer ihrer Leistungen auf sie Gibergegange-
nen Anspriiche gegeniber Dritten zu untersttitzen und ihr die hierfir bendtigten Unterlagen auszuh&ndigen.
ee) Zusatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten im Versicherungsfall und nach seinem Eintritt, sind Sie bei der

Leistung fur schwere Unfallverletzungen verpflichtet,

- der ARAG Allgemeine gegenliber nachzuweisen, dass es sich bei der verunfallten Person um eine mitversi-
cherte Person handelt. Dies kann durch das Einreichen einer Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes,
einer Kopie des Personalausweises oder einer entsprechenden Urkunde Uber die z.B. Heirat oder eingetra-
gene Lebenspartnerschaft nachgewiesen werden.

- der ARAG Allgemeine Uber Anspriiche gegentiber anderen leistungspflichtigen Versicherern zu informieren
und ihr relevante Unterlagen wie z.B. Abrechnungsschreiben, Ablehnungsschreiben auszuh&ndigen.

Besondere Obliegenheiten im Versicherungsfall fir den Krankenschutz im Ausland
Zusatzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten sind Sie beim Krankenschutz im Ausland verpflichtet, sich auf Verlangen
der ARAG Krankenversicherung durch einen von ihr beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

a) Verletzen Sie eine im Versicherungsfall oder nach seinem Eintritt zu beachtende Obliegenheit vorsdatzlich, verlieren
Sie den Versicherungsschutz.

b) Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotréger be-
rechtigt, die Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weisen Sie
nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt haben, erbringt die ARAG Allgemeine bzw. der be-
troffene Risikotréiger die Leistung.

c) Die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotréger erbringt die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die

Verletzung der Obliegenheit weder flir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursdchlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit
arglistig verletzt haben.
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufkl&rungsobliegenheit, ist
die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikotrdger nur dann vollsténdig oder teilweise leistungsfrei, wenn Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden
sind.

Vertragsdauer

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes fir Privatpersonen (§§
26, 26 b bzw. 26 p) und/oder des Zusatzbausteins ARAG Top-Schutzbrief.

Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB sinngemdRB.
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Sonderbedingung 22 zu den ARB 2026: ARAG Fahrzeug-Schutzbrief fiir Selbststéindige

§1 Risikotréger des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs fiir Selbststandige
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
ARAG Platz 1, 40472 Dusseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto FaBbender
Vorstand: Christian Vogée (Sprecher),
Uwe Griinewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin Unterberg
Sitz und Registergericht: Dusseldorf, HRB 10418
USt-ID-Nr.: DE 811125 216
Fiihrender Versicherer ist die ARAG SE.
Sie ist bevollmdachtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserkl&rungen usw. — ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten — auch fur die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Aligemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tatigen.
Verklagt werden bzw. klagen kann auBer in Schadenfdllen nur die ARAG SE.
In Schadenangelegenheiten einschlieBlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die
- den Rechtsschutz betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG SE
- den ARAG Fahrzeug-Schutzbrief betreffen, kann ausschlieBlich die ARAG Allgemeine
verklagt werden bzw. klagen.
§2 Was ist versichert?
Die ARAG Allgemeine erbringt nach Eintritt der nachstehend genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufge-
fihrten Leistungen als Service oder erstattet die von lhnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.
§3 Wer ist versichert?
Alle Versicherungsleistungen (§ 6) stehen zu:
a) lhnen als Versicherungsnehmer;
b) den von lhnen beschdaftigten Mitarbeitern, soweit sie fir Sie beruflich im versicherten Betrieb tatig sind;
c) allen Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen eines Motorfahrzeugs zu Lande
sowie Anhdngers. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einversténdnis fiihrt oder nutzt.)
Voraussetzung ist, dass das Motorfahrzeug oder der Anhénger im Zeitpunkt des Versicherungsfalls
aa) auf lhre Firma zugelassen oder
bb) auf den Namen lhrer Firma mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen ist
oder
cc) |hre Firma es zum voriibergehenden Gebrauch angemietet hat.
§L4 Welche Fahrzeuge sind versichert?
Versichert sind alle auf lhre Firma zugelassenen
a) Kraftfahrzeuge zu Lande, die nach Bauart und Einrichtung zur Beférderung von Personen bestimmt sind, ein-
schlieBlich des Fahrerplatzes nicht mehr als neun Sitzplatze haben, eine Gesamtbreite von 255 Zentimeter, eine
Gesamtlénge von 1.000 Zentimeter, eine Hohe von 300 Zentimeter und ein zuldssiges Gesamtgewicht von vier
Tonnen nicht Uberschreiten;
b) Wohnmobile bis 320 Zentimeter Hohe und 7,5 Tonnen zuldssigem Gesamtgewicht (einschlieBlich Ladung);
c) Kraftfahrzeuge im Werkverkehr (zum Beispiel Lieferwagen) bis zu einer Nutzlast von vier Tonnen (einschlieBlich der
Nutzlast eines mitgeflihrten Anhd&ngers);
d) Kraftrader (Gber 50 Kubikzentimeter Hubraum);
e) Leichtkraftrader (unter 50 Kubikzentimeter Hubraum) bzw. zulassungspflichtige Pedelecs.
Versichert sind auch mitgefiihrte Wohnwagen-, Gepdck- oder Bootsanhdnger mit héchstens einer Achse. Achsen mit
weniger als 100 Zentimeter Abstand gelten als eine Achse.
Nicht versichert sind Nutzfahrzeuge Uber vier Tonnen Nutzlast, Omnibusse Uber neun Sitze, Sattelzug- und Zugma-
schinen, Anhdnger fir Lkw, zulassungspflichtige selbstfahrende Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, Mietwagen,
Personenmietwagen und Taxen.
§5 In welchen Landern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Fahrzeug-Schutzbrief Versicherungsschutz
- in Europa
- in den Anliegerstaaten des Mittelmeers
- auf den Kanarischen Inseln
- auf Madeira
- auf den Azoren
soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
§6 Wie hilft lhnen der Fahrzeug-Schutzbrief?
™ Soforthilfe an der Schadenstelle bei einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall (auch an lhrem Firmensitz)
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringt die ARAG
Allgemeine folgende Leistungen:
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a)

b)

c)

d)

e)

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft durch ein Pannenhilfsfahrzeug

Die ARAG Allgemeine sorgt fiir die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pan-
nenhilfsfahrzeug und tbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.

Der Héchstbetrag fur diese Leistung belduft sich einschlieBlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeftihrten und
verwendeten Kleinteile auf 600 Euro.

Abschleppen des Fahrzeugs

Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur
das Abschleppen des Fahrzeugs einschlieBlich Gepdck und der nicht gewerblich beférderten Ladung zur ndchst-
gelegenen Fachwerkstatt und tbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.

Der Hochstbetrag fur diese Leistung belduft sich auf 600 Euro. Die durch den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs
gemdB a entstandenen Kosten werden angerechnet.

Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der StraBe abgekommen, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Bergung des Fahrzeugs ein-
schlieBlich Gepdck und nicht gewerblich beférderter Ladung und tbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.

Ergdnzend zu b und c tGbernimmt die ARAG Allgemeine Umlade- oder Weitertransportkosten fir die gewerblich
beférderte Ladung, sofern der Transport im Rahmen eines Werkverkehrs (im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 und § 2
Guterkraftverkehrsgesetz) durchgefiihrt wurde. Nicht versichert sind Transporte im gewerblichen Guterkraftver-
kehr.

Kann das Fahrzeug aufgrund einer Fahrzeugpanne oder eines Fahrzeugunfalls die Fahrt aus eigener Kraft inner-

halb des gleichen Werktags nicht mehr fortsetzen, sorgt die ARAG Allgemeine

- fir die notwendige Umladung auf ein anderes Transportfahrzeug und

- flr den Weitertransport ihrer gewerblichen Ladung (bis vier Tonnen Nutzlast)

zum Sitz lhres Unternehmens oder zum urspriinglichen Bestimmungsort der Warenlieferung.

Um Werkverkehr handelt es sich, wenn

- die beforderten Guter ihr bzw. das Eigentums ihres Unternehmen sind, von lhnen verkauft, gekauft, vermietet,
gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder instand gesetzt worden sind;

- die Beférderung der Anlieferung der Giiter zu lhrem Unternehmen, ihrem Versand vom Unternehmen, ihrer Ver-
bringung innerhalb oder, zum Eigengebrauch, auBerhalb des Unternehmens dient;

+ die fUr die Beférderung verwendeten Kraftfahrzeuge von eigenen Mitarbeitern |hrer Firma gefiihrt werden. Im
Krankheitsfall ist es lhnen gestattet, sich fiir einen Zeitraum von bis zu vier Wochen anderer Personen zu bedie-
nen;

+ die Beférderung nur eine Hilfstatigkeit im Rahmen der gesamten Tatigkeit Ihres Unternehmens darstellt.

Die Bestimmungen gelten auch bei der Beférderung von Giitern durch Handelsvertreter, Handelsmakler und Kom-

missiondre, soweit deren geschdftliche Tatigkeit sich auf diese Guter bezieht.

Was versteht man unter einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall?

Unter einer Fahrzeugpanne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen.

Ein Fahrzeugunfall ist ein unmittelbar von auBBen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirken-
des Ereignis.

Hilfe nach einer Fahrzeugpanne, einem Fahrzeugunfall oder Fahrzeugdiebstahl ab 30 Kilometer Entfernung von ihrem
Firmensitz

Kann das versicherte Fahrzeug
+ nach einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall weder am Schadentag noch am folgenden Tag wieder fahr-

bereit gemacht werden oder

- wurde lhnen das Fahrzeug gestohlen,
erbringt die ARAG Allgemeine die nachfolgenden Leistungen.
Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindestens 30 Kilometer Luftlinie von Ihrem Firmensitz in Deutschland entfernt

ist.

a)

b)

Hilfe bei der Weiter- und Rickfahrt

Die ARAG Allgemeine organisiert fur Sie

- die Rickfahrt vom Schadenort zu lhrem Firmensitz in Deutschland oder

- die Weiterfahrt vom Schadenort zu |hrem Zielort und

- die Rickfahrt vom Zielort zu Ihrem Firmensitz oder

- die Rickfahrt vom Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort wieder fahrbereit ist oder wiederaufgefun-
den wurde.

Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis zur Héhe

+ der Bahnkosten erster Klasse einschlieBlich Zuschlédgen (zum Beispiel fiir Liegewagen) oder

- der Kosten eines Linienflugs (Economy Class).

Mussen Sie zusdtzliche Fahrten mit &ffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi unternehmen, Ubernimmt die

ARAG Allgemeine die hierdurch entstehenden Kosten bis zu héchstens 50 Euro.

Hilfe bei Beschaffung und Buchung einer Ubernachtungsmaglichkeit

Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung und Buchung einer Ubernachtungsméglichkeit
und tbernimmt die Ubernachtungskosten fiir héchstens fiinf Néchte, jedoch nicht Gber den Tag hinaus, an dem
das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte oder wiederaufgefunden wurde.

Die ARAG Allgemeine tibernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis zu 75 Euro je Ubernachtung und Person.
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Nehmen Sie die Hilfe bei der Weiter- und Ruickfahrt gem&B a) in Anspruch, tbernimmt die ARAG Allgemeine die
Ubernachtungskosten fiir eine Nacht.

c) Hilfe bei der Beschaffung und Anmietung eines Mietwagens
Die ARAG Allgemeine hilft Thnen auf Wunsch bei der Beschaffung eines Mietwagens und tbernimmt die Kosten
far die Anmietung eines gleichartigen Mietfahrzeugs bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur
Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs.
Die ARAG Allgemeine tbernimmt die hierbei entstehenden Kosten flir héchstens sieben Tage bis zu insgesamt
1.200 Euro.
Hinweis: Bei der Anmietung eines Mietwagens mussen Sie in der Regel eine gtiltige und international anerkannte
Kreditkarte beim Mietwagenanbieter als Sicherheit hinterlegen.
Nehmen Sie den Weiter- und Riickfahrtservice gemdB a) oder den Ubernachtungsservice gemaB b) in Anspruch,
Ubernimmt die ARAG Allgemeine keine Mietwagenkosten oder Nutzungsausfallentschadigungen.

d) Fahrzeugunterstellung
Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft in einer
Werkstatt oder bis zur Durchfiihrung des Rucktransports untergestellt werden, ist die ARAG Allgemeine lhnen
hierbei behilflich und Gbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch héchstens fiir zwei Wochen.

Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise ab 30 Kilometer Entfernung von lhrem Firmensitz

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise, erbringt die ARAG
Allgemeine die nachfolgend genannten Leistungen.

Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der
Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.

Reise ist jede Abwesenheit von |hrem sténdigen Firmensitz bis zu einer Hochstdauer von fortlaufenden sechs Wochen;
bei einer lGiberwiegend beruflich veranlassten Reise auch dartiber hinaus.

Voraussetzung ist, dass der Schadenort mindestens 30 Kilometer Luftlinie von lhrem Firmensitz in Deutschland entfernt
ist.

a) Krankenrtcktransport
Mussen Sie oder eine mitversicherte Person infolge einer Erkrankung oder eines Unfalls an lhren sténdigen Wohn-
sitz oder Firmensitz zurlicktransportiert werden, sorgt die ARAG Allgemeine fir die Durchfihrung des Ricktrans-
ports und Ubernimmt dessen Kosten.
Art und Zeitpunkt des Riicktransports missen medizinisch notwendig sein.
Die Leistung der ARAG Allgemeine erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder
Sanitater, wenn diese behdrdlich vorgeschrieben ist. AuBerdem Ubernimmt die ARAG Allgemeine die bis zum Rick-
transport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Ubernachtungskosten, jedoch héchstens fiir drei Uber-
nachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

b) Fahrzeugabholung

Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von diesem
noch von einem Insassen zurlickgefahren werden, sorgt die ARAG Allgemeine fur die Verbringung des Fahrzeugs
zu lhrem sténdigen Firmensitz und tbernimmt die hierdurch entstehenden Kosten.

Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 Euro je Kilometer zwischen Ihrem
Firmensitz und dem Schadenort. AuBerdem erstattet die ARAG Allgemeine in jedem Fall die bis zur Abholung der
berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Ubernachtungskosten, jedoch
héchstens fiir drei Ubernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

c) Reiserlickrufservice
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines lhrer nahen Verwandten oder infolge einer erheblichen Schadi-
gung lhres Vermdgens der Rickruf Ihrer Person von einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk
als notwendig, leitet die ARAG Allgemeine die erforderlichen MaBnahmen in die Wege und tbernimmt die hier-
durch entstehenden Kosten.

Zusdatzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach § 5 ohne Deutschland), der mindestens 30
Kilometer Luftlinie von lhrem sténdigen Firmensitz in Deutschland entfernt ist, erbringt die ARAG Allgemeine zusdtzlich
folgende Leistungen:
a) Bei Panne und Unfall:
aa) Ersatzteilversand
Kénnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an einem ausldndischen Scha-
denort oder in dessen N&he nicht beschafft werden, sorgt die ARAG Allgemeine dafir, dass Sie diese auf
schnellstmdglichem Wege erhalten, und tUbernimmt alle entstehenden Versandkosten.
bb) Fahrzeugtransport
Die ARAG Allgemeine sorgt fir den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und Gbernimmt die hierdurch
entstehenden Kosten bis zur Hohe der Riicktransportkosten an lhren Firmensitz, wenn
+ das Fahrzeug an einem ausléndischen Schadenort oder in dessen N&dhe nicht innerhalb von drei Werktagen
fahrbereit gemacht werden kann und
- die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht héher sind als der Kaufpreis fur ein gleichwertiges gebrauchtes
Fahrzeug.
cc) Mietwagen
Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Die ARAG Aligemeine tbernimmt
anstelle der Leistung Weiter- und Riickfahrt nach Absatz 2 a oder Ubernachtung nach Absatz 2 b die Kosten,
bis Innen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfliigung steht, jedoch héchstens 1.200 Euro.
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dd) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Verzollung
und Ubernimmt die hierbei anfallenden Verfahrensgebihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern. Lassen Sie lhr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, Gbernimmt die ARAG Alige-
meine die Verschrottungskosten.

b) Bei Fahrzeugdiebstahl:

aa) Fahrzeugunterstellung
Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden und muss es bis zur
Durchfiihrung des Ricktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, Gbernimmt
die ARAG Allgemeine die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch héchstens fir zwei Wochen.

bb) Mietwagen
Die ARAG Allgemeine hilft Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Sie Gbernimmt anstelle der Leistung
Weiter- und Rickfahrt nach Absatz 2 a oder Ubernachtung nach Absatz 2 b die Kosten, bis Ihnen das Fahr-
zeug wieder fahrbereit zur Verfligung steht, jedoch héchstens 1.200 Euro.

cc) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, hilft die ARAG Allgemeine bei der Verzol-
lung und Ubernimmt die hierbei anfallenden Verfahrensgebiihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern. Lassen Sie lhr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, Gibernimmt die ARAG Alige-
meine die Verschrottungskosten.

c) BeiKrankheit
aa) Vermittlung drztlicher Betreuung
Erkranken Sie oder erleiden Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug einen Unfall,
- informiert die ARAG Allgemeine Sie auf Anfrage Uber die M&glichkeiten drztlicher Versorgung. Soweit még-
lich, benennt sie Ihnen einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt;
- stellt sie, soweit erforderlich, den Kontakt zwischen lhrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt oder
Krankenhaus her;
+ benachrichtigt sie auf Wunsch eine Ihnen nahestehende Person, Ihre Mitarbeiter oder Geschaftspartner.
bb) Arzneimittelversand
Sind Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an lhrem Aufenthaltsort oder dessen N&he
nicht erhaltlich sind und fir die es dort auch kein Ersatzpréparat gibt, dringend angewiesen, sorgt die ARAG
Aligemeine nach Abstimmung mit dem Hausarzt fur die Zusendung und trégt die hierdurch entstehenden
Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschrénkungen bestehen. Kosten fir eine eventuell notwendige
Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden lhnen erstattet.

d) Zusatzliche Hilfe
aa) Ersatz von Reisedokumenten
Gerdt auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein fir dieses ben&tigtes Dokument in Verlust,
so ist die ARAG RAllgemeine bei der Ersatzbeschaffung behilflich und tbernimmt die hierbei anfallenden Ge-
blhren.
Ersatz von Zahlungsmitteln
Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln
in eine Notlage, stellt die ARAG Allgemeine die Verbindung zu lhrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme
zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag méglich, kénnen
Sie bei der ARAG Allgemeine ein Darlehen bis zu 5.000 Euro je Schadenfall in Anspruch nehmen.
cc) Hilfeleistung in besonderen Notfallen
Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug in eine besondere Notlage, die in den
Absatzen 1 bis W nicht geregelt und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil fur lhre
Gesundheit oder |hr Vermdgen zu vermeiden, werden die erforderlichen MaBnahmen veranlasst und die hier-
durch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro je Schadenfall tbernommen. Kosten im Zusammenhang mit der
Nicht- oder Schlechterfilllung von Vertrégen, die von lhnen abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaf-
fungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

bb

=

Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schdden, die Sie vorsdatzlich herbeifiihren. Bei grob fahrléssiger Herbeiflihrung
des Schadens ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechen-
den Verhdltnis zu kirzen.

Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht fuir Schaden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es
auf Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch fir dazugehoérige Ubungsfahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht flir Schdden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen oder MaBnah-
men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schaden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden durch Kernenergie.
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GewerbsmdBige Personenbeférderung und Vermietung
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéden, wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmaBigen
Personenbeférderung oder gewerbsmdBigen Vermietung verwendet hatten.

Vorhergehende Erkrankung

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéden, wenn das Ereignis, aufgrund dessen die ARAG Allgemeine in Anspruch
genommen werden soll, durch eine Erkrankung verursacht wurde, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn
erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist oder durch eine Schwangerschaft verursacht wurde.

Fahren ohne glltige Fahrerlaubnis
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatten
oder zum Fihren des Fahrzeugs nicht berechtigt waren.

Besondere Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls fiir den Fahrzeug-Schutzbrief

Obliegenheiten bezeichnen sémtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten mussen, um den Anspruch auf Versiche-

rungsschutz zu erhalten.

Was missen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

a) Sie mussen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverziiglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch.
(,Unverzlglich® heiBt nicht unbedingt ,,sofort®, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern*®.)

b) Sie mussen sich mit der ARAG Allgemeine darliber abstimmen, ob und welche Leistungen sie erbringen soll. Die
Aligemeine unterhdlt einen Notdienst, der ,rund um die Uhr® besetzt ist.

c) Sie missen die ARAG Allgemeine
- vollstdndig und wahrheitsgemaB tber sémtliche Umsténde des Versicherungsfalls unterrichten und
- ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

d) Sie missen — soweit méglich — daflir sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82
Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: ,,Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt
des Versicherungsfalls nach Méglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.)

e) Sie missen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das fur Sie zumutbar ist. AuBerdem missen Sie
Weisungen einholen, wenn die Umstdnde dies gestatten.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsdtzlich verletzen, verlieren Sie lhren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu klirzen, und
zwar in einem der Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis. (Beispiel fir ,grob fahrlé@ssiges Verhalten®:
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewéhnlich hohem MaBe.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassig-
keit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursdchlich ist.

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies
zum vollsténdigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG
Aligemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) Uber diese Pflichten
informiert hat.

Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

Haben Sie aufgrund der Leistungen der ARAG Allgemeine Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hatten
aufwenden mussen, kann die ARAG Aligemeine diese von ihrer Zahlung abziehen.

Ihren Anspruch auf Leistung k&nnen Sie vor der endgliltigen Feststellung ohne die ausdriickliche Genehmigung der
ARAG Allgemeine weder abtreten noch verpfdnden.

Verpflichtung Dritter

Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegentiber aufgrund

- anderer Versicherungsvertrdge (zum Beispiel Kraftfahrt-, Kranken-, Unfall-, Rechtsschutz- bzw. Schutzbriefversi-
cherung) oder

- einer Mitgliedschaft in einem Automobilklub oder

- einer MobilitGtsgarantie des Fahrzeugherstellers

zur Hilfe oder zur Leistung verpflichtet ist, gehen diese Anspriiche den Leistungsverpflichtungen der ARAG Allgemeine

vor.

Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an die ARAG Allgemeine, ist diese Ihnen gegeniiber
abweichend von Absatz (1) zur Leistung verpflichtet.
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3) Haben Sie aufgrund desselben Schadenereignisses Erstattungsanspriiche gleichen Inhalts gegentiber einem Dritten,
kénnen Sie insgesamt keine Entsch&digung verlangen, die lhren Gesamtschaden Ubersteigt.

§12 Vertragsdauer

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes Verkehr (§§ 23, 23 b
bzw. 23 p), des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes fir Privatpersonen (§§ 28, 28 b bzw. 28 p) und/oder des Zusatzbausteins
ARAG Fahrzeug-Schutzbrief.

§13 Anzuwendendes Recht

Soweit vorstehend nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20
ARB 2026 sinngemaR.

Sonderbedingung 23 zu den ARB 2026: entfdllt
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Glossar

Begriffserlduterungen von A—-Z

Aktuar

Ein Aktuar ist ein Experte fur die Bereiche Versicherung, Bausparen, Kapitalanlage und Rltersversorgung. Er nutzt mathematische
Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik, um finanzielle Unsicherheiten zu bewerten.

Arglistige Tauschung

Eine arglistige Tauschung liegt regelm&Big dann vor, wenn eine Tduschung Uber Tatsachen vorsatzlich erfolgt. Der Téuschende
sorgt damit gezielt dafiir, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getduschten fihrt.

Aufhebungsvereinbarung

Schriftliches Angebot des Arbeitgebers zur Aufhebung des Arbeitsvertrages. Ein konkreter Rechtsschutzfall (behaupteter Rechts-
verstof3) ist nicht erforderlich.

Betreuungsangelegenheit

Betreuungsangelegenheiten umfassen alle Anliegen rund um das Thema Betreuung. Ist eine volljghrige Person aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer kdrperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage, Angelegenheiten ganz
oder teilweise eigenstdndig zu erflillen, wird eine Betreuung gesetzlich angeordnet. Dies geschieht dann, wenn im Vorhinein keine
Vorsorgevollmacht erteilt wurde.

BuBgeld

Ein BuBgeld ist eine monetdre Ahndung eines GesetzesverstoBes. Sie wird bei VerstdBen gegen geltendes Recht verhdngt, wenn
es sich bei der Zuwiderhandlung um eine Ordnungswidrigkeit handelt.

Datenschutzrechtliche Anspriiche

Bei datenschutzrechtlichen Anspriichen handelt es sich um Anspriiche aus der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies um-
fasst zum Beispiel Anspriiche aus

- der europdischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO),

- dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Dingliche Rechte

Dingliche Rechte sind Rechte, die immer gelten und von jedem respektiert werden missen. Dazu gehort zum Beispiel Eigentum.

Erneuerbare Energietrager

Erneuerbare Energietrager sind Anlagen zur Erzeugung von zum Beispiel Strom oder Warme durch erneuerbare Energien oder
Kraft-Wéarme-Kopplung, wie zum Beispiel Photovoltaik-, Solar-, Luft-, Wasser- und Erdwdrmeanlagen, Kleinwindanlagen und
Mini-Blockheizkraftwerke.

Gerichtskosten

Gerichtskosten setzen sich zusammen aus Gebtihren und Auslagen. Die Gebihren richten sich nach der Hhe des Streitwerts bzw.
in Straf- und BuBgeldverfahren nach der Hohe der verhdngten Strafe bzw. BuBe. Zu den Auslagen zdhlen die Entschddigungen
flir vom Gericht herangezogene Zeugen, Sachverstdndige, Dolmetscher und Ubersetzer sowie die Aufwendungen anderer Behdr-
den (zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr), die fur die richterliche Entscheidung notwendig waren.

Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird der Ort des zustandigen Gerichts bezeichnet.

Natlirliche Person/Juristische Person

Eine nattrliche Person ist ein Mensch. Eine juristische Person ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG oder ein Verein.

Obliegenheit

Obliegenheiten sind Verhaltensregeln, die Sie beachten missen, um Ihren Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.

Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrigkeiten sind Rechtsverst&Be, die keinen kriminellen Gehalt haben und daher nicht mit Strafe bedroht sind. Sie
kénnen allerdings mit einer GeldbuBBe geahndet werden.

RegressmaBnahmen

RegressmaBnahmen sind MaBnahmen zur Durchsetzung von Regressanspriichen. Ein Regressanspruch ist zum Beispiel der An-
spruch eines Versicherers gegen den Schadenverursacher auf die gezahlte Entschddigungsleistung. Der Versicherungsnehmer
muss solche Anspriiche an den Versicherer abtreten.
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Strafbefehl

Bei einem Strafbefehlsverfahren handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren zur Bewdaltigung leichter Kriminalitat, bei dem ein
schriftlicher Strafbefehl erlassen wird. Im Strafbefehlsverfahren kommt es zu einer Verurteilung, ohne dass eine miindliche Ver-
handlung stattgefunden hat.

Straftat

Eine Straftat ist eine Handlung, die gegen das Gesetz verstoBt (zum Beispiel Diebstahl oder Kérperverletzung). Sie ist immer mit
einer Strafandrohung (Geld- oder Freiheitsstrafe) verkniipft.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung ist der Anteil, den Sie im Versicherungsfall selber zahlen missen. Die Hohe der Selbstbeteiligung wird in der
Regel bei Versicherungsabschluss vereinbart. Eine Information darliber finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Sonstige Lebenspartnerschaft

Es handelt sich um Lebenspartner, die nicht verheiratet sind und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben.

Sonstiger Nutzungsberechtigter

Bei einem Nutzungsberechtigten handelt es sich um eine Person, die eine Sache nutzen darf. Zum Beispiel aufgrund einer Woh-
nungsleihe.

Tatlicher Angriff

Unter einem t&tlichen Angriff versteht man einen Angriff auf eine Person, welcher als Kérperverletzung gewertet wird.

Versicherungsombudsmann

Der Versicherungsombudsmann ist eine anerkannte Schlichtungsstelle. Die Aufgabe des Versicherungsobmanns besteht darin,
Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen beizu-
legen.

Der Versicherungsobmann

- arbeitet fur Verbraucher kostenfrei,

+ Uberprift neutral und unbirokratisch die Entscheidungen des Versicherers oder Versicherungsvermittlers,

+ kann Versicherer bis zu 10.000 Euro zur Leistung verpflichten,

- erldutert verstandlich das Ergebnis seiner Priifung.
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	Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2026) der ARAG SE
	1 Inhalt der Versicherung
	§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
	§ 2 Leistungsarten
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	l) Rechtsschutz in Ehesachen
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	n) Opfer-Rechtsschutz
	o) Daten-Rechtsschutz vor Gerichten

	§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
	(1) Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit
	(2)
	(3)
	(4) Sie haben eine vorsätzliche und rechtswidrige Handlung begangen, die ursächlich für den Versicherungsfall in den Leistungsarten § 2 a bis h, m und o war.

	§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit
	(1) Wir können den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach
	(2) Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach (1) ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind?
	(3) Kosten

	§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Versicherungsschutz
	(1) Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist.
	(2) Was gilt, wenn in den Fällen des Absatz 1 d mehrere tatsächliche oder behauptete Rechtsverstöße für die rechtliche Interessenwahrnehmung ursächlich sind?
	(3) Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn maßgeblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor
	(4) In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:
	(5) Für nachstehend genannte Leistungsarten besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums nach Versicherungsbeginn (Wartezeit):
	(6) Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit

	§ 4 a Versichererwechsel
	(1) Damit Sie bei einem Versichererwechsel möglichst keine Nachteile haben, besteht uns gegenüber Anspruch auf Versicherungsschutz in folgenden Fällen (dies gilt abweichend von § 4 Absatz 4):
	(2) Endet die bisherige Versicherung für das beantragte Risiko um 24.00 Uhr des Vortags, so beginnt der Versicherungsschutz bei uns bereits um 0.00 Uhr des Tages, an dem Versicherungsschutz beantragt wird.

	§ 5 Leistungsumfang
	(1) Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahrnehmen können:
	(2) Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie
	(3) Wir können folgende Kosten nicht erstatten:
	(4) Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.
	(5) entfällt
	(6) Wir sorgen
	(7) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten
	(8) Einbeziehung von Legal Tech
	(9) Haftung von Dienstleistern

	§ 5 a Außergerichtliches Mediationsverfahren
	§ 5 b Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen (Differenzdeckung)
	(1) Sie können zu Ihrem Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Kompakt oder Premium nach §§ 26, 26 b oder 26 p oder zu Ihrem Aktiv-Rechtsschutz Komfort, Basis oder Premium für Selbstständige nach §§ 28, 28 b oder 28 p eine Differenzdeckung beantragen. Diese besteht bereits ab dem auf diesen Antrag folgenden Tag – und zwar ohne Wartezeit.
	(2) Differenzdeckung bedeutet: Sie haben bei uns Versicherungsschutz für Leistungen, die über den Versicherungsumfang Ihrer Vorversicherung hinausgehen.
	(3) Die Beiträge für die Fremdversicherungsverträge, die Sie zum Zeitpunkt unseres Vertragsabschlusses entrichten, werden bis zu deren Beendigung anteilsmäßig berücksichtigt. Die Dauer ist auf drei Jahre ab Versicherungsbeginn begrenzt.
	(4) Der Umfang der Differenzdeckung wird aus den vereinbarten Entschädigungs, Kosten, Versicherungssummen, Selbstbeteiligungen und Bedingungen ermittelt, wobei die Leistungen insgesamt nicht höher sein können als der tatsächlich eingetretene Schaden.
	(5) Eine nach Abschluss unseres Vertrags vorgenommene Änderung bestehender Fremdversicherungsverträge bewirkt keine Erweiterung der Differenzdeckung.
	(6) Leistet ein Fremdversicherer ganz oder teilweise nicht, weil Sie oder Ihr mitversicherter Lebenspartner mit der Zahlung des Beitrags in Verzug waren, erweitert sich dadurch die Differenzdeckung nicht. Dies gilt auch, wenn eine Obliegenheit verletzt wurde oder der Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde,
	(7) Sobald die Fremdversicherungsverträge (zum Beispiel durch Kündigung) enden, besteht Versicherungsschutz im mit uns vereinbarten Rahmen nur dann, wenn Sie uns hierüber rechtzeitig informiert und die von uns daraufhin ausgestellte Beitragsrechnung bezahlt haben.
	(8) Die Regeln über die Differenzdeckung finden keine Anwendung auf
	(9) In den Fällen, in denen die Differenzdeckung nicht zur Anwendung kommt, gelten §§ 78, 79 VVG.

	§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert?
	(1) Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder wäre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen:
	(2) Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 tragen wir die Kosten bis zu den im Versicherungsschein genannten Höchstbeträgen in folgenden Fällen:


	2 Versicherungsverhältnis
	§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
	§ 8 Dauer und Ende des Vertrags
	(1) Vertragsdauer
	(2) Stillschweigende Verlängerung und Kündigung
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	§ 9 a Beitragsfreistellung (bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit und Erwerbsminderung)
	(1) Gegenstand und Voraussetzungen
	(2) Wann leisten wir nicht?
	(3) Was müssen Sie tun?
	(4) Wir können Sie höchstens alle drei Monate auffordern, aktuelle Nachweise dafür vorzulegen, ob Sie noch die Voraussetzung für eine Beitragsfreistellung erfüllen.
	(5) Beendigung
	(6) Für Mitversicherte aus Ihrem Versicherungsvertrag gilt diese Zusatzvereinbarung nicht.

	§ 10 Beitragsanpassung
	(1) Warum nehmen wir eine Beitragsanpassung vor?
	(2) Ermittlung des Veränderungswerts als Grundlage der Beitragsanpassung
	(2.1) Statistische Ermittlung durch einen unabhängigen Treuhänder
	(2.2) Ermittlung aufgrund unternehmenseigener Zahlen

	(3) Welches ist der für die Anpassung des Beitrags maßgebliche Veränderungswert?
	(4) Unterbleiben einer Beitragsanpassung
	(5) Erhöhung oder Senkung des Beitrags
	(6) Wann wird die Beitragsanpassung wirksam?
	(7) Ihr außerordentliches Kündigungsrecht

	§ 11 Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung
	(1) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen höheren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfertigt, können wir von da ab diesen höheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern wir eine höhere Gefahr ab. (Beispiel: Sie haben ein Auto bei uns versichert und schaffen sich jetzt zusätzlich ein Motorrad an.)
	(2) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfertigt, können wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen. Sie müssen uns diesen Umstand innerhalb von zwei Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird Ihr Versicherungsbeitrag erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben.
	(3) Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen Sie uns diese innerhalb eines Monats zuschicken. (Beispiele für erforderliche Angaben: Zahl der zugelassenen Fahrzeuge, Zahl der Arbeitnehmer, Mieteinnahmen bei vermieteten Objekten. Hinweise zu beitragsrelevanten Bezugsgrößen, die für Sie maßgebend sind, finden Sie in Ihrem Versicherungsantrag.)

	§ 12 Wegfall des versicherten Interesses und Umzug ins Ausland
	(1) Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nötig, weil sich die äußeren Umstände geändert haben? Dann gilt Folgendes (sofern nichts anderes vereinbart ist):
	(2) Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der Beitrag am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Gründen beendet ist. Wenn der nächste fällige Beitrag bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
	(3) Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete, selbst bewohnte Wohnobjekt (Wohnung oder Einfamilienhaus) wechseln, geht der Versicherungsschutz auf das neue Wohnobjekt über und umfasst auch Versicherungsfälle,
	(4) Wenn Sie ein Objekt wechseln, das Sie für Ihre gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzen, dann gilt dies nur unter folgender Voraussetzung: Das neue Objekt darf nach unserem Tarif weder nach Größe noch nach Miet oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag ausmachen.
	(5) Wenn Sie Ihren Erstwohnsitz oder ständigen Aufenthalt ins Ausland verlegen, endet der Vertrag ab diesem Zeitpunkt. Sie müssen uns den Umzug ins Ausland unverzüglich mitteilen („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“.).

	§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall
	(1) Wenn wir Ihren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie unsere Ablehnung erhalten haben.
	(2) Sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und besteht für diese Versicherungsschutz? In diesem Fall können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht nicht, wenn es sich um Versicherungsfälle aus den Bereichen ARAG JuraTel® oder Online-Forderungsmanagement handelt (Ausnahme: Online-Forderungsmanagement ist als Einzelvertrag abgeschlossen, siehe Sonderbedingung 11 § 6 Absatz 2).

	§ 14 Gesetzliche Verjährung
	(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
	(2) Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausgesetzt, und zwar von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. (Das heißt: Bei der Berechnung der Verjährungsfrist berücksichtigen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht.)

	§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen
	(1) Versicherungsschutz besteht für Sie und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. Versicherungsschutz besteht außerdem für Ansprüche, die natürlichen Personen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet wurden.
	(2) Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch für diese mitversicherten Personen.
	(3) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n Absatz 1 getötet worden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für dessen Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und Geschwister für die rechtliche Interessenwahrnehmung eines Rechtsanwalts als Nebenklägervertreter, wenn diese Person insoweit als Nebenkläger vor einem deutschen Strafgericht zugelassen werden kann.

	§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
	(1) Richten Sie bitte alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle. Sie sollten auch dann in Textform erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist.
	(2) Wenn Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber abzugeben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass Sie Ihren Namen ändern.
	(3) Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, wenden wir bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechend an.


	3 Versicherungsfall
	§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten
	(1) Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?
	(2) Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.
	(3) Den Rechtsanwalt können Sie auswählen.
	(4) Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun:
	(5) Wenn Sie eine der in Absatz 1 und Absatz 4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(6) entfällt
	(7) Ihre Ansprüche auf Versicherungsschutzleistungen können Sie nur mit unserem Einverständnis abtreten. („Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenüber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.) Unser Einverständnis bedarf der Textform.
	(8) Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser Anspruch auf uns über.
	(9) Wenn Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die wir zuvor geleistet haben, müssen Sie uns diese zurückzahlen.

	§ 18 (nicht belegt)
	§ 19 (nicht belegt)
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	(4) Anzuwendendes Recht
	(5) Embargobestimmung
	(6) Vertragssprache


	4 Formen des Versicherungsschutzes
	§ 21 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Komfort für Privatpersonen
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Mitversichert sind
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst
	(5) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit wahrnehmen.
	(6) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(7) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermögen gehörenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

	§ 21 b Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis für Privatpersonen
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Mitversichert sind
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten
	(5) Der Versicherungsschutz umfasst außerdem
	(6) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit wahrnehmen.
	(7) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(8) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermögen gehörenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

	§ 21 p Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Versicherungsschutz haben Sie mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Mitversichert sind
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst
	(5) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf
	(6) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit wahrnehmen.
	(7) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(8) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehenen und zum Privatvermögen gehörenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant.

	§ 22 Firmen-Fahrer-Rechtsschutz
	(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genannten Betriebsangehörigen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder diesen gehört noch auf sie zugelassen, amtlich registriert oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer.
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst
	(3) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	§ 23 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Komfort für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbstständiger, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Sie bzw. Ihr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.
	(5) Für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern nur zum vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.
	(6) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(7) Sie müssen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben machen.

	§ 23 b Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbstständiger, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Sie bzw. Ihr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst außerdem
	(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.
	(6) Für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern nur zum vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.
	(7) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(8) Sie müssen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben machen.

	§ 23 p Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz als Gewerbetreibender, Freiberufler oder Selbstständiger, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(2) Sie bzw. Ihr namentlich genannter gesetzlicher Vertreter haben Versicherungsschutz auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d kann ausgeschlossen werden.
	(5) Für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern nur zum vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht.
	(6) Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(7) Sie müssen uns die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeugs oder die Erteilung eines Versicherungskennzeichens innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang einer Aufforderung anzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben machen.

	§ 24 Vereins-Rechtsschutz
	(1) Sie haben Versicherungsschutz für den im Versicherungsschein bezeichneten Verein sowie dessen gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen.
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst
	(3) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen als
	(4) Die versicherte Person kann im Versicherungsfall Leistungen aus dem Vereins-Rechtsschutz ohne Zustimmung des Vereins unmittelbar bei uns geltend machen. Wir leisten direkt an die versicherte Person.
	(5) Im Versicherungsfall verzichten wir auf unser Recht zur Aufrechnung von etwaigen Forderungen gegen den Verein gegenüber den versicherten Personen.

	§ 25 (nicht belegt)
	§ 26 Aktiv-Rechtsschutz Komfort
	(1) Sie und Ihr ehelicher, eingetragener oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungsschein genannt ist, haben Versicherungsschutz
	a) für Ihren privaten Bereich
	b) im beruflichen Bereich
	c) im Immobilienbereich
	d) im Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst auch
	a) entfällt
	b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen (abweichend von § 3 Absatz 2 f) aus Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen in Form von sowohl einzeln als auch in Fonds gekauften Aktien und Rentenwerten.
	c) Rechtsschutz für Park- und Halteverstöße
	d) Anti-Stalking-Rechtsschutz
	e) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Ansprüchen (abweichend von § 3 Absatz 2 r)) bis zu einer Versicherungssumme von 250 Euro je Versicherungsfall.
	f) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Haustierverfügung
	g) Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld
	h) Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung
	i) den Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen im Internet

	(5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit.
	(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
	(7) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	§ 26 b Aktiv-Rechtsschutz Kompakt
	(1) Sie und Ihr ehelicher, eingetragener oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungsschein genannt ist, haben Versicherungsschutz
	a) für Ihren privaten Bereich
	b) im beruflichen Bereich
	c) im Immobilienbereich
	d) im Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Leistungsarten
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst außerdem
	(5) entfällt
	(6) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit.
	(7) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
	(8) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	§ 26 p Aktiv-Rechtsschutz Premium
	(1) Sie und Ihr ehelicher, eingetragener oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebender sonstiger Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 3 b), Letzterer, soweit er an Ihrem Wohnsitz amtlich gemeldet oder im Versicherungsschein genannt ist, haben Versicherungsschutz
	a) für den privaten Bereich
	b) im beruflichen Bereich
	c) im Immobilienbereich
	d) im Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst auch
	a) den Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen im Internet
	b) Nachlassregelungen
	aa) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Testaments, eines digitalen Nachlasses und einer Bestattungsverfügung
	bb) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Haustierverfügung

	c) den Beratungs-Rechtsschutz bei Insolvenzverfahren von Arbeitgebern
	d) den Beratungs-Rechtsschutz in Verbraucherinsolvenzverfahren
	e) den Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
	f) entfällt
	g) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen (abweichend von § 3 Absatz 2 f) aus Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen in Form von sowohl einzeln als auch in Fonds gekauften Aktien und Rentenwerten.
	h) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für die Vergabe von Studienplätzen (abweichend von § 3 Absatz 2 p) für insgesamt bis zu fünf verwaltungsrechtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren einschließlich eines dazugehörigen Eilverfahrens) während der Vertragsdauer Ihres Rechtsschutzvertrags nach § 8.
	i) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m.
	j) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j.
	k) den Bauherren-Rechtsschutz
	l) Kostenschutz für Übergabeprotokolle
	m) Erb-Rechtsschutz
	n) Rechtsschutz für selbstständige Nebentätigkeiten
	o) den Sozial-Rechtsschutz in Europa
	p) Rechtsschutz für Park- und Halteverstöße
	q) Anti-Stalking-Rechtsschutz
	r) Rechtsschutz nach Musterfeststellungsklage
	s) Vorversicherungs-Garantie
	t) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Ansprüchen (abweichend von § 3 Absatz 2 r)) bis zu einer Versicherungssumme von 500 € je Versicherungsfall.
	u) Beratungs-Rechtsschutz zum Elterngeld
	v) Beratungs-Rechtsschutz zur gesetzlichen Rentenversicherung
	w) Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung eines Ehe-Vertrages

	(5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit.
	(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
	(7) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	§ 27 Aktiv-Rechtsschutz für Landwirte
	(1) Sie haben Versicherungsschutz
	a) als Inhaber für Ihren im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb und die dazugehörigen nicht gewerbesteuerpflichtigen land oder forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe. Hierzu gehört auch das Betriebsrisiko von Photovoltaikanlagen. Ausnahme: Risiken aus Anschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen;
	b) für Ihren privaten Bereich
	c) im beruflichen Bereich
	d) im Immobilienbereich
	e) im Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich
	a) abweichend von § 3 Absatz 2 p auch auf verwaltungsrechtliche Verfahren wegen der Kürzung von beantragten oder bereits empfangenen landwirtschaftlichen Direktzahlungen im Sinne der Regelungen der Europäischen Union Zur Agrarförderung, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aufgrund eines tatsächlichen oder behaupteten Verstoßes gegen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross-Compliance-Angelegenheiten).
	b) abweichend von § 3 Absatz 2 m auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren.
	c) abweichend von § 3 Absatz 2 j auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben.

	(5) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 e) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:
	(7) Bei besonderer Vereinbarung besteht Versicherungsschutz auch für im Versicherungsschein genannte gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe des Land- oder Forstwirts (zum Beispiel Mastbetriebe, Metzgereien, Photovoltaikanlagen Betriebsrisiko, das heißt: Einspeiserisiko, nicht Anschaffung, Installation).

	§ 28 Aktiv-Rechtsschutz Komfort für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz
	a) im Firmenbereich
	b) als Arbeitgeber
	c) für den Immobilienbereich
	d) für den Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst auch
	a) den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betrieb (das heißt: Einspeiserisiko, nicht Anschaffung, Installation) von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik, Solar, Windkraft oder Flächengeothermieanlage) bis zu fünfzehn KilowattPeak (kWp) auf dem Grundstück Ihrer selbst genutzten Gewerbeeinheiten, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 10.000 Euro.
	b) den Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht für Firmeninhaber
	c) Rechtsschutz für Park- und Halteverstöße

	(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
	(6) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein (Ausnahme Versicherungsschutz für Flugdrohnen, dort gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 d):
	(7) Endet Ihr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht für Sie oder Ihre Erben Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 a), die
	(8) Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschäftsgrundsätzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb, eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz für die von Ihnen beschäftigten Personen auch in deren Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in Ihrer Obhut befinden oder in Ihrem Betrieb vorübergehend genutzt werden.

	§ 28 b Aktiv-Rechtsschutz Basis für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz
	a) im Firmenbereich
	b) als Arbeitgeber
	c) für den Immobilienbereich
	d) für den Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Leistungsarten
	(4) Wir ziehen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro je Versicherungsfall von den von uns zu tragenden Kosten ab. Diese entfällt, wenn Sie eine Mediation, eine Legal-Tech- oder eine andere von uns vorgeschlagene Konfliktlösungsoption in Anspruch nehmen.
	(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um einen der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird:
	(6) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	(7) Endet Ihr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht für Sie oder Ihre Erben Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 a), die
	(8) Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschäftsgrundsätzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb, eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz für die von Ihnen beschäftigten Personen auch in deren Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in Ihrer Obhut befinden oder in Ihrem Betrieb vorübergehend genutzt werden.

	§ 28 p Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige
	(1) Sie haben Versicherungsschutz
	a) im Firmenbereich
	b) als Arbeitgeber
	c) für den Immobilienbereich
	d) für den Verkehrsbereich

	(2) Mitversichert sind
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst
	(4) Der Versicherungsschutz umfasst auch
	a) ein anwaltliches Beratungsgespräch zur Abwehr oder Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlassungsansprüchen
	b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m).
	c) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben (dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j).
	d) den Bauherren-Rechtsschutz
	e) den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (zum Beispiel einer Photovoltaik, Solar, Windkraft oder Flächengeothermieanlage) bis zu fünfzehn KilowattPeak (kWp) auf dem Grundstück Ihrer selbst genutzten Gewerbeeinheiten, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 15.000 Euro.
	f) Kostenschutz für Übergabeprotokolle
	g) den Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung einer Unternehmervollmacht und bei Unternehmensnachfolge
	h) den Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
	i) Forderungsmanagement Plus
	j) Rechtsschutz für die Generalunternehmerhaftung nach dem Mindestlohngesetz
	k) Rechtsschutz für Park- und Halteverstöße
	l) Vorversicherungs-Garantie
	m) Einmaliger Universal-Rechtsschutz
	n) Forderungsausfalldeckung – Insolvenzschutz
	o) Vertrags-Rechtsschutz bei Insolvenzanfechtung

	(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz
	(6) Wenn wir im Verkehrsbereich (siehe Absatz 1 d) einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein (Ausnahme Versicherungsschutz für Flugdrohnen, dort gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 d):
	(7) Endet Ihr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, besteht für Sie oder Ihre Erben Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle im Firmenbereich (siehe Absatz 1 a), die
	(8) Ist Ihre Firma ein nach unseren Geschäftsgrundsätzen als Kraftfahrzeughandel oder -handwerk eingestufter Betrieb, eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Versicherungsschutz für die von Ihnen beschäftigten Personen auch in deren Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich bei Eintritt des Versicherungsfalls in Ihrer Obhut befinden oder in Ihrem Betrieb vorübergehend genutzt werden.

	§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Komfort
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen: als
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst
	(3) Für Vermieter/Verpächter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(4) Für Eigentümer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(5) Vermieter können vereinbaren, dass der Versicherungsschutz um den ARAG Mietausfallschutz (Sonderbedingung 18) erweitert wird.

	§ 29 b Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen: als
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den Leistungsarten
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst außerdem
	(4) Für Eigentümer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich

	§ 29 p Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Premium
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen: als
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst
	(3) Der Versicherungsschutz umfasst auch
	a) den Bauherren-Rechtsschutz
	b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 m.
	c) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einmaligen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 2 j.

	(4) Für Eigentümer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(5) Für Vermieter/Verpächter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(6) Für Mieter/Pächter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(7) Für Eigentümer umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich
	(8) Vermieter können vereinbaren, dass der Versicherungsschutz um den ARAG Mietausfallschutz (Sonderbedingung 18) erweitert wird.


	A Standardklauseln
	Klausel 1 zu den ARB 2026: Single-Tarif
	(1) Sie haben Versicherungsschutz nach unserem Single-Tarif, wenn Sie
	(2) Falls Sie heiraten oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, erweitert sich der Versicherungsschutz von diesem Zeitpunkt an um den ehelichen oder eingetragenen Lebenspartner, wenn Sie uns die Heirat oder die eingetragene Lebenspartnerschaft innerhalb von zwölf Monaten anzeigen.

	Klausel 2 zu den ARB 2026: (nicht belegt)
	Klausel 3 zu § 28 ARB 2026: Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen
	(1) Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihren Büro-, Praxis-, Betriebs- oder Werkstatträumen und deren Einrichtungen stehen (Hilfsgeschäfte).
	(2) Kein Versicherungsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB hinaus für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
	(3) Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.

	Klausel 3 p zu § 28 ARB 2026: Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen
	(1) Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit Hilfsgeschäften (siehe Klausel 3 Absatz 1) sowie auf die Interessenwahrnehmung aus folgenden schuldrechtlichen Verträgen:
	(2) Der Versicherungsschutz nach § 2 d ARB erstreckt sich auch auf die gerichtliche Geltendmachung von Regressforderungen gegenüber Ihrem Auftragnehmer. Voraussetzung ist, dass Ihre Forderung aufgrund einer Lohnzahlung im Rahmen Ihrer Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG entstanden ist.
	(3) Kein Versicherungsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB hinaus für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
	(4) Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.

	Klausel 4 zu § 28 ARB 2026: Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige
	(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen aus Versicherungsverträgen im Sinne des § 2 d ARB, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihrer im Versicherungsschein bezeichneten selbstständigen Tätigkeit stehen.
	(2) Kein Versicherungsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB hinaus für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger.
	(3) Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB.

	Klausel 5 zu den ARB 2026: (nicht belegt)
	Klausel 6 zu § 28 ARB 2026: Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige
	(1) Der Versicherungsschutz kann auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Gerichten aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten nach § 2 d) ARB ausgedehnt werden. Er gilt für Ihre im Versicherungsschein genannte gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit.
	(2) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz über die Ausschlüsse des § 3 ARB hinaus für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
	(3) Für den Anspruch auf Versicherungsschutz gilt § 4 Absätze 1 d, 2 und 3 ARB.
	(4) Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall. Werden Ansprüche oder Teilansprüche geltend gemacht, die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig werden, gilt die Selbstbeteiligung für jeden Anspruch bzw. Teilanspruch.
	(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz ausgedehnt wird auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor einem gesetzlich zuständigen Gericht im Geltungsbereich nach § 6 Absatz 1 ARB. In Verfahren außerhalb Deutschlands tragen wir Kosten nach § 5 ARB nur bis zur Höhe des Betrags, der entstehen würde, wenn die Verfahren in Deutschland stattfinden und diese Kosten nach deutschen Kosten und Gebührengesetzen ermittelt würden.

	Klausel 7 zu den ARB 2026: Vorsorge-Rechtsschutz
	Klausel 8 zu den ARB 2026: Leistungsupdate-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen
	Klausel 9 zu den ARB 2026: Dienstreise-Rechtsschutz
	(1) Versicherungsschutz besteht für Ihre mitversicherten Arbeitnehmer während von Ihnen angewiesenen Dienstreisen.
	(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
	(3) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der Fahrt von der Wohnung des Arbeitnehmers bzw. dem Abstellplatz des Fahrzeugs und endet mit der Rückkehr nach dort. Der Versicherungsschutz ruht in der Zeit, in welcher der Hin- und Rückweg zum bzw. vom Zielort zu persönlichen oder geschäftlichen Zwecken, die mit der versicherten Eigenschaft nach § 23 oder § 28 in keinem Zusammenhang stehen, unterbrochen wird. Das Gleiche gilt für die Verlängerung des Aufenthalts am Zielort.
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	i) Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a und den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 c.
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	l) Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Cyber-Policen
	m) ARAG JuraTel®
	n) Reputations-Check

	§ 3 Wer ist versichert?
	§ 4 Leistungsumfang
	§ 5 Was ist nicht versichert?
	a) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer politischen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit.
	b) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit einer Schädigung Ihrer „E-Reputation“ in der Onlinepresse.
	c) Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie sollen die „E-Reputation“ eines anderen verletzt haben und dieser will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht versichert.)
	d) Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. Dieser Risikoausschluss bezieht sich auf den Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a.
	e) Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit
	f) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.
	g) Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen vor Verfassungsgerichten oder vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof) wahr.
	h) Es bestehen Streitigkeiten
	i) Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege wurde in seiner Reputation geschädigt und überträgt seine Schadenersatzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Gegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.)
	j) Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen.
	k) Sie haben in den Leistungsarten § 2 a bis § 2 d den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt.
	l) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

	§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert?
	§ 7 Anzuwendendes Recht

	Sonderbedingung 16 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck® für Selbstständige
	§ 1 Welchen Rechtsschutz haben Sie?
	§ 2 Was ist versichert?
	(1) ARAG JuraTel®
	(2) Onlinerechtsberatung
	(3) ARAG Online-Forderungsmanagement
	(4) Vertrags- und Arbeitszeugnischeck
	(5) AGB-Check
	(6) Webcheck

	§ 3 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz
	§ 4 Wer ist versichert?
	§ 5 Anzuwendendes Recht

	Sonderbedingung 17 zu den ARB 2026: ARAG JuraCheck® Plus für Selbstständige
	§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
	§ 2 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz

	Sonderbedingung 18 zu den ARB 2026: ARAG Mietausfallschutz
	§ 1 Risikoträger des ARAG Mietausfallschutzes
	§ 2 Gegenstand der Versicherung/Was ist versichert?
	(1) ein Mieter Ihnen Ihre im Versicherungsvertrag bezeichnete, in Deutschland gelegene, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzte Wohneinheit (Wohnung oder Wohnhaus) nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt und seine Verpflichtungen auf Zahlung des Nutzungsentgelts in Höhe des Mietzinses einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten nicht erfüllt;
	(2) in diesen Fällen die Wohneinheit nach der verspäteten Rückgabe wegen vom Mieter rechtlich geschuldeter, aber nicht bzw. nicht fachgerecht ausgeführter Renovierungs- und Sanierungsarbeiten nicht vermietbar ist.

	§ 3 Wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz?
	(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Ein Versicherungsfall ist eingetreten, wenn
	(2) Für bereits bei Abschluss dieses Vertrags vermietete Wohneinheiten besteht Versicherungsschutz jedoch erst für frühestens nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn ausgesprochene Kündigungen (Wartezeit).
	(3) Bei Mietverhältnissen, die nach Abschluss dieses Vertrags beginnen, entfällt die Wartezeit.

	§ 4 Haftzeit
	§ 5 Entschädigungsberechnung
	§ 6 Was ist nicht versichert?
	(1) wenn die deswegen geltend gemachten Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen den Mieter nicht gerichtlich durchsetzbar sind, zum Beispiel weil ihnen Einreden (wie die Verjährung), Einwendungen (wie Minderung) oder Gegenansprüche entgegenstehen;
	(2) wenn der Mieter vor Abschluss des Versicherungsvertrags seinen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht fristgerecht und vollständig nachgekommen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es zu Zahlungsrückständen oder Stundungen gekommen ist;
	(3) wenn ein Mieter des betroffenen Mietverhältnisses der Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte des Versicherungsnehmers ist oder ein Verwandter in direkter Linie, zum Beispiel Eltern, Kinder oder Geschwister.

	§ 7 Obliegenheiten
	(1) vor Eintritt des Versicherungsfalls
	(2) bei Eintritt des Versicherungsfalls

	§ 8 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	(1) Wenn Sie eine der in § 7 Absatz 1 und Absatz 2 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
	(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist.
	(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat.

	§ 9 Rückforderung der Leistung
	§ 10 Vertragsdauer
	(1) In Erweiterung zu § 8 ARB endet der Versicherungsschutz, wenn die Wohneinheit nicht länger vermietet wird.
	(2) Sie und die ARAG Allgemeine können den ARAG Mietausfallschutz unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen. Wenn Sie kündigen, können Sie bestimmen, dass Ihre Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. Wenn die ARAG Allgemeine kündigt, können Sie den ARAG Aktiv-Rechtsschutz Immobilie innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung der ARAG Allgemeine zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
	(3) Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes Immobilie für Vermieter und/oder des Zusatzbausteins ARAG Mietausfallschutz.

	§ 11 Anzuwendendes Recht

	Sonderbedingung 19 zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Vermögensschaden
	Absicherung gegen Vermögensschäden durch Internetkriminalität
	§ 1 Risikoträger des ARAG web@ktiv® Vermögensschadenschutzes
	§ 2 Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz (Versicherungsfälle)?
	(1) Kauf von Sachen
	(2) Identitätstäuschung bei Verkauf von Sachen
	(3) Missbräuchliche Kontoverfügungen
	(4) Identitätsmissbrauch
	(5) Datenbeschädigung/-zerstörung
	(6) Kostenerstattung für Dokumente nach einem Identitätsdiebstahl

	§ 3 Welche Voraussetzungen müssen für eine Entschädigungsleistung erfüllt sein?
	§ 4 Welche Schäden werden nicht ersetzt?
	(1) die bei Eintritt eines Versicherungsfalls nach § 2 einen Betrag von 50 Euro nicht erreichen,
	(2) soweit eine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann,
	(3) soweit anderweitige von Ihnen eingebundene Dienstleister (zum Beispiel Onlinebezahlsysteme oder Onlinetreuhänder) zum Ersatz verpflichtet sind,
	(4) soweit sie von Ihnen oder Mitversicherten im Sinne von § 3 der Sonderbedingung 12 a verursacht wurden,
	(5) an Daten und Dateien, zu deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind (zum Beispiel sogenannte Raubkopien oder Software, für deren Nutzung keine Berechtigung bestand),
	(6) durch Kauf, Verkauf oder Nutzung von Dienstleistungen, (Software-)Lizenzen, Urheberrechten, Downloads, Strom, Gas und Kauf von Tieren,
	(7) die in Verbindung mit dem Verkauf von Sachen stehen (§ 2 Nr. 2), sofern die Versendung der Ware vor Erhalt der Gegenleistung erfolgte,
	(8) aus Kauf und Verkauf von Sachen (§ 2 Nr. 1 und Nr. 2), bei denen der Vertragspartner seinen Sitz oder Wohnort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hat oder der zugrunde liegende Vertrag gegen Gesetz oder die guten Sitten verstößt oder
	(9) die im Zusammenhang mit einer beruflichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit entstehen.

	§ 5 Welche Obliegenheiten sind vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen?
	(1) Sie müssen auf Ihren internetfähigen Endgeräten aktuelle Sicherheitssoftware mit Spyware-Erkennung installiert haben, die auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Eine Sicherheitssoftware im Sinne dieser Bedingungen ist ein marktübliches Programm, das dazu geeignet ist, die Betriebsbereitschaft eines Computers oder sonstigen internetfähigen Endgeräts für den gewünschten Einsatzzweck zu erhalten, die Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen bzw. einzuschränken und Zugriffsrechte auf das System abzusichern.
	(2) Zudem müssen die Endgeräte mit einem Schutz gegen unberechtigtes Eindringen aus dem Internet ausgerüstet sein (zum Beispiel Firewall).
	(3) Sie müssen ein Patch-Management-Verfahren etabliert haben, das die zeitnahe Installation von relevanten Sicherheitspatches für DV-Systeme und Software sicherstellt. Systeme und Anwendungen, für die der Hersteller keine Sicherheitspatches mehr bereitstellt, dürfen nicht verwendet werden.

	§ 6 Welche Obliegenheiten sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen?
	(1) Sie müssen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“.)
	(2) Sie müssen die ARAG Allgemeine vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten und ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen.
	(3) Sie müssen – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.) Im Fall des § 2 Nr. 5 (Datenbeschädigung/-zerstörung) müssen Sie Programme und Daten, die auf einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorgehalten sind, dem zur Datenrettung beauftragten Unternehmen zur Verfügung stellen.
	(4) In den Fällen des § 2 Nr. 1 bis Nr. 4 müssen Sie nach Schadeneintritt Strafanzeige erstatten.
	(5) Bei einer Datenbeschädigung/Datenzerstörung (§ 2 Nr. 5) müssen Sie
	(6) In den Fällen des Kaufs und Verkaufs von Sachen (§ 2 Nr. 1 und Nr. 2) und des Identitätsmissbrauchs (§ 2 Nr. 4) müssen Sie der ARAG Allgemeine die Kontaktdaten des vermeintlichen Vertragspartners mitteilen, soweit bekannt.
	(7) Sie müssen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen einholen, wenn die Umstände dies gestatten.

	§ 7 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	(1) Wenn Sie eine der in §§ 5 und 6 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
	(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist.
	(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat.

	§ 8 Rechtsübergang, Regress
	(1) Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die ARAG Allgemeine über, soweit diese den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.
	(2) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
	(3) Die ARAG Allgemeine entscheidet nach eigenem Ermessen über die Einleitung, Durchführung und Beendigung von Regressmaßnahmen, einschließlich der Abschlüsse von Vergleichen.

	§ 9 Wiederherbeigeschaffte Sachen
	(1) Anzeigepflicht
	(2) Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	(3) Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

	§ 10 Schlussbestimmungen
	§ 11 Anzuwendendes Recht

	Sonderbedingung 19 a zu den ARB 2026: ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutz
	Entschädigungsleistung bei Schäden an elektronischen Geräten
	§ 1 Risikoträger des ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutzes
	§ 2 Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz (Versicherungsfälle)?
	(1) Versicherte Gefahren und Schäden
	(2) Versicherungsschutz besteht nicht für Leistungen

	§ 3 Welche Schäden werden nicht ersetzt?
	(1) Die ARAG Allgemeine leistet nicht für Schäden
	(2) Falls Sie bereits aus einem anderen Versicherungsvertrag Leistungen erhalten können, besteht kein Versicherungsschutz über diesen Vertrag (Subsidiarität).

	§ 4 Welche Sachen sind versichert und welche Sachen nicht?
	(1) Versichert sind die sich in Ihrem oder einer mitversicherten Person (gemäß Sonderbedingung 12b Absatz 3) Besitz befindlichen, eigengenutzten Geräte
	(2) Batterien, Akkus und sonstige Ladungsspeicher sind mitversichert, sofern das versicherte Gerät einen versicherten Totalschaden erlitten hat.
	(3) Nicht versichert sind

	§ 5 Versicherte Kosten (Ersatz für Aufwendungen)
	(1) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
	(2) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten
	(3) Kosten für die Wiederherstellung von Daten
	(4) Höchstentschädigung Kosten

	§ 6 Außenversicherung
	(1) Versicherte Sachen, die Ihr Eigentum oder das einer mitversicherten Person (gemäß Sonderbedingung 12b Absatz 3) sind oder Ihrem Gebrauch dient, sind auch weltweit versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden. Ausnahme: Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.
	(2) Halten Sie oder eine mitversicherte Person (gemäß Sonderbedingung 12b Absatz 3) sich zur Ausbildung, zur Erfüllung von Wehrpflicht oder einem freiwilligem sozialen Jahr außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies solange als vorübergehend, wie er nicht dort einen eigenen Haushalt gegründet hat.

	§ 7 Versicherungsfall, Entschädigungsberechnung, Entschädigungsgrenzen
	(1) Versicherungsfall
	(2) Wiederherstellungskosten
	(3) Teilschaden
	(4) Totalschaden
	(5) Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert
	(7) Weitere Kosten
	(8) Grenze der Entschädigung
	(9) Selbstbeteiligung

	§ 8 Welche Obliegenheiten sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen?
	(1) Sie müssen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“.)
	(2) Sie müssen die ARAG Allgemeine vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten und ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen.
	(3) Sie müssen – soweit möglich – dafür sorgen, dass der Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. Dieser bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.)
	(4) Sie müssen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen einholen, wenn die Umstände dies gestatten.

	§ 9 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	(1) Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
	(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist.
	(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat.

	§ 10 Rechtsübergang, Regress
	(1) Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die ARAG Allgemeine über, soweit diese den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.
	(2) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
	(3) Die ARAG Allgemeine entscheidet nach eigenem Ermessen über die Einleitung, Durchführung und Beendigung von Regressmaßnahmen, einschließlich der Abschlüsse von Vergleichen.

	§ 11 Anzuwendendes Recht

	Sonderbedingung 20 zu den ARB 2026: ARAG Fahrzeug-Schutzbrief
	§ 1 Risikoträger des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefes
	§ 2 Was ist versichert?
	§ 3 Wer ist versichert?
	§ 4 Welche Fahrzeuge sind versichert?
	§ 5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
	§ 6 Wie hilft Ihnen der Fahrzeug-Schutzbrief?
	(1) Soforthilfe an der Schadenstelle bei einer Fahrzeugpanne oder Fahrzeugunfall (auch an Ihrem Wohnsitz)
	a) Wiederherstellung der Fahrbereitschaft durch ein Pannenhilfsfahrzeug
	b) Abschleppen des Fahrzeugs
	c) Bergen des Fahrzeugs
	d) Was versteht man unter einer Fahrzeugpanne oder einem Fahrzeugunfall?

	(2) Hilfe nach einer Fahrzeugpanne, einem Fahrzeugunfall oder Fahrzeugdiebstahl ab 50 Kilometer Entfernung von ihrem Wohnsitz
	a) Hilfe bei der Weiter- und Rückfahrt
	b) Hilfe bei Beschaffung und Buchung einer Übernachtungsmöglichkeit
	c) Hilfe bei der Beschaffung und Anmietung eines Mietwagens
	d) Fahrzeugunterstellung

	(3) Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise ab 50 Kilometer Entfernung von Ihrem Wohnsitz
	a) Krankenrücktransport
	b) Kosten für Krankenbesuch
	c) Rückholung von Kindern und pflegebedürftigen Erwachsenen
	d) Fahrzeugabholung
	e) Reiserückrufservice

	(4) Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
	a) Bei Panne und Unfall:
	b) Bei Fahrzeugdiebstahl:
	c) Bei Krankheit
	d) Zusätzliche Hilfe


	§ 7 Was ist nicht versichert?
	(1) Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
	(2) Rennen
	(3) Erdbeben, Kriegsereignisse, Innere Unruhen und Staatsgewalt
	(4) Schäden durch Kernenergie
	(5) Gewerbsmäßige Personenbeförderung und Vermietung
	(6) Vorhergehende Erkrankung
	(7) Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

	§ 8 Besondere Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls für den Fahrzeug-Schutzbrief
	§ 9 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	(1) Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
	(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist.
	(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat.

	§ 10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
	(1) Haben Sie aufgrund der Leistungen der ARAG Allgemeine Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, kann die ARAG Allgemeine diese von ihrer Zahlung abziehen.
	(2) Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne die ausdrückliche Genehmigung der ARAG Allgemeine weder abtreten noch verpfänden.

	§ 11 Verpflichtung Dritter
	(1) Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund
	(2) Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an die ARAG Allgemeine, ist diese Ihnen gegenüber abweichend von Absatz 1 zur Leistung verpflichtet.
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	(1) Versicherte Reisedauer
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	a) Die ARAG Krankenversicherung bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse.
	b) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Auslandsreise auftretenden Krankheit, einer Verschlechterung des Gesundheitszustands oder der Folgen eines Unfalls. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
	c) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen schriftlichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Allgemeine Bedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften.

	(3) Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes
	a) Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.
	b) Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthalts bzw. des Versicherungsverhältnisses. Er endet darüber hinaus mit Ablauf des 42. Tags eines Auslandsaufenthalts. Hält sich eine versicherte Person während der Reise vorübergehend in einem Land auf, in dem sie einen Wohnsitz hat, so ist während dieser Zeit für die betroffene Person der Ablauf der 42 Tage gehemmt.
	c) Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit.

	(4) Umfang der Leistungspflicht
	a) Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.
	b) Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den unter § 7 (4) b) genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.
	c) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen. Nicht gewählt werden können Krankenhäuser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es sei denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das nächstgelegene Krankenhaus handelt.
	d) Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. nächsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.
	e) Die ARAG Krankenversicherung leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland überwiegend anerkannt sind. Sie leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechenden Reiselands oder der Bundesrepublik Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; sie kann jedoch ihre Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.
	f) Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfähig:

	(5) Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	a) für Behandlungen, von denen aufgrund ärztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise wegen des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwandten ersten Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;
	b) für Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Auslandsreise war;
	c) für solche Krankheiten einschließlich deren Folgen sowie für Folgen von Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, für das vor Reiseantritt durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, oder aktive Teilnahme an inneren Unruhen verursacht worden sind;
	d) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen;
	e) für ambulante Psychoanalyse und -therapie;
	f) für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen außer in den unter § 7 (2) b) genannten Fällen;
	g) für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopädie;
	h) für Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und ärztlich verordneten Gehstützen, die wegen akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;
	i) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;
	j) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfällt sie, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat.
	k) für Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder; Sachkosten werden erstattet;
	l) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.
	m) Kostenersatz im Sinne von § 7 (4) f) wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen ärztliche Hilfe im Aufenthaltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzustände erforderlich ist.
	n) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

	(6) Auszahlung der Versicherungsleistungen
	a) Die ARAG Krankenversicherung ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die geforderten und erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderlichen Unterlagen sollen spätestens drei Monate nach Beendigung der Auslandsreise bzw. dem Rücktransport, der Überführung oder Bestattung eingereicht werden.
	b) Alle Belege müssen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die einzelnen ärztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten müssen das verordnete Medikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder deren Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.
	c) Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes über Beginn und Ende der stationären Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.
	d) Die ARAG Krankenversicherung ist verpflichtet, an die mitversicherte Person zu leisten, wenn sie uns von Ihnen in Textform als empfangsberechtigt für die Versicherungsleistungen benannt wurde. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, können nur Sie die Leistung verlangen.
	e) Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei der ARAG Krankenversicherung eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle EuroWechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.
	f) Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass die ARAG Krankenversicherung Überweisungen in das Ausland vornehmen oder auf Ihr Verlangen besondere Überweisungsformen wählt.
	g) Die ARAG Krankenversicherung gibt auf Ihr Verlangen oder das einer mitversicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die sie bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die mitversicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung der ARAG Krankenversicherung eingeholt, erstattet sie die entstandenen Kosten.
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	(2) Besondere Obliegenheiten im Versicherungsfall für den Krankenschutz im Ausland
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	b) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, erbringt die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger die Leistung.
	c) Die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger erbringt die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
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	§ 7 Krankenschutz im Ausland (sofern besonders vereinbart)
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	(2) Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes
	a) Die ARAG Krankenversicherung bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse.
	b) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Auslandsreise auftretenden Krankheit, einer Verschlechterung des Gesundheitszustands oder der Folgen eines Unfalls. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.
	c) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, dem Antrag, besonderen schriftlichen Vereinbarungen, den zugrunde liegenden Allgemeine Bedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften.

	(3) Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes
	a) Der Krankenschutz im Ausland beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrags, nicht vor Zahlung des Beitrags und nicht vor Beginn des Auslandsaufenthalts.
	b) Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthalts bzw. des Versicherungsverhältnisses. Er endet darüber hinaus mit Ablauf des 42. Tags eines Auslandsaufenthalts. Hält sich eine versicherte Person während der Reise vorübergehend in einem Land auf, in dem sie einen Wohnsitz hat, so ist während dieser Zeit für die betroffene Person der Ablauf der 42 Tage gehemmt.
	c) Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit.

	(4) Umfang der Leistungspflicht
	a) Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.
	b) Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den unter § 7 (4) a) genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel zudem aus der Apotheke oder vom Behandler bezogen werden.
	c) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, soweit erkennbar über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen. Nicht gewählt werden können Krankenhäuser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen sowie Rekonvaleszenten aufnehmen, es sei denn, dass nachweislich ein Notfall vorliegt und es sich um das nächstgelegene Krankenhaus handelt.
	d) Es ist das am Aufenthaltsort befindliche bzw. nächsterreichbare geeignete Krankenhaus in Anspruch zu nehmen.
	e) Die ARAG Krankenversicherung leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin im Reiseland oder in der Bundesrepublik Deutschland überwiegend anerkannt sind. Sie leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis des entsprechenden Reiselands oder der Bundesrepublik Deutschland als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; sie kann jedoch ihre Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.
	f) Soweit dieser Tarif Leistungen vorsieht, sind Kosten erstattungsfähig:

	(5) Ausschlüsse und Leistungseinschränkungen
	a) für Behandlungen, von denen aufgrund ärztlicher Diagnose bei Beginn des Auslandsaufenthalts feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Auslandsreise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Auslandsreise wegen des Todes des Ehegatten bzw. Lebenspartners gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz oder eines Verwandten ersten Grades (Eltern, Kinder) im Ausland unternommen wurde;
	b) für Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Ausland alleiniger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Auslandsreise war;
	c) für solche Krankheiten einschließlich deren Folgen sowie für Folgen von Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung anerkannt oder die durch Kriegsereignisse in einem Gebiet, für das vor Reiseantritt durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland insoweit eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, oder aktive Teilnahme an inneren Unruhen verursacht worden sind;
	d) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen;
	e) für ambulante Psychoanalyse und -therapie;
	f) für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung sowie Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen außer in den unter § 7 (2) c) genannten Fällen;
	g) für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopädie;
	h) für Hilfsmittel mit Ausnahme von Gehgips, Liegeschalen, Bandagen und ärztlich verordneten Gehstützen, die wegen akuter Erkrankung oder unfallbedingt erforderlich sind;
	i) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;
	j) für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort eingetretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfällt sie, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat.
	k) für Behandlung durch Ehegatten bzw. Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder; Sachkosten werden erstattet;
	l) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung.
	m) Kostenersatz im Sinne von § 7 (4) f) wird aber insoweit geleistet, als unvorhergesehen ärztliche Hilfe im Aufenthaltsland zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur Beseitigung erheblicher Schmerzzustände erforderlich ist.
	n) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

	(6) Auszahlung der Versicherungsleistungen
	a) Die ARAG Krankenversicherung ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften vorgelegt und die geforderten und erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Die erforderlichen Unterlagen sollen spätestens drei Monate nach Beendigung der Auslandsreise bzw. dem Rücktransport, der Überführung oder Bestattung eingereicht werden.
	b) Alle Belege müssen den Vor- und Zunamen der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die einzelnen ärztlichen Leistungen und Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten müssen das verordnete Medikament, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung enthalten. Leistungen oder deren Ablehnung durch andere Leistungserbringer sind nachzuweisen.
	c) Zum Nachweis eines notwendigen Krankenhausaufenthalts ist eine Bescheinigung des Krankenhausarztes über Beginn und Ende der stationären Behandlung mit Bezeichnung der Krankheit einzureichen.
	d) Die ARAG Krankenversicherung ist verpflichtet, an die mitversicherte Person zu leisten, wenn sie uns von Ihnen in Textform als empfangsberechtigt für die Versicherungsleistungen benannt wurde. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, können nur Sie die Leistung verlangen.
	e) Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tags, an dem die Belege bei der ARAG Krankenversicherung eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tags gilt der offizielle EuroWechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.
	f) Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch entstehen, dass die ARAG Krankenversicherung Überweisungen in das Ausland vornehmen oder auf Ihr Verlangen besondere Überweisungsformen wählt.
	g) Die ARAG Krankenversicherung gibt auf Ihr Verlangen oder das einer mitversicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die sie bei der Prüfung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die mitversicherte Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung der ARAG Krankenversicherung eingeholt, erstattet sie die entstandenen Kosten.
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	§ 9 Pflichten nach Schadeneintritt
	(1) Nach dem Eintritt eines Schadenfalls müssen Sie
	(2) Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz.
	(3) Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen zur Verfügung gestellt haben, müssen Sie unverzüglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszahlung, an uns zurückerstatten.

	§ 10 Besondere Pflichten im Leistungsfall (Obliegenheiten)
	(1) Besondere Obliegenheiten im und nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Fahrzeug-Assistance, für die Leistungen bei schweren Unfallverletzungen und Reise-Assistance
	a) Zusätzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall, im Versicherungsfall und nach seinem Eintritt sind Sie bei Fahrzeug-Assistance, Leistungen bei schweren Unfallverletzungen und bei Reise-Assistance verpflichtet,
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	a) Verletzen Sie eine im Versicherungsfall oder nach seinem Eintritt zu beachtende Obliegenheit vorsätzlich, verlieren Sie den Versicherungsschutz.
	b) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, erbringt die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger die Leistung.
	c) Die ARAG Allgemeine bzw. der betroffene Risikoträger erbringt die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
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	d) Ergänzend zu b und c übernimmt die ARAG Allgemeine Umlade- oder Weitertransportkosten für die gewerblich beförderte Ladung, sofern der Transport im Rahmen eines Werkverkehrs (im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 und § 2 Güterkraftverkehrsgesetz) durchgeführt wurde. Nicht versichert sind Transporte im gewerblichen Güterkraftverkehr.
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	(1) Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
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	(5) Gewerbsmäßige Personenbeförderung und Vermietung
	(6) Vorhergehende Erkrankung
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	§ 8 Besondere Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls für den Fahrzeug-Schutzbrief
	§ 9 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	(1) Wenn Sie eine der in § 8 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.
	(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
	(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist.
	(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat.

	§ 10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
	(1) Haben Sie aufgrund der Leistungen der ARAG Allgemeine Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, kann die ARAG Allgemeine diese von ihrer Zahlung abziehen.
	(2) Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne die ausdrückliche Genehmigung der ARAG Allgemeine weder abtreten noch verpfänden.
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	(3) Haben Sie aufgrund desselben Schadenereignisses Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegenüber einem Dritten, können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt.
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